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V O K W O E T. 

Kurz nachclem mein Buch: „Die Religion, ilir Wesen 

und ihre Geschichte“ (Leipzig, Fues, 1869) erschienen 

war, fiel mir die von der Teyler’schen theologischen Ge- 

sellschaft gestellte Preisfrage über das Verhaltniss von Moral 

nnd Religion in die Augen und reizte mich zu einer 

Arbeit, die dein Gegenstand jenes Bncbes so nalie verwandt 

ist nnd demselben insofern zur Erganzung dient, als sie 

dasselbe Problem, das sicli jetzt taglich nielir als die bren- 

nendste Frage der heutigen Culturwelt darstellt, von der 

entgegengesetzten Seite ans in Angriff nimmt. 

Dass diese Preisarbeit in den Mussestunden meines 

Pfarramts zu Heilbronn a/Ts. entstanden ist, wo icli in 

Benützung gelehrter Hülfsmittel auf das ISfotbdürftigste 

besehrankt war, kann und will sie nicht verleugnen. 

Sie dürfte trotzdem allen Denen, Theologen und Laien, 

etwas bieten, welche in unserer stofflichen Zeit den Ge- 

schmack an denk end er Betrachtung der menschlischen 

Dinge noch bewahrt haben. Möchte sie dasselbe Geschick 

haben, wie jenes grössere Werk, dass sie im selben Masse, 

in welchem sie den in der starren Exklusivitat ihrer Po- 



sition oder Negation befan genen Parteileuten missfallt, die 

Billigung jener anserwahlten Gemeinde fan de, die fest 

entschlossen ist, weder anf wahre christliche Frömmigkeit 

noch anf achte moderne Bildung zu verzichten. 

Noch inuss ich mir eine Bemerkung erlanben, zn 

welcher mich die Erfahrnngen bei dein erwahnten Werk 

veranlassen. Mehrere der Herren Kritiker haben unbillige 

Fordernngen an dasselbe desswegen gestellt, weil sie sich 

nicht klar machten, was das Bnch eigentlich sein nnd 

geben wolle. Ba vermisste demi der Eine eine ganze 

Bogmatik, der Andere — je nach persönlichem Geschmack 

nnd Geschaft — eine Metaphysik, nnd ein Britter gar eine 

vollstandige Anthropo- nnd Ethnologie — lanter Binge 

die völlig ansserhalb der Idee nnd Anfgabe einer Beli- 

gionsphilosophie lagen. Baher will ich nnn also hier, ob- 

gleich diess eigentlich schon ans dem Titel zn entnehmen 

ware, doch znm Ueberflnss anch noch ansdrücklich erkla- 

ren, dass diese Preisschrift weder eine Geschichte noch 

ein System der Moral geben will — zn jener fehlte ihr 

viel, zn diesem alles, — sondern eben nnr das Yer- 

haltniss der Moral znr Beligion, wie es sich in der 

Geschichte anfzeigen nnd ans der Idee beider entwickeln 

lasst, will sie soweit, als der ïtahmen einer solchen Preis- 

arbeit znlasst, erörtern. Mehr will sie nicht geben, mehr 

fordere man nicht von ihr. 

Jena, Juli 1871, 

Professor Br. Pfleiderer 
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I. THEIL. 

GESCHIGHTLICHE ENTWICKLÜNG 

DES VERHALTNISSES 

ZWISCHEN 

MORAL UND RELIGION. 

1. Absclmitt. 

MORAL UND RELIGION BEI DEN 

GRIECHEN. 
1. G1 aube und Si11e im Volksleben uncl in der 

n at i onal en Dichtung. 

§ i. 

„Es ist der charakteristisclie Standpunkt der liome- 

rischen Ethik, dass die Spharen des Rechts, der Sittlich- 

keit und der Religiositat durchaus noch nicht auseinander- 

fallen, sonclern in unentwickelter Einheit bei einander 

sindA Dieser Satz, in welchem Nagelsbach, der feine 

Kenner des Griechischen Alterthums das Resumé seiner 

„homerischen Theologieu zusammenfasst, gilt nicht nur 

von Homer, sondern charakterisirt den sittlich religiösen 

Standpunkt der Griechen überhaupt, ja geradezu der gan¬ 

zen alten Welt. Und es hangt diess aufs engste zusammen 
Pfleiderer, Moral und Religion. 1 
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mit dem Eigenthümlichen der antiken Weltanschauung 

im Yergleich zu der modernen. Die Alten vermochten 

noch nicht denMenschen als solchen, das einzelne mensch- 

liche Individuum in seinem unendlichen AYerth anzuer- 

kennen, sondern der Einzelne galt ihnen nur etwas, so- 

fern er Glied eines Ganzen war, Angehöriger eines Yolks, 

Bürger eines Staats. Wenn Aristoteles sagt, der Mensch 

sei ein £óoov nofoTixóv, so drückt diess genau den antiken 

Begriff vom Menschen aus, wornach er seine Bestimmung 

erst verwirklicht als Staatsburger, somit auch nur als sol¬ 

dier der eigenthümlich menschlichen Natur und Würde 

theilhaftig und also fahig wird, Trager von Rechten und 

Pflichten zu sein. Damit ist schon gegehen, dass dem 

Griechen die sittlichen Yerhaltnisse ihre Geltung nicht 

haben auf Grund der allgemeinen Menschen-Natur, son¬ 

dern nur auf Grund der Yolksgenossenschaft und des 

Staatsverbands, oder mit andern AYorten: dass dem Grie¬ 

chen die Sittlichkeit noch keine besondereSphare 

neben dem Recht ist, sondern in diesem noch auf- 

geht. Zum Beweise dafür sei nur an einige der signifi- 

kantesten Punkte erinnert. 

§ 2. 

Der Umkreis des sittlichen Yerhaltnisses fallt für 

den Griechen zusammen mit dem des Rechtsverbands; er 

erkennt eine sittliche Yerpflichtung nur an gegenüber 

dem freien griechischen Bürger; nicht gegen den 

Nicht-Griechen oder Barbaren, nicht gegen den Unfreien 

oder Sclaven und nicht unbedingt und vollstandig gegen 

das Weib, das ja auch in bürgerlicher Beziehung nur 

halb rechtsfahig war. 

Der Inhalt aber der sittlichen Yerpflichtung ist dem 

Griechen zusammengefasst in der dixouocvvy, d. h. in der 

Rechtlichkeit und Gesetzlichkeit, welche einem Jeden das 

Seine gibt und lasst und welche die bestellenden Gesetze, 

Sitten und Ordnungen des Staats als unverbrüchliche 

Schranke des Einzelwillens anerkennt; diess letztere, das 
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negative Moment an der Bechtlichkeit, wird auch noch 

besonders hervorgehohen als aidcóg und acj(f go6vvtj} deren 

erstres Scheu vor Satzung und Brauch, letzteres über¬ 

haupt das besonnene Masshalten, das Sichbescheiden in- 

nerhalb der gegebenen Schranken bedeutet. Aber weder 

diese negativen Begriffe noch jener positive der Gerech- 

tigkeit führen über den Standpunkt des Bechts hinaus 

auf den der Moral; sie beziehen sich alle nur auf die 

aussere Handlungsweise, nicht auf die innere Gesinnung; 

sie fordern nur thatsachliche Gesetzeserfüllung durch Ein- 

haltung aller Bechtsverhaltnisse, wobei aber doch der 

Wille innerhalb jener aussern Schranken in seiner ganzen 

natürlichen Unreinheit verharren und seine selbstischen 

und sinnlichen Triebe ungebrochen und ungestört walten 

lassen kann. Eine innere Beinigung des Willens und 

eine Durchdringung desselben mit dem Gesetz des Guten, 

so dass er auch an sich selbst gut würde und das Gute 

aus sich selbst heraus mit freier Lust und Liebe wollte, 

das liegt noch ausserhalb des griechischen Horizonts, 

mindestens über dem Yolksbewusstsein. 

Daher sind dann endlich auch die Motive des sitt- 

lichen Handelns noch nicht eigentlich und wahrhaft sitt- 

liclier Natur , sondern wesentlich noch die der Bechts- 

sphare zukommenden, also eudamonistischen Motive: 

Furcht vor Strafe und Hoffnung auf Lohn, unter welchem 

theils der gemeine Nutzen, tlieils (bei edler gestimmten 

Naturen) die Ehre, Auszeichnung und öffentliche Aner- 

kennung verstanden wurde. Eudamonistisch sind otfenbar 

diese Motive alle; es fehlt noch die reine Liebe zum 

Guten um des Guten willen, die nur da möglich ist, wo 

der an sich selbst gute Wille sich vom Guten wahlverwandt 

angezogen fühlt. 

> 

§ 3. 

Wenn wir nun die Eigenthümlichkeit dieses Stand- 

punkts dahin zusammenfassen, dass sich die freie mensch- 

liche Sittlichkeit noch nicht herausgebildet habe aus der 
l* 
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bürgerlichen Rechtlichkeit, so ist clazii sogleich das Wei¬ 

tere hinzuzusetzen, dass hier mit Sitte und Recht 

auch die Religion noch in unentwickelter Ein- 

heit zus ammenh esteht. Diess gibt dann übrigens der 

politischen Sittlichkeit der Griechen doch wieder einen 

viel tieferen Gelialt, als ihn die atheistische Gesellschafts- 

moral der Neuzeit je aufweisen kann; die sittlichen Ord- 

nungen erhalten dadurch ihren festen Grund in der gött- 

liclien Autoritat. Es ist dieses zunachst an Staat und 

Familie nachzuweisen. 

Allerdings ist es nach griechischer Auffassung der 

Staat, der den Menschen erst zum Menschen macht; 

aber es ist wohl zu beachten, dass der Staat hier nicht 

als blosses gesellschaftliches Institut zur Gewakrleistung 

des gemeinschaftlichen Vortheils gilt, sondern vielmehr 

als göttliches Institut zur Herstellung der gottgefalligen 

und menschenwürdigen vernünftigen Lebensform; die Be- 

rechtigung des Staats gegenüber denEinzelnen fusst nicht, 

wie im rationalistische!! Naturrecht, auf der Willkühr und 

Berechnung der Einzelnen, sondern auf jener unbedingten 

Autoritat und unantastbaren Heiligkeit, wie sie dein Gött- 

lichen zukommt. Denn der Staat ist dem Griechen 

eine Stiftung der Götter und steht unter ihrem un- 

mittelbaren Schutz; in Zeus selbst, dem höchsten Herr- 

scher des Himmels, ist auch der Ausfluss aller irdischen 

Majestat; er ist der Vater der Könige und Schirmherr 

aller staatlichen Ordnungen, insbesondere des Rechts, das 

in seinem Namen gesprochen wird und bei welchem er im 

Eid angerufen wird als Zeuge der Wahrheit und Racher 

der Lüge. Der Eid, dieser uralte und bei allen Vólkern 

vorkommende Brauch, ist überhaupt der schlagendste Aus- 

druck dafür, dass dem Menschen von jeher alle sittliche 

Verbindlichkeit als Ausfluss der religiösen Gebundenheit 

erschienen ist. Indess hatte bei den Griechen nicht bloss 

das Dasein des Staats seinen Grund und seine Garantie 

im Willen der Götter, sondern auch seine wechselnden 

Geschicke sah man von eben diesem Willen bedingt und 

wandte sich dalier bei jeder wichtigen Angelegenheit an 

die fortwahrende Offenbarung desselben im Orakel. Es 
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ist bekannt, welche Bedeutung der delphische Cultus des 

Licht- und Offenbarungsgottes Apollo für die Gestaltung 

des politischen Lebens der Griechen hatte. Mag aucli im 

Einzelnen bei den pythischen Orakelsprüchen manchmal 

Zufall und Willkühr mitgespielt haben, so ist doch dar- 

über kein Zweifel, dass im Ganzen der Einfluss dieses 

Instituts auf das öffentliche Leben ein sehr wohlthatiger 

gewesen ist; um so mehr das, weil er ohne alle hierarchi¬ 

sche Organisation nur moralischer Art war, denn er be- 

ruhte ganz nur auf dem Glauben an den Offenbarungs- 

gott und an seine Offenbarungsorgane, die delphischen 

Priester, die gewiss auch in Wirklichkeit um so reinere 

Ausleger • des göttlichen Willens waren, je weniger sie 

von hierarchischen Interessen beeinHusst wurden. 

Wie der Staat, so stand auch die andere sittliche 

Gemeinschaftsform, die Familie, unter der schützenden 

und heiligenden Weihe der Beligion. Zwar galt die Ehe 

(was wieder bezeichnend ist für die politische Moral der 

Griechen) zunachst und überwiegend für ein den Staats- 

zwecken dienendes politisches Institut, wie denn ilire 

Schliessung undAuflösung ein politischer Act war. Gleich- 

wohl ruhte auch ihre Würde und Unverletzlichkeit auf 
* 

unmittelbar göttlicher Einsetzung: wie der Staat den 

Göttervater Zeus, so hatte die Ehe die Göttermutter 

Hera und Demeter zu ihren Patronen, unter deren 

segnendem Schutz die rechtschaffene Ehefrau und Mut- 

ter steht. 

Doch nicht nur Staat und Familie, sondern auch die 

einzelnen Sitten,# Satzungen und Brauche des öf- 

fentlichen und Privatlebens führte derGrieche genie 

auf göttliche Stiftung zurück und umkleidete sie unter 

dem Namen der vóuoi aygcMpoi mit göttlicher Autoritat. 

Bedenken wir nun, dass derartige Sitten sich über den 

ganzen ordentlichen Yerlauf des Volks- und Familien- 

lebens erstreckten, für ausserordentliche Vorkommnisse 

aber überdiess noch besondere religiöse Acte durch Man- 

tik und Kathartik vorgesehen waren, so erhellt, wie sehr 

das ganze Leben der Griechen unter der Weihe 

der Beligion stand, deren Einfluss um so starker ge- 
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wesen sein muss, je unmittelbarer sie mit den übrigen 

Lebensspharen noch yerwachsen war. 

§ 4. 

Wir mussen aber nun den Einfiuss der Religion auf 

die Moral bei den G-riechen noch naher nach seinen bei¬ 

den Seiten, als wohlthatigen wie als schadlichen, 

kennen lemen. Höchst wohlthatig bat die Religion auf 

die Moral der Griechen insofern gewirkt, als sie einen 

Gegendruck bildete gegen jene Beschranktheit und Ein- 

seitigkeit der bloss bürgerlichen Legalitat, wie wir sie 

oben im Umkreis wie in dem Inhalt und in der Motivi- 

rung des Sittlichen nachwiesen (§ 2). 

Der Umkreis der sittlichen Verpflichtung wurde zwar 

allerdings auf die Mitbürger beschrankt; aber doch stand 

auch jederFremde, sobald er als Gast oder Hülfesucken- 

der das Haus betrat und dem Herd als dem Hausaltar 

sich naherte, unter der schützenden Obhut des Zeus, des 

Patrons der Fremdlinge wie der Sclaven und Armen, 

überhaupt aller Hülf- und Rechtlosen. Es lasst sich 

nicht verkennen, dass unter dieser religiösen Yorstellung 

die dem sittlichen Bewusstsein noch ganz fremde Idee 

der allgemeinen Humanitat einen (wenn auch erst 

schwachen) Ausdruck gefunden hat und ihre Berechtigung 

wenigstens als Ausnahme von der inkumanen Grundan- 

schauung der politisch-nationalen Moral gewahrt ist. 

Ebenso bekommt auch die materiale Bestimmung des 

sittlichen durch Hinzutritt des religiösen Moments eine 

tiefere Fassung. Die masshaltende Besonnenheit und 

fromme Scheu (ococpQoavvrj und aióojg) bezieht sich nicht 

bloss auf die ausserlicken socialen Schranken und Ord- 

nungen, sondern involvirt namentlich auch das demüthige 

Bewusstsein menschlicher Beschranktheit und Endlich- 

keit, das Gefühl der Abhangigkeit von höheren Mach¬ 

ten , in deren Hand zuletzt alles menschlicke Ge¬ 

schick ruhe und denen sich widersetzen zu wollen ebenso 

sinnlos als frevelhaft ware. Allerdings ist diess fromme 
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Abhangigkeitsgefühl mit dem sonstigen freien Gewahren- 

lassen der natürlichen Krafte und Triebe noch nicht ge¬ 

horig vermittelt, aber doch bekommt dadurch das Sittliche 

eine gewisse religiöse Yertiefung, welche auch ihre wohl- 

thatige Rückwirkung aiisübt auf Erweichung der ausser- 

lich gesetzlichen Rechtlichkeit. Denn durch das Bewusst- 

sein der eigenen Bedürftigkeit und der natürlichen oder 

sittlichen Schwache wird doch auch für das gegenseitige 

sittliche Yerhalten eine über das bloss Bechtliche hinaus- 

gehende Milde, Barmherzigkeit und Yersöhnlich- 

keit nahe gelegt; wozu überdiess auch als weiteres Motiv 

dieser Tugenden das Beispiel der Götter, die ja auch 

barmherzig sein und verzeihen können, hinzutritt. 

§ 5. 

Aber auch die Kehrseite hievon: den schadlichen 

Einfluss der griechischenReligionaufdieYolks- 

moral dürfen wir nicht übersehen. Derselbe war natiir- 
\ 

lich um so misslicher, da die griechische Religion als 

heidnischer Polytheismus durchgangig auf Yerme n- 

gung des Göttlichen mit dem Natürlichen beruhte. 

Zwar waren ihre Grötter nicht mehr blosse Naturgotthei- 

ten, sondern sie waren durch Uebertragung ethischer 

Pradicate vermenschlicht, sogar zu Urbildern der schonen 

Menschheit potenzirt worden. Aber gleichwohl konnten 

sie ihren Ursprung im Naturleben nicht verleugnen, die 

der Idee des Gröttlichen diametral entgegengesetzte na- 

türliche d. h. sinnliche endliche Bestimmtheit haftete 

ihnen durch und durch noch an. Sie verrath sicli sclion 

in der Yielheit der Grötter, die nicht etwa (wie die 

Engel) durch einen obersten Willen in strenger Einheit 

zusammengehalten wurden, sondern in stetem gegenseiti- 

gem Zwist, Neid und Kampf lebten. Sie verrath sich 

aber hauptsachlich darin, dass die eigenthümliche Natur 

der Grottheit nicht in sittliche, sondern in physische Yoll- 

kommenheit verlegt wird. Was den Gott vom Menschen 

unterscheidet, ist nur die Ueberlege nheit der physi- 
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schen Macht, wogegen mit den sittlichen Grundeigen- 

schaften der Heiligkeit und der Liebe kein durchgreifen- 

der Ernst im Gottesbegriff gemacht wird. Zwar fehlt be- 

sonders die Idee der göttlichen Heiligkeit nicht völlig; 

der ,,Zorn der Götter“ gegen die Frevler bildet vielmehr 

ein wichtiges Motiv der Sittlichkeit anch bei den Grie- 

chen und die Erscheinung der göttlichen Heiligkeit in 

der vergeltenden Strafgerechtigkeit liegt der moralischen 

Weltanschauung der griechischen Denker und Dichter 

durchaus zu Grimde. Allein derartige unwillkührliche 

Aeusserungen eines gesunden sittlich-religiösen Instinkts 

heben doch den prinzipiellen Mangel nicht auf: dass 

nicht das Sittlichgute sondern die physische Macht die 

Grundbestimmung im Wesen des Göttlichen ausmacht. 

Mogen auch immerhin die Götter unter Anderem ein - 

und das anderemal das Gute und Hechte wollen und das 

Böse straten, so ist ilinen doch auch das Gegentheil im¬ 

mer möglich und diese Möglichkeit des Bösen, die so 

gut zu ihrem Wesen gehort als zu dem der Menschep 

kommt ganz natürlich auch oft genug zur Yerwirklichung. 

Stehen aber sonach die Götter ebenso wie die Menschen 

in der Mitte zwischen Gut und Böse, bald dem einen 

bald dem andern zugeneigt, so können sie für den Men¬ 

schen weder ein absolutes Ideal noch eine absolute ver- 

verpflichtende Autoritat sein. Ihr Wille und Gebot kann 

dann zwar den Menschen wegen ihrer überlegenen Macht 

Furcht und Gehorsam abnötliigen, aber diese Furcht 

kann nicht die auf innerer Achtung basirende Ehrfurcht, 

dieser Gehorsam nicht die auf der inneren Anziehungs- 

kraft des Guten beruhende freie Anerkennung und lie¬ 

be n d e Pietat sein. Ein Wille der Gottheit, der nicht 

absolut gut ist, kann nur ein willkührlich-freier Wille sein 

und ein solcher kann nur durch ausserliche Motive zwin¬ 

gen, nicht innerlich binden, kann wolil Furcht einflössen, 

nicht aber Ehrfurcht und Liebe wecken. Mit der Heilig¬ 

keit zugleich fehlt daher diesem willkührlich-freien, nicht 

ethisch-vollkommenen, sondern nur physisch-überlegenen 

Götterwillen auch die Liebe; denn diese schliesst ja alle 

Willkühr aus und ist nur möglich, wo wahre d. h. durch 
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sich selbst gebundene Ereiheit ist. Zwar finden wir aller- 
dings bei den Griechen auch Anklange an göttliche Liebe; 
wir finden Züge der Güte und Barmherzigkeit theils ge- 
genüber der Menschheit überhaupt, theils gegenüber ein- 
zelnen Lieblingen. Allein derartige Begungen des Wohl- 
wollens haben keineswegs ihren Grund in einer dem gött- 
lichen Wesen inharirenden und nothwendigen ethischen 
Willensbeschaffenheit, sondern sie sind rein zufallige und 
insofern geradezu pathologische Gefühle, die denn auch 
weit öfter auf nicht-sittlicher, resp. unsittlicher Leiden- 
schaft, als auf sittlicher Selbstbestimmung beruhen. Schon 
die willkührliche Beschrankung des Wohlwollens auf ein- 
zelne Lieblinge verrath die sinnlich - pathologische Art 
desselben, die von der ethischen Vollkommenheit gött- 
licher Liebe weit abliegt. — Sind nun aber hienach die 
griechischen Götter den Menschen nur an Macht, nicht 
an sittlicher Güte überlegen, so begreift es sich leicht, 
dass die unsittlichen Triebe und Leidenschaften bei ihnen 
in demselben Grade grössere Dimensionen annehmen, als 
sie machtiger und freier sind, zu thun was sie belieben. 
So komrut es dann, dass in der epischen Göttersage die 
Götter geradezu in sittliche Karrikaturen verwandelt wer¬ 
den, die nicht nur kein reines Ideal für die menschliche 
Nachahmung abgeben können, sondern die vielmehr oft 
genug eine Schule der Schlechtigkeit darstellen. Wohl 
sind sie Ideale des Menschlichen, aber des Menschen in 
seiner ganzen Natürlichkeit, d. h. in seiner Sinnlichkeit 
und Sündlichkeit; oder sie reprasentiren die schone 
Menschheit nur nach der asthetischen, nicht nach der 
ethischen Seite. 

§ 6. 

Steht es so urn den sittlichen Gehalt der religiösen 
Vorstellungen der griechischen Volksreligion, so lasst 
sich deren misslicher Einfluss auf die Volksmoral leicht 
ermessen. Wie demoralisirend die lasciven Skandalge- 
schichten der Mythologie auf das öffentliche Gewissen 
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wirkten, darüber sincl Philosophen und Dichter, wie Xe- 

nophanes, Heraklit, Plato, Pindar, allenthalben voll Kla¬ 

gen. Wollten wir aber anch von diesen immoralischen 

Zügen absehen und sie mehr der epischen Mythologie 

als der eigentlichen Beligion zurechnen, so bleibt doch 

immer der wesentlich physische Gottesbegriff, dem die 

ethischen Ideen der Heiligkeit und Liebe fehlen, ein 

Grundmangel, der auf die ganze ethische Weltanschauung 

auch der Besten unter den Griechen fatal wirkte. 

Gegenüber dem Willkührwillen der überlegenen Macht 

bleibt dem Menschen nur das Gefühl der eigenen Macht- 

losigkeit und Beschranktheit und Xichtigkeit und daraus 

fliesst als höchste praktische Lebensweisheit und Quint- 

essenz der Moral und Frömmigkeit der Grundsatz der 

Besignation: seiner Schranken eingedenk bleiben und 

das Mass halten im Thun undBegehren, im Leiden aber 

der Erfolglosigkeit alles Widerstrebens eingedenk sich 

still und geduldig resigniren! Aber dieser Grundsatz der 

Massigung und Besignation ist immer nur eine negative 

Bestimmung und bleibt weit entfernt von der positiv sitt- 

liclien Gesinnung der Liebe zum Guten als höchstem Le- 

benszweck und des Yertrauens auf das Gute als die 

oberste Weltmackt. Diess zeigt sich nirgends deutlicher 

als in der griechischen Auffassung des göttlichen Wal- 

tens in der Weltregierung; schon der Name hiefür ist 

bezeichnend: die Nemesis. 

Gewöhnlich versteht man unter dieser die strafende 

Gerechtigkeit der göttlichen Begierung; und sie ist das 

allerdings auch nach griechischer Auffassung da, wo sie 

schrankenlosen Uebermuth und gesetzlose Willkühr heugt 

und bestraft. Aber eigentlich kommt ihr doch nicht die¬ 

ser sittliche Begriff zu, sondern sie ist ursprünglich die 

sittlich ganz indifferente, nur physische Macht der Gott- 

heit, welche die Weltordnung dadurch aufrecht erhalt, dass 

sie Alles in seine gegebene Schranke weist, insbesondere 

die Scheidewand zwischen Endlichem und Unendlichem 

dadurch wahrt, dass sie jede ausserordentliche Erhebung 

der Menschen im Thun oder Geniessen eifersüchtig nie- 

derdrückt und als Uebermuth ahndet. Damit trifft sie 
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aber nicht bloss die gesetzlose Ueberkebung der selbsti- 

schen Willkükr, sondern auch das ausserordentlicbe Pa¬ 

thos im Guten und für das Gute. Z. B. der Prometkeus 

des Aeschylos muss die furchtbaren Straten der Neme- 

sis leiden, weil er durch allzugrosse Liebe zu den un- 

glücklichen Menschen die Eifersucht der Götter erregt 

katte; ebenso ersckeint dann sein Trotz gegen die unge- 

rechten Dranger nicht etwa als moralisches Unreckt, als 

Impietat oder dergl., sondern nur als unsinnige, weil 

erfolglose Aufleknung gegen eine überlegene Macht, die 

um so despotischer auftritt, da sie nur das Faustreckt 

derStarke, nicht das moralische Recht für sich kat. (Yergl. 

,,Prometkeus,“ Verse 541 —48, 321 —25, 435 — 545, und 

öfter.) Aehnlich stellt auch noch Sophocles die edle 

Tkat seiner Antigone, so sekr er deren moralisches Recht 

anerkennt, doch als eine ,,verwegene Ueberschreitung “ 

dar, welche nach gerechter Ordnung eine schwere Busse 

verwirkt habe (Sopli. „Antig.“, Verse846 folgende.) Ebenso, 

wie ein ausserordentliches Wollen und Wagen, gilt aber 

auch ein ausserordentliches Geniesen von Glück und Freude 

als eine die allgemeine Schranke, die allem Endlichen 

gesetzt ist, überspringende Erhebung, welche unmittelbar 

als solche (ganz abgesehen von damit etwa verbundener 

Hoffarth) die alles Holie heugende Nemesis herausfordert. 

Diese erscheint in solchem Fall geradezu als „Neid der 

Gottheit“, der dem endlichen Menschen sein allzu gros- 

ses Glück nicht gönnt und ihn dafür durch um so bitterere 

Leiden büssen lasst. Diess ist bekanntlich ein Lieblings- 

gedanke des Geschichtschreibers Her o dot, den wir neben 

seinem Zeitgenossen Sophocles als acktesten Vertreter der 

Moral der Griechen in ihrem besten Zeitalter betrachten 

dürfen. — Eine solche, von aller sittlichen Qualitat ilirer 

Opfer absehende, nur mechanisch nivellirende Nemesis 

ist wahrlich das Gegentheil von heiliger Liebe Gottes 

und kann daher auch seitens des Menschen nicht das 

frohe Gefühl der Liebe und des Vertrauens aufkommen 

lassen, sondern nur jene düstere Resignation und elegi¬ 

sche Wehmuth hervorrufen, welche uns an den besten 

Söhnen des heiteren Hellas so befremdend überrasckt. 
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§ 

Als den Grundmangel der griechischen Reli- 

gion können wir also diess bezeichnen, dass dem wesent- 

lich physisch gefassten Gottesbegriff die ethischen Eigen¬ 

schaften der Heiligkeit und Liebe fehlen; daher denn 

auch dem frommen Gefühl die heilige Scheu yor dem 

göttlichen Willen als schlechthin Gutem und die ver- 

trauensYolle Liebe zum göttlichen Willen als schlechthin 

Gütigem ganz oder doch beinahe fremd sind. Dem ent- 

spricht mm aber genau der Grundmangel der grie¬ 

chischen Mo ral: es fehlt ihr dieAchtung vordem 

Menschen als solchem und die Liebe zu dem Men- 

schen als solchem. 

Dass der griechischen Moral die Achtung vor dem 

Menschen als solchem fehlte, geht schon aus dem her- 

vor, was oben (§ 2.) über den Umkreis der sittlichen Yer- 

bundenheit gesagt wurde: dass der Barbare und Sclave 

nicht, das Weib nur halbwegs als Subject von Rechten 

und Object you Pflichten anerkannt wurde. Es war dem- 

nach nicht die persönliche Menschenwürde, welche der 

Grieche im Individuum respectirte, sondern es war die 

Scheu Yor Gesetz und Sitte des Staats, um wesswillen er 

die Rechte des Mitbürgers anerkannte und die eigene 

Willkühr bezahmte. Wie also die Gottheit nicht als 

ethisches Urbild des Menschen, sondern nur als höhere 

Macht erkannt wurde, so auch wurde das menschliche 

Individuum nur nach der Macht und Würde, die ihm 

seine Stellung im bürgerlichen Gemeinwesen gab, geschatzt, 

nicht in seinem unbedingten ethischen Werth, als Abbild 

Gottes, anerkannt. 

Dass dann ferner die Liebe zum Menschen als sol¬ 

chem fehlte, liegt theils schon im eben Bemerkten ein- 

geschlossen, theils verrath es sich höchst significant in 

einer Erscheinung, welche für die ganze antike Moral 

characteristisch ist: Sie weiss nichts von einerFein- 

des liebe. Gegenüber demjenigen, von welchem er Un- 

recht erlitten hat, hort dem Griechen jede Verpflichtung 
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zum Rechtthun auf; ja die sittliche Tüchtigkeit aussert 

sich nacli seiner Anscliauung ebensosehr darin, dass einer 

seinem Feinde möglichst viel Böses, als dass er seinem 

Freunde möglichst viel Gutes zu erweisen im Stande ist. 

(Die Belege dafür finden sich in fast allen griechischen 

Schriftstellen!, zusammengestelltbei Kage 1 sb a ch: ,,Kach- 

homerische Theologie p. 247 folg.) So ganzlich fehlt 

hier die Erkenntniss, dass das Gute als unbedingtes Ge- 

setz ausnahms- und schrankenlos den Willen in Anspruch 

nehme und dass aucli nur im unveranderlichen Willen 

des Guten die Kraft zur Ueberwindung des entgegen- 

stehenden Bösen liegen könne. Aber es fehlt nicht bloss 

an der Erkenntniss, sondern vor allem an der Kraft, um 

sich zu dieser idealsten Höhe der sittlichen Forderung 

zu erheben; denn die Kraft zu soldier unbedingten, auch 

den Feind mitumfassenden Menschenliebe Üiesst nur aus 

der Erfahrung einer unbedingten, auch des Sünders sich 

erbarmenden Liebe Gottes! 

2. Die philosophische Mor al. 

§ 8. 

Jene unentwickelte Einheit von Recht, Sittlichkeit 

und Religion, welche den ursprünglichen und der ganzen 

geschichtlichen Entwicklung zu Grund liegenden Cliarak- 

ter der alten Welt gebildet batte, lockerte sich im Fort- 

schritt der Geschichte. Besonders war es die Philoso- 

phie, welche auf die Auflösung derselben hinarbeitete, 

indem sie mehr und mehr darauf ausging, den Menschen 

aus dem substantiellen Boden der politischen und reli- 

giösen Machte, mit welchen das Individuum ursprünglich 

ganz selbstlos verwachsen gewesen war, herauszuheben 

und auf seine eigenen Füsse zu stellen. Für uns hat es 

um so mehr Interesse, diesen Prozess zu verfolgen, als 

sich im Yerlauf desselben mit immer scharferer Bestimmt- 
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heit das Ungenügende einer Moral herausstellt, der es 

an einem absoluten Princip fehlt, welches sie nur in der 

Basis eines reineren Gottesglaubens hatte finden können. 

§ 9. 

Ein Vorspiel dieses Prozesses hat mit dichterischer 

Divinition schon Sophocles dargestellt in seinem Drama: 

,,Antigone“. Denn was diesem in hervorragender Weise 

klassischen Stück bei aller acht griechischen Haltung 

doch auch wieder eine so wunderbar moderne Farbung 

gibt, ist eben diess, dass hier die individuelle Frömmig- 

keit und Sittlichkeit, wie sie im Gewissen des Einzelnen 

ihr ewiges und unbedingtes Recht geltend macht, mit der 

objectiven Sittlichkeit, wie sie im Staats ge setz ihren 

Ausdruck findet, in einen tragischen Conflict gerath, der 

mit dem Untergang der Trager beider Interessen endet. 

Der urgriechische Standpunkt, wo Hecht, Sittlichkeit und 

Religion noch in ungelöster Einheit sind, ist schon merk- 

lich überschritten, wenn Sophocles die Antigone dem zür- 

nenden Könige entgegnen lasst (V. 451—58): 

„Nicht so machtig achtet ich, was du befahlst, 

Dass dir der Götter ungeschriebenes ewiges Gesetz 

Sich beugen müsste, dir dem Sterblichen; 

Denn heute nicht und gestern erst, nein, alle Zeit 

Lebt diess und Niemand weiss, von wannen es erschien; 

Und darum wollt ich nicht dereinst, aus feiger Furcht 

Vor Menschendünken, mir der Götter Strafgericht zuziehn.“ 

Zugleich verrath sich aber doch wieder gerade darin 

ganz der antike Standpunkt, dass es nicht das rein indi¬ 

viduelle Gewissen ist, auf welches die dem Staatsgesetz 

Trotzende sich beruft, sondern es sind die ungeschriebe- 

nen ewigen Gesetze der Götter, also Volksglaube und 

Volkssitte, welche sie als die höhere Autoritat gegenüber 

dem positiven Gebot anruft. Das subjective sittlich-reli- 

giöse Bewusstsein macht sich zwar los von der objectiven 

Autoritat des Bechtsgesetzes, aber ist doch zugleich noch 
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ideale Autoritat des frommen Gemeinbewusstseins, wie 

es in Glauben und Sitte des Volks lebte; das Gewissen 

des Einzelnen reagirt zwar gegen den aussern Zwang, 

aber es hat sich noch nicht zur Höhe seiner eigensten 

Freiheit und individuellen Selbstberechtigung erhoben, 

noch nicht in der Tiefe seines eigensten Innern die letzte 

entscheidende Instanz seines sittlichen Urtheilens und 

Handelns gefunden. Dass dieser zwischen ausserer Au¬ 

toritat und Gewissensfreiheit, zwischen bürgerlicher Sitte 

und persönlicher Sittlichkeit in der Mitte stekende Stand- 

punkt von einem Weibe vertreten wird, ist ein sehr glück- 

licher Griff des Dichters; denn eben dem Weibe ist 

naturgemass immer dieser Standpunkt eigen, der in der 

Geschichte der Völker den Uebergang zu bilden pflegt 

von der unfreien Gesetzlichkeit zur freien Sittlichkeit, 

vom Staatsgesetz zum Gewissensgesetz. 

§ io. 

Den erfolgreichsten Anstoss zur Emancipation des 

sittlichen Subjects von der Objectivitat der Sitte und des 

Volkslebens gaben die Sophisten. Durch die Dialectik 

eines schulmassig gebildeten Raisonnements wussten sie 

nicht nur die Mangel aller bisherigen Philosopkie nach- 

zuweisen, sondern sie suchten auch alle bestellenden 

Ordnungen und Satzungen als grundlos und damit un- 

vernünftig darzuthun und trugen dadurch am meisten bei 

zur Aufiösung der altgriechischen substantiellen Sittlich¬ 

keit. Aber da ihre verstandesmassige Retlexion wohl 

zersetzen und auflösen, aber nicht neue Positionen auf- 

stellen konnte, so verhelen sie einem schrankenlosen und 

alles Gehaltes baren Su bj ectivismus, der zuletzt den 

Menschen in seiner unmittelbaren Einzelheit und Na- 

türlichkeit, also mit all seinem willkührlichen Belieben 

und zufalligen Meinen, für „ das Mass aller Dingeu 

hielt. 
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§ 11. 

Yon diesem Irrweg lenkte S o krat es die griechisclie 

Philosophie wieder zurück und wies sie auf die Bahn, 

die zu ihrer klassischen Höhe führte. Zwar steht er 

darin ganz auf dem Standpunkt der Sophisten, dass er 

nur das als gut anerkennt, was vernünftig erkennbar und 

aus yernünftigen Gründen zu recktfertigen sei, daher er 

sogar geradezu die Tugend in das richtige Wissen setzt; 

damit katte er ja der altgriechischen, in Sitte und Ge- 

wohnheit reflexionslos wurzelnden Sittlickkeit prinzipiell 

und zwar in sckroff einseitiger Weise den Stab gebrocken. 

Aker nickt Sopkist war Sokrates darin, dass er das Mass 

der Dinge und die Norm des Handelns nickt in einem 

subjectiven Meinen, sondern in dem objectiven und durck 

die Natur der Dinge selbst bestimmten und gebundenen 

Wissen suclite. Damit war der einseitige Subjectivismus 

der Sopkisten sckon überwunden und die Möglickkeit 

gegeben, auf den Trümmern der kritisch zerstörten Welt 

der Yorstellung, der naiven unreflectirten Glaubensan- 

nakme und Lebenssitte, eine neue Welt des yernünftigen 

Begriffs, des frei denkenden Geistes zu errickten. Frei- 

lick über diese Möglickkeit kam Sokrates noch nickt 

kinaus; er bliek noch steken beiin Postulat eines begriff- 

licken Wissens, balinte etwa auck durck seine Dialectik 

den Weg dazu an, aber einen Wissensinkalt, ein System 

vollends katte er nickt. Daraus folgte aber, dass er 

überall, wo es sich um konkrete Bestimmungen des prak- 

tischen Lebens kandelte, die aus jenem formalen Wis- 

sensprinzip natürlick nickt abzuleiten waren, doek wieder 

genötkigt war, sick an das in der Erfakrung als zweck- 

massig Erpropte zu halten. So kam es, dass die sokra- 

tiseke Moral in concreto das sittlick Gute aus dem em- 

piriseken Nutzen ableitete und eine ganz eudamoni- 

stiseke Haltung annakm, wahrend sie doek in abstracto 

das Gute auf ein ganz apriorisekes und ideales, freilick 

auch noch ganz abstract-formales Princip: das Wissen 

überhaupt, zurückfükrte und damit die idealistische 
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Moral Platos anbaknte. Diese beiden nachher so weit 

aus einander gekenden Ricktungen waren in Sokrates 

nock bei einander; das gemeinsame aber war diess, dass 

so wie so die Entscheidung über gut oder böse (scklecht) 

und die Norm des sittlicken Handelns in den Menseken 

selbst kinein verlegt und seinem selbstandigen Urtkeil 

anheimgegeben wurde. 

§ 12. 

Uebrigens bewahrte Sokrates diese seine pkilosophi- 

seke Richtung auck in seinem eigenen Leben. Wenn er, 

statt mit den Andern sich beim Orakel zu Delphi Ratlis 

zu erkolen, auf die Eingebungen seines eigenen Orakels, 

des ihm eigenthümlichen „Damonion“ acktete, so ist ja 

diess offenbar sacklich nickts anderes als ein Sichzurück- 

zieken von den aussern Autoritaten auf die innere Selbst- 

gewisskeit des eigenen Geistes; nur dass ikm dieselbe 

nock nicht auch zum Bewusstsein kam in der Form des 

freien Selbstbewusstseins, sondern nock unter dem ver¬ 

hullenden Gewand eines ihn zwar innerlick inspirirenden, 

aber doch ihm fremden Geistes. Die Form des alten 

Glaubens an aussere und wunderbare Gottesoffenbarungen 

war damit noch gewakrt, aber der Sache nach waren diese 

doek sekon vertausekt mit der innerlichen und natürlichen 

Gottesoffenbarung im individuellen Menschengeist; prin- 

zipiell war damit sekon mit der Volksreligion gebrocken. 

Ganz dem entsprechend war endlich das tactische 

Verhalten Sokrates’ zum Staat. Nicht nur war 

überhaupt die ganze nack innen gewandte Ricktung sei¬ 

nes Denkens und Strebens dem grieckiscken Leben im 

Staat und für den Staat abgeneigt, sondern er kat es 

auch unumwunden ausgesprocken, dass er in einem Col- 

lisionsfalle dem Gotte mehr gekoreken wolle als den 

Athenern. Einen solchen Fall sah er in dem richter- 

licken Verbot seines lehrhaften Verkekrs mit der Jugend; 

um also dem Gebote des Gottes, das er in der Stimme 

des Gewissens, im inneren Trieb zu seinem Berufe er- 
Pfleiderer, Moral und Religion. 2 
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kannte, treu zu bleiben, bat er dem Staat den Gehorsam 

versagt und den Giftbecher getrunken. Der tragische 

Conflict des Staatsgesetzes und Gewissensgesetzes, wel- 

chen der Dichter der „ Antigone “ anticipirt hatte, kam 

hier zur geschichtlichen Yerwirklichung; und zwar in 

noch scharferer Zuspitzung als dort, sofern es bei So- 

krates ganz nur das individuelle Gewissen war, welches 

rein auf seine innere Selbstgewissheit sich stützend, ohne 

Anlehnung an Yolkssitte und Glauben, dem Staate trotzte. 

Der Tod des Sokrates war der Triumph der Gewissens- 

freiheit des Individuums über die Autoritat des Gemein- 

wesens, die Emancipation der persönlichen, rein mensch- 

lichen Sittlichkeit und Frömmigkeit vom bürgerlichen 

und religiösen Rechtsstatut. Uebersehen wir hiebei aber 

auch nicht, dass die Kraft, welche die Sittlichkeit über 

das Recht, die Gewissensfreiheit über die aussere Auto¬ 

ritat, den Menschen über den Bürger erhob, aus den 

Tiefen des trommen Gemüths geschöpft war; es war die 

unendliche Autoritat der Gottesstimme im Gewissen, was 

dieses von jeder menschlichen Autoritat frei und seiner 

selbst unbedingt gewiss machte. 

Ueberhaupt tritt der religiöse Charakter der so- 

kratischen Sittlichkeit allenthalben hervor. Wenn er das 

Rechthandeln auf das vernünftige Wissen basirte und 

das Gute mit dem Zweckmassigen identificirte, so lag 

dabei überall die religiöse Yoraussetzung zu Grunde, 

dass das wahrhaft Zweckmassige und dem Menschen 

Nützliche mit dem guten Willen der Gottheit identisch 

sei, welcher eben in der zweckmassigen Welteinrichtung 

und guten und weisen Leitung der menschlichen Ge- 

schicke sich offenbare. 

§ 13. 

Diese sokratische Weltanschauung hat ihre — soweit 

es auf griechischem Boden möglich war — konsequen- 

teste Ausbildung durch PI at o erhalten. Wenn schon 

Sokrates den Menschen vom Aeussern aufs Innere, von 
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der sinnlichen Erscheinung aufs übersinnliche, nur be- 

grifïlich zu erfassende Wesen der Dinge verwiesen batte, 

so vollendete Plato diese Bichtung in einem schroffen 

Idealismus, nach welchem die sinnliche Wirklichkeit, 

die Erscheinungswelt das Unwahre, Nichtige und nur die 

übersinnliche Welt der Ideen das Wahre, Wesenhafte 

und Ewige sein sollte. Liegt aber die AYahrheit jenseits 

der natürlichen AYelt der Erscheinungen, so ergibt sicli 

liieraus als nachste practisclie Consequenz, dass aucli 

das wahrhaft sittliclie, tugendliafte Leben nur in der 

Abkelir des Mens ch en von der AYelt des Sinn- 

lichen und Natürlichen bestellen kann. l)er Mensch 

wird dann seine wahre Bestimmung nur in der Betrach- 

tung der ewigen Ideen finden könneji, alles dasjenige 

aber, was ihn hieran hindert, für ein Uebel, für eine 

Hemmung seines wahren Lebens ansehen, wird also na- 

mentlich aucli den materiellen Leib mit seinen niederen 

Bedürfnissen und Begierden für den eigentlichen Ker¬ 

ker der Seele halten, von welchem man sich durch 

philosophische Erhebung nicht gründlich genug losma- 

chen kann. 

Andererseits wird nun aber doch aucli wieder diese 

negative Bestimmung durch eine positive von tiefem Ge- 

halt erganzt. Plato hat nehmlich die höchste Idee als 

die Idee der Gottheit bezeichnet und diese mit der 

Idee des Guten identificirt, wodurch die an sich farb - 

und gehaltlose Leere jener Abstractionen doch wieder 

mit bestimmtem und entwicklungsreichem Inhalt erfüllt 

wurde. Nalier denkt er das Wesen Gottes als eine an 

Macht, AYeisheit, Gerechtigkeit und Güte unübertreÜiiche 

und in jeder Beziehung unwandelbare Yollkommenheit; 

im ausdrücklichen Gegensatz zu der altgriechischen Yor- 

stellung vom Neide der Götter (§ 6) lelirt er, dass die 

gütige und weise Gottheit Alles aufs Beste zum Wohle 

der Menschen geordnet habe und mit einer Grosses und 

Kleines umfassenden Vorsehung die AYelt so regiere, 

dass denen, welche durch Tugend ihr Wohlgefallen er- 

worben haben, Alles zum Besten dienen müsse. Daraus 

folgert er dann das practische Ideal für den Men- 
2 * 
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schen: er solle der Gottheit an Güte ahnlich und 

dadurch ihrer bleibenden Gemeinschaft würdig 

werden. (Eig óoov Övvazov av&ofüTicp bfxotovaOai 

Eepubl. X, 613). Wie die Grottheit unbedingt und 

unwandelbar gut ist, so muss nach Plato auch der 

Fromme das Gute unbedingt und ausnakmslos wollen 

und thun, also auch gegenüber dem Feinde; die ge- 

wöhnliche Tugend, die nur dem Freunde Gutes, dem 

Feinde aber Böses thut, ist noch mit ihrem Gegentbeil 

bekaftet, also innerlich unwahr. So bat Plato jenen 

Hauptmangel der griecbiscben Moral überwunden und 

und noch entschiedener als Sokrates sicb über den alt- 

griechischen Standpunkt erhoben, und zwar wieder, wie 

jener, wesentlicb auf Grund einer religiösen Vertiefung, 

einer Erbebung über die Volksreligion zu einer reineren 

Gotteserkenntniss. 

Freilicb dürfen wir nun doch diesen Fortscbritt nicht 

überschatzen und seine Scbranke nicht übersehen. Plato 

hat allerdings in dem Satz, dass wir der Gottbeit an 

Güte ahnlich werden sollen, einen schonen Anlauf ge¬ 

nommen zu einer ebenso erhabenen als positiv bestimm- 

ten und inhaltsreichen Moral; allein in der Ausfükrung 

kommt er doch immer wieder auf jene negativen Bestim- 

mungen zurück, die (wie zu Anfang dieses § erwahnt) 

die nachste Consequenz seiner Metaphysik bilden. Die 

uuÓiwglq, &ecp ist ihm doch wieder nichts anderes als jenes 

cpevyeiv èvdévöe exelcre on rdyiora (Theaetet., 176). Und 

fragen wir naker, worin denn im Einz einen das gott- 

aknliche Gutsein bestehe, so heisst die Antwort. doch 

wieder: Die vollkommene Tugend komme nur der Ver- 

nunft zu und bestehe in der „Weiskeit44, d. h. im phi- 

losophischen Wissen von der Ideenwelt, also eben in 

jener von der Wirklickkeit der Erscheinungswelt prak¬ 

tisch und theoretisch abgezogenen Beschaftigung mit dem 

Uebersinnlichen. Zwar haben die untergeordneten See- 

lenkrafte &vpiós und è7U&v[iia auch ihre eigenthümlichen 

Tugenden, aber diese sind ausdrücklich nur unvollkom- 

mene Tugenden, d. h. sie haben ikren Werth gar nicht 

in sich, sondern in ihrer Beziehung auf die beherrschende 
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Vernunft: die „Tapferke it“ des &v[ióg besteht nur darin, 

die Vernunft gegen die Störungen von Seiten der Sinn- 

lichkeit zu schützen, und die „Besonnenlieit“ der 

èm&vfilcc nur in der willigen Unterwerfung der Sinnlich- 

keit unter das Machtgebot der Vernunft. Und dieses 

ricbtige Unterordnungsverhaltniss aller drei Seelenkrafte 

bildet die allgemeine Tugend oder die „Gerechtigkeit44. 

Aber man wird leicbt bemerken, dass dieses Verhaltniss 

der niedern Seelenkrafte zur Vernunft ein rein negatives 

ist. So wenig die metaphysische Idee Platos sicli wirk- 

licb in die Wirklichkeit einlasst, da sie vielmehr in un- 

nahbarer Perne über dieser schwebt, so wenig soll in 

der Moral die Vernunft den Willen und die Triebe zu 

sich erlieben und ihnen damit-einen positiv guten Inbalt 

geben; nur niedergehalten soll das Unvernünftige werden, 

um die reine Vernunft nicbt zu trüben; nicht aber kann 

es selber auch zur Vernünftigkeit erhoben, idealisirt und 

ethisirt werden. Bedenken wir nun aber, dass eben das 

individuelle Leben im Willen und Triebleben besteht, 

die Vernunft hingegen nur das Allgemeine oder Nicht- 

individuelle bildet, so wird sich nicht leugnen lassen, 

dass Plato in der Ethik so wenig als in der Metaphysik 

es versteht, die Idee, das Uebernatürliche, hier speciell 

die Idee des absolut Guten zum wirklichen Leben in 

eine positive Beziehung zu setzen und zur durchdringen- 

den und beherrschenden Macht der Wirklichkeit zu er- 

heben. 

Diess zeigt sich nun noch besonders deutlich am 

platonisch en Staatsideal, welches ja nur das ins 

Grosse gezeichnete Ideal der Tugend des Einzelnen 

sein soll. 

i ‘ 

§ 14. 

Zwar kann eigentlich das Leben im Staat und für 

den Staat da nicht mehr als der höchste Zweck des Men- 

schen geiten,- wo die vollkommene Tugend in die von 

der Wirklichkeit abgezogene Betrachtung der ewigen 
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Ideen gesetzt wird. Um so merkwürdiger ist es, wie 

Plato auf einem Umweg doch wieder zurückkam auf jene 

achtgriechische Grundanschauung von der Omnipotenz 

des Staats und der unbedingten Unterordnung des Ein- 

zelnen unter denselben, über welcbe doch eigentlich seine 

idealistische, ascetische, weltflüchtige Ethik prinzipiell 

hinausgeführt hatte. So sehr nehmlich die philosophische 

Beschaftigung èller staatsmannischen Thatigkeit gegen- 

über das Vorzügliche ist, so sehr ist doch hinwiederum 

nach Plato eine vernünftige Einrichtung und Begierung 

des Staats das unenthehrliche Mittel, um die Menschen, 

die ja von Natur in den Banden der Sinnlichkeit gefan- 

gen sind, jener übersinnlichen Bestimmnng philosophi- 

schen Denkens und Lebens entgegenzuführen. So ist 

also der Staat doch auch wieder für Plato die unbedingte 

Macht gegenüber den Einzelnen, nicht mehr zwar als 

Selbstzweck, wohl aber als einzig entsprechendes Mittel 

für den höchsten Zweck der philosophischen Bildung der 

Individuen. 

Und zwar erdrückt der platonische Idealstaat die 

persÖnliche Freiheit der Individuen um so schonungs- 

loser, da er nicht aus der natürlichen Thatigkeit dersel- 

ben hervorgeht, sondern vielmehr als Trager und die¬ 

nendes Mittel eines ganz transcendenten Zwecks zu dem 

natürlichen Leben aller Einzelnen im schroffsten Gegen- 

satz steht. Sein Zweck ist nehmlich die Herrschaft der 

Vernunft, der Weisheit, worin nach Obigem die vollkom- 

mene Tugerid besteht. Da nun aber die Tugend in die- 

sem Sinn auf philosophischer Bildung beruht, an welcher 

nur die Wenigsten, nur die obersten Classen eines Volks 

Theil haben können, so trug Plato kein Bedenken, den 

niederen, nicht philosophisch gebildeten Standen die 

Eahigkeit zu wahrer Sittlichkeit abzusprechen, sie für 

ihr Privatleben von der Forderung und VerpÜichtung 

sittlicher Selbstbestimmung zu entbinden, dafür aber als 

Surrogat der eigenen Sittlichkeit ihnen die Bolle knech- 

tischen Gehorsams gegen die oberen Classen, bis auf die 

Verköstigung und Verpflegung derselben hinaus, aufzuer- 

legen. Damit überliess er also die Mehrzahl des Volks 
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innerhalb der für das Ganze nöthigen Schranken der un- 

gebundenen individuellen Willkühr und verzichtete auf 

jeden Yersuch einer sittlichen Erziehung derselben. Wie 

viel felilt von diesem Standpunkt aus noch bis zu der 

positiven Idee der Humanitat, welche nicht nur verbietet, 

irgend einen Menschen unmenschlich zu behandeln, son- 

dern welche auch gebietet, die menschheitliche Würde 

in jedem Einzelnen, wess Standes, Geschlechts, Yolks er 

sein moge, positiv anzuerkennen und jeden durch sitt- 

liche Erziehung dieser seiner idealen Bestimmung ent- 

gegenzuführen! Die platonische Geringschatzung der Bar¬ 

baren und der niederen arbeitenden Classen des eigenen 

Yolks bildet zu jener positiven Humanitat das gerade 

Gegentheil. 

Wie sehr also auch Plato durch die Idee der unbe- 

dingten gottlichen Güte, die auch für den Menschen das 

Urbild undMotiv unbedingten Gutseins bilden solle, einen 

schonen Anlauf genommen hat zur Ueberschreitung der 

partikularistischen griechischen Sittlichkeit, so ist er doch 

wieder in dieselbe zurückgesunken. Schuld daran hatte, 

wie gezeigt worden, einmal die intellectualistische Be- 

stimmung der Tugend, wornach diese nothwendig Privi- 

legium der Wissensaristokratie bleiben musste; und dann 

die metaphysische Einseitigkeit, welche in der schroffen 

Trennung und Entgegensetzung der Idee und der Wirk- 

lichkeit lag — eine Scheidung, wodurch die Idee un- 

fahig wurde, als treibendes Ferment in die Wirklichkeit 

einzugehen und diese zur Aehnlichkeit des Ideals um- 

zugestalten. In ersterem hat Plato direct die griechische 

Weltanschauung und die in der Praxis allzu tief be- 

gründeten socialen Yoraussetzungen seiner Zeit ge- 

theilt; in letzterem aber hat er der griechischen Welt¬ 

anschauung indirect seinen Tribut gezahlt, insofern 

als die schroffe Entgegensetzung von Idee und Wirk¬ 

lichkeit, von Natur und Geist nur der natürliche Rück- 

schlag von ihrer altgrlechischen Yereinerleiung gewe- 

sen ist. 
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§ 15. 

Aristoteles bildet in einigen Beziehungen einen 

Fortschritt gegenüber den Mangein der platonischen Ethik, 

in andern aber steht er hinter dieser zurück. Den In- 

tellectualismus des platonischen Tngendbegriffs hat er ge- 

mildert, indem er den Willen mehr zur psychologischen 

Basis der Tugend machte und daber aucb eine anf sitt- 

licher Uebung und Gewohnheit basirte Tugend olme 

Wissen, wenigstens ohne philosophisch gebildetes begriff- 

liclies Wissen zugestand, eine Tugend also anerkannte, 

die aucb bei dem niedern Bildungsgrad der untern Stande 

möglich war. Sodann hat er zum erstenmal mit voller 

Bestimmtheit zwiscben der Tugend des Einzelnen, der 

persönlicben Sittlichkeit, und der Tugend des Staats, 

der bürgerlichen Rechtlichkeit, unterschieden und die 

Ethik als besondere Sphare neben die Politik gestellt, 

wahrend bei Plato noch beide zusammenfallen. Aber 

nicht nur von der Politik, aucb von der Religion hat 

Aristoteles die Moral losgelöst. Er ist dadurch der ei- 

gentlicbe Begründer einer wissenscbaftlichen Sittenlehre 

geworden, denn er hat zum erstenmal dieser Wissenschaft 

eine selbstandige und abgegrenzte Sphare zugewiesen 

und hat sie innerhalb dieser auf ihrer eigenthümlichen 

Grundlage, der psychologischen Erkenntniss der mensch- 

lichen Natur, aufgebaut. 

Allein so viel dadurch auch gewonnen wurde für die 

bestimmtere Ausbildung der einzelnen ethisclien Begriffe, 

so sehr machte sich doch gerade infolge dieser Los- 

lösung der Moral von ihrer bisherigen religiösen Basi& 

der Mangel eines unbedingten Prinzips des Sitt — 

lichen fühlbar. Denn wenn nach Aristoteles die Tugend 

im „ Einhalten der richtigen Mitte “ bestellen sollte, so- 

ist ja diess eine ganz vage und inhaltleere Bestimmungr 

bei welcher es sich im einzelnen Fall doch immer fragt, 

wornach die richtige Mitte zu normiren sei? und hiefür 

blieb, in Ermanglung jeder allgemeinen und unbedingten 

Norm, doch immer nur der empirische Gesichtspunkt der 
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Zweckmassigkeit, also die eudamonistische Maxime des 

Nutzens übrig. Ungleich tiefer und gehaltvoller war je- 

denfalls die platonische Bestimmung: dass wir der Gott- 

heit an Güte ahnlich und dadurch ilirer Gemeinschaft 

würdig werden sollen. Allein Plat o wusste bei der Er- 

habenheit seines etbiscben Ideals die practiscbe Möglich- 

keit seiner Verwirkliclning nicht zu finden; Aristoteles 

umgekebrt wusste bei seiner vorherrschenden Richtung 

auf das practisch Mögliche und Wirkliche die ethische 

Idee nicht in ihrer Ahsolutheit festzuhalten. 

§ 16. 

Diese beiden Richtungen, die empirische (eudamoni¬ 

stische) und idealistische, gingen in der Eolge noch 

weiter aus einander in den beiden entgegengesetzten 

Systemen: dem Epikureismus und Stoicismus, von wel- 

chen uns jedoch hier nur der letztere naher interessirt. 

Als Prinzip des Sittlichen steilten die Stoiker auf: 

„ der Natur gemass zu leben “ (cpvciei 6/jioXoyov/jiévcog £rjv). 

Unter dieser „Naturu aher verstanden sie die Vernunft, 

welche als das Allgemeine und Wechsellose das alleinige 

Gesetz der Welt hildet und so auch allein die Norm für 

das menschliche Handeln ahgehen kann. Wer also der 

Yernunft gemass lebt, wird in Uebereinstimmung sowohl 

mit sich selbst als auch mit dem Weltganzen stehen 

und in dieser wechsel- und widerspruchslosen Einheit 

mit sich und mit dem Ganzen seine Bestimmung er- 

füllen, tugendhaft sein. Nun sind aber ausser der 

Yernunft, diesem Allgemeinen und Wechsellosen, im 

Menschen auch die Empfindungen und Triebe, welche 

das bei Jedem andersgeartete und zeitlich wechselnde, 

also eben den mannigfaltigen Inlialt des individuellen 

Lebens ausmachen und insofern mit der allgemeinen und 

gleichbleibenden Yernunft im directen Widerspruch stehen. 

Daher ist denn das Yernunft- und Naturgemassleben 

nicht anders möglich als durch Zurückziehung von allen 

Trieben und Leidenschaften, durch „Apathie“. Diese 



26 

ist daher, so seltsam diess klingt, den Stoikern gleichbe- 

deutend mit dem „naturgemassen Leben“ und bildet nur 

den negativen Ausdruck für eben diess sittliche Prinzip. 

Demgemass scbildern sie das sittliche Ideal oder den 

„Weisen“ als den Menschen, der in seiner Unabhan- 

gigkeit von allem Aeussern wahrhaft frei, ja der wahre 

König und Herrscher, und zugleicli vollkommen befrie- 

digt, in seiner Selbstgenügsamkeit so selig sei wie ein 

GrOtt. 

Es lasst sicli nicht verkennen, dass dieser Idealismus 

sich entschieden über die frühere griechische Moral er- 

liebt; schon damit, dass er das Sittliche ganz als die 

Sache des persönlichen Willens, der freien Selbstbestim- 

mung auffasst, also als ein Anderes und Höheres gegen- 

über der bürgerlichen Bechtlichkeit erkennt. Wie diess 

eine Yertiefung des Sittlichen nach Innen, im einzel- 

nen Subject ist, so führt es auch nach Aussen zur Ueber- 

windung der nationalen Schranken; der stoische Kosmo- 

politismus war eine nothwendige Consequenz ihrer 

Philosophie, welche in dem allgemein Yernünftigen das 

rein Menschliche zum Princip machte und von den indi- 

viduellen Besonderheiten, zu welchen ja auch die Yolks- 

thümlichkeit gehort, als von zufalligen und unwesent- 

lichen Aeusserlichkeiten abstrahirte. Insbesondere aber 

liegt darin ein hoher sittlicher Idealismus, dass der 

tugendhafte Wille in sich selbst, ganz abgesehen von 

allem aussern Ergehen, absoluten Werth habe und als 

das Begehrenswertheste zu betrachten sei, dem gegen- 

über kein bedingtes, vom freien Willen unabhangiges 

und der Aussenwelt zugehöriges Gut in Betracht kommen 

könne. Damit ist das sittlich Gute in der durch seinen 

Begriff geforderten Unbedingtheit gegenüber aller euda- 

monistischen Abschwachung anerkannt und gewahrt. 

Allein diese Yorzüge waren um so theuren Preis, 

durch solcli schroffe Einseitigkeit erkauft, dass es kein 

Wunder ist, wenn diess System sein Gegentheil, den 

Epikureismus, stets wieder hervorrief. Denn das sittliche 

Ideal — was war es im Grimde anders als eine unprac- 

tische und unfruchtbare Abstraction, die in phantasti- 
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lebendigen Wollen und Fühlen schwebte, ebendaher nicht 

nur in der Wirklichkeit nie zu erreichen war, sondern 

aucli für die Wirklichkeit ohne gestaltende, lauterfide 

und befriedigende Kraft blieb ? Wohl sollte der „Weise“ 

frei und selig sein wie ein König oder Gott, aber nur 

dadurch, dass er sich von allem Aeussern und auch von 

seinem eigenen Empfindungs- und Triebleben, das ihn an 

die Aussenwelt bindet, zurückziehe auf die einförmige 

und inhaltsleere Yernünftigkeit, d. h. auf die rein formale 

Selbstgewissheit seines leeren Ich. Ist das Seligkeit? 

Kami hiebei, bei dieser Abstreifung alles individuellen 

Lebensinhalts, das wirkliche Ich, das ja nur ein indivi- 

duelles ist, sich befriedigt fühlen? Dass diess nicht der 

Fall sei, gestanden die Stoiker selbst unverkennbar zu, 

indem sie für die möglichen Falie, wo auch der Weise 

das Dasein unertraglich finden müsste, den Selbstmord 

als einzigen Ausweg erlaubten nicht nur, sondern sogar 

anriethen. Und weiter, ist jenes Sichzurückziehen von 

der Aussenwelt auf das eigene leere Ich denn auch nur 

sittlich ? Sollte der Tugendhafte nicht vielmehr das leb- 

haft'este Interesse für das Wohl und Wehe der Gesell- 

schaft, für die Tüchtigkeit der öffentlichen Verhaltnisse 

haben und mit allem Pathos dafür thatig sein? Stalt 

dessen zogen sich die Stoiker geringschatzig von der öf¬ 

fentlichen Wirksamkeit zurück und überliessen die Welt 

ihrem Elend, zufrieden nur für ihr Ich sich durcli Apa¬ 

thie salvirt zu haben oder, wenn diess nicht ging, das 

Leben selber wegwerfend; ihre Tugend blieb auf diese 

Weise völlig unfruchtbar für das Gemeinwesen. 

§ 17. 

Diese tiefe Kluft zwischen ihrem sittlichen Ideal und 

der wirklichen Welt konnte natürlich auch den Stoikern 

selber nicht verborgen bleiben. Sie halfen sich dabei 

zunachst auf die in solchen Fallen gewöhnliche Art, 

nehmlich dadurch, dass das von vorneherein so hochtra- 
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benei hingestellte Ideal nachtraglich durch verschiedene 

Concessionen an die Wirklichkeit herabgedrückt 

wurde. Man gab zu, dass die Aussenwelt doch aneb für 

den Weisen nicht so völlig indifferent sei, dass es viel- 

mehr immerhin einen Unterscliied zwischen ausserem 

Grlück und Unglück gebe, dass auch ausser der selbstge- 

nügsamen Tugend noch relative Gfüter seien, die, von 

Aeusserlichem abhangig, doch zur Erhöhung der inneren 

Selbstbefriedigung beitragen können, also auch relativ 

begehrenswerth („vorzügliclC — nehmlich vor den gegen- 

theiligen Uebeln) seien. Man verlangte auch vom Wei¬ 

sen nicht mehr die absolute Empfindungslosigkeit, Apa¬ 

thie, sondern gestand ihm Empfindung für Lust und Un- 

lust zu und verlangte nur, dass diese gemassigt sein, ihn 

nicht beherrschen und der Tugend abwendig machen 

dürfe. Mit solchen und ahnlichen Concessionen war man 

nun zwar von den Wolken des philosophischen Ideals 

herabgestiegen auf den nüchternen Boden der Wirklich- 

keit; allein man hatte ebendamit auch die Strenge und 

Reinheit des Prinzips aufgegeben; statt den im Prinzip 

selbst gelegenen Fehler zu verbessern, hatte man nur 

den neuen Eehler der Inconsequenz in der Ausfühfung 

hinzugefügt. Dieser Weg konnte daher auch zu nichts 

Besserem führen als zu einem Eklekticismus und In- 

differentismus, in welchem Stoicismus und Epikureismus 

sich zu einem trüben Mittelding vermischten. 

Weit erspriesslicher war dagegen eine andere Wen- 

dung, welche der Stoicismus bei einigen Spaterm, nament- 

lichEpiktet, Mark Aurel, auch Seneca, nahm. Ohne 

das sittliche Ideal der Empirie zulieb herabzudrücken 

oder die Empirie zum Ideal phantastisch hinaufzuschrau- 

ben, erkannten sie die Kluft zwischen beiden ungeschma- 

lert an. Aber diese Wahrnehmung war so wenig im 

Stande, sie einem geist- und trostlosen Skepticismus in 

die Arme zu treiben, dass sie in ihnen nur das demü- 

thige Grefühl der Unzulanglichkeit menschlicher Kraft 

und der Bedürftigkeit göttlicher Hülfe erweckte. Auch 

hier, wie in der neuen Philosophie bei Fichte, führte der 

sittliche Idealismus durch seine eigene Consequenz zu 
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der ]STothwendigkeit einer religiösen Vertiefung und 

Begründung, ohne welche er als bodenlose Phantastik 

in der Luft schweben würde. Bemerkenswerth sind Satze 

der genannten Stoiker, die so ganz christlick lauten, 

dass man selion — obwohl ohne Grund — an aussere 

Abhangigkeit von christlichen Lehrern gedacht hat; z.B. 

.Aqxv (pihoaocpiaq avvaladi]otg 'Tijg uvtov cca&eveiccg xa\ 

ccbvvccuiag tlsqï tcc avccyxaïcc. el fiovhei ccya&bg elvca, Ttiarev- 

(70i'} ön xaxog el. Epict. II, 11. Tristitia, timor, invidia, 

cupiditas etc. aliter ex animo ejici non possunt, nisi ad 

solum respicias Deum eique soli sis addictus et illius 

mandatis exequendis unice deditus. id: II, 15.; wozu man 

die zahlreichen Stellen vergleichen kann, in welchen Se- 

neca über die gründliche Sündhaftigkeit der Menschen 

klagt, die so gross sei, dass es mit einer blossen Besse- 

rung (im Einzelnen verstekt sich) nicht gethan sei, son- 

dern es bedürfe einer radicalen Umwandelung („trans- 

figuratio “ — epist. 6, 1. 94, 48). Andererseits wird von 

eken diesen Stoikern die Würde der menschlichen Natur 

dadurch gerade aufs höchste betont, dass sie in die 

„Gottverwandtschaft“ verlegt wird; der Menscli soll sich 

nack Epictet als einen Sohn Gottes, als Theil und Aus- 

fluss der Gottheit betrachten, um aus diesem Gedanken 

das Gefülil seiner Würde und sittlichen Yerpflichtung, 

die Unabhangigkeit von allem Aeussern, die brüderliche 

Liebe zu den Mitmenschen und das Bewusstsein seines 

Weltbürgerthums zu schopten. Hiedurch wird nun auck 

die einseitig negative Bichtung der frühern stoischen 

Moral gemildert, die egoistische Zurückziehung auf das 

eigene Ich erganzt durch Gefühle des Wohlwollens und 

der opferwilligen thatigen- Menschenliebe; der vorher 

ziemlich leere Kosmopolitismus bekommt nun einen wirk- 

lich positiven Inhalt in einer humanen allgemeinen Nach- 

stenliebe. 

In all diesen Zügen katte der philosophische Geist 

die Schranken der altgriechischen Weltanschauung schon 

völlig überschritten. 
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§ 18. 

Yergegenwartigen wir uns noch einmal die im Bis- 

herigen da und dort bemerklich gemachten Mangel der 

griechischenMoral, so lassen sie sich kurz auf folgende 

Hauptpunkte reduziren : 

1) Der formale Grundfehler ist der intellectuali¬ 

stische Charakter derselben oder die Bestimmung der 

Tugend als „Wissen“. Es war diess die natürliche Folge 

davon, dass die Philosophie der Haupthebel des geistigen 

Eortschritts und auch der Beinigung der volksthümlichen 

Moral und Religion bei den Griechen gewesen ist; nur 

zu gerne natürlich wurde darum das höhere Wissen selbst 

schon mit der Tugend, zu welcher es nur Mittel und 

Weg sein konnte, identificirt, ebendamit aber diese auf 

die kleinen und exclusiven Kreise der Wissensaristokra- 

tie beschrankt — was allein schon hinderte, dass die Er- 

rungenschaften der philosophischen Schillen einen weiter- 

gehendën reformatorischen Einfluss auf das Yolksleben 

üben konnten. 

2) Der materiale Fehler aber war der durchgangige 

Mangel eines positiven absoluten Prinzips des 

Sittlichen. Die eine Richtung der griechischen Mo¬ 

ral hatte kein absolutes Prinzip, sondern begnügte sich 

an dem relativen der empirisch en Zweckmassigkeit 

oder Nützlichkeit, womit die Moral des idealen Gesetzes,. 

das ja nur als unbedingtes ein wirkliches Sittengesetz 

ist, verlustig geilt und zur end amonistischen Klug- 

heitslehre herabsinkt. Die andere Richtung aber erhob 

sich zwar vom Empirischen zum Idealen, aber sie ver¬ 

mochte dieses letztere nur als die Negation des erstern 

zu tassen und gelangte so wieder nicht zu einem positi¬ 

ven absoluten Prinzip. Die platonische „ Idee “ und die 

stoische „Yernunft“ sind heides nur Allgemeinheiten, die 

zur erfüllten Wirklichkeit, insbesondere zum individuellen 

Menschenleben, sich nur gegensatzlich verhalten, also in 

keiner positiven und realen, sondern in bloss logisch- 

abstracter Beziehung zu ihr stellen, sonach auch keinen 
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wirksamen EinHuss auf dieselbe ausüben können, sondern 

als leere und todte Ideale darüber scliweben. Es fehlt 

also an einer idealen Position, einem ebenso unbeding- 

ten (absoluten) wie positiven Prinzip, in welchem zu- 

gleicb die reale Macht über die Wirklichkeit und das 

ideale Gesetz für dieselbe lage. Ein solclies Prinzip 

hat die biblisclie Moral an der Idee des göttlichen 

Willens. 



2. Abschnitt. 

MORAL UND RELIGION IM 

JUDENTHUM. 

1. Mosaismus. 

§ 19. 

Was wir bei den Grieclien durcliaus vermissten, ein 

absolutes positives Prinzip des Sittlichen, das batte das 

Yolk Israël von Anfang an in seinem monotbeistiscben 

Gottesglauben. „Ihr sollt heilig sein, demi icb bin 

heiligt — diess Wort bezeicbnet den Standpunkt der alt- 

testamentlichen Moral: sie bat ihre Basis nicht nur über¬ 

haupt in der Beligion (diess gilt auch von der lieidni- 

sclien Moral), sondern speziell im Glauben an einen 

„heiligen“ Gott. Im Begriff der Heiligkeit liegt aber 

einmal die Erhabenheit Gottes über das Endliche und 

Natürliche, über Entstehen, Wechseln und Yergehen, 

über alle Beschranktheit und Unyollkommenheit, es liegt 

also darin die Unendlichkeit und Unbedingtheit, kurz die 

Absolutheit. Aber zugleich mit dieser negativen Seite 

involvirt der Begriff auch das Positive: das Bezogensein 

des unendlichen Gottes auf die unendliche Welt des 

Daseins, zumeist auf das geschichtliche Leben der Men- 

schen, das „Herrsein“ Gottes, wornach sein schlechthin 
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Yollkommener Wille zugleich die Autoritat ist für den 

Willen der Menschen, die sein Eigenthum bilden. Be- 

gründet auf diese Idee der Heiligkeit Gottes, war die alt- 

testamentliche Moral bewahrt sowolil vor dem Herabsinken 

in die prinzip - und ideallose Empirie , in den vulgaren 

Utilitarismus, als auch vor dem abstracten unpractischen 

Idealismus, der es eigentlicli nur zu einer negativen, spi¬ 

ritualistisch -quietistisclien Moral bringen könnte. 

Aber diesem Yorzug haftete ursprünglich ein eigen- 

thümlicher Mangel als seine Kelirseite an: das positive 

religiöse Prinzip litt von seinem Ursprung an an einem 

einseitigen Positivismus, der auf die Moral nothwendig 

beengend einwirken musste. Um die Unzertrennlichkeit 

dieses Mangels mit jenem Yorzug richtig zu verstellen, 

ist es nöthig, auf den Ursprung des Mosaismus zu achten. 

§ 20. 

Der Mosaismus verdankt seinen Ursprung nicht dem 

Auftreten einer neuen höheren Lehre über das Wesen 

Grottes oder des Menschen oder ilires Yerhaltnisses zu 

■einandér, sondern einer geschichtlichen Thatsache, 

nehmlich der wunderbaren Pettung des Yolks Israël aus 

Aegypten. In dieser erkannte das dankbare Yolk eine 

Offenbarung des Giottes seiner Yater und fülilte sicli da- 

her von da an, d. h. von Anfang seiner selbstandigen 

Existenz als Yolksganzes, diesem erlösenden Gott, dem 

<es sein nationales Dasein verdankte, für immer verhuil¬ 

den als sein specielles (gleichsam rechtlich erworbenes) 

Eigenthumsvolk; der Erlöser Jahve wurde so von selbst 

zum Gesetzgeber. 

Diess hat nun einerseits augenscheinlich das Gute, 

dass das Gesetz auf einer unerschütterlich festen Basis 

ruht: die Autoritat des Gesetzgebers Jahve beruht darauf, 

dass er als Erlöser aus Aegypten dem Yolk Israël seine 

nationale Existenz gegeben hat; das Motiv zum Gehor- 

sam ist also kein geringeres als die Abhangigkeit des 

ganzen nationalen Daseins von der göttlichen Macht, wde 
P f 1 eid er er, Religion und Moral. 3 
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solche.in einer bestimmten geschichtlichen Thatsache sich 

kund gegeben hat. 
Ander er seits rührt aber freilich aucb die Schranke 

und Schwache dieses religiösen und sittlichen Stand- 

punkts eben daher, dass er nur auf eine ausserlich ge- 

schichtliche Thatsache basirt, nicht als innerlich notli- 

wendige Folge aus dem "Wesen Gottes und des Menschen 
erkannt ist. Im letztern Fall würde diess religiöse Ver- 
haltniss zu Gott als ein allgemein Menschliches 
begriften sein, würde dann aber auch nur rein mensch¬ 

liches, d. h. nur solches, was in der sittlichen Natur 
des Menschen nothwendig begründet ist, in sich schlies- 

sen. Weil aber gerade nicht eine solche allgemeine Er- 
kenntniss, sondern eben nur die ganz bestimmte einzelne 

Geschichtsthatsache der Erlösung Israels aus Aegypten 

zu Grimde lag, so war es auch nicht der Mensch als 
soldier und jeder Mensch, sondern nur eben das Volk 
Israël, worauf sich der in der mosaischen Gesetzgebung 

geoffenbarte Wille Gottes bezog. Darin liegt aber zweier- 
lei: 1) nur das Volk Israël (und keine andern Völker) 
ist Gegenstand des göttlichen Willens — diess der mo- 
saische Partikularismus; und 2) nur das Volk Israël ist 

Gegenstand des göttlichen Willens, nur der theokratische 
Staat als Ganzes, der einzelne Israelit aber nur als Bur¬ 

ger dieses Staates, nicht schon als Mensch an sich — 

diess der politisch-legale (theokratische) Charakter der 
mosaischen Beligion und Sittlichkeit. Beides, jener Par¬ 
tikularismus und diese Legalitat, bildet den oben 
bemerkten einseitigen Positivismus, welcher also die 
unabtrennliche Folge ist des Ursprungs aus einer posi- 
tiven das Dasein des Volks begründenden Geschichts¬ 
thatsache. 

§ 21. 

Um nun auf Einzelheiten einzugehen, so fallt vor 
Allem die unterschiedslose Vermischung von den nach 
unsern Begriffen yerschiedenartigsten Bestandtheilen im 
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Gesetz auf. Sittliches, Bürgerliches und Beligiöses, be- 

ziehungsweise Ceremonielles lauft bunt durch einander 

und es lasst sich nicht wahrnehmen, dass an Werth- 

schatzung das Eine dein Andern vorginge. Diese That- 

sache, die von jeher die Aufmerksamkeit der Theologen 

auf sich gezogen, namentlich aber seit der Kant’schen 

Moral zum Gegenstand einer eifrigen Polemik und Apo- 

logetik geworden ist, findet vom oben erörterten Gesichts- 

punkt aus eine ganz einfache Erklarung. Für uns unter- 

scheidet sich das rein Sittliche und Beligiöse vom 

Bürgerlichen und Ceremoniellen dadurch, dass jenes für * 

den Menschen an sich und jederzeit' gilt, dieses nur für 

den Angehörigen einer bestimmten Volks- und Cultus- 

gemeinde. Aber wie hatte der Mosaismus diesen Unter- 

schied machen sollen, da ihm ja das Gesetz gar nicht 

aus der Anschauung der Menschennatur hervorging, son- 

dern aus dem besondern geschichtlich gewordenen Ver- 

haltniss des Volks Israël zu Gott? Galt das Gesetz nicht 

dem Menschen an sich und überhaupt, sondern nur dem 

Volk Israël, so konnte aucli sein Zweck nur darauf 

gehen, das Leben der Volksgemeinde in seiner Gesammt- 

heit so zu ordnen und zu gestalten, dass sie allerseits 

den Willen des heiligen Gottes in sich darstellte; hiezu 

dienten aber gleicherweise Bechtssatzungen wie Sitten- 

gebote, religiöse Lehren wie ceremonielle Vorschriften. 

Alle diese für uns so verschiedenartigen Elemente sub- 

sumiren sich hier unter den gemeinsamen Begriff des 

„Theokratischen“: es sind Staatsgesetze, aber nicht 

für einen weltlichen Staat, sondern für einen Gottes- 

staat. [2 Mos. 19, 6.] Je nachdem nun diese Gottes-Be- 

gierung reiner oder unreiner, geistiger oder sinnlicher 

vorgestellt wurde, darnach wurden auch die Gesetze die¬ 

ses Begenten innerlicher oder ausserlicher, moralischer 

oder politischer gedacht. Natürlich überwog von Anfang 

das Politische und Ceremonielle, also das Legale, wah- 

rend dann im Verlauf der Geschichte aus diesem gröbe- 

ren Keim das rein Sittliche und Beligiöse sich mehr und 

mehr herausbilden konnte und sollte. 

3* 
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§ 22. 

Es wurde oben bemerkt, dass die Heiligkeit Glottes 

Motiv und Norm für das menschliche Verhalten bilde. 

Wie nun jene eine negative und eine positive Seite hat, 

so wird aucli die menschliche Heiligkeit sich in bei¬ 

derlei Weise betliatigen mussen. Wie Jalive im Unter- 

schied von den Naturgottheiten der Heiden ein wesent- 

lich übernatürlicher Grott ist, erhaben namentlich über 

Alles, was mit Entstehen und Vergehen, Greburt und Tod 

zusammenhangt, so soll auch sein Eigenthumsvolk Israël 

seinen specifischen Unterschied von allen heidnischen 

Yölkern umher dadurch erweisen, dass es nicht, wie diese, 

das Naturleben und die Naturtriebe frei gewahren lasst, 

sondern von seinen Unsauberkeiten (namentlich von allem 

mit Greburt und Tod Zusammenhangendem) sich immer 

wieder reinigt, im GTenuss seiner Grüter sich freiwillig 

beschrankt, die sinnliche Lust des Greschlechtslebens in 

geordneten Schranken halt, die natürliche Verwendung 

der Zeit zur irdischen Arbeit durch stetig wiederkehrende 

Ruhetage unterbricht und so in allen Beziehungen des 

natürlichen Lebens selber seine Erliabenheit über das * 

blosse Naturleben erweist. Wir rechnen also unter die- 

sen Gresichtspunkt der negativen (ascetischen) Betha- 

tigung der Heiligkeit: 1) Die Beinigung von allem 

Todten, Kranken, Unsaubern und Eckelhaften; 2) die 

Enthaltung von den für unrein erklarten Thieren; 3) die 

keusche Zügelung des Greschlechtslebens; 4) die Enthal¬ 

tung von der Arbeit am Sabbath und im Sabbathjahr. 

So verschieden diese Dinge sind, so kommen sie doch 

alle darin überein, dass das natürliche Leben und Be- 

gehren, Geniessen und Schaffen in Zucht genommen wird; 

daher werden sie auch alle gleichermassen auf die gött- 

liche Heiligkeit, als auf ihr gemeinsames Motiv, bezogen. 

In al! diesen Dingen zeigt sich aber auch das innige 

J Verschlungensein des bloss Statuarischen mit 

dem allgemein Sittlichen sehr augenfallig. Die Rei- 

nigungen von natürlicher Unsauberkeit sind ein trefffiches 
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Abbild und padagogisches Mittel der inneren Reinigung 

des Herzens und der sittlichen Lauterkeit des Lebens. 

Die Entkaltung von den sogenannten „unreinen 

Thieren“ war zwar bloss ein statutarisches Gebot ohne 

innere sittliche Bedeutung, aber gewiss war es sehr ge- 

eignet, ein rohes Naturvolk an Enthaltsamkeit und Selbst- 

beherrschung überhaupt zu gewöhnen; es war also ein 

gesetzlich auferlegtes ascetisches Tugendmittel, das, wie 

alle solche, seinen Werth nicht in sich selbst, wohl aber 

in seinem Zweck der sittlichen Erziehung hatte. Noch 

unmittelbarer springt die Beziehung des statutarischen 

Gebots der Sabbathheiligung auf das rein sittliche 

und religiöse Leben in die Augen: einmal musste Ent- 

haltung von der gemeinen Arbeit das Volk immer daran 

erinnern, dass seine Bestimmung über dem Kreislauf des 

Naturlebens hinaus liege; sodann musste aber auch die 

Ruhe vom irdischen Tagewerk von selbst zur Ruhe in 

Gott, zur freudigen Erhebung der Herzen in Betrachtung 

der göttlichen Thaten auffordern; so diente auch dieses 

Statut als religiöses Tugend- und Erbauungsmittel. End- 

lich die höchste, weil unmittelbar sittliche Bethatigung 

der negativen Heiligkeit, lag in der geschlechtlichen 

Keuschheit, durcli welche diess Yolk sich vor allen 

Heidenvölkern unbedingt auszeichnete. Das strenge Ver¬ 

bot aller und jeder geschlechtlicher Ausschweifungen be- 

kundet Werthschatzung der menschlichen Persönlichkeit, 

sowie der sittlichen Bedeutung und Würde der Ehe, wie 

sie uns sonst nirgends im Alterthum begegnet; ein deut- 

liches Zeichen dafür, wie viel die Moral dem religiösen 

Prinzip des monotheistischen Gottesglaubens verdankt. 

§ 23. 

Aber diese Erhebung über das bloss Natürliche in 

ascetischer Selbstbeschrankung und Selbstzucht war nicht 

das einzige und letzte Ziel der mosaischen Gesetzgebung. 

Vielmehr, wie Jahve nur darum als der übernatürliche 

erkannt wurde, weil er als Offenbarungsgott oder Erlöser 
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Israels in die Geschichte hereingetreten war, also in posi- 

tiv-sittlichen Thaten sich manifestirte: so erhob sich auch 

Israël nur darum über das Natürliche, weil es im Dienste 

des geschichtlich geoffenbarten Gottes seine übernatür- 

liclie sittliche Bestimmung, seinen positiven weltgeschicbt- 

lichen Beruf erkannte. Und hierin lag die positive 

Bethatigung seiner Heiligkeit, als Abbild der posi- 

tiven Bezogenheit des übernatürlichen Gottes auf das er- 

walilte Volk seines Eigenthums. Hieher gehort theils der 

unmittelbare Dienst Gottes im ceremoniellen Cultus, theils 

der mittelbare in der sittlich-rechtlichen Lebensordnung 

der theokratischen Volksgemeinde. 

D as theokratische Beichsgrundgesetz bilden 

nach diesen beiden Beziehungen die zehn Gebote. Un- 

leugbar enthalten sie die Elemente alles religiös-sittlichen 

Lebens der Menschheit; aber freilich auch nur die Ele- 

mente. Wie sclion ihr Eingang in dem Motiv des Ge- 

setzes: „Ich bin der Herr dein Gott, der dich aus Egyp- 

ten, dem Knechthause befreit hat“, die Bestimmung der- 

selben unzweideutig auf Israël beschrankt, also einen der 

reinen Sittlichkeit fremden Partikularismus aufstellt, so 

geht auch die Tendenz der einzelnen Gebote nicht auf 

die moralische und religiöse Gesinnung des Individuums, 

sondern, wie sclion gesagt, auf die richtige aussere Lebens¬ 

ordnung der theokratischen Gemeinde sowohl im Yerhalt- 

niss zu ihrem Herrn, Gott, als auch im Verhaltniss der 

einzelnen Glieder unter einander. Nur bei dem letzten 

der zehn Gebote könnte sich die Frage erheben, ob es 

nicht über das bürgerlich-rechtliche Yerhalten hinaus auf 

die innere moralische Gesinnung des Menschen abziele ? 

Indess ist triftiger Grund zu der Annahme vorhanden, 

dass es sich auch hier nicht um die rein innerliche Lust 

handle, sondern um das Hervortreten derselben im bösen 

Anschlag und Yersuch. (NB.: Mare. 10, 19 ist diess Ge¬ 

bot übersetzt mit: fx?) ccnoGTZQr]cn]g d. h. „du solist nicht 

ti’üglich handeln“; in diesem Sinn fasst es auch der 

luther’sche Catechismus und von spatern Gelehrten 

z. B. Grotius). 

Wie sehr auf dem ursprünglichen Standpunkt des 
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Mosaismus die freie sittliche Persönlickkeit noch zurück- 

tritt hinter dem Yolksganzen, diess wollen wir noch an 

folgenden einzeinen Bestimmungen des Gesetzes 

zeigen. Das Gebot, dass je im 50. Jahr alles Grundeigen- 

thum, das inzwischen durch Kauf in fremde Hande ge- 

kommen war, wieder an die Familie des ursprünglichen 

Besitzers zurückfallen solle, hat zumZweck: jeder Familie 

ikre selbstandige nationale Existenz, die an den Besitz 

Yon Grundeigenthum geknüpft war, zu wahren und damit 

das Yolksganze, das sich aus den Familien und Stammen 

zusammensetzt, in seinem ungeschmalerten Bestande gegen- 

über der Willkühr Einzelner zu schützen. Aber diese 

Sorgefürdie nationale Berechtigung der Familien schliesst 

zugleich eine Yerkürzung der persönlichen Freiheit der 

Individuen in sich, sofern zu dieser offenbar das freie 

Yerfügungsrecht über das Privateigenthum gehort, wah¬ 

rend jenes Gesetz von der Bestitution im Jubeljahr die 

Unverausserlichkeit des Grundeigenthums festsetzt. Auch 

sonst muss die persönliche Freiheit im Mosaismus über- 

all weichen, wo es sich urn den Fortbestand der Familie 

dieser Grundlage des Yolks, handelt. So, wenn z. B. das 

Leviratsgesetz dem Schwager zur Pfiicht macht, die 

Wittwe seines kinderlos verstorbenen Bruders zu ehelichen 

und demselben einen Sohn zu zeugen; oder, wenn Erb- 

töchter gezwungen werden, ihre Yetter zu heirathen, da¬ 

mit der Familienbesitz nicht in fremde Hande übergehe. 

Und wahrend das Gesetz zwar sein Interesse für die Bein- 

haltung der Familie durch strenge Strafbestnnmungen 

gegen Unkeuschheit der Frauen vor oder in der Ehe be- 

kundet, so weiss es hingegen nichts von einer persönlichen 

Freiheit des Weibes odergar.Gleichberechtigung mitdem 

Manne in Bezug auf ausschliessliche eheliche Treue; der 

Mann kann so viele Frauen nehmen als er will und kann 

jede aus jedweder Ursache mit einem Scheidebriefe fort- 

schicken, wahrend dagegen die Frau unbedingt an den 

Mann gebunden bleibt, so lange dieser sie nicht entlasst. 

Auch die Sclaverei wird nicht verworfen, sondern nur 

gemildert; hebraische Sclaven namentlich sollen nach 

7jahriger Dienstzeit auf ihr Begehren entlassen werden. 
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Endlich nimmt sich zwar das Gesetz der Fremdlinge,, 

die in Israels Mitte weilen, schützend an, allein schon 

damit, dass es dieselben dem milden Wohlwollen empfiehlt,. 

verrath es, dass dieselben eigentlich als rechtlos geiten., 

§ 24. 

In al! diesen einzelnen Zügen haben wir bestatigt 

gefunden, was oben als die Scbattenseite der mosaischen 

Moral geltend gemacht wurde: den Partikularismus und 

den Legalitatsstandpunkt, beides die Consequenzen des 

mosaischen Positivismus (s. § 20). Eine ricbtige Beur- 

theilung dieser Eigenthümlichkeiten wird nun zwar zu- 

nachst nicht übersehen dürfen, dass dieselben unter den 

gegebenen geschichtlichen Yerhaltnissen nicht nur unver- 

meidlich, sondern aucli wirklich durchaus zweckmassig 

waren zurErfüllung des weltgeschichtlichen Berufs Israels. 

Aber neben dieser geschichtlich-bedingten Beurtheilung 

bat doch immer auch die philosophisch-unbedingte ihr 

Becht und diese wird die moralisch nachtheiligen Wir- 

kungen jener Eigenthümlichkeiten nicht übersehen noch 

unterschatzen dürfen. 

Was nun also 1) den Partikularismus betrifft, sa 

diente er einerseits als heilsame Schranke, um der Ver- 

mischung Israels mit den umwohnenden Heidenvölkern., 

wodurch ersteres seinem einzigartigen Beruf so leicht hatte 

untreu werden können, zu wehren. Aber andererseits 

lasst sich doch nicht laugnen, dass damit ein gar schlim- 

mer nationaler Dünkel, eine der humanen Moral stracks 

zuwiderlaufende verachtliche und gehassige Gresinnung 

gegen alles Nichtjüdische gepflanzt wurde, welche einer 

der schlimmsten Fehler dieses Volks von Anfang gewesen 

und immer geblieben ist. 

2) Noch tiefer greifend sind die moralischen Uebelr 

welche aus der ausserlichen Gresetzlichkeit entspran- 

gen. Obenan steht die Selbstgerechtigkeit, die ja 

einen specifischen Zug des jüdischen Wesens ausmacht. 

Die ausserliche Auffassung des göttlichen Gesetzes fiihrt 
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natürlich leicht zu dem Selbstbetrug, als ob man alle Ge- 

rechtigkeit erfüllt hatte, da ja blosse ausserliche Gesetz- 

lichkeit viel leichter zu erreicben ist als wirkliche Sitt- 

lichkeit, welche die ganze Gesinnung des Menschen in 

Anspruch nimmt. Daber kann es geschehen, dass ein 

alttestamentlich Frommer sicli so gerne Gott gegenüber 

auf seine Unschuld oder Gerechtigkeit beruft und auf 

Grund dieser von Gott Hülfe wider oder auch Rache an 

seinen Feinden wie ein wohlverdientes Recht fordert; 

wahrend ein Apostel weiss, dass wir, wenn wir auch alles 

gethan hatten, doch unnütze Knechte ohne Ruhm vor 

Gott sind. 

Ferner kann ein ausserliches Gesetz auch nur ausser- 

lich-sinnliche Motive zur Befestigung seiner Gebote und 

Verbote in Anwendung bringen. Die mosaischen Yer- 

heissungen wie Drohungen bewegen sich ganz nur im Ge- 

biet des ausserlich sinnlichen Wohlergehens: Besitz des 

Landes Kanaan, ungestörter Genuss seiner Früchte, lan- 

ges Leben und Sicherung des Fortbestands der Familie 

durch zahlreiche Nachkommenschaft — diess sind die dem 

Gerechten verheissenen Belohnungen. Nun war es zwar 

freilich höchst zweckmassig, dass das Hoffen und Streben 

Israels sich koncentrirte auf das Eine, was zunachst nötliig 

war: auf die nationale Existenz, an welche der grosse 

weltgeschichtliche Beruf geknüpft war. Aber die Kehr- 

seite davon ist doch wieder nicht zu verkennen: die aus- 

schliessliche Hinweisung auf irdisches Wohlergehen der 

Gerechten musste fast nothwendig der Denkart dieses 

Volks (in seiner grossen Mehrzahl wenigstens) eine euda- 

monistische Bichtung geben; es gewöhnte sich, die 

irdischen Güter fleischlich zu überschatzen und wurde 

unfahig, sich zu der idealen Höhe des wahrhaft sittlichen 

und frommen Sinnös zu erheben, der im göttlichen Wohl- 

gefallen seine höchste Befriedigung unmittelbar findet. 

Da nun aber nach diesem Legalitatsstandpunkt und 

dieser eudamonistischen Vergeltungslehre das sittliche 

Verhalten seinen einzigen und nothwendig genau ent- 

sprechenden Lohn im ausseren Ergehen, Glück oder Un- 

glück finden soll: so folgt daraus auch wieder umgekehrt, 
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dass das aussere Ergehen als Gradmesser für die Sittlich- 

keit und Gottgefalligkeit des Menschen zu betrachten ist. 

Da hiebei zufallige Aeusserlichkeiten, Glücks- und Un- 

glücksfalle zum Massstab für die sittliclie Selbsfbeurthei- 

lung werden, so muss diess nothwendig zur grössten mora- 

lischen Unsicherheit und trostlosesten Haltlosigkeit 

gegenüber den aussern Wechselfallen führen. Da- 

lier die massloseste Kiedergeschlagenheit und Trostlosig- 

keit, die wir in vielen Klageliedern der Hebraer finden. Man 

vergl. z. B.: Ps. 19, 13 f.: „Verirrungen, wer sieht sie ein? 

von den unerkannten sprich micli los! aucli vor den Frev- 

lern schütze deinen Knecht, lass sie nicht über mich lierr- 

sclien! Dann bin ich rein von grosser Missethat!u Also 

der glückliche Erfolg gilt als sittliches Gottesurtheil, wo- 

bei das wirklich untrügliche und aber aucli unabhangige 

innerliche Gottesurtheil im Gewissen nicht zur Anerken- 

nung kommt. 

§ 25. 

So sehen wir also durchaus auf allen Hauptpunkten 

die Mangel dieses sittlich-religiösen Standpunkts aus der- 

selben Wurzel entspringen, aus welcher aucli zugleich der 

edle Stamm des wahren Gottesglaubens erwuchs, auf wel- 

chen einst die vollkommene Beligion gepfropft werden 

sollte. Jene Mangel bilden nur die einseitige positivi¬ 

stische Erscheinungsform und Introduction des wahren 

positiven Prinzips des Monotheismus. Daher war hier 

von Anfang die Möglichkeit einer zu positiven Zielen 

führenden Entwicklung gegeben; jenes Prinzip Hess sich 

aus seiner anfanglichen Hülle he raus schal en und für die 

sittlich-religiöse Bildung der Menschheit fruchtbar machen. 

Die Griechen hingegen konnten trotz alles edlen Strebens, 

mittelst der Philosophie über die höchsten Fragen und 

practischen Aufgaben des Menschen ins Klare zu kom¬ 

men, doch diess Ziel nie erreichen, weil es vom Anfang 

am richtigen Prinzip fehlte, daher ihre Forschungen ent- 

weder in der Empirie verflachten oder in den Wolken der 
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Abstractionen sich verloren. Die griechische Moral hat, 

weil der Basis eines wahren Gottesglaubens entbehrend, 

obgleich sie in manchem Einzelnen der hebraischen über- 

legen ist7 doch in ihrer geschichtlichen Entwicklung sich nur 

zersetzen können, die hebraische aber hat sich immer 

melir gereinigt und zuletzt im Christenthum ihre edelste 

und bleibende Erucht aus sich herausgesetzt. 

2. Der Prophetismus. 

§ 26. 

Bei jeder positiven Beligion tritt mit ihrer aussern 

Consolidirung im volksthümlichen Leben die Gefahr einer 

Verausserlichung und Erstarrung ein, wobei unter den 

versteinerten Formen der lebendige Geist zu entschwin- 

den droht. Um so grösser wird immer diese Gefahr sein, 

je enger Aeusseres und Inneres, positiv-statutarische Forni 

und religiös-sittlicher Gehalt mit einander verschlungen 

sind, wie diess nach dein Bisherigen eben das eigenthüm- 

liche Wesen der mosaischen „Theokratie“ gebildet batte. 

Die Reaction des lebendigen geistigen Prinzips, die in 

solchem Falie nicht ausbleiben kann, kann aber nach der 

Natur des geistigen Lebens nie bloss zu den Anfangen 

zurückführen; sondern die Reformation ist immer zugleich 

ein energischer Fortschritt, schon desswegen und dadurch, 

weil die Reaction des Geistes gegen die leere und er- 

starrte Form den prinzipiellen Unterschied des Geistes 

von der Form zum Bewusstsein bringt und dadurch über 

die anfangliche ununterschiedene Einheit derselben be- 

reits hinausführt. So waren in der Geschichte Israels 

die Propheten zunachst zwar nur die Trager des leben¬ 

digen theokratischen Geistes und ihre reformatorischen 

Bestrebungen galten nur dem Kampf gegen die Heuchelei 

einer Formfrömmigkeit bei sittlicher Erschlaffung. Aber 

eben damit weckten sie ja doch zugleich das Bewusstsein 
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vom Unterschied des ausserlichen Gesetzeswesens und der 

reinen Religiositat und Sittlichkeit, trugen also als ach- 

teste Fortschrittsmanner am meisten dazu bei, den idealen 

Kern des Mosaismus aus den Umhüllungen des Positivis- 

mus herauszuschalen. 

§ 27. 

Gleich die ersten Propheten, die uns schriftliche 

Denkmale hinterlassen haben, weisen vom aussern Buch- 

stabengesetz weg auf das innere Gewissensgesetz hin, 

dringen auf rein menschliche Sittlichkeit, statt blosser 

theokratischer Legalitat. Wir wollen die signifikantesten 

Stellen herauslieben. 

Am os 'lasst Gott zu Israël sprechen: „Ich hasse eure 

Feste und mag mich nicht lab en an euren Opfern und 

blicke nicht auf eure Dank- und Mastkalber. Entfernet 

eurer Lieder Larm und lasset mich euer Harfenspiel nicht 

horen. Lasset aber das Hecht fliessen, wie Wasser, und 

die Gerechtigkeit, wie einen unversiegbaren Bach! hasset 

das Böse und liebet das Gute und sprechet Recht im 

Thor!“ 

Hosea: „Ob sie gleich viel Fleisch zum Opfer brin- 

gen und es schlachten und essen, hat doch der Herr kein 

Gefallen daran, denn ich habe Lust an der Liebe und 

nicht am Opfer, an Gotteserkenntniss und nicht an 

BrandopferD 

Bei Micha fragt ein Israelit: „Wie soll ich vor Gott 

erscheinen? Soll ich die Kniee beugen vor dem Höch- 

sten, Brandopfer und Kalber bringen? Wird er an Tau- 

senden von Widdern und Myriaden von Stromen Oels Ge¬ 

fallen haben? Oder soll ich meinen Erstgebornen als 

Opfer für meine Sünde hingeben, die Frucht meines Lei- 

bes als Versühnopfer für mich?“ Worauf der Prophet 

antwortet: „Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und 

was der Herr von dir fordert: nehmlich dass du recht 

thuest, Liebe übest und demüthig seiest vor Gott!“ 

Der babylonische Jesaias ruft seinen Landsleu- 
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ten im Exil, welclie in Ermangelung des Opferdienstes 

ihre Frömmigkeit in trübseliger Ascese zur Schau trugen, 

zu: „Sollte das ein Fasttag sein, der mir getallen könnte, 

wenn einer sich martert, das Haupt hangen lasst wie 

Schilfrohr, und ein Trauerkleid anlegt und sich in die 

Asche setzt? Sollte das wahres Fasten sein und ein mir 

wohlgefalliger Feiertag? — Das wahre Fasten ist, wenn 

du der Unschuld Bande lösest, wenn du dem Belasteten 

das Joch abnimmst, wenn du Unterdrückte befreist und 

jedes Joch zerschlagst, wenn du dem Hungrigen Speise 

reichest, Bedrangte in dein Haus nimmst, den Nackten 

kleidest und deinem Bruder dicli nicht entziehest! Dann 

wird dein Licht gleich der Morgenröthe hervorbrechen, 

du wirst bald wieder hergestellt werden, Glück wird vor 

dir hergehen und Gottes Hülfe dir folgenJ 

Aehnlich sagt der Dichter von Psalm 50: „Meinest 

du, dass Gott Ochsenfleisch essen und Bocksblut trinken 

wolle? Opfere vielmehr Gott Dank und bezahle dem 

Höchsten deine Gelübde!“ Ps. 51: „Du bast nicht Lust 

zum Opfer, ich wollte dir’s sonst gerne geben, und Brand- 

opfer getallen dir nicht. Die Opfer, die Gott getallen, 

sind ein geangsteter Geist, ein geangstetes und zerschla- 

genes Herz — das wirst du, o Gott, nicht verachten.“ 

§ 28. 

An diesen Beispielen moge es genügen, um zu zeigen, 

wie hoch die Propheten das Sittengesetz über das theo- 

kratische Ceremonialgesetz steilten. Aber man würde 

nun doch sehr irren, wollte man glauben, sie haben sich 

vom letztern schon ganz emancipirt. So wenig ihnen der 

blosse1 ausserliche Kultus ohne die entsprechende sittliche 

und religiöse Gesinnung genügte, so wenig war ihnen 

doch das mosaische Ceremonial- und Bechtsgesetz gleich- 

gültig ; sie wollten überhaupt nicht das mosaische Gesetz 

aufheben, sondern es nur erfüllen im wahren theokrati- 

schen Geiste. Aus dieserTendenz entsprangjenes „Zweite 

Gesetz“ (Deuteronomium), welches, unter Josia entstan- 
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den, mit priesterlicher Gesetzlichkeit den Geist des fort- 

geschrittensten Prophetismus, den Geist eines Jeremias, 

zn merkwürdigem Gemische verband. Es sind nicht so 

sekr die Einzelheiten, welche dies neue Gesetz vom alten 

unterscheiden, als der durchgangige Grundzug einer ver- 

inner lichten Aiiffassung des Yerhaltnisses Got- 

tes zu Israël, wie diese namentlich in der neuen und 

tieferen Motivirung des Gesetzesgehorsams zum Ausdruck 

kommt. Im Mosaismus war jenes Yerhaltniss, wie wir 

geseben haben, ein recbtlicb begründetes Dienstverhalt- 

niss, ein Yertrag oderBund, wobei beide Theile Ansprüche 

an einander hatten, Rechte und Pflichten sicb gegensei- 

tig entsprachen. Aber schon Hosea hatte diesem ausser- 

lich juridischen Yertragsverhaltniss eine tiefere sittliche 

Wendung gegeben, indem er es als Ehebund auffasste, 

so dass dann der Ungehorsam des Yolks gegen seines 

Gottes Willen und Gebot nicht mehr bloss als Rechts- 

verletzung, sondern als moralische Treulosigkeit erscheint. 

Besonders aber unter den Trübsalen der letzten Königs- 

zeit hatte bei Propheten, wie Jeremias, das Yerhaltniss 

zu Gott den Charakter inniger Gottverbundenheit des 

trommen Gemüths, persönlicher Gottesliebe angenom- 

men, die um so reiner und tiefer war, je mehr sie, alles 

Genusses ausseren Glückes entbehrend, nur der inneren 

Selbstgewissheit sicli erfreuen konnte. Diese Yertiefung 

des trommen Yerhaltnisses zur freien persönlichen Gottes¬ 

liebe (eine Erucht der persönlichen Erfahrung einzelner 

Gottesmanner unter dem Druck des nationalen Unglücks) 

wurde nun natürlich auch auf das Yolk Israël im Ganzen 

übertragen. Jenes schone Wort, das bei Jeremias Gott 

zur Jungfrau Israël spricht: „Ich habe dich je und je 

geliebet, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter 

Güte!“ bildet von nun an das Grundthema und das Haupt- 

motiv bei den Ermahnungsreden der Propheten und des 

Deuteronomikers. 

Aber dieser religiösen Yertiefung entspricht nun auch 

eine tiefere Auffassung des Sittlichen. Es genügt 

jetzt auch menschlicherseits nicht mehr an jener ausser- 

lich theokratischen Gerechtigkeit, welche nur im Einhal- 
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ten des Gesetzesbuchstabens, inErfüllung der aufs aussere 

Thun und Lassen bezüglichen Gebote besteht; sondern 

der liebende Gott fordert auch vom Menschen „Liebe von 

ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Ver¬ 

mogen. “ Es genügt nicht mebr an der ausserlichen An- 

gebörigkeit zum theokratischen Volk, welche durch die 

Beschneidung am Fleiscb symbolisirt ist, sondern „die 

Vorbaut des Herzens soll beschnitten“ d. h. das Herz ge- 

reinigt und empfanglich gemaclit werden für die göttli- 

chen Offenbarungen. Und nicht nur sittlich vertieft wird 

das Gesetz, sondern es wird zugleich dem Menschen auf 

eine rationale Weise als sein eigenes wahres AVesen nahe 

gelegt, als das wahrhaft Vernünftige und Gute dargestellt ; 

„Das Gebot, welches ich dir gebiete, ist dir nicht unbe- 

greiflich und fern, dass du sagen müsstest, wer steigt uns 

in den Himmel und holt es uns? oder wer fahrt über 

das Meer und verkündigt es uns? Vielmehr ist das Wort 

dir ganz nahe, denn siehe, es ist in deinem eigenen 

Munde und in deinem eigenen Herz en!“ Hier streift in 

der That die Verinnerlichung und rationale Nahelegung 

des Gesetzes an einen Rati o n al is mus, der vom starren 

Positivismus der acht- und altmosaischen Gesetzgebung 

durch jahrhundertelange Entwicklung getrennt ist. 

§ 29. 

Als die Reformation unter Josia, welche der Deutero- 

nomiker herbeizuführen gehofft hatte, sich als fruchtlos 

erwiesen hatte und der theokratische Staat seinem Ge¬ 

schick rettungslos verfallen war, da erhob sich über den 

Trümmern des alten theokratischen Bundes und seiner 

ausserlichen Institutionen der prophetische Geist zu seiner 

idealsten Hölie. Er erkannte, dass das bisherige, auf die 

Gebote der steinernen Tafeln gegründete Bundesverhalt- 

niss noch nicht das wahre sei, dass es vielmehr eines 

neuen Bundes bedürfe, dessen Gesetz in die Herzen ge- 

schrieben sein werde und wo der reine gehorsame Geist, 

derbisher nur einzelne auserwahlte Gottesmanner beseelte^ 

Allen gemein sein solle. Nicht mehr bloss eine Refor- 
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mation der bisherigen Theokratie wurde jetzt erwartet, 

sondern eine Erneuerung der Her zen und der 

Geister (Jer. 31. Hesek. 36). Mit diesem Postulat eines 

in die Herzen gesckriebenen Gesetzes bat sich das reli- 

giöse Bewusstsein wesentlicb über den Standpunkt des 

Mosaismus erhoben; mit dieser, wenn auch nur erst postu- 

lirten, Verinnerlichung des Gesetzes ist ja jener 

mosaische Positivismus im Prinzip schon überwunden, das 

rein-menschlich Sittliche ist als der wahre und dauernde 

Kern des Theokratisch-Statutarischen erkannt. 

Eben damit wird zugleich auch der demselben Ursprung 

angebörige P ar ti kul ar is mus hinfallig. Angesiclits des 

Zerfalls des nationalen Lebens tritt auch für das reli- 

giöse Bewusstsein der Propheten das Volksthümliche 

zuriïck hinter dem Persön 1 iclien, rein- und a 11 - 

gemein Menschlichen. Bezeicbnend dafür ist u. A. 

der Gedanke des Jeremias, dass im Keuen Bunde nicht 

mehr Einer den Andern lehren, sondern Alle, Klein und 

Gross, Jeder für sich selbst, Gott erkennen sollen; wo- 

mit das Weitere zusammenhangt, dass auch nicht mehr 

die Einen (z. B. Kinder) die Schuld der Andern (Eltern) 

büssen, sondern Jeder seine eigene Schuld tragen solle 

(Jer. 31, 34. 29 cf. mit Hesek. 18). Dieses Büssen- 

Müssen der Einen für die Andern war früher die Folge 

der substantiellen Solidaritat der Familie und des Volks 

gewesen; diese ist also jetzt für das sittliche Bewusstsein 

zurückgetreten gegenüber der persönlichen Selbstverant- 

wortlichkeit der Einzelnen. Das persönliche Selbstbewusst- 

sein beginnt hier die Schaale des Volksbewusstseins, unter 

deren schützender Hülle es herangereift ist, zu sprengen 

und sich auf seine eigene sittliche und religiöse Freiheit 

zu besinnen. Dann ist es aber endlich auch nur conse¬ 

quent, wenn dieser neue Bund nicht mehr, wie der alte, 

auf das Volk Israël beschrankt wird, sondern um Israël 

her, welches allerdings noch immer als der Kern und 

Mittelpunkt gilt, Mitglieder aus allen Vólkern und Erd- 

gegenden sich schaaren. Am weitesten geilt hierin der 

bab)rIonische Jesaias: wie Israël nicht als Volksgan- 

zes, sondern nur in einem kleinen „Rest“ am neuen Bunde 
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Tlieil haben wird, so sollen andererseits die Heiden mit 

gleicken Hechten wie die Israeliten Zutritt haben, denn 

auch aus ihnen sollen Priester nnd Leviten genommen 

werden (Jes. 66, 21). * Hier ist, mit einer Bestimmtheit 

wie nirgends im A. T., der mosaische Partikularismus 

überwunden und die Perspective eröffnet auf eine 

nene Gottes gein einde ans allen Vólkern. Die Hei¬ 

den sind hier nicht melir die dnrch blutige Siege unter- 

jochten Unterthanen, wie in Davids Reich, sondern sie 

huldigen dein friedlichen Knechte Gottes, der in Kraft 

seiner Geistessalbung das Hecht wahrhaftig halten lehrt. 

Die Messiasidee, welche in ihrer früheren Form nur 

auf Erneuerung des nationalen Glanzes abzielte*, also, so- 

weit sie überhaupt religiöser und nicht bloss rein politi- 

scher Natur war, mindestens an den Mangein des Mosais- 

mus litt, ist hier endlich auf dem besten Wege, in die 

rein sittliche Idee eines Reiches Gottes unter der erneuer- 

ten Menschheit umgewandelt und damit zu einem mach¬ 

tigen Hebei des sittlich-religiösen Fortschritts veredelt 

zu werden. 

3. Das nachexilische Judenthum. 

§ 30. 

Die weitere Geschichte des religiös-sittlichen Lebens 

in Israël nach dem Exil stellt in Vergleich zu diesen 

Höhepunkten der vorexilischen und exilischen Prophetie 

nicht nur keinen Fortschritt, sondern in mandiën Be- 

ziehungen eher einen Rückschritt dar. Zwar liess sich 

das so schwer geprüfte Tolk keine Untreue gegen seinen 

Gott durch grobe Abgötterei melir zu Schulden kommen. 

Aber zugleich hatte das Erlöschen des prophetischen 

Geistes die schlimme Folge, dass man jetzt um so sklavi- 

scher sich an den Gesetzesbuchstaben hielt und in der 

skrupulösen Beobachtung aller aussern Formen dem 
Pfleiderer, Moral und Religion. 4 
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Wesen der alten Theokratie gerecht zu werden gedachte. 

Von der freien und grossartigen Stellung der Propheten 

zum Ceremonialgesetz zeigte sicli jetzt nichts mehr, viel- 

mehr steilte man dasselbe dem sittlichen mindestens gleich,. 

bald auch noch voran. So bildete sich jene Bichtung 

einer ausserlich strengen, innerlich engen* und hohlen 

Scheinfrömmigkeit, wie sie in vollendeter Gestalt im 

Pharisai sinus zur Zeit Jesu uns entgegentritt. 

Eine weitere Eigenthümlichkeit dieses spatern Juden- 

thums war die steigende Werthschatzung der Ascese, 

welche. wenn sie auch am mosaischen Nasiraat eine An- 
/ 

knüpfung hatte, doch in ihrer jetzigen Ausbildung dem 

Mosaismus sowohl als namentlich dem freien Geiste des 

Prophetismus fremd gewesen war. Wahrend noch der 

babylonische Jesaias das kopfhangerische Fasten als werth- 

los verworfen und dagegen wahre Werke der Sittlichkeit 

und Menschenliebe als den rechten Gottesdienst empfoli- 

len hatte (§ 27), so wird jetzt dem Musterbilde nachexili- 

scher Frömmigkeit, dem apocalyptischen Daniël unter 

Anderem seine Enthaltung vom Wein und Fleisch als 

hohe Tugend angerechnet (s. Dan. 1, 12. 10, 3). Im 

Buche Tob ias erscheint das Fasten neben dem Almosen- 

geben als Haupttugend, durch welche das Gebet wirksam 

gemacht und Stindenvergebung erkauft werde. Ebenso 

wird im Buche Judith auf Fasten und Enthaltung von 

der zweiten Ehe ein Nachdruck gelegt. Letzerer nament¬ 

lich steht zu dem acht mosaischen Geiste in auffallendem 

Widerspruch, erinnert aber um so lebhafter an die ganz- 

liche Ehelosigkeit der Essaer, in welchen diese asce¬ 

tische Bichtung des nachexilischen Judenthums sich voll- 

endet und ordensmassig organisirt hat. 

§ 31. 

Die mosaische Yergeltungslehre mit ihren irdisch- 

sinnlichen Yerheissungen und Drohungen war zwar auch 

von den Propheten nie ganz aufgegeben worden; auch in 

'ihrem Zukunftsideal bildete ja der irdische Glückszustand 
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des theokratiscken Volks einen Bestandtheil der künfti- 

gen messianischen Heilszeit; allein dieses sinnlich-natio- 

nale Element war doch dem reineren Gedanken einer 

Herrschaft des göttlichen Geistes in den erneuerten Her- 

zen untergeordnet; wie denn namentlich beim babyloni- 

schen Jesaias das messianische Ideal nahe an den reinen 

Begriff eines sittlicb-religiösen Gottesreichs anstreifte. 

Aber das nachexilische Judenthum verfolgte diese rich- 

tige Spur nicht weiter, sondern irrte nach zwei entgegen- 

gesetzten Seiten hin ab. 

Die Einen hielten zwar an dem Znkunftsideal des 

Messiasreichs fest; aber weil sie an der Möglichkeit seiner 

Verwirklichnng anf dem natürlichen Wege der geschicht- 

lichen Entwicklung verzweifelten, so dachten sie an über- 

natürliche Wunderacte und malten jenes Reich und die 

Art und Weise seines Kommens mit immer phantasti- 

scheren Zlïgen aus; — diess die Richtung der Apoka- 

lyptik, in welcher wir den vergeilten Auslaufer der alten 

gesunden Prophetie erblicken. 

Die Andern dagegen Hessen jenes Ideal entweder 

ganz fallen oder verwischten wenigstens seine eigenthüm- 

lichsten Züge zu dem ganz allgemeinen Gedanken, dass 

Gott seine Erommen zum Loline für ihre Gerechtigkeit 

auch durch grosses irdisckes Glück segnen werde. Da 

min aber die tagliche Erfahrung jener Hoffnung keines- 

wegs immer entsprach, so musste jener eudamonistische 

Vergeltimgsglaube nothwendig in Zweifel umschlagen, 

die der Frömmigkeit urn so gefahrlicher waren, je tiefer 

dieselbe im Mosaismus mit jenem Vergeltungsglauben 

verwachsen war. Das Ringen mit diesen Zweifeln bildet 

den Inhalt des Buchs Hiob, mehrerer Psalmen (z. B. 

Ps. 73) und des Koheleth, dessen Verfasser beim völli- 

gen Schiffbruch seines Glaubens die Zuflucht nimmt zu 

einer ziemlich ordinaren practischen Mo ral. Die letzten 

Auslaufer dieser Richtung finden wir in dem hoffnungs- 

leeren und glaubensmatten Sadducaismus, der die In- 

stitutionen der theokratischen Volksgemeinde nur für seine 

hierarchischen Zwecke ausbeutete, wahrend er dem Geiste 

der Prophetie völlig entfremdet war. 
4 * 
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§ 32. 

So enthalt denn auch die Literatur jener Zeit theiLs 

Apokalyptik, theils Moral. Dort wird der prophetische 

Glaubensmuth zur Phantastik; kier sinkt die ebenso tiet 

religiöse als doch zugleich dem Gesetz gegenüber freie 

Sittlichkeit der Propheten wieder herab zu einer Legali- 

tat, welcke einerseits sicli sklavisck an den Buckstaben 

des positiven Gesetzes bindet, andererseits als ganz ideal- 

loser Utilitarismus an die Stelle des Sittengesetzes die 

nückternste Klugheitsmaxime setzt. 

Zwar fehlt es in mekreren apocrypkischen Büchern, 

wie in der „Weisheitslehre “ Je sus’ des Siraciden 

und im Buck der „Weisheit Salomonis“, auck in der 

unter dem Namen „Pirke Abotk“ bekannten Sammlung 

von Moralsprücken nickt an einzelnen trefflicken Zügen, 

die von gesundem und reinem sittlicken Sinn zeugen. 

Aber dieselben werden doek immer wieder entstellt durek 

die Alles bekerrsekende Uebersckatzung des positiven 

mosaiseken Gesetzes und — was damit eng zusammen- 

kangt — durek Züge von inkumanem jüdisckem Partiku- 

larismus sowie durek niedrige eudamonistiseke Klugkeits- 

maximen. Merkwürdig ist es, dass in den ersten beiden 

der genannten Schriften und besonders in der „Weiskeit 

Salomonis“ der Ansatz zu einem köheren speculativen 

Moralprinzip gemackt ist, sofern alle Tijgend abgeleitet 

wird von der göttlichen „Weisheit“, welcke als ewiges 

göttlickes Offenbarungsprinzip bei der Scköpfung der 

Welt und des Menseken thatig gewesen sei und den Grund 

alles Lebens in der Welt, allermeist des geistigen Lebens 

der Menseken bilde. Allein dieser speculativ-universali- 

stiseken Idee wird sofort eine völlig positivistisek-parti- 

kularistische Wendung gegeben: die göttlicke Weiskeit, 

obgleick Weltprinzip, kat doek nirgends auf Erden sick 

niedergelassen als nur in Israël; und zwar naher kat sie 

ihre Einwohnung im Tempel zu Jerusalem und im Gesetz 

Mosis, welckes ebendaher auck für die Menseken die ein- 

zige Quelle der Weiskeit ist. (Sirach 24). Die höchste 
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Tugend ist dem Siraciden die Weisheit; derAnfang aller 

Weisheit aber ist die Furcht Gottes; die Furcht Gottes 

aber besteht ihm in concreto in Erfüllung des mosaischen 

Gesetzes mit wesentlichem Einschluss seiner ceremoniel- 

len Theile; namentlicb reichliches Darbringen von Opfern 

und Zehnten gehort ihm wesentlicb zur Frömmigkeit 

(Sir. 35, 4—9). Von einer über das Diesseits hinausrei- 

chenden Bestimmung des Menschen weiss er noch nichts; 

der Mènsch ist nicht unsterblich und daher auch nicht 

zur Yollkommenheit bestimmt, seine sterbliche Natur ware 

des Vollkommenen nicht fahig (17, 30). Demgemass liegt 

ihm auch die Vergeltung schon im Diesseits und es ist 

geradezu ein Lieblingsthema von ihm, dass es demTugend- 

haften immer zuletzt gut, dem Bösen aber schlimm ergehe. 

Endlich in Beziehung auf die Heiden steht er noch (oder 

wieder) ganz auf dem schroffsten altjüdischen Standpunkt: 

leidenschaftlicher Hass gegen dieselben beseelt ihn sogar 

im Gebet zu Gott! (Sir. 36). 

§ 33. 

Etwas reiner sind die sittlichen Ansichten im Buche 

der AVeisheit, wo das Jüdische mit alexandrinischer 

Bildung und Philosophie verblinden ist. Auch hier ist 

die Quelle aller menschlichen Weisheit und damit zu- 

gleich aller Tugend die göttliche AVeisheit, welche als 

Abglanz und Ebenbild Gottes, als Alles durchdringender 

Geist und Alles hervorbringende Lebenskraft beschrieben 

wird. AVie sie von Anfang den Menschen zum Freund 

und Sohn Gottes bestimmt hat, so steigt sie in die reinen 

Seelen der Menschen herab und macht sie durch Mit- 

theilung der Erkenntniss Gottes zu AVeisen und Gottes- 

lieblingen. AVenn hierin die Anerkennung einer allge- 

meinen Gottesoffenbarung in der menschlichen Natur zu 

liegen scheinen könnte, so wird doch auch hier alsbald 

hinzugefügt, dass in Wirklichkeit nur die Juden vermöge 

ihrer Gotteserkenntniss solche AVeise und Gerechte, 

Freunde und Söhne Gottes seien, die Heiden dagegen 
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als Abgöttisclie seien Thoren und Gottlose, die Gott 

züchtigen wird. Doch wird diess dahin gemildert, dass 

Gott nichts, was er gemacht hat, liasse und dass auch 

die göttliche Weisheit menschenliebend sei, daher auch 

für den Weisen d. h. den Juden die Menschenliebe Pflicht 

ist. Ferner ist der schroffe Positivismus des Siraciden 

hier in sofern gemassigt, als nicht das mosaische Gesetz 

der Inbegriff der Weisheit sein soll, vielmehr die Pro- 

pheten (vermöge ihrer persönlichen Geistesbegabung) und 

besonders der weise Salomo (als Peprasentant der jüdi- 

sclien Philosophie) für die wahreu Lehrlinge der Weisheit 

geiten. Es zeigt sicli hierin offenbar eine Erweiterung 

des jüdischen Horizonts durch Einflüsse fremder Bildung, 

besonders griechischer Philosophie. •— So verrathen auch 

die einzelnen ethischen Lehren grossentheils melir Ver- 

wandtschaft mit dein Platonismus als mit dem Judentlmm. 

D as Böse wird tlieils vom Sündenfall der Genesis, theils 

aber auch (nacli Plato) von der Verbindung der heiligen 

Seele mit dem irdischen Leib hergeleitet (9, 15). Die 

Tugend besteht (ganz nach Plato) in Weisheit, Tapfer- 

keit, Massigkeit und Gerechtigkeit (8, 7). Der Weise 

eifert gegen die fleischliche Gesinnung der Weltmenschen 

und scheint auch in der Hochschatzung der Ehelosigkeit 

eine ascetische Pichtung zu verrathen, wie spater noch 

mehr Pliilo. Am meisten aber entfernt sich der Weise 

vom Siraciden und überhaupt von der altjüdischen Moral 

dadurch, dass er den grössten Nachdruck auf die Unsterb- 

lichkeit legt und daher auch die Vergeltung ins Jenseits 

verlegt, womit sie wenigstens ihres grob-sinnlichen Charak- 

ters entkleidet, veredelt ist. 

Gewiss ist diess Bucli der Weisheit das Beste, was 

das nachexilische Judenthum von sich aus, wenn auch 

freilich mit Hülfe fremder Einflüsse, hervorbrachte. Hier 

am meisten erhebt sich die jüdische Moral mittelst des 

platonischen Idealismus über die Schranken des mosai- 

schen Positivismus, ohne dass jedoch eine principielle 

Ueberwindung dieses letztern gelungen ware. Und die- 

selbe konnte auch nicht durch aussere Einflüsse lierbei- 

geführt werden; solange das Prinzip des Judenthums, die 
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Autoritat des positiven Gesetzes unerschüttert feststand, 

konnte es bei aller Aufklarung durch fremde Einflüsse 

höchstens zu Compromissen kommen, bei welchen bald 

mehr bald weniger specifisch Jüdiscbes gegen Fremdes 

ausgetausclit werden moclite. Ein neues Ganzes aber 

konnte nur erwachsen aus jener inneren Entwicklung nnd 

Fortbildung des mosaischen Prinzips, wie sie von den 

Propheten begonnen und als Samenkorn für die Znkunft 

in den heiligen Schriften niedergelegt war. 



3. Absclmitt. 

MOR AL UND RELIGION IM 

CHRISTENTHUM. 

Die Mo ral des N e u e n Testament s. 

§ 34. 

Das Christenthum erscheint im N. T. als die ErfüL 

lung und zugleicli Aufhebung des Judenthums: es ist die 

Erfüllung des wahren gottgewollten Wesens der alttesta- 

mentlichen Religion, aber diess ist es so und dadurch, 

dass es zugleicli die unwahre, nur temporare Form der- 

selben aufhob. Die Wahrheit der Gesetzesreligion, worin 

ihr unbedingter Vorzug vor allen heidnischen Religionen 

und Moralsystemen liegt, bestand, wie wir salien, darin, 

dass sie dem Menschen im Willen des heiligen Gottes ein 

absolutes positives Prinzip seines eigenen sittlichen Lebens 

gab; aber dass dieses Prinzip als Gesetz des Buchstabens 

dem Menschen noch in ausserlicher Weise gegenüber 

stand, diess machte, wie ebenfalls gezeigt worden ist, 

den zwar geschichtlich bedingten und temporar unver- 

meidlichen, an sich aber doch mangelhaften Charakter 

aus, welchen wir als den „Positivismus.u der alttestament- 

lichen Religion bezeichnet haben. Jenes nun wurde im 

Christenthum nicht nur erhalten, sondern zur vollen Wirk- 

lichkeit gebracht, dieses dagegen wurde aufgehoben. Hatte 
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es im alten Bund geheissen: „Ihr sollt heilig sein, denn 

ich bin heilig!“ —• so heisst es jetzt: „Ihr sollt voll- 

kommen sein, wie euer Vater im Himmel v o 11 - 

kommen ist!“ Damit ist ebenso wie in jenem Wort Sitt- 

lichkeit imd Frömmigkeit unlösbar mit einander verknüpft, 

zugleich aber sind beide von der Aeusserlichkeit, die ihnen 

dort noch anhaftet, entkleidet und auf ihren vollendetsten 

Ausdruck gebracht. Es enthalt namlich jener Satz, in 

welchem wir die Quintessenz der religiösen Moral Jesu 

sehen können: 

1) in der Idee gottgleicher Vollkommenheit das ab¬ 

solute sittliche Ideal, Ziel und Norm des mensch- 

lichen Strebens in der höchsten denkbaren Reinheit und 

Erhabenheit; aber auch 

2) zugleich in der Idee der Gotteskindschaft das ab¬ 

solute religiöse Prinzip, in welchem nicht nur das 

starkste Motiv, sondern namentlich die belebende reale 

Kraft zur Erfüllung des sittlichen Gesetzes liegt. 

Nur wenn wir die religiöse Moral Jesu nach diesen 

beiden Seiten hin, als Sittengesetz und als reales Lebens- 

prinzip, ins Auge fassen, können wir die absolute Be- 

deutung Jesu für die Geschichte der Moral richtig 

würdigen. 

§ 35. 
# } 

I 

Liegt das sittliche Ideal darin, vollkommen zu wer¬ 

den, wie Gott und nur Gott es ist, so fordert diess selbst- 

verstandlich eine unbedingte Hinkehr der ganzen Seele 

zu Gott, eine Concentration alles Strebens auf diess Ziel, 

eine ungetheilte Hingebung des ganzen Menschen an 

Gott als das höchste Gut, kurz also eine unbedingte 

Liebe zu Gott. Die Liebe zu Gott, als unbedingte und 

ungetheilte Hingabe des Herzens an ihn, schliesst nun 

einerseits nothwendig alle Liebe zu Nicht-Göttlichem, 

zu geschöpflichen Dingen oder Menschen, insofern aus, 

als das Nicht - Göttliche für das sich daran hangende 

menschliche Herz zu ejnem Wider- Göttlichen, zu einem 
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Abgott würde, der sich als trennende Scheidewand zwi- 

schen den Menschen und Gott steilte und die Beinheit 

nnd Unbedingtheit der Liebe zu Gott aufhöbe. Anderer- 

seits aber schliesst die Liebe zu Gott eben so gewiss 

jede Liebe zum Geschopt in so fern ein, als im Geschopt 

der Schöpfer selbst sich offenbart, als das Endliche in 

seiner richtigen Unterordnung unter den unendlichen Gott 

eben nur dessen Offenbarungsmittel und dienendes Werk¬ 

zeug bildet. Yon diesem doppetten Gesichtspunkt aus, 

der nur die einfachste und einleuchtendste Consequenz 

aus dem Begriff der „unbedingten Liebe zu Gott“ zieht, 

ist alles dasjenige zu verstellen, was sich in den Beden 

Jesu über das Verbal ten des Fr ommen zu den irdi- 

schen Gütern und zu menschlicher G e m e i n s c h a f t 

tindet. Von hier aus sind insbesondere jene in der Form 

des Ausdrucks allerdings schroffe Worte zurechtzulegen, 

in welchen eine oberflachliche Betrachtungsweise einen 

unpractischen, übertriebenen Bigorismus und weltflüch- 

tige Ascese gesehen bat: „Niemand kann zweien Herren 

dienen; wer seine Hand an den Pflug legt und siehet 

zurück, der ist nicht geschickt zum Beich Gottes; wer 

zu mir kommt und nicht basset Vater, Mutter, Weib, 

Kind u. s. w., der kann nicht mein Jtinger sein; wenn 

dich dein Auge argert, reisse es aus; verkaufe, was du 

bast, und gib es den Armen! selig sind, die da Leid 

tragen, denn sie sollen getröstet werden und hingegen 

wehe denen, die da lachen, denn sie sollen heulen! u In 

allem diesem haben wir niclits Anderes zu sehen als Va- 

riationen über den Grundsatz der Moral Jesu: dass Gott 

das ganze Herz des Menschen haben will, unbedingt und 

ungetheilt. Wo nun also irdischer Besitz das Herz so 

einnehmen und fesseln würde, dass es nicht frei ware 

zum unbedingten Dienste Gottes, dass es auch nicht im 

Stande ware, um Gottes willen darauf zu verzichten, da 

allerdings bliebe nur die ausschliessliche Walil: entweder 

Gott oder das Irdische zu lieben. Aber daraus folgt 

noch keineswegs, dass irdische Güter an und tür sich, 

für jeden und unter allen Umstanden ein Hinderniss der 

Liebe Gottes sein müssen. Diess würde einen Dualismus 
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zwisclien Gott iincl Welt voraussetzen, welcher dem Glau- 

ben Jesu an die allwaltende Yorseliung Gottes auch im 

Aaturleben stracks zuwider ginge. Ueberhaupt zeugt die 

sinnige Freude Jesu am Naturleben, dem er so viele 

Gleichnisse entlehnte, wie sein harmloses Mitgeniessen 

der geselligen Freuden, worin er selber ausdrücklicb 

seinen Unterschied vom ascetisclien Bussprediger Johan- 

nes anerkennt, mit zweifelloser Klarbeit dafür, dass sei¬ 

ner Moral jede einseitige Ascese prinzipiell fremd war. 

§ 36. 

Eine unbedingte also allerdings soll nach’dem sitt- 

liclien Ideal des Evangeliums die Liebe zu Gott sein, 

aber darum docli keineswegs eine abstrakte und leere, 

von der Welt abgezogene und abziehende, in müssige 

möncliisclie Weltflucbt den Menseken versenkende. Diess 

ist so wenig die Meinung Jesu, dass vielmehr die 

Gottesliebe die fruchtbare Wurzel der tliatigen 

Nachstenliebe werden soll. Und zwar soll — eben 

in ibrer Unterordnung unter und Einfilgung in die un¬ 

bedingte Gottesliebe — aucb die Mensclienliebe eine 

unbedingte sein, d. k. von der Art, dass sie weder an 

den natürlicken Untersckieden der Menseken eine tren- 

nende Sckranke, nock an der natürlicken Selbstliebe der 

Menseken ein begrenzendes Mass liabe. Der „Nachste“ 

ist jetzt nicht mekr bloss der Yolksgenosse (wie nock 

3. Mose 19, 18), sondern jeder unserer Hülfe bedürfende 

Menscli, okne Unterschied der Abkuuft, wie ja diess im 

Gleichniss vom barmherzigen Samariter deutlick gelekrt 

ist. Und indem Jesus selbst mit Zöllnern (der Heiden 

Genossen) und Samaritern (Ketzern) Umgang katte, in¬ 

dem er der Kananaischen Frau kalf, indem er den Glau- 

ben des Hauptmanns zu Kapernaum dem Yolk Israël als 

beschamendes Muster vorkielt, indem er erinnerto an die 

untersckiedslose Güte Gottes, der seine Sonne scheinen 

lasse über Gute und Böse: so kat er durek alles diess 

den mosaischen P^rtikular ismus überwunden 
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und an seine Stelle die allgemeine Menschen* 

liebe gesetzt, wenn auch allerdings noch nicht mit 

voller Bestimmtheit, so doch jedenfalls im Prinzip, wobei 

er die Entwicklung der Consequenzen immerhin der Zeit 

überlassen mochte. , 

Die innere Schrankenlosigkeit der Nachstenliebe aber 

erhellt aus der grossartigen Idealitat, mit welcher die 

Fordernng der Feindesliebe aufgestellt wird: nicht 

7 mal, sondern 70 X 7 mal soll man dem Bruder, der an 

uns gesündigt bat, verzeihen; statt Böses mit Bösem zu 

vergelten, soll man lieber doppelt Unrecht leiden, soll 

dem Beleidiger wohlthun, segnen den Yerfolger, und so 

durchweg das Böse überwinden durch die innere Kraft 

des Gruten. — Hier ist es also nicht melir frgend welche 

aussere That, irgend welche durch aussern Massstab mess- 

bare Leistung, was dem göttlichen Willen genug thut ; 

sondern worauf es nach evangelischem Sittengesetz an- 

kommt, das ist in Wahrheit der ganze ausnahms- und 

wechsellose Wille des Guten, jene durch nichts zu über- 

windende, wohl aber ihrerseits Alles überwindende heilige 

Liebesgesinnung, welche das wahre Abbild der ethischen 

Yollkommenheit Gottes ist. 

Wer wollte es leugnen, dass Jesus hieruit das denk¬ 

bar höchste und reinste Ideal des Sittlicken aufgestellt, 

also die Moral nach dieser Seite, sofern sie eine Ge- 

setzgebung ist, vollendet und erfüllt habe? 

§ 37. 

Aber damit ist die weltumgestaltende Eigenthümlich- 

keit der Moral Jesu noch durchaus nicht erschöpft. Durch 

die blosse Aufstellung eines neuen, wenn auch noch so 

vollkommen gedachten Gesetzes ware Jesus noch nicht 

zum sittlichen Reformator der Welt, zum Welterlöser 

geworden, sondern hatte höchstens zur Reinigung des 

Judenthums Einiges beigetragen. Zum Welterlöser ist 

vielmehr Jesus dadurch geworden, dass er ein neues 

religiöses Lebensprinzip in sich trug und von sich 
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aus in den Seinigen pfianzte; ein Prinzip, in welchem 

der G-rund nicht bloss für die Aufstellung des reinen 

sittlichen Ideals, sondern aucli zugleich für dessen Bea- 

lisirung gegeben war. 

Diess neue Bealprinzip aber war nichts anders als 

das Bewusstsein der Gottessohnschaft, welches 

Jesus in sich trug als sein eigenthümliches d. h. nicht 

von Andern her, durch menschliche Yermittlung über- 

kommenes, sondern ihm ursprünglich und nnmittelbar 

von Gott aus einwohnendes religiöses Selbstbewusstsein 

(cf. Matth. 11, 27: „Alle Dinge sind mir übergeben von 

meinem Vater und niemand kennet den Sohn demi nur 

der Yater und niemand kennet den Yater demi nur der 

Sohn“). Welchen metaphysischen Hintergrund dieses 

eigenthümliche und originale Solmesbewusstsein Jesu ge- 

habt habe, diese rein dogmatische Frage berührt uns hier 

gar nicht; hier, wo es sich ja nur um die ethischen Con- 

sequenzen des religiösen Selbstbewusstseins Jesu handelt, 

haben wir uns ganz einfach und ausschliesslich an die 

offenkundige und von keinem dogmatischen Standpunkt 

aus anfechtbare Thatsache zu halten, dass das Sohnes- 

bewusstsein Jesu in der unmittelbaren Gewissheit der 

Liebesgemeinschaft zwischen seinem Geist und Gottes 

Geist bestand, — eine Liebesgemeinschaft, welche aber 

zugleich eine Wesensverwandtschaft der Menschheit mit 

Gott überhaupt, als die allgemeine Yoraussetzung ihrer 

Möglichkeit, und die Bestimmung der Menschheit über¬ 

haupt zur Liebesgemeinschaft mit Gott, als die nothwen- 

dige Consequenz ihrer Wirklichkeit, in sich schloss. 

Mit andern Worten: das religiöse Solmesbewusstsein Jesu 

war als solches unmittelbar zugleich das Bewusstsein 

von der allgemeinen Gottes kind schaft der Men- 

schen, naher von der allgemeinen zur menschlichen Na- 

tur gehörigen Anlage, Fahigkeit und Bestimmung zur 

Gotteskindschaft, zu deren thatsachlicher Yerwirklichung 

in ihm selber der wirksame Anfang, das Prinzip gegeben 

war. Es ist von höchster Wichtigkeit, diesen Begrift der 

„ Gotteskindschaft “ recht zu verstellen. Einerseits ware 

es falsch, zu meinen, als ob diess Yerhaltniss zu Gott 
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dem Menschen an und für sich völlig fremd ware und 

ihm durch den Glauben an den Gottessohn Jesus erst 

als etwas völlig Neues zukame. Vielmehr redet ja Jesus 

ganz allgemein und in der Anrede an die verschieden- 

sten Menschen von „ eurem Yater im Himmel “ und der 

verlorene Sohn des Gleichnisses war Sohn auch schon 

vor seiner Bekehrung, wahrend er noch dem Yaterhaus 

fremd war und in der Irre ging; er war Sohn an sich, 

seinem ursprünglichen, auch durch die Simde nicht ver- 

lierbaren Wesen nach, wenn gleich nicht in der Wirk- 

lichkeit seines thatsachlichen Lebens. Darum musste er 

allerdings das, was er an sich immer war, in der Wirk- 

lichkeit erst werden durch die thatsachliche Umkehr und 

Hinkehr zum Yater, durch Busse und Glauben. Insofern 

also gilt es überhaupt vom Menschen, dass er ein wirk- 

liches Kind Gottes erst zu werden vermöge durch glau- 

bige Annahme des Wortes Jesu, in welchem sich ihm die 

göttliche Gnade als vaterliche Liebe darbietet. Diese 

war ihm tactisch, so lang er unter der Simde oder unter 

dem Gesetze war, verschlossen; so lang war also das 

Kindschaftsverhaltniss nicht nur nicht wirklich vorhanden, 

sondern auch nicht einmal für den Menschen erreichbar 

oder auch nur denkbar; auch anstreben konnte er es 

nicht, da es noch gar nicht innerhalb des Umkreises sei¬ 

nes religiösen Bewusstseins als realisirbare Idee aufge- 

gangen war. Erst dadurch, dass im Sohnesbewusstsein 

Jesu jenes Yerhaltniss, wie es dem Wesen Gottes und 

der Menschen entspricht, als tactische Wirklichkeit ge- 

geben war, wurde den Menschen überhaupt und allge¬ 

mein die Möglichkeit eröffnet, das, was sie an sich sind 

und sein sollten, aber nicht wirklich waren, auch wirk¬ 

lich und wahrhaft zu werden. Die Gotteskindschaft also, 

die der Mensch als Anlage und Bestimmung in seinem 

Wesen tragt, kam zur Yerwirklichung durch die glaubige 

Annahme der in Jesu ihm aufgeschlossenen Offenbarung 

Gottes als des „himmlischen YatersG 

i 
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§ 38. 

Wiefern liegt nun aber hierin ein neues sittlich- 

re 1 igiöses Lebensprinzip? 

Ist der Mensch „Kind Gottes “, so ist der göttliche 

Wille nicht mehr ein ihm Fremdes, Aeusserliches, dem 

er nur aus Zwang, Fnrcht oder Hofïhung auf Lohn sich 

unterwerfen würde, sondern er weiss sich dann mit Gott 

wesensverwandt, fühlt also den göttlichen Willen zugleich 

als die wahre innere Bestimmung seines eigenen Wesens, 

so dass er jenen erfüllend zugleich sein eigen Wesen 

verwirklicht. Noch mehr: Das Kind Gottes weiss sich 

als Gegenstand der vaterlichen Liebe und Fürsorge Got¬ 

tes; diese Ge wiss heit, von Gott geliebt zu sein, 

gewahrt aber nicht nur die höchste Freude und den be- 

seligendsten Frieden, sondern weckt auch nothwendig 

die dankbare Ge gen liebe von Seite des Menschen, 

in welcher er sich aus freiem innerem ïrieb dem Dienste 

Gottes weiht und nach der sittlichen Verahnlichung mit 

Gott strebt. — Dasselbe lasst sich mit Beziehung auf 

den centralen Begriff der Predigt Jesu vom „Reich Got- 

tes“ auch so ausdrücken: Die Kinder Gottes sind schon 

Genossen dieses Reichs und wissen sich als solche im 

realen Besitz und Genuss seiner innerlich gegenwartigen 

(geistlichen) Sagensgüter; aber, wie ja diess Reich nicht 

bloss ein gegenwartiges, reales, sondern immer auch noch 

ein zukünftiges, zu realisirendes ist, so ist auch der An- 

theil an ihm nicht bloss eine Gabe, sondern zugleich 

immer auch eine Aufgabe, nicht bloss realer Genuss 

seiner gegenwartigen Güter, sondern auch zugleich ideale 

Pflicht, an seinem Kommen im Einzelnen und Ganzen 

immer fort zu arbeiten. 

Diess also ist das Neue und specifisch Christliche 

der Moral Jesu. Sie zeichnet sich nicht etwa bloss aus 

durch die Erhabenheit und Reinheit des sittlichen Ideals, 

sondern das Wesentliche ist diess, dass hier das autge- 

gebene Ideal auf einêr gegebenen Realitat ruht 

und in nichts anderem als in der naturgemassen Betha- 



64 

tigung und folgerichtigen Entwicklung und Yollendimg 

der letztern besteht. Die sittliche Pflicht der Gottes- 

kinder ist kein blosses leeres „ Soll u, sondern bat ein 

entsprecbendes reales Sein zur Yoraussetzung und Wur- 

zel, nehmlich eben ihr Mitgottverbundensein in der Wech- 

selseitigkeit vaterlicher und kindlicher Liebe. Weil diese 

Liebe das beherrschende Prinzip ihres Wesens und Le- 

bens ist, desswegen sollen sie und können aber aucli 

in Kraft dieses lebendigen inwohnenden Prinzips ihre 

ideale Bestimmung gottgleicher Yollkommenheit immer 

gründlicher und allseitiger erfüllen. Weil sie in ihrer 

Giottesgemeinscliaft sich schon als die Denossen eines 

real daseienden Reichs Gottes fühlen, desswegen sollen 

sie und können aber aucb an dem immer Yölligeren Kom¬ 

men des Gottesreichs in der sittlicben Weltgestaltung 

arbeiten. 

Bemerke man aucb noch, wie hiebei der Begriff des 

„Lohns“, welcher unter dem Gesetz die Gegenseite zum 

legalen Gehorsam gebildet hatte, in der Weise vergeistigt 

ist, dass die sittliche Wahrheit desselben bestellen bleibt, 
4 

wahrend die eudamonistische Yorstellung davon abge- 

streift ist. Der Lohn ist nehmlich hier nicht mehr ein 

ausseres Aequivalent für eine bestimmte Leistung, wobei 

eins gegen das andere in rechtlicher Weise abgewogen 

würde. Yon solchem Lohndienst kann keine Rede mehr 

sein, wenn nach Matth. 20, 1 ff. der Lohn für 1 Stunde 

Arbeit dem für 1 Tag gleichgestellt wird. Yielmehr besteht 

der Lohn darin, dass Jeder im selben Masse, in welchem 

er an der Erreichung der sittlichen Aufgaben arbeitet, 

auch der göttlichen Gnadengaben Yölliger theilhaftig wird, 

und da diese ebenso wie jene im Reich Gottes sich zu- 

sammen fassen, so besteht der evangelische Lohn zuletzt 

einfach darin, dass die Kinder Gottes das höchste Ziel 

ihres Strebens, ihrer Opfer und Arbeiten auch wirklich 

erreichen und das höchste Gut, das sie als geistigen Be- 

sitz prinzipiell schon in sich haben, immer Yölliger nach 

allen Seiten bei sich selbst und bei den Andern verwirk- 

licht sehen. Diess ist aber nur die jedem sittlichen Stre- 

ben nothwendige Gewissheit seiner Zweckerreichung, olme 
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welclie es in sich selbst zwecklos und widersprechend 

ware. Neben dieser absoluten (und eben damit reinen) 

Teleologie des sittlichen Strebens wird jeder Nebenzweck, 

jedes fremdartige Motiv (z. B.: Beifall oder Wiederver- 

geltung der Menschen) ausdrücklich als ein das sittliché 

Thun entwerthendes und vor Gott verunreinigendes Motiv 

verworfen (Matth. 6, 1 ff.). 

§ 39. 

So stellt uns also die Lehre Jesu das Verhaltniss von 

Sittliclikeit und Frömmigkeit in dein organischen Wesens- 

zusammenhang beider dar, dass die Sittliclikeit in der 

Frömmigkeit, naher in dein trommen Bewusstsein der 

Gotteskindschaft ihr absolutes Prinzip bat, in beiderlei 

Sinn, sowobl als ideales Gesetz wie als reale Kraft. 

Hiermit sind nun aber in der Tliat die entgegenge- 

setzten Einseitigkeiten der beidnischen wie der 

jüdiscben Mo ral überwunden. 

Das Judentbum batte an dein Willen des heiligen 

Gottes wolil ein absolutes bindendes Gesetz geliabt; aber 

als ausserlicbes Gesetz eines heiligen Gebieters stand es 

mit der unbeiligen Natur und Wirklicbkeit des Menschen 

in stetem Widersprucb, konnte daber aucli nicht die Kraft 

zur Erfüllung geben; es war weder lebendig noch konnte 

es zum Guten den Willen beleben, sondern es blieb 

ein todter, ja — als richtendes Gesetz — ein tödtender 

Buchstabe. 

Die Heiden umgekehrt kannten nur ein dem Men- 

scben innerlicbes, rein-menschliches Gesetz: entweder 

seine ganze sinnlicb - geistige Natur, mit allen iliren 

Kraften und Trieben zusammen, oder seine reine Ver- 

nunft mit Ausscbluss alles Besondern und Individuellen. 

Im ersten Fall war es wohl ein lebendiges Pinzip, eine 

reale Kraft, aber nicht ein über dem natürlichen Men¬ 

schen stehendes und für ibn verbindliches beiliges Ge¬ 

setz ; sondern das natürliche Leben in der ganzen End- 

lichkeit und Bedingtheit seiner mannigfachen Triebe 
Pflciderer, Religion und Moral. 5 
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war — wie letzter Zweck so auch — einziges Gesetz; diess 

war also eigentlich überhaupt kein sittliches Prinzip, dem 

immer die Unbedingtlieit wesentlich zukommt, sondern 

es war das Prinzip der nicht-sittlichen, natürlichen Frei- 

beit. Im zweiten Fall, wenn man das Moralgesetz in die 

reine abstracte Vernunft oder Idee verlegte, war diess 

nur ein negatives Prinzip, welcbes das wirkliche Leben 

in keiner Weise positiv zu beherrschen und zu versittlichen 

vermochte, eben desswegen aber dasselbe doch schliess- 

licli wieder in seiner natürlichen Gesetzlosigkeit gewahren 

und sich ausleben liess (cf. dazu oben, § 18, 2). 

Im Gegensatze also zu diesen beiden Einseitigkeiten, 

der gesetzliclien und der gesetzlosen Moral, setzt 

das Cbristenthum das Moralprinzip in das fromme Be- 

wusstsein der Gotteskindschaft oder eines solchen Yer- 

haltnisses zwischen Gott und Mensch, welches eben so 

sehr den bestimmten-Unterschied und die schlechthinige 

Erhabenbeit des unendlichen Geistes über den endlichen, 

als doch auch zugleich die Wesensverwandtschaft und 

Liebesgemeinschaft beider ausdrückt, also im Unterschied 

die ethische Einheit beider festhalt. Damit hat nun der 

Mensch einerseits in dem Willen Gottes, als seines 

Schöpfers und Herrn, ein heiliges, schlechthin bindendes 

Gesetz, von dem er sich unbedingt abhangig, dem er 

sich unbedingt verpflichtet fühlt; andererseits aber 

findet zwischen dem Willen Gottes als des Vaters und 

des Menschen als des Kindes nicht nur eine ursprüng- 

liche Wese nsgleichheit, sondern auch eine frei-sitt- 

liche Lebens- und Liebesgemeinschaft statt, in 

Folge wovon jener Wille des gebietenden Gottes — un- 

beschadet seiner Unbedingtlieit — aus der Aeusserlich- 

keit des positiven Gebots heraus- und in die freie Inner- 

lichkeit des Menschen hineintritt. So ist nun hier weder 

gesetzlose Freiheit noch unfreie Gesetzlichkeit, 

sondern ein Gesetz der Freiheit und eine Frei¬ 

heit, die sich selbst Gesetz ist: — ein Gesetz der 

Freiheit, sofern hier das Gesetz nicht mehr im todten 

Buchstaben besteht, der dem freien Trieb entgegen ist, 

sondern im lebendigen Geist Gottes, der dem Herzen 
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des Frommen innewohnend zu dessen eigenem freien 

Leben wird und das Wollen wie das Yollbringen des 

Guten wirkt; — und eine Freiheit, die sich selbst Gesetz 

ist, sofern der Wille des Menschen sicb nicht mehr von 

den Trieben der ungeistigen Natur bestimmen lasst, 

walmend, dass er hierin seine individuelle Freiheit be- 

thatige, sondern von dem Trieb der Liebe Gottes, die 

ihm zur andern Natur geworden ist, worin also Selbst- 

bestimmung und göttliche Bestimmung, Freiheit und Ab- 

hangigkeit eins sind. 

§ 40. 
,s t • 

$ 

Wir haben das Wesen der christlichen Moral aus 

der Lehre Jesu in umuittelbarer Reinheit, Wahrheit und 

Klarheit kennen gelernt. Dieselben wesentlichen Gedan- 

ken werden wir nun zwar auch im System des Apostels 

Paulus linden, aber nicht mehr in jenem ungebrochenen 

reinen Lichte des unmittelbaren frommen Gefühls, son¬ 

dern schon hindurch ge gangen durch das Medium 

dogmatischer Reflexion und Speculation, — ein 

Unterschied von der Moral Jesu, der, wenn er auch zu- 

nachst nur von formaler Bedeutung zu sein scheint, doch 

auch nicht olme materialen EinÜuss bleiben kann. 

Auszugehen haben wir von der paulinischen Anthro- 

pologie, als der Grundlage seiner christlichen Ethik. 

Das menschliche Ich, seine lebendige Seele, ist an 

sich, seinem gottgeschaffenen Wesen und seiner gött- 

lichen Bestimmung nach, Ge ist (71 vsv(jlcc), eine Wirkung 

des lebenschaffenden Gottesgeists und demselben wesens- 

verwandt; daher auch der Mensch von Natur schon ein 

Wissen von Gott und Gottes Gesetz in sich, in seiner 

Vernunft und seinem Gewissen tragt, und sogar nach 

dem inwendigen Menschen nicht umhin kann, mit dem 

geistigen Gesetz Gottes zu sympathisiren. Allein trotz 

dieser geistigen Potenz und Anlage ist doch das actuelle 

Ich seiner wirklichen Besehaffenheit und Lebensrichtung 

nach von Haus aus nicht vom Geiste bestimmt, sondern 
5 * 
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von dessen Gegentheil, vom Fleisch. DasFleisch (oc/.qQ 

bezeichnet ursprünglich das von Gott zwar geschaffene, 

aber in seiner Endlichkeit Gott entgegengesetzte, also 

nicht-göttliche oder weltliche. Sein, spezieller beim 

Mensclien den irdischen Stoff, welcher das materielle 

Substrat seiner Persönlichkeit, seiner lebendigen Seele, 

seines Ich bildet. Da nun diese materielle Substanz dein 

Geiste, welcher das Wesen Gottes bildet, wesentlich ent- 

gegengesetzt ist, so ist die natürliche Lebensausserung 

des Fleisches, das èniihjfisïv, wesentlich gottwidrig, also 

sündhaft; das Fleisch ist als Prinzip des geist- und gott- 

widrigen buö'vpeïv, als Sitz der sündhaften km&vfxicci, 

wesentlich sündhafte Substanz, aagg apagriccQ, Böm. 8, 

3. 7. 7 , 18. Gal. 5, 17. Daraus folgt aber, dass auch der 

Mensch sündig ist, sofern und soweit sein Leben unter 

der Herrschaft jenes materiellen Prinzips steht. Diess 

aber ist beim natürlichen Menschen von Anfang und aus- 

nahmslos der Fall. Weil sein Ich von Anfang her 

bloss Seele mit der Potenz zum Geist ist, nicht wirk- 

licher Geist, sondern als Seele noch blosse Potenz des 

Leibeslebens, dessen StofT die gccq^ ist, so steht es auch 

von Anfang unter der bestimmenden Macht des Fleisches, 

ist also trotz seiner geistigen Wesenheit doch inWirklich- 

keit nicht geistig, sondern fleischlich bestimmt, oagxLxóg. 

Diese ursprüngliche Beschaffenheit des natürlichen 

Menschen ist nun zwar material sehon böse, formal je- 

doch in sofern noch nicht, weil es nicht freie und be- 

wusste That des Ich ist („ die Sünde ist noch todt im 

Menschen “). Aber unvermeidlich wird aus diesem Fleisch- 

lichsein die wirkliche (formale) Sünde hervorgehen, so- 

bald der natürlichen und naiven K-egung des Fleisches 

(der hjuxhv^iLa rijg aocgxóg) das verbietende Gesetz gegen- 

über tritt und das Ich des Menschen zur Selbstentschei- 

dung gegen das bisher ungehindert sich geltend machende 

Fleisch auffordert. Denn da zeigt es sich dann sofort, 

dass dieses Ich, obgleich eigentlich mit jenem Gesetz 

sich wahlverwandt fühlend und sympathisirend, gleich- 

wohl unvermögend ist, sich actuell von der beherrschen- 

den Macht des Fleisches loszusagen und in Ueberein- 
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stimmung mit dem göttlichen Gesetz, das geistlicli ist, sich 

selbst zu bestimmen. Statt dessen wird also jetzt notli- 

wendig das geistig nnvermögende und fleischlich bestimmte 

leb in bewusstem Ungehorsam gegen das göttliche Gesetz 

sich von der km&viAla rijg aaoxóg bestimmen lassen, also 

in eigenwilliger Selbsthingebung an das Gott widerstre- 

bende Fleisch in wirkliche Gesetzesübertretnngen (:naoa- 

7TTö?[xctrcc) verfallen. 

Diesem Zustand unter der S linde aber vermag auch 

das göttliche Gesetz, so heilig es an sich ist, in keiner 

Weise abzuhelfen. Vielmehr dient dasselbe — unter der 

Yoraussetzung der wirklich beschaffenen Natur des üeisch- 

liclien Menschen — nur dazu, aus dieser material bösen 

Natur auch formal sündige Selbstbestimmungsacte her- 

vorzulocken, also gerade die Uebertretungen zu veran- 

lassen und zu mehren und dadurch dem Menschen seinen 

natürlichen Zustand als einen Widerspruch nicht nur 

gegen Gott, sondern auch gegen sein eigenes besseres 

Wesen zum Bewusstsein zu bringen, eben damit aber 

auch das Erlösungsverlangen zu wecken und zu reifen. 

Aber die wirkliche Aufhebung dieser Sündenknechtschaft 

kann nicht vom Gesetz, auch nicht von irgend einer Ver- 

vollkommnung der Gesetzesreligion ausgehen, sondern 

nur von einem völlig neuen Prinzip. 

§ 41. 

Hier mündet nun die paulinische Anthropologie in 

seine dogmatische Christologie, von welcher wir aber 

natürlich hier nur so viel andeuten können, als zum Ver- 

standniss seiner Ethik schlechthin nöthig ist. 

Das neue sittlich - religiöse Lebensprinzip nehmlich 

erkannte Paulus als objectiv gegeben in Christo, speciell 

in Christi Tod und Auferstehung, subjectiv aber verwirk- 

licht im Glauben an Christum, naher in der glaubigen 

Aneignung des in Christi Tod und Auferstehung objectiv 

gegebenen Heilsprinzips. Und zwar diess so: lm T ode 

Christi ist am Fleische des urbildlichen himmlischen 
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Menschen und Gottessohns Jesus Christus und damit 

aber auch zugleich am menschliclien Fleisch überhaupt 

das Todesurtheil um der Sünde willen vollzogen und so 

dem Richterspruch des Gesetzes genug gethan, der gött- 

liche Zorn versöbnt, der Strafbann, in welchem er die 

Menschen hielt — die Herrschaft des Todes um der 

Sünde willen — gebrochen und gelost worden. (Rom. 8. 8. 

Gal. 3, 13. 2 Cor. 5, 21). Weiter aber ist auch zur Erfiil- 

lung der Gesetzesforderung der thatsachliche Anfang ge- 

macht tlieils durch den sündlosen Wandel und Gehorsam 

Christi, theils aber namentlich durch seine Aufersteh- 

ung, sofern in dieser der Geist Gottes oder Christi sich 

thatsachlich als das bestimmende reale Lebensprinzip (als 

nvsvfia £ojotiolovv lCor. 15, 45) erwiesen hat. Und so 

kann es sich denn nun hinfort nur darum handeln, dass 

der Mensch dieses objectiv von Gott aus hergestellte, in 

Christi Person und Werk, specieller Tod und Aufer- 

stehung gegebene neue Heilsprinzip sich auch subjectiv 

nach allen seinen Seiten und Wirkungen zu eigen mache. 

Aber auch diess wieder geschieht keineswegs durch 

rein subjective menschliche Thatigkeit, sondern vermittelt 

sich durch eine ganzeReihe complicirter Actionen, welche 

anhebt mit einem rein objectiven (transcendenten) Act 

Gottes, dann übergeht in einen objectiv-subjectiven Pro- 

zess gemeinsamen göttlich-menschlichen Geschehens und 

erst zuletzt zum Ziele kommt in einem rein subjectiven 

menschlichen Yerhalten. Die active Initiative also ist 

auch hier, bei der Heilsaneignung, ebenso wohl wie bei 

der Herstellung des Heilsprinzips, die Sache Gottes; von 

Seiten des Menschen dagegen wird als einzige Bedingung 

verlangt der Glaube, d. h. das Vertrauen auf die Heils- 

wirkung jenes von Gott dargebotenen Heilsmittels, die 

vertrauensvolle Hingebung an den im Tode Christi geoffen- 

barten Gnadenwillen Gottes, mit Verzicht auf alles eigene 

Thun und Verdienen, ja mit Absehen von allem eigenen 

Sein und Vermogen. Eb en wegen dieser Verzichtleistung 

auf alle eigene Activitat und dieser freiwilligen Passivi¬ 

teit Gott gegenüber ist der Glaube — nicht zwar die 

productive Ursache des Heils. wohl aber — die auf Seiten 
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des Menschen als conditio sine qua non aller weiteren 

göttlichen Heilswirksamkeit erforderliche richtige Ge- 

müthsbeschaffenheit. Die göttliche Action aber lasst 

Paulus beginnen mit dem objectiven und transcendenten 

Pichterspruch der Pechtfertigung — einem forensi- 

schen Begnadigungsurtheil, worin Gott den glaubigen 

Sünder von der Schuld und Strafe seiner Sünde losspricht 

und ihm die Pechte der Gotteskindschaft zuspricht. So 

für sich genommen, in ihrer Abstraction vom Nachfolgen- 

den, als rein ideales Gerechtsprechen eines factisch Un- 

gerechten (Pom. 4, 5), hat die Pechtfertigung freilich 

etwas sehr Paradoxes, woran sich die verstandig1-morali- 

sche Betrachtungsweise von Jacobus an jederzeit gestossen 

hat. Allein wie sehr auch dieser Anstoss dadurch ver- 

schuldet ist, dass die dialektische Darstellungsweise des 

Apostels das logische Prius der göttlichen Initiative in 

einem besondern, zeitlich vorausgehenden Akte der Trans- 

cendenz („in foro Dei“) fixirt hat: sö müssen wir doch, 

um seinem ethischen Sinne gerecht zu werden, wohl 

beachten, dass jener ideale Pechtfertigungsakt nicht ab- 

getrennt werden darf von den sofort auf ihn folgenden 

realen Wirkungen. Die unmittelbare Folge nehmlich 

jener idealen Adoption ist die an die Taufe geknüpfte 

reale Mittheilung des Kindschaftsgeistes (Gal. 4, 6. 

Pom. 8, 15). Hiemit erst tritt die heilmittheilende Acti- 

vitat Gottes, welche in der Pechtfertigung noch eine rein 

objective ausser dem Menschen gewesen war, in den Men¬ 

schen selbst hinein und wird zu einem objectiv-subjectiven 

Prozess, wobei die objective göttliche Wirksamkeit inner- 

halb der menschlichen Subjectivitat vorgeht, diese also 

in mystischer Gemeinschaft mit dem göttlichen Factor 

steht. Es ist das jene mystische Gemeinschaft des 

Todes und der Auferstehung Christi, in welche 

der Glaubige in Kraft des bei der Taufe empfangenen 

Geistes Christi versetzt wird. Hier erfahrt nun der Menscli 

jenes Todesurtheil über die Sünde, welches im Tode 

Christi ausser ihm (objectiv und prinzipiell für die ganze 

Menschheit) vollzogen woeden war, auch innerlich an sich 

selbst, indem sein alter, durch das Fleisch bestimmter 
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Menscli mit Ckristo cl. h. durch den innerlich angeeig- 

neten Geist Christi gekreuzigt, des Fleisches Wille ge- 

brochen und seine Regungen (èTti&Vfilat und na&rHiara) 

machtlos gemacht werden (Röm. 6. Gal. 5, 24). Ebenso 

aber auch die Auferstelinng Christi ocler dessen Ttvevfict 

LCDonoiovv erfahrt der Glaubige innerlich an sich selbst 

dadurch, dass auch er jetzt durch den kindschaftlichen 

Geist Christi die Macht erhalt, aus dem Todsein in 

Sünde aufzustehen und befreit von der Sklaverei der 

Sünde hinfort alle seine Glieder und Krafte in Gottes 

Dienst zu begeben. 

So wird demi also der Menscli durch die Mittheilung 

des kindschaftlichen Geistes Christi zu einer „neuen 

Kreatur“; sein Ich wird aus einer bloss potentiell gei- 

stigen, actuell fleischlichen Seele jetzt zu wirklichem und 

wirksamem Geist; und zwar ist diese Actualisirung seiner 

geistigen Anlage allerdings nur möglich durch Einwir- 

kung des göttlichen Geistes, zu welchem er sich im Glau- 

ben bloss receptiv verkalt, aber gleichwohl ist es nun 

doch nicht etwa eine ihm wesensfremde Substanz, die in 

ihn hineingekommen ist, sondern es ist sein Geist, die- 

Yollendete Wirklichkeit der seinem eigenen gottehenbild- 

lichen Ich wesentlich zukommenden Geistespotenz. Eben 

darum aber erweisst sich nun auch diess neue Geistesprinzip 

im Menschen sofort als sein eigenes subjectives Leben 

in der Neuheit des Geistes (Rom. 7, 5), als erneuter 

Zustand des subjectiven Selbstbewusstseins. Erst in die- 

sem subjectiven Moment kommt die Heilsaneignung zu 

ihrem Ziel und Abschluss; demi nur dadurch, dass das 

Heil wirklich dem Ich zur eigenen inneren Lebensbe- 

stimmtheit wird, ist es auch wirklich ihm „angeeignet“. 

§ 42. 

Fragen wir nun aber naher nach der psychologi¬ 

sch en Form, unter welcher diese neue subjective Le- 

bensbestimmtheit auftritt, so bezeichnet diese der Apostel 

kurzweg als „Liebe“; und dieser Ausdruck ist um so 



73 

treffender, als er das neue Geistesleben nach seinen bei¬ 

den Seiten als passives nnd actives oder als neue Be- 

stimmtheit des Gr e f ü li 1 s u n d des Willens, umfasst. 

Das neue subjective Geistesleben ist nehmlich 

1) Erfabrung der vaterlichen Liebe Gottes 

in dein Gefühl des Friedens mit dem versöhnten Gott, 

der kindlicben Freudigkeit zu Gott, die vertrauensvoll 

ihm naht und alle Anliegen in Bitte und Gebet vor ihn 

bringt, und in dem Bewusstsein der Freibeit von aller 

Schranke und Scheidewand im Verhaltniss zu Gott, ins- 

besondere vom Gesetz des Bucbstabens, dessen verdam- 

mendes Urtheil den Mensclien vorher unter den Geist 

der Furclit gebannt batte. Diese Furcht und Knecht- 

scbaft bat nun ein Ende; denn nacbdem die Liebe Got¬ 

tes in unser Herz ausgegossen ist durch den beiligen 

Geist (Röm. 5, 5), so ist niclits yerdammlicbes melir an 

uns, sondern wir sind durch das Gesetz des Geistes des 

Lebens in Christo frei geworden vom Gesetz der Simde 

und des Todes (Rom. 8, lff.). Zugleich sind damit aucli 

alle jene Beschrankungen im Gebraucb der Welt, welche 

die Padagogie des Bucbstabengesetzes dem Mensclien 

auferlegt batte, abrogirt, die Gewissen sind befreit von 

dem ausserlichen Gangelband der statutarischen Gebote 

und Yerbote (z. B. in Bezug auf Speisen oder Feiertage) 

und es gilt jetzt jenes ktihne Wort freien Selbstgefübls: 

„Alles ist mir erlaubt!“ und: „Alles ist euer!“ Aber 

dass nun doch diese Freibeit von ausserlich bindendem 

Gesetz nicht zur Ungebundenheit einer tleiscblicben Will- 

külir fübren kann, dafür bürgt eben dieselbe kindschaft- 

licbe Liebe, in welcher aucli diese Freiheit wurzelt; wie 

sie als Bewusstsein von der vaterlichen Liebe Gottes 

dem Mensclien das Kindes recht der Freibeit gewahrt, 

so legt sie hinwiederum als Gesinnung dankbarer kind- 

licber Gegenliebe dem Mensclien die Kindesp f licht des 

Gehorsams auf. Denn die Liebe Gottes, die durch den 

beiligen Geist in unser Herz ausgegossen wird, ist nicht 

bloss jenes passive Gefühl oder Innewerden der vater¬ 

lichen Liebe Gottes, sondern sie ist aucli zugleich 

2) die entsprechende active Willensrichtung oder die 
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Gesinnung kindlicher dankbar er Gr e g e n 1 i e b e g e - 

gen G-ott. Diese active Liebe des Menschen zu Gott, 

auf Grund der erfahrenen Liebe Gottes ziim Menschen, 

erweist sicli mm als Willenstrieb und Willenskraft 

zum Gut en, zur Uebereinstimmung mit dem göttlichen 

Willen, als thatkraftiges und leidensmutliiges Bestreken, 

in allem Tliun und Leiden sein Wolilgefallen für sicli 

zu liaben. So ist denn der Christ in der Freiheit vom 

Gesetz des Buchstabens doch nicht ungebunden, avofxog, 

sondern er ist innerlieh gebunden durcli das seinem eige¬ 

nen freien Willen als Trieb und Drang der Liebe ein- 

gepflanzte Gesetz der Freiheit, ist also evvo/nog Xqiörqj, 

d. h. der Geist Christi, in welchem er in seinem eigenen 

Elemente lebt, ist für ihn aucli die gesetzliche Norm, 

nacli welcher er in seinem Wandel sicli richtet (Gal. 5. 

25. Bom. 8, 4. 1 Cor. 9, 21). Nicht zwar so, als oh er 

damit schon ein vollendeter Heiliger ware, bei welchem 

der Geist in jedem Moment das tactisch Herrschende 

und Bestimmende ware, das Fleisch sich gai\ nicht melir 

regte; yielmehr ist die Erneuerung zunachst nur erst „im 

Geiste des Gemüths“ d. h. im Centrum des persönlichen 

Lebens vollzogen, die persönliche Gesinnung (<cppóvijfxa), 

Denkart und Willensrichtung ist nicht mehr die des Flei- 

sclies, sondern ist jetzt die des Geistes und damit ist im 

Prinzip die Knechtschaft dei; Simde schon überwunden; 

aber aucli nur im Prinzip! Denn noch ist der Leib der 

Simde und des Todes da und die èm&vfjiicu rijg oaoy.óg 

wirken in ihm fort und suchen stets wieder das Ich sicli 

dienstbar zu macken. Daher gilt es jetzt, das geistliche 

Gesinntsein (cp^ovr/f^a tou nvev^arog) zu bewahren im 

praktischen Kampf wider die èm&vu/ai, damit diese nicht 

wieder zur bestimmenden Macht für das handelnde Ich 

werden können (Böm. 8, 13. Gal. 5, 17). Diess ist die 

Aufgabe und der Prozess der Heiligung oder das 

christliche Tugendleben, das sittliche Leben in 

seinem auf Grund der glaubigen Heilsaneignung sich 

entwickelnden Verlauf. Dasselbe besteht sonach eben 

nur darin, dass das innerlieh im Centrum des persön¬ 

lichen Lebens gesetzte neue Lebensprinzip (;ivsvua vloOe- 
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und ausgestalte, Seele und Leib heiligend durchdringe 

und alle Krafte in den Dienst Gottes hereinziehe. 

§ 43. 

Yergleicht man nun die im vorhergehenden § ge- 

schilderten Grundzüge der paulinischen Ethik mit dem- 

jenigen, was § 38 als die Eigenthümlichkeit der Moral 

Jesu dargestellt hat, so liisst sich die völlige Ueber- 

einstimmung in der Grundanschauung unmöglich ver¬ 

kennen : dass nehmlich das Sittliche zu seiner Grundlage 

und seinem realen Prinzip die Gotteskindschaft hat, eine 

reale Lebensbestimmtheit, zu welcher zwar die Anlage 

und Potenz in der Natur des Menschen liegt, deren Yer- 

wirklichung aber von Jesu Christo ausgeht. Ebenso deut- 

licli springt aber auch der Unterschied in die Augen, 

dass dieses religiöse Bewusstsein bei Paulus erst aus 

jenen komplicirten dogmatischen Yoraussetzungen und 

Mittelgliedern resultirt, wie sie in § 41 geschildert wur- 

den, von denen sich in der Moral Jesu niclits findet. 

Wahrend jenes Bewusstsein bei Jesus eine u limit tel¬ 

bare Gewissheit des frommen Gemüths ist, die, in Jesu 

selbst urbildlich gegeben, durch sein einfaches Wort in 

den empfanglichen Gemüthern angeregt wird: so ist es 

bei Paulus vermittelt durch den Glauben an gewisse 

objective Geschichtsthatsachen und transcendente gött- 

liche Actionen, welche natürlich nicht Gegenstand des 

unmittelbaren frommen Gefühls, sondern nur einer tlieo- 

retischen Ueberzeugung sein können. An die Stelle 

der unmittelbaren Empfanglichkeit für die Mittheilung 

des kindschaftlichen Geistes Jesu (diess ist der „Glaube“ 

dort) tritt bei Paulus ein Glaube, der theoretische Ueber- 

zeugungen, dogmatisches und historisches Fürwahrhalten 

wenigstens als eines seiner Momente in sich hat. Bei 

Paulus allerdings ist cftess nur die Form der dogmati¬ 

schen Befiexion; je mehr aber diese dogmatische Form 

als das Wesentliche des christlichen Glaubensbegriffs 
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betont würde, in demselben Grade kame in das religiöse 

Prinzip des Sittlichen ein neuer Positivismus herein, 

der — ganz gegen die Idee der christlichen Moral — 

aufs neue dem Sittlichen einen ihm wesentlich fremden 

Zwang anthun würde. 

§ 44. 

Lehrreich ist in dieser Beziehung ein Bliek auf die 

johanneische Moral, welche einerseits im Yergleich 

mit Paulns wieder auf die einfachere Anschaunng Jesu 

zurückgeht, andererseits aber doch diirch eine noch wei- 

ter gehende metaphysische Speculation über die Person 

Jesn das Theoretische des Glaubensbegriffs und damit 

den Positivismus innerhalb der christlichen Ethik noch 

verscharft. 

Auch nach Johannes ist im Menschen von Natur 

eine göttliche Potenz, eine Wesensverwandtschaft mit 

Gott, die ihn zu einem potentiellen Kind Gottes macht 

und zur wirklichen Kindschaft pradisponirt. Aber diese 

Pradisposition und potentielle Kindschaft Gottes ist noch 

so weit entfernt, ein wirkliches Leben in und mit Gott 

zu sein, dass vielmehr alle Menschen von Natur sich im 

factischen Zustand des geistlichen Todes oder unter dem 

Zorn Gottes befinden, ein Widerspruch zwischen ihrer 

Anlage und ihrer Wirklichkeit, den sie nicht aus eigener 

Macht zu lösen im Stande sind. Diess wird vielmehr von 

Gott dadurch bewerkstelligt, dass er seinen Sohn sendet, 

welcher als der Einzige, der vom Yater gekommen ist, 

auch allein zum Yater führen kann. Durch den Glauben 

an diesen erschienenen Gottessohn erhalten nun auch die 

Menschen Macht, Gottes Kinder zu werden, die von Gott 

geboren sind. Weil nun die Christen aus Gott geboren 

sind, so sollen sie auch Gott als Kinder und sich unter 

einander als Brüder lieben; weil sie in Gemeinschaft mit 

Gott stellen, sollen sie auch in derselben bleiben und 

dieselbe in ihrem Wandel auf Erden bethatigen.— Ganz 

in diesem Sinn hatte Paulus gesagt: Weil ihr mit 
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Cliristo gestorben und auferstanden seid, sollt ihr fortan 

der Simde absterben und Gotte leben; oder Je sus: weil 

ihr Gottes Kinder seid, sollt ihr streben Yollkommen zu 

werden, wie euer Yater yollkommen ist. 

Man sieht, die Gedanken sind die gleichen, aber die 

dogmatischen Vermittlungen der paulinischen Ethik sind 

hier wieder weggefallen. Wie das Heil in dein persön- 

lichen Selbstbewusstsein Christi yon s'einem Yerhaltniss 

zu Gott schon vorhanden ist (nicht erst durch Tod und 

Auferstehung herzustellen), so erfolgt aucli der Ueber- 

gang des Heils von Cliristo auf den Menschen, oline den 

Umweg eines transcendenten Rechtfertigungsactes, ein- 

fach durch die Selbstmittheilung Christi in seinem Wort 

und die Annahme desselben von Seiten des Menschen 

(Joh. 17, 8). Was Paulus auseinander legt in einen 

transcendenten Act der Rechtfertigung, einen transeunten 

der Geistesmittheilung und den immanenten der Gei- 

steswirkung, das fasst Johannes alles zusammen in den 

einen göttlich-menschlicken d. h. von Gott aus gewirkten 

aber im Menschen vorgehenden Act der Wiedergeburt 

oder der Genesis des in Glaube und Liebe mit Gott ver- 

bundenen und kindschaftlichen Lebens. Glaube und 

Liebe, die bei Paulus Ausgangs- und Zielpunkt des 

Heilsprozesses bilden und durch die zwischen inne lie¬ 

gende Rechtfertigung, zu der sie sicli als Bedingung 

(Glaube) und Folge (Liebe) verhalten, getrennt werden, 

sind bei Johannes immer in und mit einander und machen 

zusammen in ihrer Einheit das neue Leben aus, das auf 

der Wiedergeburt ruilt. 

Allein auch bei Johannes felilt die dogmatische Sub- 

struction der Ethik nicht, sie liegt nur auf anderer Seite. 

Das religiöse Selbstbewusstsein Jesu von seiner Gottes- 

sohnschaft, in welchem wir (§ 37) das neue sittlich - reli¬ 

giöse Lebensprinzip erkannt haben, ist hier in der meta- 

physischen Theorie von der Praexistenz Jesu als göttlicher 

Hypostase, als „Logos “, fixirt. Dalier ist daim auch 

der Glaube an ihn nicht' bloss der unmittelbare religiöse 

Gemüthsact der Aneignung des in ihm erschienenen und 

von ihm zur Mittheilung dargebotenen Geistes der Gottes- 
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kindschaft, sondern auch die theoretische (metaphysische) 

Ueberzeugung von seiner Praexistenz als Logos, die An- 

nahme des dogmatischen Satzes, dass in Jesu die einige 

göttliche Logoshypostase in Menschengestalt erschienen 

sei. Auch diess ist eine Form der dogmatischen Be- 

flexion, ahnlich wenn auch nicht identisch mit der paulini- 

schen und es gilt dasselbe hievon, wie dort, nehmlich 

dass dadurch in das religiöse Prinzip der christlichen 

Moral aufs neue eine positivistische Beschrankung herein- 

kommt, welche auf die Moral beengend einwirkt. Den 

Beleg hiefür können wir sogar aufzeigen in den Briefen 

Johannis. II Joh. v. 10 ist verboten, einen Menschen auf- 

zunehmen oder zu grüssen, der sich nicht zu der bezeich- 

neten christologischen Theorie bekenne; I Joh. 3, 28 ist 

die Annahme dieses Dogmas als göttliches Gebot hinge- 

stellt und den sittlichen Geboten gleichgeordnet; und 

I Joh. 5, 16 ist höchst wahrscheinlich unter der unver- 

zeihlichen „Simde zum Tode“ die bekampfte ketzerische 

Christologie verstanden. Das sind unverkennbare Ansatze 

zu einer dogmatischen Intoleranz auf Kosten der Hein- 

heit und Universalitat der aohtchristlichen Nachstenliebe, 

wie sie uns von Jesus im Gleichniss vom Samariter so 

herrlich vorgezeichnet worden ist. 

§ 45. 

Indess wurde die unterscheidende Eigenthümlichkeit 

der christlichen Moral gegenüber der jüdischen nicht von 

allen Christen eben so scharf erkannt, wie von Paulus. 

Weit entfernt von der Einsicht des Heidenapostels, dass 

durch den Geist der Kindschaft für den Christen die 

Knechtschaft des Buchstabengesetzes aufgehoben und das 

mosaische Gesetz also jetzt mit der Erfüllung seines pa- 

dagogischen Zwecks seine Geltung verloren habe, sah 

vielmehr die Mehrzahl der aus dem Judenthum herkom- 

menden Gemeinde in dem Christenthum nur wieder ein 

neues vollkommeneres Gesetz, ein potenzirtes 

Judenthum, welches dem alten so wenig ein Ende 
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mache, dass es vielmehr die gesetzlichen Anforderungen 

im selben Masse verschalde, in welchem die Erfüllung 

der Verheissungen naher gerltckt sei. Theorie und 

Praxis der judenchristlichen Gemeinde stimmen hierin 

üherein. 

D ie Theorie betreffend, darf nur anf den Brief 

Jakobi hingewiesen werden. Er enthalt wohl sehr schone 

nnd gesimde moralische Yorschriften, aber von speciffsch 

Christlichem ist nichts darinnen zu finden; abgesehen 

davon, dass Christus ausser im Anfang gar nicht erwahnt 

ist, zeigt aucli die Polemik gegen die paulinische Lehre 

von der „ Bechtfertigung dnrch den Glauben“ deutlich 

sein mangelndes Yerstandniss für das Prinzip der christ- 

lichen Moral. Zwar hat er mit dieser Polemik insofern 

natürlich vollkommen Recht, als er nnter dem „Glaubenu 

ein blosses theoretisches Ueberzeugtsein (sei es nnn von 

Lehrsatzen o der — was ihm niiher lag — von der Wahr- 

heit der messianischen Yerheissnngen) verstand; und da 

diess theoretische Moment allerdings auch im paulini- 

schen Glaubensbegriff liegt und die dogmatische Form 

desselben ausmacht (§ 43), so ist jenes Missverstandniss 

um so naher liegend und die P.olemik dagegen um so 

berechtigter und schatzenswerther. Gleichwohl ist schon 

diess bezeichnend, dass Jakobus das theoretische Moment 

für das einzige des Glaubensbegriff’s halt und das Mysti- 

sche daran, die Aneignung des Geists Christi und die 

Gemeinschaft des Lebens mit Gott durch diesen Geist, 

ganz übersieht. Der Glaube in diesem wahren Sinn 

würde der aussern Erganzung durch Werke gar nicht 

erst bedürfen, da er, als Organ des Geistesempfangs und 

als erfüllt mit dem Geist Gottes, selber die fruchtbare 

Wurzel nicht etwa nur einzelner sittlicher Werke, son- 

dern der ganzen sittlichen Lebenserneuerung ist (§ 42). 

An die Stelle dieses wahrhaft organisch en Zusammen- 

hangs von Glauben und Werken, Frömmigkeit und Sitt- 

lichkeit, wornach der „Gla?ube“, als Emptanglichkeit des 

Herzens für die göttlichen Wirkungen, unmittelbar zu- 

gleich der Quellpunkt aller wahren sittlichen Activitat 

ist, hat nun aber Jakobus ein blosses mechanisch es 
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Nebeneinander von theoretischem Glauben uncl morali- 

scliem Thun gesetzt, wobei jener natürlich nicht melir 

das reale productive Prinzip von diesem, sondern bloss 

eine ausserlich hinzukommende lahme Stütze für das 

moraliscbe Streben und Leisten des Menschen sein kann. 

Wir dürfen daher auch jenes „Gesetz der Freiheit“, von 

welchem Jakobus einmal redet, nicht im Sinn von Röm. 8, 2 

verstellen, was die Mystik des paulinischen Glaubensbe- 

griffs wesentlich voraussetzt; sondern Jakobus verbindet 

damit (nach dem Zusammenhang der Stelle) den ziemlich 

nüchternen moralischen Begriff: wenn man das Gesetz 

thue, so mache es frei — nehmlich von dem Gericht, das 

bei der Parousie über die Sünder ergehen wird. Dazu 

diene das Gesetz, indem es als Spiegel dem Menschen 

zur rechten Selbsterkenntniss und — wenn er es recht 

benützt, — auch zur moralischen Besserung verhelfe. So 

wahr und für die praktische Paranese brauchbar diess 

auch ist, führt es doch nicht über den Standpunkt der 

Gesetzesmoral hinaus. 

Was die Praxis der attesten Gemeinde betrifft, so 

zeigt die Apostelgeschichte allenthalben, wie streng 

diese sich an das mosaische Gesetz gebunden erachtete, 

wie man vor allen Dingen die Besckneidung, wenn man 

sie auch den Heidenchristen erliess, doch für die Juden- 

christen unbedingt beibehielt, wie man um der Einhal- 

tung der Speiseverbote willen die Tischgemeinschaft mit 

den Heidenchristen mied, wie man noch immer auf Ent- 

haltungsgelübde und Opfer holien Wertli legte, kurz wie 

man sich darauf viel zu gut that, nicht bloss fromm nach 

dem Gesetz, sondern geradezu gesetzeseifrig zu sein und 

genannt zu werden (Act 21, 20 ff.). 

§ 46. 

Aber auch dabei blieb es nicht; es war eine psycho¬ 

logische Consequenz, dass man bei der einfachen, wenn 

auch strengen und eifrigen Erfüllung der Gesetzesforde- 

rung nicht stehen blieb, sondern — entsprechend den 
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verstarkten Motiven der holleren und belebten christlich- 

messianischen Hoffnungen — aucli eine böhere Gerecli- 

tigkeit, eine überfliessende sittliclie Leistung vor den 

Nichtchristen voraus haben wollte. So war die asceti- 

sclie Richtung von Anfang eine nothwendige prakti¬ 

sche Consequenz jener judenchristlichen Auffassung des 

Christentliums als eines „ neuen Gesetzes“, das nur 

quantitativ, nicht eigentlich qualitativ über die alttesta- 

mentliche Religion des positiven Gesetzes hinausgehe. 

Man wollte auf der Grundlage und in der Form der 

Gesetzesreligion diese doch übersteigen, indem man ein 

höheres, übergesetzliches Ideal der Frömmigkeit an- 

strebte. 

Belege hiefür bieten die Neutestamentlichen Schriften, 

theils directe, theils indirecte; die directen in den Schrif¬ 

ten judenchristlichen Ursprungs: Jacobusbrief und 

Apocalypse. Erster stellt mehrfach (2, 5 f. 5, 1 f.) die 

Armen und die Reichen einander so unbedingt als die 

Frommen und die Gottlosen gegenüber, dass wir ganz an 

die ascetischen Ansichten der Ebjoniten uns erinnert 

fühlen; letztere stellt (14, 4) die Ehelosigkeit so schlecht- 

weg als die höliere Tugend hin, dass wir nicht umhin 

können, an die spatere Mönchsmoral zu denken. Indirecte 

Belege aber für die ascetische Richtung des Juden- 

christenthums bietet uns die paulinische Polemik mehr¬ 

fach. Röm. 14, 21 ist von schwachen Christen die Rede, 

die sich von den mosaischen Speise- und Feiertagsgebo- 

ten noch gebunden fühlen; dieselben huldigen aber auch 

noch über das einfache Gesetz hinaus ascetischen Grund- 

satzen und enthalten sich des Genusses von Fleisch und 

Wein. Noch weiter gingen die essenischen Asceten des 

Colosserbriefs (Col. 2, 18 — 23) und am weitesten die 

Irrlehrer der Pastoralbriefe, bei welchen sich das Ver¬ 

bot gewisser Speisen und der Ehe offenbar mit dualisti- 

scher Ansicht vom Naturleben verband. Ist diess gleich 

nicht melir jüdisch, sondern gnostisch, so wird es doch 

mit Recht als „jüdisches Fabelwesen“ bezeichnet (Tit. 1, 

14. 10) und mit Gesetzesstreitigkeiten in Beziehung ge- 

setzt; denn wir haben hier nur die letzte Spitze einer 
Pflei&crer, Re'igion und Moral. 6 
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Entwicklung vor uns, deren Ausgangspunkt, wie gesagt 

in judaisirender Gesetzlichkeit lag. 

2. Ge schi elite der Mo ral in der Chris tl ich en 

Kircke. 

1. Periode. 

Die Kirche als verfolgte, im Kampfe um ihre Existenz gegenüber 
der unchristlichen Welt, — vom apostolischen Zeitalter bis auf 

Constantin. 

§ 47. 

Die eigenthümliche Entwicklung der christlichen 

Moral in dieser Periode der Entstehung des Katholicis- 

mus hat zu ihrem aussern (wolil zu beachtenden!) Grund 

die Situation des jungen Christenthums gegenüber einer 

feindlichen und ihrem ganzen Geist nach durchaus anti- 

christlichen Welt, deren Yerfolgungen es nichts als passive 

Tugenden, die Kraft des Duldens und den Muth des Ster- 

bens, entgegenzusetzen hatte und vor deren giftiger An- 

steekung es bloss in der Zurückziehung von allem Welt- 

yerkehr Schutz und Sicherheit fand. Dazu kommt dann 

aber als nicht minder wesentlicher inner er Grund der 

Entwicklung des katholischen Wesens eine Unfahigkeit 

der Gemeirude in ihrer grossen Mehrheit (sowohl der Hei¬ 

den- wie der Judenchristen), sich auf der Hölie jener 

religiösen Mystik zu erhalten, wie sie bei Jesus, Paulus 

und Johannes das eigenthümlich neue christliche Moral- 

prinzip gebildet hatte. Die überwiegend intellectuali¬ 

stische Pichtung der Einen, die überwiegend practisch- 

gesetzliche der Andern, kurz der Mangel an religiöser 

Gemüthstiefe bei Allen erschwerte natürlich das theore¬ 

tische Verstandniss und verkümmerte die reine Verwirk- 

lichung des evangelischen Prinzips. Wahrend dieses im 

unmittelbaren Bewusstsein der Gotteskindschaft, dieser 
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mystischen Verbundenheit des frommen Herzens mit Gott 

besteht, sonach über den Gegensatz von Wissen und Thun 

hinaus im persönlichen Centrum des Menschen liegt und 

für beide, Wissen und Thun, den fruchtbaren Quell bil- 

det: so entschwindet jetzt dieser mystische Einheitspunkt 

dem Bewusstsein mehr und mehr und es treten die in 

ihm innerlich, organisch gebundenen Momente des Chris t- 

lichen, das Theoretische und das Practische, jetzt selb- 

standig auseinander und nebeneinander und sind nur 

noch mechanisch zusammengehalten. In dieser Verausser- 

lichung und Loslösung von ihrem gemeinsamen mystischen 

Grunde versteinern nun aber beide: der Glaube wird 

zum statutarischen Glaubensdogma, die Praxis 

zur kirchlich-gesetzlichen Sitte und Disciplin. 

Beiderseits also tritt an die Stelle des im christlichen 

Moralprinzip liegenden Gesetzes des Geistes und der 

Freiheit (§ 39) ein neues Gesetz des Buchstabens und 

Zwangs. Diese dogmatische und kirchliche Form wird 

dann bald so sehr zur Hauptsache, dass von ihr geradezu 

das Heil selbst abhangig gemacht wird. Damit war man 

wieder auf den gesetzlichen Positivismus des Juden- 

thums zurückgesunken, welchen doch das christliche Moral¬ 

prinzip in seiner ursprünglichen Reinheit so kraftig über- 

wunden hatte. 

§ 48. 

Allerdings lasst sich nicht verschweigen, dass diese 

Wendung der kirchlichen Moral schon im Neuen Testa¬ 

ment gewisse Anknüpfungspunkte hatte: einerseits in der 

dogmatischen Form, welche das christliche Prinzip in den 

Systemen des Paulus und Johannes erhalten hatte; an- 

dererseits in der gesetzlichen Auffassung des Christen- 

thums seitens der Judenchrisfen. Aber ein grosser Unter- 

schied ist nicht zu verkennen! Wahrend dort das Dog¬ 

matische, die Glaubenstheorie nur Form und dienendes 

Ausdrucksmaterial für den religiösen Gehalt, für die 

Glaubensmystik gebildet hatte, so wurde jetzt, in der 
6 * 
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griechischen Kirche besonders, die dogmatische 

Theorie zur Hauptsache, so sehr, dass man fast sagen 

könnte: das Christliche ging auf in der christologischen 

Speculation; je höher das Dogma an Werth und Inter¬ 

esse stieg, je lebhafter der christliche Eifer sich in dia- 
lectischen Glaubensstreitigkeiten bethatigte, desto tie- 

fer sank das Bewusstsein und die Anerkennung 
von der ethischenBedeutung des Christenthums; 

theoretisch wurde die Moral kaum als zum Christenthum 

gehorig behandelt und im Leben wurde die Beinheit 
evangelischer Moral bald vom gesetzlich-ascetischen Geist 

überwüchert. Die römische Kirche besonders war es, 

welche die practische Seite des Christenthums zu ge¬ 
stalten übernahm; und hier traf die judenchristliche Ten- 

denz auf gesetzliches Wesen (gegen welches auch schon 
Paulus im Briefe an die römische Gemeinde hatte kam¬ 
pten müssen) mit dein angeborenen practischen Sinn und 
Herrschertalent Roms zu gleichem Besultat zusammen. 

Aber auch hier freilich trat der wesentliche Unterschied 
ein: was beim palastinenschen Judenchristenthum das 

mosaische Gesetz gewesen war, das wurde jetzt die kirch- 
liche Satzung, die katholiscke Glaubensregel und Disci- 

plin. Wahrend in der alten Gemeinde die Gesetzlichkeit 
ohne straffe aussere Organisation mehr nur in harmloser 
Pietat gegen die vaterlichen Sitten und Satzungen be¬ 

stand, neben welcher im Uebrigen eine so gesunde und 

reine Moral wie die des Jacobusbriefes bestehen konnte, 

so wurde jetzt die christliche Sittlichkeit mehr und mehr 
zur kirchlichen Legalitat, zur gehorsamen Unterwer- 

fung unter die Vorschriften der straft organisirten kirch¬ 
lichen Begierung. 

Die ss Alles vollendete sich allerdings erst in der 
nachten Periode, aber die Bichtung die zu diesem 

Ende führte, wurde schon in dieser ersten Periode mit 

aller Entschiedenheit eingeschlagen. Man hat dies friiher 
Yiel zu wenig beachtet, indem man überwiegend nur auf 
die Lichtseiten der christlichen Moral in den ersten Jahr- 
hunderten achtete: auf die reinen Sitten, die Keuschheit, 

Massigkeit, Nüchternheit, auf die Wohlthatigkeit, Gast- 
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freundschaft, Yersöhnlichkeit und allgemeine Menschen- 

liebe, auf die Geduld, den Leidensmuth und die Todes- 

freudigkeit der Christen bei Yerfolgimgen. Diese Licht- 

seiten strahlen um so glanzender, je dunkler der Contrast 

des tief demoralisirten, in allen Lastern sich walzenden 

Heidenthums gegenüber steht. Wir wollen min dieser 

Betrachtungsweise ihr volles Becht lassen; aber da sie 

die allgemeine und mehr als genug abgehandelte ist, so 

wollen wir hierauf kein Wort weiter verscbwenden; da- 

gegen ist es nötbig, das Zurücktreten des evangeliscben 

Geistes und die Anbahnung des Katbolicismus in dieser 

Periode mebr als in den gewöhnlichen Darstellungen ge- 

schichtlich zu schildern. In dieser Beziehung sind es 

zwei Puncte, auf die wir bier naher einzugehen bah en: 

1) die Lebre und Praxis des Busswesens und 2) die 

ascetische Bichtung der altkirchlichen Moral, als den 

Keim des spatern Mönchthums. 

§ 49. 

Die evangelische Grundlebre dass die Sündenverge- 

bung unmittelbar dem bussfertigen Glauben d. b. der 

reumüthigen und vertrauensvollen Gesinnung zu Tbeil 

werde, wurde scbon sebr frühe arg verkümmert. Nnr für 

die erstmalige Sündenvergebung könne, so glaubte man, 

der Glaube (resp. das Glaubensbekenntniss) zusammen 

mit der innerlicben Beue genügen; dagegen für die Yer- 

gebung spater begangener Simden bedürfe es einer Er- 

ganzung jener beiden: des Glaubens durcb ausserlich 

verdienstlicbe Werke und der Beue durcb aussere Buss- 

übungen. Derartige verdienstlicbe Leistungen und 

Büssungen sah man in Almosengeben, Pasten, Beten, 

Einsiedelei und allermeist Martyrium. 

Es war nun zwar allerdings zunachst nur die Ge- 

meinde, welclie an diesen aussern Zeichen ein Merkmal 

der wahren Busse baben und darnach die AYürdigkeit 

der Wiederaufnahme der in Sünde getallenen bemessen 

Avollte. Allein eine doppelte Gefahr lag dabei doch nalie: 
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entweder die Verzeihung der Gemeinde direct mit der 

Grottes zu verwechseln oder doch wenigstens die letztere 

durch erstere bedingt zu denken, in beiden Fallen aber 

Menschen zu Bichtern über das Seelenheil zu setzen, 

also die evangelische Gewissensf rei heit und 

die Unmittelbarkeit des Verhaltnisses zwischen 

Mensch und Gr o 11 wieder a u f z u h e b e n. Aber auch 

— und diess war die andere nicht weniger schlimme 

Folge — die Rein heit evangelisch er Gesinnung 

litt dabei wesentlich Aoth, indem an die Stelle einer 

frommen Gesinnung eine aussere Leistung gesetzt wurde 

oder doch wenigstens jene nichts galt ohne diese, somit 

doch eigentlich der kraftige Grund der Sündenvergebung 

nur im Aeussern, nicht im Innern der Gesinnung gesucht 

wurde. Der Schein, als ob durch die aussern Zeichen 

der Busse, eben als aussere Werke, die göttliche Gunst 

zugleich mit der Verzeihung der Gemeinde erkauft wer¬ 

den müsse, lag hiebei so sehr nahe, dass es wunderbar 

zugegangen sein müsste, wenn diese Ansicht von der 

Sache nicht bald wirklich die gewöhnliche geworden ware. 

Diess war aber offenbar ein Rückfall ins Jüdische und 

Heidnische zugleich; wie denn namentlich in der Praxis 

des Betens, Fastens und Almosengebens die Christen 

jetzt wieder in die von Jesu an den Pharisaern so strenge 

gerügten Fehler des Form- und Scheinwesens zurückfielen. 

Wie tief dabei namentlich das Gebet, dieser unmittel- 

bare Ausdruck der Herzensfrömmigkeit, degradirt wurde, 

indem man es zu einem Buss- und Zuchtmittel machte 

und ihm zauberische Einwirkung auf Gott zuschrieb, lasst 

sich aus verschiedenen naiven Aeusserungen der altesten 

Kirchenvater entnehmen, z. B. aus Tertullians Schrift 

„de oratione“. Die aberglaubische Werthschatzung des 

Fastens aber ist eine Folge jener ascetischen Bichtung, 

in der wir den Grundcharakter der altkirchlichen Moral 

erblicken und die ihren pragnantesten Ausdruck in der 

Ansicht von der Ehe gefunden hat. 
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§ 50. 

Die Empfehlung der Ehelosigkeit konnte sich 

mit einem Schein von Recht stützen auf den bekannten 

Ausspruch Jesu Matth. 19 sowie auf die Abmahnung 

Pauli 1 Cor. 7 — diess mit um so mehr Recht, als auch 

wirklich die Motive, welclie in diesen beiden Fallen zu 

Grimde lagen, noch immer wahrend der ersten Jahrkun- 

derte fortbestanden: nehmlich der Drang der Zeit, die 

Nothwendigkeit, stets gerüstet und schlagfertig zu sein 

im Kampfe für Christi Reich wider die feindselige Welt, 

in welchem Kampfe unzweifelhaft die Bande der Ehe oft 

batten hinderlich werden können. Allein das ist nun eben 

höchst bezeichnend für die eingeschlagene Richtung der 

Kirche, dass sie aus jenem relativ gültigen, durch Zeit- 

verhaltnisse bedingten Rathschlag ohne Weiteres einen 

allgemein gültigen Grundsatz für das christliche Leben 

machte. Nicht zwar so, als oh sie die Ehe überhaupt 

hatte verwerfen wollen — so weit gingen nur Ketzer wie 

die Ophiten und Enkratiten, Manichaer und Priscillianer 

(wiewohl auch Tertullian in seiner montanistischen 

Periode einmal hart an dieses Extrem anstreift, wenn er 

sagt: materiell sei zwischen Ehe und Hurerei kein Unter- 

schied!) — wohl aber erklarte die Kirche die Ehelosig¬ 

keit für das Vorzüglichere im Vergleich zur Ehe, und 

wenn sie auch der letztern menschliche Tugend zu- 

gestand, so sah sie dafür in der Yirginitat eine über- 

menschliche, englische V o lik ommenhei t. 

Hiebei ist schon diese Unterscheidung ein Rück- 

fall aus der evangelisch en in die gesetzliche 

Mo ral. Denn eine Tugend, die als verdienstliche Yoll- 

kommenheit geiten könnte, weil sie über das Pflicht- 

massige hinausginge, kann es nur da geben, wo das Ge- 

biet des Pflichtmassigen durch ein ausseres Gesetz um- 

schrieben ist; ein solches muss seiner Natur nach Vieles 

frei lassen, worin dann die das Gebot überbietende Yoll- 

kommenheit freien Spielraum finden mag; anders ist diess 

kingegen, wo das Sittengesetz als das innerliche des 
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guten Geistes gefasst wird, wie in der wahrhaft evange- 

lisclien Moral: da ist Alles, wozu dieser innere Gesetz- 

geber treibt, auch eo ipso schon wirkliche Pflicht, Alles 

aber, wozu sein innerer Trieb fehlt, eo ipso vom Uebel, 

weil es nicht aus dem Glauben kame, weil es ohne innere 

Berufungaus „selbsterwahlter Geistlichkeit“, also schliess- 

lich nur aus Eigenwille hervorginge. — Weiter aber ist 

auch das Motiv, aus welchem hier die Ehelosigkeit an- 

empfohlen wird, ein unevangelisches. Denn mehr oder 

weniger bewusst liegt dabei der Dualismus zwischen 

Geist und Materie und die Yerwerfung des Sinn- 

lich-Natürlichen als einesWidergöttlichenoder 

an sich Bösen zu Grimde. Wie weit liegt diess ab 

von dem evangelischen Prinzip der Ereiheit der Kinder 

Gottes im Gebrauch der Welt, welche Paulus so herrlich 

an’s Licht steilte: „Alles ist euer!“ „die Erde und was 

darin ist, ist des Herrn“, kann also vom Reinen als rein 

betrachtet und mit Danksagung genossen werden; — ein 

Grundsatz, der im Timotheusbrief ausdrücklich auch (im 

Gegensatz zu gnostisch-dualistischer Ascese) auf die Christ- 

lichkeit der Ehe angewandt wird. 

§ 51. 

Dieselbe einseitige ascetische Richtung, die 

in der Yerachtung der Ehe sich ausdrückt, zeigt sich nun 

aber auch sonst auf allen Gebieten des natürlichen, welt- 

lichen — ob auch idealen Zwecken dienenden — Lebens. 

Die christliche Tugend und Vollkommenheit-wird fast nur 

negativ gefasst, alsErhebung des Geistesüber daslrdische, 

oder noch besser: als Zurückziehung vom Irdischen. „Alle 

positiven Ideale der Liebe und Schönheit der Seele, 

Freundschaft, Gatten-, Kinder- und Elternliebe, Vater- 

landsliebe, Ausbildung des Geistes durch Wissenschaft 

und Kunst, die Ideale des Berufslebens treten in Schat¬ 

ten oder werden verschlungen von der Begeisterung für 

die Kirche, welche sich vorzüglich im Kampf mit der 

Welt, in Entsagung, Duldung und Aufopferung zeigt“ 

(De Wette, Gesch. der Christl. Sittenlehre). 
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Besonders instructiv sind hiefür die practischen Schrif¬ 

ten des Tertullian, bei welchem diese Richtung aller- 

dings durch seinen Montanismus verscharft wurde; indess 

steht er doch keineswegs vereinzelt da; war ja doch der 

Montanismus selber nur die ausserste Consequenz der 

allgemeinen weltflüchtigen Richtung, welche die ganze 

Kirche der 2—3 ersten Jahrhunderte beherrsclite. — Am 

schroffsten wendet sich Tertullian gegen die weltliche 

Bildung, Kunst und Wissenschaft. Die Cultur gilt ihm 

durchaus für menschlich eigenwillige Verhildung der von 

Gott gut geschaffenen Natur. So die Philosophie als 

Yerdrehung des natürlichen Wahrheitssinnes; sie ist ihm 

kurzweg ein Teufelswerk, daher nichts natürlicher als dass 

sie überall, wo sie sich in die kirchliche Lehre einmischt, 

nur Irrlehre, Haresie anrichten kann (de praescriptione 

haereticorum). Eben - so grundverderbt ist die Kunst, 

welche theils die Natur verkünstelt, theils sie sogar ge- 

radezu in die Naturwidrigkeit der Sünde verkehrt. Und 

diess Yerdammungsurtheil gilt von Allem, was Geist und 

Kunstfertigkeit der Menschen zur Yerschönerung des 

Lebens hervorgebracht haben: vom klassischen Drama, 

von der Skulpturund Architectur bis herab auf die Garde¬ 

robe und Toilettenkünste der Frauen (cf.: de spectaculis, 

de idololatria, de virginibus velandis). Und weil zuletzt 

das ganze industrielle Leben mit dieser Yerfeinerung des 

victus cultusque im Culturzustand mehr oder weniger 

unmittelbar zusammenhangt, so bricht Tertullian folge- 

richtiger Weise auch über Handel und Gewerbe den 

Stab und ruft die Menschen vom entwickelten Cultur- 

leben der Gesellschaft zurück zum primitivsten Natur- 

stand. Wie soll’s dann aber werden mit dem Staat, 

dieser höchsten Blüthe und umfassenden Organisation 

alles Culturlebens? 

Hier haben zwar die Kirchenlehrer alle, und so na- 

mentlich auch der Apologete Tertullian, naheliegende 

Gründe, sich freundlich, d. h. friedfertig auszusprechen. 

Sie bemühen sich, die Christen als die besten Bürger und 

Unterthanen darzustellen; und nacli dem Satze, dass 

Ruhe die erste Bürgertugend sei, hatten sie in der Tliat 
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aucli vollkommen mit dieser Behauptung Recht. Allein 

wenn zu einem guten Bürger aucli die thatige Theil- 

nahme am Staatsleben, an den öffentlichen Interessen, an 

der Vertheidigung und Yerwaltung des Gemeinwesens ge¬ 

hort, so stand es mit der Bürgertugend der Christen 

schlimm und wir können den Römern nicht ganz Unrecht 

geben, wenn sie in den Christen die gefahrlichsten Staats- 

feinde sahen. Origenes und Tertullian stimmen darin 

überein, dass der Christ sicli gewissenshalber weder dem 

Soldaten- noch dem Beamtenstande widmen könne, weil 

bei beiden die Theilnahme am Götzendienste, namentlich 

in Form des Kaiserkultus, nicht zu vermeiden sei. Audi 

den Eid und das Rechtsuchen vor römischen Gerichts- 

höfen verweiden ebendiese Kirchenlehrer, jenen wegen 

Matth. 5, 24, dieses wegen 1 Cor. 6, wo der Apostel der 

korinthischen Gemeinde empfiehlt, ihre Rechtshandel 

unter sich selbst schiedsrichterlich abzumachen. Diess 

wrar demi aucli die stellende Praxis, so lange als die Kirche 

ausserkalb des Staats stand, und blieb es noch nachher 

theilweise, mit Beschrankung auf die Rechtssachen des 

Clerus. Audi die peinliche Rechtsptlege übten die Chri¬ 

sten unter sich durch die öffentliche Gemeinde-Disciplin, 

welche notorische Sünder mit der geistlichen Strafe gan- 

zer oder lialber Exkommunikation belegte und nur unter 

der Bedingung der oben schon besprochenen Bussleistun- 

gen wieder aufnahm. Dass diese Yermengung der 

geistlichen Busse mit der b tir ge rliche n Straf- 

rechtspflege für beide Tlieile schadlich wirken musste, 

lasst sich begreifen: die Busse einerseits wurde dabei 

aus einem rein innerlichen religiösen Act zu einem Rechts- 

prozess verausserlicht, mechanisirt, die Sündenvergebung 

von ausseren Leistungen abhangig gemacht und so Men- 

schen zu Richtern über die Gewissen gesetzt; das Recht 

aber andererseits wurde aus einer allgemein bürgerlichen 

zu einer Privatangelegenheit eines Yereins, der ebenda- 

mit sich zum förmlichen „Staat im Staat44 konstituirte 

und dem Gemeinwesen nothwendig Eintrag thun musste. 

Diess Alles war nun freilick durch die damaligen 

Yerhaltnisse so natürlich herbeigeführt, theilweise fast 

/ 
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nothwendig, dass man billiger Weise daraus nicht einen 

Yorwurf machen darf für die alte Kirclie. Aber das muss 

doch konstatirt werden, dass in dieser Sachlage ein — 

ob auch nothwendiges — Uebel lag, dessen Folgen sich 

bald nachher sichtlich genug in der verkehrten Stellung 

der Kirclie zum Staat erwiesen. 

§ 52. 
* 

Den Gipfel dieser ganzen negativen, der Welt und 

dem thatigen Leben in ihr abgekehrten Kichtung bildete 

die Einsiedelei und die Martyriumssucht. Wohl 

begreifen wir, dass einem damaligen Christen in den ge- 

selligen Yerhaltnissen der heidnischen Welt nicht wohl 

werden konnte, dass er die Einsamkeit der Wüste und 

selbst der Gefangnisse dem Larm der Stadte vorzog (man 

lese die schone Schilderung der inneren Freiheit des ge- 

fangen gesetzten Christen bei Tert.: ad martyres!). Allein 

andererseits können wir es den Staatsbehörden nicht ver- 

argen, wenn sie übel dazu sahen, wie „die Stadte sich 

leerten und die Wüsten sich füllten“, wie dem thatigen 

Leben in der Gesellschaft eine Menge Krafte entzogen 

wurden, die in müssiger Beschaulichkeit als Anachoreten 

sich in Wüsten, Einöden und Waldern umtrieben. Und 

dass die Christen sich vor dem Martyrerthum nicht scheu¬ 

ten, war ja gewiss ein edles Zeichen ilirer opferfreudigen 

Glaubenskraft; allein dass sie dem Martyrium schaaren- 

weise sich zudrangten, dass sie die Flucht, wo sie ihnen 

möglich gewesen ware, absichtlich verschmahten (cf. Tert.: 

de fuga) und sich selber den Henkern noch auslieferten, 

das war ja offenbar ein krankhafter Fanatismus und deut- 

liches Symptom einer tieferen Kranklichkeit ilirer Moral. 

Im besten Fall noch war das Motiv dabei der Hass gegen 

die verderbte Welt und das irdische Leben, der Lebens- 

und Kampfesüberdruss, welcher — des langeren Bingens 

müde — lieber mit einem Schlag des Kampfpreises sich 

bemachtigen möchte; — eine Gesinnung, die selhst durch 

die damaligen Kampte nicht ganz zu entschuldigen ist, 
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muth, also gerade von einer gewissen fleischlichen Leiden- 

schen zeugt. Dazu kamen aber auch bei Vielen noch die 

nnlauteren Motive der Eitelkeit oder Ruhmsucht, welche 

dnrch die Kirclie dadureh genahrt wurden, dass sie anf 

die aussere Tliat des Martyriums masslos hobe Ehre setzte 

und aus der Gedachtnissfeier der so Gestorbenen bald 

eine neue Art von Heroenkultus machte, der, wie die 

Eolge zeigte, nur zu viele Verwandtschaft mit dem heid- 

nischen Heroen- und Damonenglauben hatte. Auch wirkte 

diese Ueberschatzung unmittelbar auf das practisch-reli- 

giöse Leben der Kirclie schadigend zurück, indem der 

Grlaube an die sündentilgende Kraft der „Bluttaufeu (des 

Martyriums) sowie an die hülfreiche Macht der Fürbitte 

der Martyrer bei Gott und der Confessoren bei der Ge- 

meinde den Bussernst lahmte und eine Erschlaffung der 

Disciplin zur Folge hatte, gegen welche z. B. Cyprian 

alles Ernstes einschreiten musste. „Diese Ueberschatzung 

des Martyriums hat mehr zur Verunreinigung des sitt- 

lichen Geistes der Kirche beigetragen, als alles Formen- 

und Satzungswesen, welches immer nur von aussen hem¬ 

mend und unterdrückend wirkte, wahrend hier ein ver- 

derbliches Gift, innerlich im eigenen Leben erzeugt, sich 

innerlich verbreitete. Auch hier finden wir den Götzen- 

dienst gegen die aussere Erscheinung, gegen die sichtbare 

Kirche, aber in einem Punkt, wo sie mit der unsichtbaren 

auf’s innigste verknüpft ist und ebendarum um so tau- 

schender deren Gestalt nachahmt und sich in ihre Stelle 

einschiebtu (De Wette a. a. O.). 

§ 53. 

Will man den Erklarungsgrund für alle diese 

Mangel der altkirchlichen Moral in ihrem schroffen Gegen- 

satz gegen die umgebende heidnische Welt finden, sofern 

die Kirche dieser antichristlichen Welt gegenüber auf 

die strengste Exklusivitat angewiesen war und ihre diesem 

Weltleben entgegengesetzte Natur energisch zusammen- 

nehmen und in steter Spannung erhalten musste: so wird 
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sich hiegegen durchaus nichts einwenden lassen. Nur 

darf man dabei aucli diess nicht vergessen, dass sich der 

Kirche in ihrem Kampfe wider den Weltgeist selber aucb 

etwas vom Weltgeist mittheilte, insofern nehmlich, als 

ihre überweltliche Natur selber die Formen des Welt- 

lichen annahm und den Gegner mit dessen eigenen Waf- 

fen bekampfte. Wenn die Kirche die Welt überwinden 

wollte dadurch, dass die Christen aus der Welt flohen 

und die Einsamkeit der Wüste mit Anachoreten und bald 

auch mit Klöstern füllten; wenn sie die Ordnungen des 

Staats dadurch entbehrlich maclien wollte, dass sie ihr 

eigenes Gesellschaftsleben staatlich organisirte, die kirch- 

liche Busse zu einem Rechtsprozess machte, geistliche 

wie weltliche Yergehen mit ausserlichen Bussmitteln ahn- 

dete, an die Stelle der bürgerlichen Obrigkeit den geist- 

lichen Priesterstand setzte und diesem eine ebenso straffe 

Organisation gab und ebenso unbedingte und unverant- 

wortliche Herrschergewalt, wie die Regierenden im un- 

freien römischen Kaiserstaat sie batten, übertrug: — was 

hiess diess Alles im Grimde anders als: der zu bekam- 

pfenden Welt eine andere, wenn auch höhere, doch immer- 

hin wieder der irdischen Sichtbarkeit angehörige und 

mit deren Mangein behaftete Welt entgegenstellen? Diess 

wird sich auf’s deutlichste bestatigen, wenn wir die Wei- 

terentwicklung der kirchlichen Moral seit dein Friedens- 

schluss mit der Welt verfolgen in der 

2. Periode. 

Die Kirche als Staatskirche im Frieden und Bündniss 

mit der christlichen Welt, von Constantin bis Carl 

den Grossen. 

§ 54. 

Dass die Kirche in ihrem Kampfe wider die Welt 

selbst verweltlichte (§ 53), kommt zur offenbaren Erschei- 

nung in der Wandelung ihrer Moral von Constantin an, 

wie sie sich verfolgen lasst 1) in dem sich jetzt bilden- 
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den Yerhaltniss der Kirclie zum Staat, 2) in der 

neuen Form des Busswesens, 3) in der standesmassigen 

Organisation der Ascese im Mönchthum nnd 4) im theo- 

retischen Reflex aller dieser Yerhaltnisse im kirchlichen 

D o gma. 

1. Das Yerhaltniss der Kirche zum Staat war 

von dem Friedenschluss der römischen Herrscher mit 

dem christlichen Glauben natürlich am unmittelbarsten 

betroffen. Aber weit entfernt, dass etwa jetzt sofort die 

Kirche dem Staate zurückgegeben hatte, was des Staates 

ist und sicb auf das rein religiöse, geistliche Gebiet be- 

scbrankt batte, steigerte und vollendete sicb vielmehr 

erst jetzt recht die unselige Mischung von Kirchlichem 

und Staatlicbem, Religiösem und Rechtlichem, kurz es 

vollendete sicb die Rückbildung der christlichen Kirche 

in eine jüdisch-gesetzliche Theokratie. Mit dem Ueber- 

tritt Constantins trat an die Kirche die schwere Yer- 

suchung heran, den Kampf wider das Heidenthum, der 

bisber mit geistlicben Waffen gefübrt worden war, im 

Fleische zu vollenden, d. b. mit fleischlicher Gewalt zum 

Siege zu führen, und ebenso die zu ibrem Bestand nöthige 

innere Ordnung, die bisher, wenn aucb schon weltlicber 

Art sicb annahernd, doch wenigstens ganz auf Freiwillig- 

keit begründet war, jetzt durch gesetzlicben Zwang und 

rechtliche Privilegiën zu befestigen. Dieser Yersuchung 

hatte sie nur widersteben können, wenn sie sicb inner- 

licb ganz rein erhalten batte von allem unchristlich welt- 

licben Geist, wenn sie das evangelische Glaubensprinzip, 

das mit der Abhangigkeit von Gott die Freiheit von der 

Welt in sicb schliesst, in Erkenntniss und Praxis leben- 

dig erhalten hatte. Da nun aber diess von Anfang nicht 

genügend gescbah, so dürfen wir uns keineswegs wundern, 

wenn die Kirche jetzt mit voller Hingebung sich dem 

Staat in die Arme warf, um von ihm sicb stützen und 

schmücken, aber aucb leiten und hofmeistern zu lassen, 

— solange bis sie, zur Selbstandigkeit herangewachsen, 

ihm dann wieder ibrerseits die Zinsen beimgeben zu kön¬ 

nen im Stande ware, und zwar mit WYcher. 
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§ 55. 

Die erste Folge des staatlichen Patronatsver- 

haltnisses, in welches die Kirche jetzt zu stellen kam, 

war die, dass das Heidenthum zunachst zurückge¬ 

drang t, bald ganz unterdrückt wurde. Ein verhang- 

nissvoller Vorgang! Denn mit demselben Bechte, mit 

welchem man bier den Gewissen Gewalt anthat und einen 

Glauben aufnöthigte, konnte man auch (und that das nur 

zu bald) in der Kirche selbst die Gewissensfreiheit unter- 

drücken und Einförmigkeit des Bekenntnisses erzwingen, 

was doch ein wahrer Hohn auf die evangelische Moral 

ist! Und dass jetzt die erzwungenen Bekehrungen ganze 

Schaaren von innerlich Unbekehrten der Kirche zuführ- 

ten, war für die innerliche Beinheit des kirchlichen Lebens 

ein grösserer Schade, als alle Verfolgungen bisher hatten 

anrichten können. 

Auch sonst war die Begünstigung, welche die Kirche 

seitens der Staatsgewalt erfuhr, theils an sich von zwei- 

felhaftem Werth, theils wenigstens um den Preis der 

Hingabe ihrer inneren Unabhangigkeit allzu theuer er- 

kauft. Das Becht der Kirche auf Güterbesitz ge- 

wahrte ihr zwar die Möglichkeit, Kirchen zu bauen und 

den Gottesdienst reicher auszuriïsten, auch den Geist- 

lichen durch Besoldungen ein von ausseren Sorgen und 

Geschaften unabhangiges Leben zu ermöglichen. Aber 

so viel Gutes diess an sich haben mochte und so sehr es 

zum ordentlichen Bestand einer kirchlichen Gemeinschaft 

gehören mag, so hatte es doch auch seine bedenklichen 

Schattenseiten. Gelockt 'durch die Dotationen wandten 

sich Viele dem geistlichen Stande zu, welche keineswegs 

den inneren Beruf dazu hatten; der Mangel der inneren Be- 

fahigung sollte jetzt ersetzt werden durch um so umstand- 

lichere Yorbildung, um so komplicirteren Stufengang, den 

man, um zu den höheren Stellen zu gelangen, vorher zu 

durchlaufen hatte; die kastenartige Abschliessung und die 

hierarchische Organisation des Clerus wurde dadurch nicht 

wenig befördert. Der Glanz des Cultus aber war um so 
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gefahrlicher, je mehr er dem sinnlichen Geschmack der 

kaum bekehrten Yolksmassen entsprach; erlenkte den Bliek 

Yom Inneren auf das Aeussere der Erscheinung, vom abge- 

bildeten geistigen Inhalt auf die sinnbildliclie Form und 

machte diese zur Hauptsache; was nicht am wenigsten 

zum Aufkommen und Ueberwuchern der unethischen Sacra- 

mentsmagie beitrug. 

Am fatalsten aber wirkten die Privilegiën, welche 

der Staat dem Priesterstand gewahrte, nicht alinend, 

welclr eine Pu the er damit sich selber hinde! Die Cleri- 

ker bildeten einen vollkommen eximirten Gerichts- 

stand, der seine Peclitsstreitigkeiten unter sich und mit 

Laien ausschliesslich vor seinem eigenen (bischöflichen) 

Gerichtsstuhl abmachte. Ferner kam dem Clerus die 

ausschliessliche Gerichtsbarkeit für alle Staatsangekörigen 

in Ehe- und Testamentsachen zu. Aber auch für jede 

anderweitige Pechtsstreitigkeiten durfte der Clerus jene 

schiedsrickterliche Pechtspflege weiter üben, wie 

er sie vorher, so lange der Staat heidnisch war, unter den 

Christen geübt hatte. Endlich bekamen die geistlichen 

Strafen, welche die Cleriker schon bisher (theils unter 

Assistenz der Gesammtgemeinde, theils allein, als priester- 

liclie Trager der kirchlichen Disciplinargewalt) verhangt 

hatten, jetzt durch die Yerbindung der Kirche mit dem 

Staat auch eine weltliche Bedeutung. Da die bürger- 

lichen Pechte von der kirchlichen Mitgliedschaft abhan- 

gig waren, so war der Kirchenbann jetzt unmittelbar so- 

viel als Ausschluss von den staatsbürglichen Pechten und 

Yerhangung aller der Nachtheile, die damit verbunden 

sind, also zugleich eine sehr empfindliche weltliche Strafe. 

Bedenkt man nun, dass die Priester diesen Bann über 

Jeden ohne Unterschied, den Kaiser selbst nicht ausge- 

nommen, verfügen konnten, so lasst sich ermessen, welcli 

eine furchtbare, dem ganzen Staatsbestand gefahrliche 

Waffe hiemit in die Hande der Priester gelegt war. 

Diese Macht konnte allerdings noch so lange weniger 

empfindlich werden, als dem Clerus die einheitliche Orga- 

nisation noch fehlte; denn so lauge konnte die Staatsmacht 

immer noch durch das „divide et impera“ das Heft in 
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-der Hand behalten. Allein je melir einerseits die Ten- 

denz zur monarchischen Zuspitzung der kirchlichen Hiër¬ 

archie sicli verwirklichte und andererseits an die Stelle 

der festen rümisclien Weltmonarcliie die nocli schwachen 

Anfange der germanischen Staatsbildungen traten, welcbe 

der Kircbe zu ihrem Beistand bedurften: desto unver- 

meidlicber neigte sich das Uebergewicht auf die Seite 

der Kirche. 

§ 56. 

Die Wendung nahm jedoch erst die nachste kirchliche 

Epoche; zunachst war das Yerhaltniss noch umgekehrt 

der Art, dass die Kirche die weltlichen Yortheile, die 

sie der Yergünstigung des Staats zu verdanken hatte, 

andererseits erkaufen musste durch eine urn so tiefere 

und ihres wahren Wesens unwürdigere Abhangigkeit 

vom weltlichen Regiment, speciell von der auto- 

kratischen Willkühr des Kaisers, der die Kirche (auch 

nach ihren inneren Angelegenheiten) kaam viel anders 

ansah als wie eine Staatsdomane, die zu politischen 

Zwecken dienstbar zu machen sei, ungefahr ebenso wie 

es der römische Pontifex Maximus mit der römischen 

Keligion gehalten hatte. Es gehort hieher der mittelbare 

und auch oft unmittelbare Einfluss der Kaiser auf die 

Bischofswahlen, wobei natürlich persönliche Gunst und 

politische Angenehmheit mehr als kirchlich religiöse Tüch- 

tigkeit entscheidend sein mochte; ferner das Recht das 

sie beanspruchten, die kirchlichen Gesetze und Yerfü- 

gungen, sowie den Yorsitz in den Kirchenversammlungen 

zu bestatigen; endlich — was das schlimmste war — die 

durch staatliche Zwangsmittel vollzogene Octroyirung von 

Gesetzen in rein innerkirchlichen Angelegenheiten, wie 

namentlich in der Sanction von kirchlichen Glaubens- 

artikeln. Hiedurch wurde das christliche Moralprinzip 

in seinem Innersten angetastet; der Glaube, das Ereieste 

und Persönlichste, der auf der Gewissensüberzeugung 

beruhende Herzensact, wurde zur unlreien RechtsjDflicht, 
Pfleiderer, Moral und Religiou. 7 
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wie irgend eine ausserliche Cultusceremonie des Juden- 

thums oder Heidenthums. Indess ware es sehr unrich- 

tig, hiefür nur den Staat verantwortlich zu machen. Die 

Bischöfe der Kirche haben diese Bevormundung nicht 

nur durch ihre geduldige Unterwerfung sanctionirt, son- 

dern sie noch überdiess provocirt, indem jede Partei 

bei kircblicben und dogmatischen Streitigkeiten zur 

Ueberwindung der Gegner den weltlichen Arm anrief. 

Ueberhaupt aber war diese Einmischung des Staats in 

die kirchliche Sphare die ganz natürlicbe und fast unver- 

meidliche Kebrseite von der weltlich-politischen Macht- 

stellung der Kirche. Wo die Kirche durch ihre innere 

religiös-politische Organisation (als Theokratie) und durch 

ihre ausseren politischen Privilegiën (als Staatskirche) 

eine solche weltliche Bedeutung für das bürgerliche Ge- 

meinwesen inne hat, wie diess in dieser Epoche der 

Kirche sich ausbildete: da ist der Staat jederzeit durch 

die Pflicht der Selbsterhaltung geradezu gedrangt, sich 

ein Aufsichtsrecht über diese bedrohliche Bivalin vorzu- 

behalten, um ihre Ueberschreitungen auf seinem eigenen 

Territorium von vorneherein abzuwehren oder unschad- 

lich zu machen; und es könnte nicht leicht etwas un- 

politischer sein, als wenn der Staat in vermeintlichem 

Liberalismus sich seines kirchlichen Aufsichtsrechtes be- 

geben wollte, wahrend doch die Kirche ihre weltliche 

Machtstellung festhielte; nothwendig müsste dabei der 

Staat in derselben Weise wieder den Kürzeren ziehen* 

wie er in der Geschichte des Mittelalters der übermach- 

tigen Kirche gegenüher stets im Nachtheil war. — So 

gewiss man also die Eingriffe des Staats in rein kirch¬ 

liche Angelegenheiten als eine Beeintrachtigung der per- 

sönlichen Gewissensfreiheit beklagen muss, so gewiss bat 

man die eigentliche Schuld dieses Missstandes auf Seiten 

der Kirche zu suchen, nehmlich in ihrer eigenen Ver- 

weltlichung, insbesondere in der auf den weltlichen Arm 

allzu kleinmüthig sich stützenden und allzu hochmüthig 

nach weltlichem Einfluss verlangenden, kurz in der Beisch- 

lich gesinnten Geistlichkeit. 



2) Die Umgestaltung des Busswesens. Wie gut 

sich die Geistlichen für ihre Abhangigkeit nach oben (sei 

es von den geistlichen Vorgesetzten, sei es vom Kaiser) 

nach unten an den Laien schadlos zu halten wussten, 

zeigt am besten die Praxis des Busswesens, wie sie sich 

jetzt gestaltete. Anscheinend wurde sie viel milder als 

früher, in Wahrheit ein viel schwereres Joch für die Ge- 

wissen. Die öffentliche Beichte nehmlich, wie sie bisher 

bei schwereren Yergehungen vor der ganzen Gemeinde 

abgelegt worden war, kam jetzt ausser Brauch Avegen der 

weltlichen Stralen, die einem solchen Bekenntniss gefolgt 

Avaren. Statt dessen aber wurden jetzt dem Priester 

allein und in der Stille nicht bloss scliAverere, son- 

dern alle Sünden, die das GeAvissen drückten, ge¬ 

il eicht et, die Beichte vor dem Priester also eine eben- 

solche GeAvissenssache wie das Bekenntniss vor Gott. 

Und da nun doch von der früheren Praxis her die An- 

schauung beibehalten Avurde, dass als Vorbedingung für 

die Sündenvergebung von Seiten Gottes die von Seiten 

der Gemeinde durch den Priester ausgesprochene Yer- 

zeihung nöthig sei, so wurde also jetzt die Beruhigung 

des Gewissens nicht mehr bloss über scliAvere und noto- 

rische Sünden, sondern über alle und jede Yerfehlung 

oder Sündhaftigkeit von dem richterlichen Urtheil dos 

Priesters abhangig gemacht. Das Heiligthum des christ- 

lichen Glaubens, die Freiheit und Selbstgewissheit des 

persönliehen Gewissens, die Unmittelbarkeit der Be- 

ziehung auf Gott Avar durch diess DazAvischentreten eines 

irrthumsfahigen und sündigen Menschen vernichtet. 

§ 58. 

8) Die Organisation der Ascese im Mönch- 

thum. Auch auf die Art und Weise der Ascese übte 

die veranderte Stellung der Kirche zur Welt einen um- 
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sestaltenden Einfluss. In der ersten Periode war die 
o 

Richtung der Gesammtkirche, wie oben besprocken wurde, 

eine wesentlicli weltflüchtige gewesen, in Folge theils des 

Glaubens an die demnachstige Parusie und Weltvollen- 

dung, tlieils des antichristlichen Characters der umgeben¬ 

den heidnischen AYelt. Als nun aber diese Welt selber 

eine cliristliclie zu werden begann, an welclier der Clirist 

sicli ganz wohl nnbeschadet seiner religiösen und sitt- 

liclien Ueberzeugungen, tliatig betheiiigen konnte, da 

selien wir aucb alsbald die Kirclie im grossen Gan¬ 

zen aus der Weltflucht zur thatkraftigen Welt- 

beberrscliung zurückkebren. Nun war aber docb 

die Anschauung von der Yorzüglickkeit des weltflüchtigen 

und bescliauliclien Lebens schon so tief in dem cbrist- 

liclien Bewusstsein eingewurzelt, dass sie auch durch die 

veranderte Lage der Dinge niclit melir ganz verdrangt 

werden konnte. So kam es denn nun zu jeiiern der ka- 

tholischen Weltkirche höclist eigenthümlicben Compro- 

miss: dass einerseits zwar die Kirclie im grossen Ganzen 

und für die ordinare Regel sich dem Berufe der thatigen 

Arbeit in und an der Welt und freilicli zugleich aucb 

dem Reiz des Herrschens, Besitzens und Geniessens in 

der Welt zuwandte, andererseits aber docb aucb die so- 

genannte „böbere Tugend“ oder „evangeliscbe A^ollkommen- 

beit“ ibre eigenen Vertreter batte an einem besondern 

Stande, der in seiner exceptionellen Weltdücbtigkeit die 

ascetiscbe Seite der kircblicben Moral gleicbsam repra- 

sentiren und als Stellvertreter für die grosse Menge der 

ordinaren Glieder der Kirclie das bestandige Opfer der 

Weltentsagung bringen musste. Indem aber diese Asceten 

jetzt einen eigenen, von den andern Christen gesonderten 

Stand zu bilden anfingen, mussten sie notbwendig aucb 

eine besondere Standesorganisation erbalten; berufslos 

im weltlicben Sinn machten sie jetzt aus der weltüüchti- 

gen Bescbaulicbkeit einen neuen geordneten und regel- 

massigen Beruf: das Möncbsleben. Das regellose, von 

Laune, Zufall, aucb ausserlichen A^erbaltnissen so man- 

nigfacb abkangig gewesene Einsiedlerleben der früberen 

Asceten wurde jetzt in ein Zusammenleben Gleichgesinn- 
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ter liinter den Manera der Klöster verwandelt; und 

hier, im trommen, von aussen wenig abhangigen, in sich 

selber wohl organisirten Verein, konnte die Beschaming, 

die intuitive und practische Frömmigkeit des Ascetismus, 

methodisch betrieben und so im eigentlichsten Sinn zu 

einem Lebensberuf, einem standesmassigen Gewerbe ge- 

macht werden. 

So kam es, dass jetzt die Ascese im Verhaltniss zum 

Weltleben gleichsam eine zweite höhere Welt iiber der 

natürlichen bildete. Das, was früher den ordentlichen 

Grundzug der christlichen Moral überhaupt gebildet hatte, 

wurde jetzt zur ausserordentlichen und verdienstlichen 

Tugend eines besondern exceptionellen Standes der Ge 

meinde: der Mönche. Diess übte mm aber auf die Ge- 

sammtgemeinde die keineswegs günstige Bückwirkung aus, 

dass dieselbe mit der aussern Form jetzt auch denwahren 

Kern der Ascese, nehmlich jene der christlichen Moral we- 

sentliche und nothwendige negative Seite der christlichen 

Heiligung, die Selbstzucht im heiligen Geiste, nur zu sehr 

hintanstellte und sich allzu tief in das Weltleben einlebte. 

Wahrend die wahre evangelische Moral darin bestünde, 

in der Welt doch nicht von der Welt zu sein, sich in- 

nerlich von der Welt unabhangig und unbefleckt zu 

erhalten mitten unter allem ausseren Gebrauch der 

Welt und ihrer Güter: so traten jetzt bei der katholi- 

schen Weltkirche diese beiden gleich nothwendigen Sei- 

ten, die nur in ihrer inneren Einheit die Wahrheit des 

christlich-sittlichen Lebens ausmachen, so aus einander, 

dass sie auf verschiedene Stande vertheilt, in einem ganz. 

ausserlichen Nebeneinander sich gegenseitig erganzen 

sollten, eben damit aber beide einseitig und dem 

Geiste der christlichen Moral unangemessen wurden. Die 

Ascese war jetzt weltflüchtige und arbeitslose Mönchs- 

tugend, ohne alle sittliche Productiviteit für die Welt, 

dabei überdiess noch mit dem unevangelischen Anspruch 

auf höhere Vollkommenheit und Yerdienstlichkeit; die 

weltliche Moral aber wurde zur Weltliebe, welche, statt 

die Welt dem Geiste Christi zu unterwerfen, vielmehr 

selber vom Geist der Welt sich beherrschen liess und 
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das Christenthum in die unreinen Formen des Weltlichen 

lierabzog (z. B. in der politischen Gestaltung und Tendenz 

der Kirche). 

§ 59. 

4) Der Reflex der Mo ral im Dogma. Die orien- 

talische Kirclie hatte sicli bemüht, das Wesen des Cbri- 

stentbums dadurcb im Gedanken zu erfassen, dass sie es 

in der göttlicben Natur und Hypostase seines Stifters 

fixirte. Aber je mebr sie auf diesem Weg in abstracte 

Transcendenz sich verstieg und in metapbysiscbe Specu- 

lationen tiber das göttliche Wesen an sicb und in seinem 

verschiedenen Offenbarungsverhaltniss zurWelt sicb ver- 

irrte, desto weniger vermochte sie von dieser abstracten 

Transcendenz den Uebergang in das practiscbe Leben zu 

finden, und daber blieb ibr gerade die Bedeutung des 

Christenthums als eines neuen Moralprinzips fast ganz- 

licb verschlossen. Je mebr das Wesentlicbe und Unter- 

scbeidende des Christentbums in die neue metaphysisch- 

trinitarische Gotteslehre verlegt wurde, desto naiver blieb 

man in der Antbrop ologie und Mo ral auf dem vor- 

cbristlichen Standpunkt der gesetzlicben Sitt- 

licbkeit steben. 

Man hatte vor Allem keinerlei Bedenken daran, dem 

Menschen die unbedingte Freibeit und spontane Kraft 

des Guten in dem Sinn beizulegen, dass derselbe durcb 

seine natürliche sittlicbe Kraft im Stande sei, das gött¬ 

liche Gesetz nicht nur vollkommen zu erfüllen, sondern 

sogar noch zu überbieten und dadurcb die Seligkeit als 

göttlicben Lohn zu verdienen. Neb en dieser Freiheits- 

lelire konnte die Sünde nur als Thatsünde in Betracht 

kommen, avozu noch der Einfluss des bösen Beispiels und 

der üblen GeAvobnbeit binzukommen mocbte. Von einer 

der Freibeit vorausgebenden sündhaften Katurbescbaffen- 

lieit oder einer ursprünglichen Abnormitat der Willens- 

ricbtung hatte man keinen Begriff. Darum konnte man 

scbliesslicb auch die cbristlicbe Gnade nicht in eine 
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wesentliche Umbildung des Willens durch die belebende 

Kraft eines neuen geistigen Prinzips setzen; sondern man 

daclite dabei theils an die natürliche geistige Aus- 

rüstung des Menschen, besonders eben seine Freiheit 

im Wollen und Thun des Guten; theils aber anch an die 

Veranstaltung der göttlichen Offenbarung, um den freien 

Willen des Mensclien durch eine reine Gesetzgebung 

auf den guten Weg zu lenken, durch erhabene Yorbilder 

und reiche Yerheissungen auf demselben zu erhalten und 

in der Uebung der Tugend zu ermuntern und starken; 

theils endlich an die ver zei hen de Milde Gottes gegen 

die in Schwachheit begangenen Simden (wenigstens die 

Tor der Taufe, denn die nachfolgenden sollten durch des 

Menschen eigenes Thun wieder gut gemacht werden). 

Kurz also: der christlichen Gnade kommt hier nur die 

Bedeutung zu: den freien menschlichen AYillen von 

aussen durch theoretische Leitung und Unterstützung 

zu fördern, seine Schwachheiten aber milde zu über- 

sehen. 

Diess war die allen Yatern der griechischen Kirche 

gemeinsame Lehre, die also von Pelagius keineswegs 

erst neu aufgebracht, sondern nur bestimmt ausgespro- 

chen und zum Streitpunkt erhoben wurde. Dass man 

nun aber bei dieser Auffassung der Gnade im Yerhalt- 

niss zur Sünde das Christenthum nicht nach seiner ab- 

soluten Heilsbedeutung und also die Kirche nicht als 

.absolutes Heilsmittel, sondern beide nur als sehr wirk- 

same, doch immerhin nur relativ nöthige Förderungs- 

mittel des Guten in der Welt erscheinen lasse, diese 

Consequenz hat — so nalie sie auch für unser Denken 

zu liegen scheint, — keiner der alten Kirchenvater ge¬ 

zogen. Weil überhaupt das kirchliche Bewusstsein 

bei den Yatern der alten, namentlich der orientalischen 

Kirche noch nicht so stark entwickelt war, und weil die 

Absolutheit des Christenthuuis für ihr dogmatisches Be¬ 

wusstsein hinlanglich gewahrt seinen durch das Dogma 

von der göttlichen Natur Christi, so konnten sie leicht 

übersehen, wie sehr durch die Mangel ihrer Heilslehre 

die prinzipielle Bedeutung des Christenthums als neuen 
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Heilsprinzips und der cliristlichen Kirche als seines Or- 

gans herabgedrückt und in Schatten gestellt sei. 

§60. 

Diess war nun eben der Punkt, wo Aiigustinus' 

einsetzte. DerKampf mit Harese (Manichaer) und Schisma 

(Donatisten) hatte sein kirchliches Bewusstsein so gescharft, 

dass die absolute Bedeutung der Kirche als aus- 

scliesslichen Heilsmittels ihm der feste Angel- 

punkt seiner ganzen Dogmatik wurde. Zwar hatte 

auch schon Cyprian lange vor Augustin jenes bekannte 

Wort gesprochen: „extra ecclesiam nulla salus!“ aber 

erst bei Augustin trat diese Anschauung so in den Mit- 

telpunkt, dass sie auf die ganze Dogmatik massgebend 

wirkte und namentlich den Impuls zu einer tieferen Er- 

fassung der Heilslehre gab. Augustin nehmlich argu- 

mentirte einfach so : Wenn es mit der Simde und Gnade 

so stande, wie Pelagius (und freilich eigentlich die ganze 

bisherige Kirche) gelehrt hatte, so ist die christliche 

Gnade dem Menschen zum Seligwerden nicht unbedingt 

nothwendig und es können dann also auch Kichtchristen, 

Heiden, Juden und ungetauft gestorbene Kinder die Se- 

ligkeit erlangen und dann haben also die Manichaer und 

Donatisten Becht mit ihrer Behauptung, dass die Kirche 

nicht das unbedingt nothwendige Heilsmittel sei. Kun 

steht aber dem cliristlichen Bewusstsein a priori fest und 

ist eigentlich das Festeste, der archimedische Punkt des- 

selben, eben diess: dass ausser der Kirche kein Heil sei. 

Also muss auch das Verhaltniss von Nichtchristlichem 

und Christlichem oder von Simde und Gnade anders ge- 

fasst werden, als bisher geschah; nehmlich so, dass die 

unbedingte Unmöglichkeit des Heils ausserhalb der christ- 

lichen Gnadenanstalt (Kirche) klar erkennbar werde. — 

Diese Argumentation war der historische und dialectische 

Ausgangspunkt für die Augustin’sche Lehre von Simde 

und Gnade. 

Die Sünde ist nun nach Augustin eine völlige Ver- 
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Falls Adams sich durch Yererbung auf alle Menschen er- 

streckt und Jeden von Geburt an, abgesehen von allem 

seinem eigenen Thun, zu einem Gegenstand des gött- 

lichen Zorns macht und der Verdammniss überliefert. 

Aus diesem Zustand ganzlicher Yerdorbenbeit und Yer- 

dammungswürdigkeit kan\i sich der Mensch auf keine 

Weise, weder ganz noch auch nur zum kleinsten Theile, 

durch eigene Willensanstrengung lieraushelfen, deun 

durch den Fall hat der menschliche Wille alle Fahigkeit 

zum Guten so ganzlich verloren, dass er nur noch frei 

ist zum Bösen. Ebendesswegen kann mui aber die Gnade, 

die aus diesem Sündenverderben erretten soll, nicht bloss 

in Yergebung der Schuld und Unterstützung des menscli- 

lichen Tugendstrebens bestellen, sondern in der inneren 

Umbildung des der Simde verhafteten unfreien Willens 

in einen zum Guten fahigen und willigen, freien Willen. 

Diese wesentliche Umbildung aber geschieht dadurch, 

dass Gott „non lege et doctrina insonante forinsecus, sed 

interna atque occulta mirabili ac ineffabili potestate in 

cordibus hominum operatur non solum veras revelationes, 

sed etiam bonas voluntates“ (de gratia Christi, 24). Die 

Gnade besteht sonach nicht bloss und nicht einmal we- 

sentlich in theoretischen Lehroffenbarungen, sondern sie 

besteht wesentlich in einer schöpferischen Kraft, welche 

dem Menschen die Fahigkeit zum Wollen und Thun des 

Guten einpflanzt, oder kurz: sie besteht in einem von 

Gott aus- und in den Menschen eingehenden neuen 

sittlichen Leb e nsprinzip. Hiermit hatte Augustin 

unleugbar in den Herzpunkt der christlichen Heilslehre 

getroffen, dass nehmlich die christliche Offenbarung nicht 

bloss „das Gesetz gibt für den Willen, sondern auch den 

Willen gibt für das Gesetz“, die Kraft zur Erfüllung des 

Gesetzes, und zwar die Kraft der beseligenden Liebe, 

welche die Furcht der Knechtschaft unter dem Gesetz 

aufhebt. Dass also Augustin die reale Freiheit des Men¬ 

schen zum Guten nicht der Gnade gegenüber oder zur 

Seite steilte, sondern vielmehr als das Werk der inner- 

lich wirkenden Gnade, als Erscheinung des neuen Lebens- 
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prinzips im menschlichen Willen ansah, das wollen wir 

ihm ja nicht als Fehler anreclinen; nur das muss als 

Uebertreibung betrachtet werden, dass er den Willen 

des Mensclien auf dem vorchristlichen Standpunkt der 

gesetzliclien oder natürliclien Moral um desswillen, weil 

er da allerdings nicht die wahre Freiheit zum vollkom- 

men Guten hat, für völlig unfrei zum Guten erklarte und 

auch die Tugenden der Heiden bloss für „glanzende 

Laster“ wollte geiten lassen; der Fehler war dabei der, 

dass er über dem Massstab des absolut Guten die Mög- 

lichkeit und Wirklichkeit eines relativ Guten auf niedern 

Entwicklungsstufen übersah, oder mit andern Worten: 

dass er die der ckristlichen vollendenden Offenbarung 

vorausgehenden Stufen der natürliclien und der gesetz- 

lichen Offenbarung übersah oder unterschatzte. 

§ 61. 

Indess war dieser Fehler nicht der schlimmste. Weit 

schlimmer und für die Kirche folgereicher war diess, das 

Augustin das christliche Heilsprinzip, welches der 

Kirche als der Heilsanstalt freilich innewohnt, unmit- 

telbar mit der aussern Erscheinung der Kirche 

identificirte; so sehr, dass jedes Thun dieser aussern 

Kirche als solches schon auch für ein Thun Christi selbst, 

und Einheit oder Uneinigkeit mit dem aussern Kirchen- 

verband und seinen Organen, den Priestern, für entschei- 

dend über das Verhaltniss des Einzelnen zu Christo und 

Gott galt. So war ihm dann die aussere Taufe (und zwar 

Kindertaufe) als Aufnahme in die kirchliche Gemein- 

schaft zugleich Einverleibung in den Leib Christi mit 

allen realen Folgen hievon, also namentlich Mittheilung 

des Geistes Christi. Umgekehrt der Ausschluss aus jener 

Gemeinschaft durch Exkommunikation oder Schisma war 

ihm zugleich Scheidung von Christo und dem Heil in 

Christo, also die Kirche, indem sie über jenes entschei- 

det, zugleich die Richterin über Seligkeit und Unseligkeit 

des Mensclien. Ebenso ist ihm die von den kirchlichen 
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Organen festgesetzte Glaubenssatzung identisch mit der 

absoluten christlichen Heilswahrbeit oder göttlichen Offen- 

barung und die Haresie also Abfall von Gott selbst. Dajs 

Denken, der Yernunftgebrauch, auch die Philosophie wird 

zwar zugelassen und sogar gefordert, um den Glauben zur 

Rechenschaft über sicb selbst zu bringen; allein sofern 

doch „quaerendi dubitatio catholicae fidei metas non de¬ 

bet excede^e “ (de Genesi, 1), so ist zum Voraus alle 

Freiheit des Denkens innerhalb des cbristlicb - frommen 

Bewusstseins eingeschnürt durch die feststehende kirch- 

liche Glaubenssatzung, und es kann ihm dann also nur 

noch formaler, nicht materialer Gebrauch und Werth zu- 

gestanden werden — was genau schon der Standpunkt 

der Scholastik ist. Da die aussere Kirchengemeinschaft 

eine Yerbundenheit in der Liebe Christi ist, so bedeutet 

jede Adweichung von jener Gemeinschaft, sei es von ih- 

rem Glauben — in der Haresie, sei es von ihremLeben — 

im Schisma, soviel als Lossagung von der Liebe Christi 

und diess kann nur als selbstische Empörung des stolzen 

Willens gegen die Gnade Gottes und die Herrschaft 

Christi betrachtet werden. So haben wir hier schon ganz 

jene widrige und lieblose Beurtheilungsweise aller theo- 

retischen Meinungsverschiedenheiten als eines sittlichen 

Yerbrechens gegen Gottt selbst! — eine Anschauung, 

welche in letzter Consequenz zu den Scheiterhaufen der 

Inquisition und allen den sittlichen Greueln des Glau- 

bensfanatismus führte! 

Und diese practische Consequenz bat auch schon 

Augustin selber gezogen. Die absolute Berechtigung des 

christlichen Prinzips oline Weiteres identificirend mit 

dem absoluten Recht der ausseren Kirchengesellschaft, 

kam Augustin folgerichtig darauf, dass Alles, was die 

Kirche im Interesse ihrer Macht und Herrschaft und zur 

Ueberwindung ihrer Gegner thun moge, um des unbe- 

dingt berechtigten Zwecks willen recht und gut sei, so 

namentlich auch die Yerfolgung der Ketzer und 

Schismatiker mit aussern Z wangsmitte ln; be- 

kannt ist die verhangnissvolle Deutung, welche er dem 

„cogite intrare! “ den Donatisten gegenüber gegeben bat! 
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In all dem erkennen wir, wie die Moral des Augu¬ 

stin, trotz seines tieferen Verstandnisses vom Wesen des 

christliclien Prinzips im Unterschied vom Nichtchrist- 

lichen, dennoch, in Folge der Verwechselung des geistigen 

Prinzips mit seinem Leib in der kirchlichen Anstalt und 

Gesellschaft, wieder eine entscliiedene Wendung zur Un- 

freiheit, zur Gesetzlichkeit und Menschenknechtschaft 

genommen hat. Nur eine weitere Folge dieser Wendung 

zeigt sich in der unevangelisclien Unters'cheidung 

zwischenPath und Gebot, z wiseb en niedererund 

köherer christliclier Tugend und der Lebre von der 

Verdienstlichkeit der letztern; wenn Augustin aucli 

zur Wahrung seiner Lehre von Gnade und Freiheit hin- 

zusetzt, dass wir Verdienste erwerben können zwar „non 

per nativas “, aber docli „ per dativas vires “ d. h. erst 

auf Grund der durch die Gnade in uns gewirkten Kraft 

zum Guten, und dass daher, „gratia sua coronat opera“, 

indem sie unsere Verdienste belohnt: so brach diess 

zwar freilich theoretisch jener Verdienstlichkeitslehre ihre 

unevangelische Spitze ab , practisch aber wurde dadurch 

nichts besser, denn factisch kam doch diese Pestriction 

nur darauf hinaus, dass nur der getaufte, in der Kirclie 

stehende Christ durch gute Werke sich Verdienste er¬ 

werben könne, nicht auch der Nichtchrist oder Schisma- 

tiker: dasselbe folgte übrigens auch schon aus dem Satz, 

dass die Tugenden der Heiden nur glanzende Laster 

seien. — So führte also auch diese Lehre wieder hinaus 

auf die Verherrlichung der Kirche. 

Man hat schon öfter mit Hecht darauf aufmerksam 

gemacht, dass das Augustin’sche System zwei Seiten haber 

welche spater zwei entgegengesetzten Pichtungen zum 

Anhaltspunkt dienten: eine evangelische, auf welche sich 

die Reformatoren stützten, und eine katholische, welche 

für die scholastische und tridentinische Lehrweise die 

Autoritat bildete. Diese Thatsache findet ihre einfache 

Erklarung in der hier gegebenen Darstellung. Augustin 

hat das Prinzip der christlichen Moral tiefer als andere 

Kirchenvater erfasst, indem er alles sittliche Thun des 

Christen als Ausfluss der Gnade, diese aber als schöpfe- 
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gelische seines Systems; aber indem er das der Kirclie 

zu Grimde liegende und innewohnende Heilsprinzip 

mit der Erseheinung desselben in der Heilanstalt, in 

der aussern Kirchengesellschaft idenficirte, hat er das 

innerliche Wirken des Heilsprinzips, des G-eistes Christi. 

materialisirt zu einem aussern Thun der Kirche und 

ilirer Organe und bat das freie G-esetz des Geistes de- 

potenzirt zum Zwangsgesetz der kircklichen Satzung 

und Yerfassung; — diess die kat bol is che Seite seines 

Systems, die jedocb mebr in den practiscben Consequen- 

zen als im tbeoretiscben Aufbau beraustritt. 

3. Periode. 

Das Mittelalter: Die Kirche als Weltkerrscherin. 

§ 62. 

1) Das Verhaltniss von Staat und Kirche. Aucb 

jetzt war es wieder theils die innere Consequenz der ein- 

mal eingescblagenen tbeokratiscben Kicbtung der Kirche, 

theils die aussere Weltlage und das Verhaltniss der 

Kirche zu den sie umgebenden Weltmachten, was hei¬ 

des zusammen das kirchliche Leben des Mittelalters be- 

dingte. 

Das römische Weltreich batte sich bis auf den ge- 

ringen Kest des byzantinischen Kaiserthums aufgelöst 

und die Abhangigkeit der römischen Kirche von diesem 

letztern war mebr und mebr gelockert worden. Inzwischen 

aber batte sich aus dem Chaos der Völkerwanderung das 

frankische Keicli herausgebildet, welches von Anfang 

durch seinen katholischen Grlauben mit Kom befreundet 

gewesen war, insbesondere aber seit der Tkronusurpation 

Pipin’s die Kolle einer Sckutzmacht Roms spielte. Unter 
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Pipin, der seine Usurpation durcli den Papst sanctioniren 

liess, dafür aber auch diesem gegen die Lombarden half, 

imd unter Karl M., der sich vom Papst zum römischen 

Kaiser kronen liess, dafür aber auch eine Mitwirkung 

bei der Papstwahl beanspruchte, kommt das Verhaltniss 

gegenseitiger Abhangigkeit und freundschaftlichen Schutz- 

und Trutzbündnisses zwischen Kirche und Staat, wie es 

bei Constantin bestanden batte, noch einmal zum klar- 

sten Ausdruck. Aber gleich nachher begann der Wett- 

kampf beider Machte um die Oberherrschaft und bald 

schon zeigte es sich, auf welche von beiden Seiten das 

Uebergewicht fallen werde. Die Schwache und Uneinig- 

keit der Karolinger Fürsten gab den Papsten Grelegen- 

heit, durch schiedsrichterliche Entscheidungen sich in 

das Ansehen einer höheren Autoritat gegenüber den welt- 

lichen Herrschern zu setzen. Zugleich wussten sie die 

Streitigkeiten der Bischöfe mit den Metropoliten und 

Erzbischöfen dazu zu benützen, um durch die unterge- 

schobene isidorische Gesetzessammlung die Macht der 

letztern zu brechen und sich die kirchliche Alleinherr- 

schaft zu erringen. Die Eolgen hievon blieben zwar noch 

2 Jahrhunderte unter den Wirren der Zeit und der 

Schlechtigkeit der Papste versteekt; sobald aber in Hil- 

debrand der rechte Mann an’s Ruder kam, zeigte sich 

alsbald die entschiedene Uebermacht des im Papstthum 

centralisirten Kirchenregiments über das zersplitterte und 

zerfahrene Königthum. 

Der Kampf Gfregor’s YII. drehte sich zwar zunachst 

uur um die Unabhangigkeit der Bischöfe von der welt- 

lichen Macht. Allein die weltliche Dienstbarkeit der Bi¬ 

schöfe war ja nur die unvermeidliche Folge und Kehr- 

seite ihres weltlichen Besitzes gewesen; diesen also hatte 

man aufgeben müssen, um die Kirche vom Weltlichen 

rein loszulösen und frei auf eigene Füsse zu stellen. Da 

man mm aber diess weder thun wollte, noch auch — wie 

die Dinge damals standen — thun konnte, ohne den Ein- 

fhiss der Kirche bedenklich zu gefahrden: so blieb kaum 

etwas anderes übrig, als dass die Kirche, um der Dienst¬ 

barkeit zu entgehen, sich zur Herrin über die Weltmachte 
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aufwarf. Hatte sie sich einmal den weltlichen Machten 

in der Weise gleichgestellt, dass sie gleichfalls eine in 

weltlichen Formen und üher weltliche Mittel gebietende 

Macht war, so war es im Grunde sehr natürlich und nur 

consequent, dass sie jetzt als die höhere der beiden 

Machte sich fühlte und demgemass sich geltend zu machen 

suchte. Das überweltliche Prinzip, das der Kirche als 

der Heilsanstalt einwohnte, verlieh auch ihrer sehr welt¬ 

lichen Gestaltung als Theokratie einen höheren Glorien- 

schein, der die Majestat des weltlichen Reichs verdun- 

kelte; bekannt ist das bezeichnende Bild: die Kirche ist 

die Sonne, der Staat der Mond, der sein Licht von jener 

nur zu Lehen tragt, und diese Idee, so kühn und folgen- 

reicli sie war, war nicht einmal ganz aus der Luft ge- 

griffen, sondern hatte einigen Grund in der Wirklichkeit: 

empfingen doch seit Karl M. die deutschen Kaiser ihre 

Krone zu Rom aus den Handen des Papstes! und ruhte 

doch die kaiserliche Würde und Autoritat in und ausser 

Deutschland wesentlich auf dem Glauben an die von 

Gott verliehene Weltherrschaft des Kaisers zum Zweck 

des Schutzes der katholischen Christenheit! 

§ 63. 

Wollen wir billig sein, so müssen wir zugestehen, 

dass eine gewisse weltliche Macht der geistlichen Würden- 

trager für jene Zeit kaum entbehrlich gewesen ist und 

vieles Gute gewirkt bat. Ohne weltlichen Besitz ware 

der Papst als Unterthan eines weltlichen Herrn in einer 

Abhangigkeit gestanden, die seinen geistlichen Einfluss 

auf die Kirchenleitung schwer bedroht, ja zu einem Werk¬ 

zeug für die politischen Zwecke des betreffenden Staats 

herabgewürdigt hatte (man denke an die „babylonische 

Gefangenschaft“ der Papste in Avignon!); hingegen als 

unabhangiger Herrscher über eigenes Territorium konnte 

der Papst seine weltliche Unabhangigkeit dazu benützeii, 

um hei Streitigkeiten der Fürsten und Völker im In¬ 

teresse der Gerechtigkeit und Humanitat schiedsrichterlich 
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zu entscheiden. Freilich blieben die Papste dabei nicht 

stehen, sondern schalteten über Kronen und Lander nacb 

eigener Willkühr im selbstsüchtigen Interesse der papst- 

licben Alleinherrschaft; es war einem Innocenz III. urn 

kein geringeres Ziel zu tkun als urn eine Welttheokratie, 

deren geborsame Yasallen die Könige der Erde sein 

sollten. Indem sie zu diesem Zweck in alle bürgerlichen 

Rechtsverhaltnisse aufs willkührlichste eingriffen, Yasallen 

gegen ibre Lehnherren aufhetzten, die Yölker vom Eid 

des Gehorsams gegen ilire Eürsten entbanden, verkehrten 

sie iliren hollen Beruf, gerechte Schiedsrichter der Yöl¬ 

ker und Fürsten zu sein, ins Gegentheil und wurden 

schuldig an der beillosen Yerwirrung der staatlichen Zu- 

stande, namentlich in Deutschland, und an der tiefen 

Entsittlichung der Yölker, namentlich im 14. und 15. Jahr- 

hundert. 

Freilich gaben die Papste hierdurch oft widerwillig 

und indirect Anlass zur kraftigsten Peaction und Er- 

starkung des nationalen Geistes; die „Magna charta “ 

Englands, die National-Yersammlung unter Philipp dem 

Schonen und der deutsche Kurverein zu Rense waren 

solclie durch papstliche Uebergriffe veranlasste Kundge- 

bungen des erwachenden Selbstgefühls der Yölker. 

Aueh bei den Bischöfen war der weltliche Besitz 

einerseits freilich eine starke Yersuchung zu ungeist- 

lichem Treiben, worin sie es den weltlichen Fürsten meist 

so ziemlich gleichthaten. Aber andererseits war diese 

fürstliche Stellung des höheren Clerus doch auch wieder 

ein Mittel, um der Kirclie einen bedeutenden Einfluss 

auf die öffentlichen Angefegenheiten zu sichern; und 

dieser letztere war wohl überwiegend von heilsamer, se- 

gensreicher Art. Die Bischöfe waren sehr haufig die 

besten Rathe und treuesten Yasallen der Fürsten, da sie 

weniger partikularistische Familieninteressen hatten, als 

der weltliche Adel. Besonders wohlthatig aberwirk- 

ten sie auf die weltliche Gesetzgebung undRechts- 

pflege, die seit Karl M. zum grossen Theil in ihren 

Handen war; dem Faustrecht des gesetzlosen Adels setz- 

ten sie Schranken und wehrten der Gewaltthatigkeit der 
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Grossen gegen das rechtlose Volk, indem sie die Gewalt 

der Gesetze mehr auf alle Stande ausdehnten und den 

unschuldig Verfolgten an heiligen Statten Asyle eröffne- 

ten. Audi die Form des Gericlitswesens wurde unter 

den Handen der Geistlichen eine bessere: die rohe Be- 
■ 

weisart durcli Zweikampf und durch Gottesurtheile wurde 

abgeschafft und durch Gesetzessaminlungen und Eröff- 

nung von Bechtsschulen eine rationelle Rechtspflege an- 

gebahnt. Freilich wurde auch diese Wohlthat der Kirche 

allmahlig ius Gegentheil verkehrt, indem die Willkühr 

der Papste auch in allen bürgerlichen Rechtssachen 

Appellationen annahm und dadurch storend in jeden 

geordneten Rechtsgang eingriff. So zeigt sich an diesem 

speciellen Fall, wie die Kirche im selben Grade heil¬ 

zamer wirkte, je mehr sie als eine auf dem Yolksleben 

rullende sociale Macht durch die ihr zu Gebot stellen¬ 

den geistigen (ob auch durch materielle Basis verstarkten) 

Mittel humanisirend wirkte; im selben Grade aber un- 

lieilvoller, je mehr sie als eine selbstandige politische 

Macht von aussen in das Yölkerleben eingritf. 

§ 64. 

2) Busswesen und Kirchenzucht. Schon in der 

vorigen Periode war eine Milderung der Busspraxis in- 

sofern eingetreten, als an die Stelle der öffentlichen Beichte 

vor der Gemeinde die stille vor dem Priester getreten war 

und die Exkommunikation auch bei schweren Yergehen 

meistens gemieden und durch Büssungen ersetzt wurde. 

Jetzt konnte man bei dem rolien Geist der mittelalter- 

lichenYölker auch diese Biissungen meist nicht mehr in 

ilirer ursprünglichen Gestalt durchsetzen und liess sie 

dalier mit anderen, derberen und ausserlicheren Strafen 

vertauschen; unter diesen waren Wallfahrten, Betheili- 

gung an einem Kreuzzug, Schlage und Gefangniss wenig- 

stens noch mit persönlichem Leisten und Leiden verknüpft, 

aber die ebenfalls jetzt aufkommende und mehr und mehr 

überhand nehmende Abfindung durch Geldstrafen machte 
Pfleiderer, Moral und Religlon. 8 
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die Busse zu etwas rein Aeusserlichem; und als dann 

zuletzt der Ablass nicht mehr hloss für einzelne Sün- 

den, sondern auf einen ganzen Zeitraum, ja für Lebens- 

dauer um Geld zu erkaufen war, da wurde die kirchliche 

Seelsorge und Disciplin zu einem gemeinen, alles Ge- 

wissensernstes spottenden Handelsgeschaft entwürdigt. 

Zu gleicher Zeit aber wurde der Bann im grossartigsten 

Massstabe, nicht bloss gegen Einzelne, sondern gegen 

ganze Yölker und Lander („ Interdict “) in Anwendung 

gebracht als ein Zwangsmittel zur Durchsetzung hiërar¬ 

chischer Intriguen. Ebenso wurde die gegen den ge 

wöhnlichen Sünder aufs heilloseste erschlaffte Disciplin 

gegen die Widersacher der Kirche, die Ketzer, im 

grossen Massstab und mit rücksichtsloser Harte betrie- 

ben; es sei nur an die Vertilgungskriege gegen die Ketzer, 

z. B. Albigenser, und an die Scheiterhaufen der Inqui- 

sition erinnert! 

Liegt in dieser doppetten und scheinbar widersprechen- 

den Behandlungsweise nicht der deutliche Grundsatz aus- 

gesprochen, dass die Kirche eigentlich nur eine wahre 

Sünde kennt: die Auflehnung wider ihre Satzungen? und 

dass sonacli an die Stelle des Gewissens die Kirchen- 

lehre, an die Stelle aller menschlichen und christlichen 

Sittlichkeit die Kirchlichkeit zu treten habe? die willen- 

lose Unterwerfung unter die Gebote der Hiërarchie, unge- 

fragt, ob sie dem Gewissen angemessen seien oder nicht? — 

Freilich, wie sehr wir hierin einen Abfall vom evangeli- 

sclien Geist erkennen müssen, so dürfen wir doch auch 

andererseits nicht vergessen, dass die Kirche gegenüber 

der rohen Natur der mittelalterlichen Gesellschaft fast 

nothwendig zunachst das Amt des gesetzlichen und mit 

Zwangsmitteln wirkenden Zuchtmeisters führen musste. 

Der Geist des Evangeliums musste sich dieser Barbarei 

gegenüber noch einmal zurückziehen und verbergen hin- 

ter der rauhen Schaale einer jüdischen Theokratie, bis^ 

unter dieser Zucht des Gesetzes aufs Neue der Boden 

für die acht evangelische Predigt bereitet war. 
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§ 65. 

8) Der Cultus und die Cultur. Hatte man iu der 

kirchlichen Theokratie das Judenthum erneuert, so fand 

sich im Cultus wieder das Heidenthum ein; der heidni- 

sche Zug, das Uebersinnliclie als im Sinnlichen gegen- 

wartig zu schauen, beherrschte aucb den Cultus des Mit- 

telalters. Je melir Christus im Dogma in die unnahbare 

Ferne der Transscendenz entrückt war, desto melir ver- 

langte man ibn im Cultus greifbar nalie zu haben und 

so kam das grobsinnliche Dogma von der Transsubstan- 

tiation fast zu gleicher Zeit auf, als das christologische 

Dogma die Spitze der übersinnlich-sinnlichen Abstraction 

erreicht hatte. Das Bedürfniss, die Kluft zwischen Gott 

und Mensch, die sich dem Evangelium zum Trotz aufs 

Neue aufgethan hatte, auszufüllen, führte wieder auf ahn- 

liche Mittelwesen, wie die heidnischen Halbgötter oder 

Heroen waren; nur mit dem Unterschied, dass es jetzt 

die Helden des Martyriums und der Heiligung d. h. der 

Ascese waren. Und dass auch die Himmelskönigin dem 

neuen Götterhimmel nicht fehle, dafür sorgte die immer 

üppiger 'aufwuchernde Mariologie. Das Bedürfniss, auch 

diese Heiligen in greifbarer Nalie zu haben, führte zu 

dem tollen Beliquien - und Bilderdienst, bei welchem die 

mystische und wunderthatige Immanenz der Person im 

materiellen Bild — ebenso wie die Immanenz Christi in 

der Hostie — wieder ganz an den heidnischen Cultus 

der Localgottheiten in ihren Bildern erinnert. Das Ge¬ 

bet vollends, schon bisher als geschaftsmassige Uebung 

unter die Busswerke subsumirt, wurde zum Mechanismus 

des „Bosenkranzes44 entwürdigt. 

So fern auch dieses sinnliche Formenwesen dem „ver- 

nünftigen Gottesdienst des Geistes und der Wahrheit44, 

welchen das Evangelium als den allein waliren fordert 

(Böm. 12, 1. Joh. 4,23), gestanden sein mag: dennoch 

muss es anerkannt werden, dass unter dieser dicken 

Hinde des Aussenwerks der Geist frommer Andacht vor- 

lianden war und dass derselbe auch unter dieser argen 
8* 
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Verhüllung doch seinen wohlthatigen Einfiuss auf das 

sittliclie Leben, sogar — was paradox scheinen mag — 

auf Förderung der humanen Ciiltur übte. Die dumpfe 

Yerehrung, welche die Hostie, welche eine Beliquie ein- 

dösste, bandigte doch den sonst unbandigen Sinn einer 

rolien Natur; die unreine und trübe Begeisterung für die 

Wiege des Christenthnms brachte doch den Schwung 

kühnen Unternehmungsgeistes in die Heere der abend- 

landischen Kreuzfahrer und die Berührung derselben mit 

dein Oriënt bereicherte Europa an Schatzen und Ideen. 

Die Freude an der Pracht des Cultus weckte den Kunst- 

sinn und die Gewerbthatigkeit, machte erfinderisch, aus- 

dauernd und opferwillig im Bau der Dome, die wir heute 

noch bewundern. Endlich die weltverachtende Muse der 

trommen Mönche bot der Wissenschaft in finstern und 

wilden Jahrhunderten ein friedliches Asyl, ihre einzige 

Pflanz- und PHegestatte. — So wirkt der Quell der Fröm- 

migkeit aucli durck seine arg getriibten und yerunreinigten 

Wasser doch immer noch betrachtend auf die verschie- 

densten Felder des sittlichen Lebens und Arbeitens! 

§ 66. 

4) Die Morallehre. Die Augustinsche Lelire von 

Gnade und Freiheit war zwar in tliesi von der Kirche 

acceptirt worden, in praxi aber wurde der Semipelagia- 

nismus die herrschende Anschauung, welcher sogar der 

grösste Scholastiker, Thomas von Aquino, trotz seiner 

deterministischen Yoraussetzungen, sich nicht entziehen 

konnte. Der Dualismus von Natürlichem und Ueber- 

natürlichem, Yernunft und Offenbarung, Philosophie und 

Glaube, Staat und Kirche, — dieser Alles beherrschende 

Grundzug der Scholastik, spiegelte sich aucli in der 

Moral als Dualismus von Natürlich-Gutem und 

Uebernatürlich-Gutem, oder von philosophischer Tu- 

gend und theologischer Tugend, von Pflicht und Yer- 

dienst, von Freiheit und Gnade. 

Nach dem Yorgang des Thomas v. A. theilten alle 
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scholastisch en Ethiker die Tugenden in die vier philoso- 

phischen Cardinaltugenden: Klugheit, Gerechtigkeit, Mas- 

sigkeit, Tapferkeit, und die drei theologischen Tugenden: 

Glaube, Liebe, Hoffnung. Zwischen beiden Classen aber 

statuirte man das Verhaltniss: dass die erstern auf der 

natürlichen Freiheit beruben und zur natürlicben Glück- 

seligkeit fiihren, die letztern aber durch die göttlicbe 

Gnade dem Menschen eingegossen seien und zur über- 

natürlicben Seligkeit der Anschauung Gottes führen. 

Andere, die noch mebr pelagianiscb dachten, liessen aucli 

die christlichen Tugenden noch tbeilweise durch die vor- 

angebende oder mitwirkende menschlicbe Freiheit bewirkt 

und also die Seligkeit in jeder Beziehung verdient sein. 

Auch Thomas wusste dem Verdienst noch eine Stelle zu 

retten, nicht so zwar, dass der natürliche Menseb irgend 

etwas durch eigene Kraft verdienen künnte, wolil aber 

so, dass auf Grand der durch die Gnade eingegossenen 

Liebe dem Menschen möglicb werde, übergesetzliebe Tu- 

gend zu üben und die evangelischen Ratbscblage zu er- 

flillen, wodurch er Verdienst erwerbe. (Es ist liiebei 

zwar riebtig erkannt, dass das wahrbaft Gute nur aus 

dem innerlicb angeeigneten christlichen Prinzip hervor- 

geben könne; aber verkannt ist, dass dieses Prinzip auch 

das höchste Gesetz gottgleicher Vollkommenbeit in sicli 

schliesst, also keinen Baum lasst für übergesetzliebe Ver- 

dienstlicbkeit!) Ebenso redet Thomas einerseits zwar 

vom meritum superabundans der Genugtbuung Cbristi, 

durch welches wir der Gnade theilhaftig werden, verlangt 

aber andererseits doch, dass der Menseb auf Grund jenes 

meritum Cbristi selber auch opera meritoria und satis- 

factoria zur Abbüssung seiner nacli der Taufe noch übrig 

gebliebenen Sündenschuld leiste. — So wird bier tiberall 

das cbristliche Prinzip der Gnade und das natürliche 

Thun des Menschen einander mechanisch coordinirt, statt 

dass das erstere selber zur geistigen Natur des Menschen 

würde und aus dieser, als dem organiseben Keim, das 

Tliun des Guten, als natürliche Geistesfrucbt, hervorwüchse. 

Fragen wir nun nach dem Grund, warum auch hier, 

trotz aller Ansatze des Besseren (namentlicb bei Thomas), 
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doch der wahre organische Zusammenhang zwischen dem 

christlichen Prinzip und der menschlichen Sittlichkeit 

nicht erreicht wird, so ist es znletzt wieder derselhe 

Fehler, den wir ancli bei Augustin hervorhoben: dass 

das christliche Prinzip nicht in seiner reinen Geistlich- 

keit gefasst wird, sondern unmittelbar identificirt mit 

seinen aussern Vermittlungen: der Kirche und ihren 

Gnadenmitteln. Dadurch wird, was in Wahrheit ein durch 

Yermittlung der Kirche zwar eingeleiteter, aber an sich 

rein innerlicher Prozess des geistlichen (ethischen) Le- 

bens sein sollte, auseinander gelegt in zwei coordinirte 

Yorgange: einerseits ein magisches Thun der Kirche 

durch sinnliche Mittel (Sacramente) in Beziehung auf den 

geistlichen Zustand des Menschen, andererseits ein spon- 

tanes Thun des Menschen in Beziehung auf das Gebot 

der Kirche. Die Mystik des evangelischen Moralprinzips 

(wornach in der Empfanglichkeit Gott gegenüber die 

Quelle des spontanen sittlichen Handelns den Menschen 

gegenüber lage) ist hier in eine paganisirende Sacraments- 

magie und judaisirende Werkgerechtigkeit auseinander 

gerissen. Daraus wird uns auch ganz begreiflich, dass 

für die Behandlung derMoral bei den Scholastikern bald 

die casuistische Form in Gebrauch kam: denn ebenda, 

wo das Sittliche nicht als organische Einheit, sondern 

als Nebeneinander einzelner Actionen aufgefasst wird, 

bat diese Form naturgemass ihre Statte. 

§ 67. 

Dem kirchlichen Positivismus der Scholastik geilt die 

Mystik im Mittelalter zur Seite. Dem scholastischen 

Syllogismus, der yergeblich strebt, die Kluft zwischen 

Erkennendem und Zuerkennendem, natürlichem Yer- 

stand und übernatürlicher Offenbarung auszufüllen, setzte 

sie das Gefülil, die Liebe, das unmittelbar erfahrungs- 

massige Innewerden der göttlichen Offenbarung entgegen 

in welchem die Zweiheit des Erkennenden und Erkann- 

ten zur unmittelbaren Einheit aufgehoben sei. In ganz 
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derselben Weise setzte sie aucli der Praxis der kircli- 

liclien Werke, Leistuiigeii und Büssungen u. s. w., welclie 

die Kluft zwischen dem Sünder und der Seligkeit durch 

den unendlichen Prozess des Heiligungsstrebens ausfül- 

len sollen, die einfaclie Contemplation entgegen, in wel- 

cher die Seele unmittelbar jener Seligkeit des Gottes- 

genusses theilhaftig werde, welclie auf dem Wege der 

kirchlichen Observanzen nur durch endlose Vermittlungen 

mühsam erstrebt werde. Allein wie jenes deni scliolasti- 

sclien Syllogismus entgegengestellte unmittelbare Wissen 

keine inneren Bestimmungen zuliess und so aucli nicht 

als frucktbares entwicklungsfahiges Prinzip des systema- 

tischen Wissens zu verwerthen war, ebenso war aucli die 

dem kirchlichen Werkdienst entgegengestellte mystiscke 

Gottvereinigung durch die Contemplation durchaus kein 

positives Prinzip für die Mo ral, keiner Entwicklung in 

Grundsatze und Begeln für das thatige Leben faliig. 

Demi die Contemplation erforderte, um zum Gottesgenuss 

zu führen, eine ascetische Zurückziehung des ganzen 

Menschen von allem Endlichen, also aucli von dem Stoff 

der sittlichen Arbeit in der Welt; nicht nur die unfreie 

Liebe zu Dingen und Menschen sollte ertödtet werden, 

sondern jede Theilnahme an ihnen sollte aufhören, das 

Bewusstsein sollte sicli alles endlichen Inhalts ganz ent- 

leeren, um eben in diesem Leersein von endlichem In- 

halt das Unendliche in sicli fassen zu können. Bezeich- 

nend hiefür ist z. B. eine Stelle des besten mystischen 

Buchs, der „deutschen Theologia“: Es lieisst da: 

„Der Menscli bat zwei geistliche Augen, mit denen er in 

die Ewigkeit und in die Zeit sieliet. Aber diese zwei 

Augen mogen nicht mit einander ihr Werk üben; son¬ 

dern soll die Seele mit dem rechten Auge in die Ewigkeit 

sehen, so muss das linke aller seiner Werke verziehen 

und sicli halten, als ob es todt sei; und soll das linke 

sein Werk üben nach der Auswendigkeit, so muss das 

rechte an seiner Beschaming gehindert werden. Wenn 

die Seele in die Ewigkeit sieliet und kuiter und bloss 

ist von allen Bildern und abgeschieden von allen Krea- 

turen und zuvörderst von ihr selbst, so empfaliet sie einen 
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» 

Yorschmack ewiger Seligkeit.“ — Was ist cliess im 

Grande anders, als das offene Gestandniss, dass der 

Dualismus von Gott und Welt, Natürlichem und Ueber- 

natürlichem, welcher das ganze Mittelalter beherrschte, 

auch von der Mystik nicht zu überwinden war? Sie- 

machte sich’s uur dadurch leichter, dass sie die Ueber- 

windung der Kluft gar nicht anstrebte, sondern einfach 

durch ascetische Selbstertödtung aus der Welt entfloh 

— ein Versuch, der freilich wegen seiner inneren Un- 

möglichkeit nie völlig gelingen konnte, daher stets neu 

wiederholt werden musste und so zuletzt ebenfalls zu 

einer endlosen Arbeit, zu einem innerlichen Werkdienst 

der peinlichen Selbstqualerei und Gefühlsbearbeitung 

ftihrte, die von der kirchlichen Werkgerechtigkeit uur 

durch die feinere Art und Weise, nicht im Prinzip ver- 

schieden war. 

4. Periode. 

Neue Zeit: Selbstandigkeit der christlich-sittlichen Welt 

und Zurücktreten der Kirche. 

§ 68. 

1) Der Protestantismus nach Prinzip und kirch- 

licher Erscheinung. Der Protestantismus hat in sei¬ 

ner Grundlehre vom „rechtfertigenden Glauben“ die 

ausserliche Heilsvermittelung der Kirche, die sicli als 

neue Mittlerin und zugleich Scheidewand zwischen Gott 

und Mensch gestellt hatte, beseitigt und das wahrhaft 

evangelische Prinzip der VersÖhnung mit Gott in seiner 

Unmittelbarkeit und Innerlichkeit wiederhergestellt, eben- 

damit auch die verschüttete Quelle wahrhaft christlicher 

Moral wieder aufgedeckt. 

Diess heides ist mit wahrhaft reformatorischer Kraftr 

Klarheit und Warme in jener Schrift Luther’s: „Von 
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de.rFreiheit eines Christenmenschen“, welche als 

Absagebrief an Kom zugleich das Programm des Pro- 

testantismus in gedrangter Kürze aufstellt, ausgesprochen. 

Wir wollen das bezeiclinendste daraus anflibren. „Ein 

Christenmensch ist ein freier Herr aller Dinge und zwei- 

tens ein dienstbarer Knecht aller Dinge und Jedermann 

unterthan: frei ist er durch den Glauben und dienstbar 

durch die Liebe.“ Dann wird die königliche Freiheit 

und priesterliche Würde, die der Christ in der Einheit 

des Lebens mit Cliristo besitze, beschrieben und fort- 

gefahren: „Zu welclien Ehren er nur durch den Glauben 

und durch kein Werk kommt; und wo er meinte, durch 

gute Werke fromm, frei, selig oder ein Christ zu wer¬ 

den, so verlöre er den Glauben mit allen Dingen. Der 

Glaube dagegen bringt das alles überflüssig; denn dem 

Glauben wird billig soviel zugeschrieben, dass er alle 

Gebote erfüllt, und ohne alle andern Werke fromm 

macht; denn er ist die Erfüllung des einen Gebots: Du 

solist Gott ehren! Alle Werke, so damit nicht Gott die 

Ehre gegeben wird, machen nicht fromm; dagegen, wer 

das erste Hauptgebot erfüllt, der erfüllt gewisslich und 

leichtlich auch alle andern Gébote. Darum ist der 

Glaube allein die Gerechtigkeit des Menschen und aller 

Gebote Erfüllung. Wir fragen nicht, was gethan wird, 

sondern wir suchen den Tliater, der Gott ehret und die 

Werke thut. Das ist Niemand, denn der Glaube des 

Herzens — das ist die Hauptsache und das ganze Wesen 

der Frömmigkeit. Aber so der Glaube für sicli genug- 

sam fromm machen kann, warum sind denn die guten 

Werke geboten? So wollen wir guter Dinge sein und 

nichts thun! — Nicht also, sondern obwohl inwendig der 

Mensch genugsam gerechtfertigt ist durch den Glauben^, 

so erwachst ihm doch aus diesem inwendigen Besitz eine 

doppelte Aufgabe nach aussen: im Verhaltniss zu seinem 

eigenen Leib und zu der umgebenden Welt. „Dieweil 

die Seele durch den Glauben rein ist, wollte sie gern, 

das alle Dinge rein waren, zuvörderst ihr eigener Leib 

und dass Jedermann Gott mit ihr liebte und lobte. So 

geschieht es, dass der Mensch nicht kann müssig gehen; 
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er inuss schon, um seinen Leib zu zwingen, viele gute 

AVerke tliun; und docli ist er nicht fromm und gerecht 

vor Gott durch sie, sondern er thut sie aus freier Lieb. 

umsonst, Gott zu getallen, denn Gottes Willen tliat er 

gern aufs allerbeste wie Adam im Paradiese“. Und wie 

zur persönlichen Heiligung, so treibt die dankbare Liebe 

zu Gott auch zur thiitigen Nachstenliebe. „Gleich wie 

Christus für sich selbst genug hatte und doch nichts 

ansah denn unser Bestes und um unsertwillen ein Knecht 

geworden ist: so macht ein Christenmensch, voll und satt 

im Glauben, wie Christus sein Haupt, sich williglich zum 

Diener des Kachsten, ihm zu helfen und mit ihm zu 

handeln, wie Gott mit ihm durch Christum gehandelt 

hat; und das Alles umsonst, nichts darin suchend denn 

göttliches AVohlgefallen.“ Schliesslich wird der orga¬ 

nische Zusammenhang von Glauben und Wer¬ 

ken, Religion und Sittlichkeit in acht evangeli- 

schem Sinn also dargestellt: „Gute fromme Werke maclien 

nimmermehr einen trommen Mann, sondern ein frommer 

Mann macht gute Werke. Denn es ist offenbar, dass die 

Früchte tragen nicht den Baum, sondern der Baum tragt 

die Frucht und mussen also die Baume eher sein als die 

Früchte. AVer gute Werke tliun will, muss also nicht 

anheben an den AVerken, sondern an der Pers on, so 

die AVerke tliun soll. Die Person macht aber niemand 

gut denn allein der Glaube und niemand macht sie böse 

denn allein der Unglaube. So denn die Werke keine 

Person fromm machen, sondern eine fromme Person 

macht gute Werke, so ist offenbar, dass allein der Glaube 

die Person genugsam fromm und selig maclie. Also 

mussen Gottes Güter fliessen aus Einem in den Andern 

und gemeiii werden, dass ein Jeder sich seines Kachsten 

also annehme, als ware er es selbst; aus Christo fliessen 

sie in uns, der sich unser hat angenommen, als ware er 

das, was wir sind, aus uns sollen sie fliessen in die, so 

ihrer bedürfen; das ist die Katur der Liebe, so sie wahr- 

liaftig ist; sie ist aber wahrhaftig, wo der Glaube wahr- 

haftig ist. Aus dem Allem folget der Beschluss: dass 

ein Christenmensch lebet nicht in ihm selber, sondern 
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in Christo und in seinem Nachsten; in Christo durch 

den Glauben, im Nachsten durch die Liehe; durch den 

Glauben fahret er über sicli in Gott, aus Gott fahret er 

wieder unter sicli durch die Liebe und bleibet doch 

immer in Gott und Gott in ihm.“ 

So ist hier das christliche Heilsprinzip der im Glau¬ 

ben ergriffenen Gnade Gottes als das fruchtbarste Moral- 

prinzip nehmlich nicht bloss als das Gesetz, sondern 

zugleich als die wirksame Kraft zu allem wahrhaft Guten, 

nachgewiesen; — das erstemal seit der Apostel Zeit, 

dass das christliche Moralprinzip so rein erkannt wird! 

aber eine systematische Ausführung derMoral hat Luther 

nicht gegeben. Sein Interesse war so überwiegend von 

der religiösen Seite des christlichen Heilsprinzips, der 

im Glauben erfahrenen Eechtfertigung vor Gott, in An- 

spruch genommen, dass er nur die sittliche Wirkungs- 

kraft dieses Prinzips nachzuweisen, nicht aber auch seine 

sittlichen Wirkungen im Einzelnen und im systema¬ 

tisch geordneten Zusammenhang darzustellen sich veran- 

lasst fand. 

§ 69. 

Mehr Aufmerksamkeit hat M e 1 a n c h th o n der Moral 

gescheukt. Allein wenn er auch gleich die Dankbarkeit 

für die göttliche Gnade der Sündenvergebung als eines 

der Hauptmotive der Sittlichkeit geltend macht, so hat 

er doch den Zusammenhang der letztern mit dem christ¬ 

lichen Heil nicht so tief erkannt, um aus dem Glauben 

als dem Prinzip das sittliche Leben als die Wirkung 

systematisch abzuleiten und zu entwickeln. Er hat viel- 

mehr statt dessen die Moral an Aristoteles und an das 

Alte Testament in einer Weise angeknüpft, wobei das 

eigenthümlich Christliche derselben nicht zur Geltung 

kommen konnte. 

Am besten ist es Calvin in seiner „Institutio chri- 

stianae religionis“ gelungen, die christliche Sittenlehre 

mit der Heilslehre zu verbinden und aus dieser letztern, 
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unterscheidet er zwei Haupttheile: einen grundlegenden, 

welcher die Beweggründe und die Triebkraft zum sitt- 

lich guten Handeln darlegt und nachweist im christ- 

lichen Glaubensobject, theils sofern dieses der im Glau- 

ben innerlich angeeignete Geist Christi ist, in welchem 

wir mit Gott Gemeinscbaft des Lebens haben, theils so¬ 

fern es der dem Glaubigen als ausseres Vorbild vorge- 

stellte Jesus Christus der Heilsgeschichte ist, in dessen 

Nachfolge wir das sittliche Ideal der Gottgleichheit er- 

reichen sollen. Diess führt daim auf den zweiten Haupt- 

theil ? welcher die Engel des sittlichen Handelns, das- 

Grundgesetz der christlichen Moral, aufzeigt in der Selbst- 

verleugnung oder Hingabe des Menschen an den Willen 

Gottes, woraus daim das Einzelne unter den drei Grund- 

formen christlicher Tugenden: Nüchternheit, Gerechtig- 

keit und Frömmigkeit abgeleitet wird; erstere ist die 

Durchführung der Selbstverleugnung in Bezieliung auf 

die eigene Person, die zweite in Bezug auf den Kacli- 

sten und die dritte in Bezug auf Gott und seine Welt- 

regierung und Yorsehung. Diese Passung des sittlichen 

Grundgesetzes erinnert zwar an den Fehler der mysti- 

schen Ethik, welche in der Negativitat der weltflüchtigen 

Ascese hangen blieb; und dass der calvinischen Moral 

etwas vom ascetischen Geist anhaftete, wird sich wolil 

auch nicht leugnen lassen, wenn wir nur an den Bigoris- 

mus und Puritanismus der calvinischen Kirche in Genf, 

Frankreich und Schottland erinnern. Allein vor der 

einseitig negativen und exklusiven weltflüchtigen Ascese 

der vorreformatorischen Mystiker war doch Calvin zum 

voraus durch sein acht evangelisches Glaubensprinzip 

gesichert und damit stimmt es, dass er ausdrücklich im 

Yerhalten zu den Weltgütern und dem Weltleben die 

allzu grosse Strenge als das andere fehlerhafte Extrem 

neb en der Unmassigkeit rügt, da ja Gott die Giiter die- 

ser Welt nicht hloss zur Nothdurft, sondern zum Yer- 

gnügen gesehaffen liabe. Zudem hat gerade die calvi- 

iiische Kirche durch die glanzende Energie, mit welcher 

sie stets für die Beinigung und Yerklarung des gesainm- 
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ten Weltlebens im Geiste Christi thatig war. das laut- 

redende Zeugniss dafür abgelegt, wie weit die reforma¬ 

torische Moral von dem unfruchtbaren Qiiietismus und 

negatiyen Ascetismus der vorreformatorisclien Mystik 

entfernt war. 

§ 

Der sittlicli erneuernde und belebende Einfiiiss der 

Beformation zeigte sich, um vom rein Kirchlichen als 

nicht hierher gehorig ganz abzusehen, auf allen Gebie- 

ten des sittlichen Lebens, insbesondere in den beiden 

Hauptformen der sittlichen Gemeinschaft: Familie und 

Staat. Beide wurden aus der Erniedrigung, in welche 

sie der supranaturale Geist des Mittelalters degradirt 

batte, wieder zu ihrer gebührenden Würde als göttliche 

Ordnungen erhoben und aus der Knecht schaft, in welcher 

die Vormundschaft der Kirclie sie gehalten batte, eman- 

cipirt. 

Hatte die Ehe als der niedere Stand gegolten ver- 

glichen mit der Ehelosigkeit, war ihre Eingehung durch 

die zahllosen Ehehindernisse in liohem Grade erschwert, 

war ihre Heiligkeit nur eine Wirkung der sacrament- 

lichen Weihe der Kirclie, die ebendesswegen aucli jeder- 

zeit durch willkührlichen Act der Kirclie annulirt wer¬ 

den konnte: so wurde jetzt die Ehe als ein von Gott 

eingesetzter und von Christo bestatigter, also wahrhaft 

natürlicher und wahrhaft christlicher Stand anerkannt 

und mit Staat und Kirclie zusammen als einer der „drei 

rechten Orden“ zusammengestellt. Die Ehehindernisse 

wurden vermindert; die Gültigkeit und Heiligkeit der 

Ehe nicht unbedingt von der kirchlichen Weihe abhan- 

gig gemacht, sondern als etwas ihr von sich selber zu- 

kommendes gedacht; daher auch priesterliche Willkühr 

von ihrem Bestande ferne gehalten. Dagegen wird die 

Möglichkeit der Scheidung, auf Grund nicht bloss tliat- 

sachlichen Bruchs, sondern auch schon des moralischen 

Bruchs durch völlige Entfremdung der Herzen von ein- 
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ander, zugestanden; — eine Concession an die erfah- 

rungsmassige menschliche Sündliaftigkeit, in welcher wir 

so wenig eine Unterschatzung der Würde der Ehe zu 

selien haben, dass vielmehr gerade die tiefe Würdigung 

der sittlichen Idee der Ehe sicli darin verrath, wenn die 

Yöllige Entzweiung der Gemüther schon ebenso gut wie 

die thatsachliche Treulosigkeit als materiale Auflösung 

des ehelichen Bandes und somit als zureichender Grund 

zur formalen Scheidung angesehen wird. 

Durcli diese Erhebung der Ebe wird die ganze Lebre 

von der supranaturalen Tugend und Yerdienstlichkeit 

des Möncbtbums umgestossen; dasselbe erscheint eben 

um seiner übernatürlichen Tugendbaftigkeit willen als 

ein widernatürlicbes und damit zugleich widergöttliches 

Leben, als „selbsterwahlte Geistlichkeit“ (Col. 2), die 

nicht nur nicht böbere Sittlichkeit, sondern vielmebr ge- 

radezu Unsittlicbkeit ist. Damit haben sich die Refor¬ 

matoren zu der hohen Erkenntniss erboben, dass das 

wabrbaft Menschliche, zur menschlichen Natur und 

Idee nothwendig Gehorige, aucb zugleich das wabr¬ 

baft — und zwar allein wabrbaft — Christliche sei; 

dass also die christliche Moral keine andere sei als die 

Vollendung der rein menschlichen Moral (Vollendung für 

Erkenntniss und Praxis); daraus würde aber durcli den 

Untersatz, dass das Cbristentbum wesentlich Leben, nicht 

Theorie ist, der grosse und weittragende Scblusssatz 

folgen: dass also das Cbristenthum überhaupt nichts an- 

deres sei und sein wolle als die Vollendung des Mensch¬ 

lichen, die reine und walire Humanitat, wie sie nicht 

ausser, sondern eben nur in der Gemeinschaft mit Gott 

sich verwirklichen lasst. Diesen Schluss haben nun zwar 

allerdings die Reformatoren noch nicht so, in seiner 

theoretischen Scharfe gezogen, allein wer irgend unbe- 

fangen und klar genug denkt, um aus konkreten Er- 

scheinungen und moralischen Satzen das wesentliche 

einer prinzipiellen Weltanschauung, trotz der theoreti¬ 

schen Verhüllungen in der Eorm, herauszufinden: der 

kann nicht verkennen, dass jene Identitat des wahrhaft 

Menschlichen mit dem wahrhaft Christlichen die unmit- 
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in der Ehe und in der irdischen Berufsarbeit der allein 

wahre, gottgefallige Orden sei, in welcbem die höchsten 

christlicben Tugenden der Selbstverleugnung, Opferwillig- 

keit, Geduld, Dienstbarkeit auf die natürlichste Weise 

geiibt und gelernt werden. Daraus ergibt sicli aber wei- 

ter die Folgerung, dass es also überhaupt keine specifisch 

fromme Thatigkeit gibt, sondern dass alle Thatigkeit eine 

allgemein menschliche, sittliclie sein muss; dass also die 

Frömmigkeit eine inhaltslose, müssige und leere: also 

falsche wird, wenn sie nicht in sittlicher Arbeit ihre Er- 

füllung findet. Und daraus endlicb folgt als letzter all- 

gemeinster Schluss, dass Frömmigkeit und Sittlichkeit 

nicht einander ausserlich begranzende Spharen sind, 

sondern jene das — alles wahrhaft sittliclie Thun be- 

gründende — Prinzip, diese aber die — durck dieses 

Prinzip begründete und alles reale Thun umfassende — 

Wirkung. 

Die nahere Ausführung dessen gehort in den zweiten 

Theil dieser Arbeit, aber wir wollten hier nicht unter- 

lassen, darauf aufmerksam zu maclien, wie in den refor- 

matorischen Grundsatzen schon die Folgerungen einge- 

schlossen sind, welche zu ziehen der modernen Wissen¬ 

schaft vorbehalten war. 

§ 71. 

Nicht weniger als die Ehe wurde auch der Staat 

durch die Reformation in sein göttliches Recht einge- 

setzt. Gegenüber den allenthalben bevormundenden Ein- 

mischungen der Kirche in die Staatsangelegenheiten be- 

tonten die Reformatoren zunachst und vor Allem die 

Unterschiedenheit beider Gebiete und die Selbstandig- 

keit des Staats innerhalb des seinigen. Beide sind ver- 

schieden nach Endzweck und Mitteln; denn „der Zweck 

der Kirche ist der ewige Friede, der des Staatswesens 

aber der weltliche Friede“. Da nun'jener seine eigent- 

lichste Pflanzstatte im Inneren des persönlichen Lebens 
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hat, im Herzen ocler Gewissen: so hat die Kirche aucli 

nur solche Mittel anzuwenden, welclie sich auf dieses 

beziehen, also nur die geistlichen Mittel der Unterwei- 

sung und der Zucht durchs mahnende und strafende 

Wort. „Denn wir sollen die Kirche regieren mit dem 

Wort oder mündlichen Schwert und die Ruthe des Mun- 

des führen, die schlagt allein die Gewissen; dagegen so 

hat die weltliche Obrigkeit kein ander Schwert denn ein 

Faustschwert und hölzerne Ruthe.“ Da sie aber dieses 

ebenso gut, wie die Kirche ihr geistlich Zuchtamt, von 

Gott hat, so folgt hieraus für’s erste das göttliche Recht 

der Obrigkeit zum Regiment in weltlichen Dingen, wel- 

ches ihr nicht von der kirchlichen Hiërarchie unter dem 

Titel einer höheren Autoritat beschrankt werden soll. 

Denn „das Evangelium hebt die natürlichen oder 

positiven Gesetze nicht auf, sonde rn besta- 

tigt sie.“ 

. Allein dabei blieb es nicht. Der Drang der Umstande 

führte von selbst weiter. Da die bisherigen Organe des 

Kirchenregiments, die Bischöfe, des Reformationswerks 

sich nicht annehmen wollten, so wandten sich die Blicke 

der Gemeinden natürlich auf die weltliche Obrigkeit und 

erwarteten von ihr, als der Tragerin aller aussern Ord- 

nung, aucli die Inangriffnahme und Leitung des Refor¬ 

mationswerks und die Organisation derjenigen neuen 

aussern Kirchenordnungen, "welche der evangelischen 

Wahrheit entsprachen, oder doch die Abbestellung der 

dem Evangelium hinderlichen Missbrauche. Motivirt 

wurde diess tlieils damit, dass die Obrigkeit „als mem- 

bruin praecipuum der kirchlichen Gemeinde“ dieser zum 

Ausdruck ihres christlichen Gemeinwillens und zur 

Organisation ihrer neuen kirchlichen Ordnungen zu ver- 

helfen habe; — hiernach ware also die Obrigkeit nur 

von der kirchlichen Gemeinde mit der kirchlichen Execu- 

tivgewalt betraut, ohne aber ihrerseits gesetzgeberisch in 

die kirchlichen Angelegenheiten eingreifen zu dürfen. 

Doch aucli diese Beschrankung fiel bald weg, indem man 

der weltlichen Obrigkeit nicht mehr bloss jure humano, 

urn der aussern Ordnnung willen, sondern jure divino — 



129 

urn der göttlichen Ehre willen — das Recht imd die 

Pfiicht zusprach: „Darob zu halten, dass in ihrem Lande 

nichts wider das Evangelium getriehen werde,“ den Wider- 

strebenden aber kraft ihrer weltlichen Gewalt Stillschwei- 

gen aufzulegen. Von diesem Gesichtspunkt aus batte die 

Obrigkeit dieselbe gesetzgeberische und richterliche Gre¬ 

walt über die Gewissen der kirchlichen Gemeinde, wie 

iiber Leib und Leben des bürgerlichen Gemeinwesens; 

und alle jene schonen Prinzipien über Scheidung beider 

Gebiete, von welchen die Reformatoren anfangs ausge- 

gangen waren, wurden hiemit schliesslich wieder zurück- 

genommen, nur mit dem Unterschied gegen früher, dass, 

wahrend vorher das Schwergewicht auf Seiten der Kirche 

gewesen und der Staat unter ihrer Yormundschaft ge- 

standen hatte, jetzt das Yerhaltniss sicli einfach umkehrte: 

der Staat bekam das Prinzipat und die Kirche wurde 

seine Domane; statt des Kirchenstaats hatte man jetzt 

Staat ski rchen. 

Aus dieser Sachlage und Theorie erwuchs dann in 

den monarchischen Staaten der protestantischen Welt 

das sogenannte „Summepiskopat“ des Landesfürsten 'mit 

dem aus Juristen und Theologen gemischten Consistorium 

als dem kirchlichen Ratli an seiner Seite; in den Re- 

publiken aber die theokratische Gestaltung des Staats- 

wesens unter einem Magistrat, der — theilweise mit Theo¬ 

logen besetzt — streng unter geistlichem Einflusse stand, 

und der die Kirchenzucht durchaus als Staatssache und 

mit polizeilichen Mitteln handhabte. Nur in den protestan¬ 

tischen Kirchen Frankreichs, die einem feindlichen Staat 

gegenüberstanden, gestaltete sicli eine reine, der Idee der 

Kirche entsprechende Yerfassung,nehmlich ein aus der Ge- 

meinde herausgewachsenes Presbyterialregiment, das mit 

rein geistlichen Mitteln Leben und Lehre der Gemeinde 

leitete, Kultus und Disciplin handhabte und ordnete. 

§ 72. 

Durch diese in den meisten protestantischen Kirchen 

aufgekommene neue Mischung von Staat und Kirche, 
Pfleiderer, Moral und Religion. 9 
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Weltlichem und Geistlichem erfuhr derm natürlich der 

erste protestantisclie Grundsatz: dass die Gewissen Got- 

tes und damit frei von Menschensatzung seien, eine lei- 

dige Trübung. Demi die weltliclie Obrigkeit benützte 

ihr Aufsiclitsreclit über das Kircblicbe bald nicht mebr 

bloss zur Reformation der Gemeinden, zur Bestellung 

evangeliscber Geistlichen und zur Ordnung evangelischen 

Gottesdienstes, aucli nicht bloss zu einer gegen noto- 

rische Sünder einschreitenden und öffentliche Aergernisse 

almdenden Kircben- und Sittenzucht. Sondern, wie ja 

die Reformation von der Reinigung der Lehre ausging und 

der rechte Glaube als das Fundament der wahren Kirche 

galt, so war die christliche Obrigkeit der guten Meinung,. 

vor allem über der Reinheit der Lehre und Richtigkeit 

des Bekenntnisses wachen zu müssen; woraus natürlich 

folgte, dass jede Abweichung von der richtigen (d. h. 

obrigkeitlich als richtig beglaubigten und sanktionirten) 

Lehre als Ungehorsam gegen die geitenden Staatsgesetze 

mit weltlichen Strafen belegt wurde. Consequent war 

von hieraus die Yerbrennung Servet’s in Genf und die 

Gewaltthatigkeit, womit die protestantischen Fürsten 

Deutschlands allerorten die jeweilige dogmatische Ueber- 

zeugung ihres Consistoriums ihrem Lande durch Staats¬ 

gesetze und Zwangsmittel aufoctroyirten. Freilich hatte 

man damit das Joch römischer Hiërarchie nur vertauscht 

mit dem kaum weniger schlimmen eines byzantinischen 

Casaropapismus. 

Die geschichtliche Erklarung dieses Abfalls des Pro- 

testantismus von seiner Idee haben wir jedoch nur zum 

einen Theil in den aussern geschichtlicken Yerhaltnissen: 

in dem Bedürfniss nach staatlicher Hülfeleistung wahrend 

des anfanglichen Nothstandes der werdenden 2^’otestan- 

tischen Kirche, zu suchen. Audi hier, wie immer, kornuit 

zur aussern Ursache ein innerer Grund hinzu. Die Refor¬ 

mation hatte als alleiniges Heilsprinzip den Glauben er- 

kannt — mit Recht, sofern sie darunter den Act des 

Herzens verstand, das sicli in Yertrauen und Liebe an 

den in Christo ^eoffenbarten Gott anschloss und damit 

in Gemeinschaft des Lebens mit Gott durch den Geist 
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Christi zu stellen kam. So hatte ja Lutlier selbst vom 

Glauben gesagt: er sei „niclits anderes deun das rechte 

wahrhaftige Leben in Gott.“ Allein diesem lebensvollen 

evangelischen Glaubensbegriff schob sich bald unvermerkt 

wieder der statutarische Glaube im Sinn von theore- 

tischem Eürwahrhalten vorgeschriebener Lehrsatzungen 

imter. Und es war nicht etwa nur das AYort „Glauben“, 

sondern auch die Saclie selbst, was diese Yerwechselung 

bedingte. Denn das Glaubensobject ist ja nicht etwa 

Gott unmittelbar oder überhaupt (wie bei einer geschichts- 

losen Mystik), sondern der Gott wie er sich geschicht- 

lich auf eine ganz bestimmte AVeise in Jesu Christo ge- 

offenbart hatte, von welcher Offenbarung die heilige 

Schrift ausserlich Zeugniss gibt. Wie nalie lag es da, 

diess Zeugniss, durch welches wir zur Kenntniss und 

Erkenntniss der göttlichen Offenbarung gelangen, für 

diese selbst zu nehmen! Wie nalie lag es überhaupt, 

die Mittel, durch welche die göttliche Gnade sich ge- 

schichtlich vermittelt hat und stets in der Kirche sich 

vermittelt, mit dem AYesen und Zweck, dem diese nur 

dienen sollen, zu verwechseln. So wurde denn sehr bald 

die göttliche Autoritat und Inspiration der heiligen 

Schrift einerseits und andererseits das kirchliche Dogma 

von Christi Person und AYerk und von AYesen und 

Bedeutung des Abendmahls zum eigentlichem Object 

des seligmachenden Glaubens, der ebendamit wieder 

überwiegend zu einem Annehmen auf Autoritat hin 

wurde. Den aussern Anstoss zu dieser Wendung des 

Protestantismus gab allerdings das Auftreten derSchwarm- 

geister, die in ihrem extremen Spiritualismus die ge- 

schichtliche Yermittlung der göttlichen Offenbarung 

ganz hintansetzten und damit auch eine dieser geschicht- 

lichen Yermittlung dienende kirchliche Organisation 

von geschichtlichem Bestand ganz unmöglich gemacht 

haben würden. Dieser unverkennbaren Gefahr gegen- 

über war das Hervorkehren des geschichtlich Positiven 

ein Act der Nothwehr; dass man aber in der Nothwehr 

auch bei geistigen Kampfen leicht die Grenze der wahren 

Berechtigung überschreitet und dem einen Extrem eine 
9* 
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andere Einseitigkeit entgegenstellt, ist eine in der mensch- 

lichen Natur begründete unvermeidliclie Schwachheit! 

Die Entwicklung im einzelnen liaben wir nicht nalier zu 

verfolgen. Wir wollten hier uur darauf hindeuten, wie 

es kam, dass die evangelische Gewissensfreiheit auf’s 

Neue geknechtet wurde unter dem Zwang einer staatliclr 

vorgeschriebenen Dogmatik oder G-laubenssatzung; und 

dass der evangelische ,,Glaube“, dieses lebendige Prinzip 

sowohl der Rechtfertigung als der Heiligung, sowolil der 

religiösen Beseligung als der sittlichen Erneiierung, wie¬ 

der zu einer todten und ertödtenden, namentlich das 

sittliche Bewusstsein abstumpfenden, dogmatischen „Recht- 

glaubigkeit“ erstarrte. 

§ 73. 

2) Mo ral der Aufklarung. Wahrend in der kirch- 

lichen Entwicklung des 17 ten Jahrhunderts mekr und 

mehr das Sittliche verdrangt wurde vom Dogmatischen, 

begann mit dem 18ten Jahrhundert von England aus eine 

gründliche Reaction hiegegen durch Ausbildung einer 

Richtung, welche mit völligem Absehen vom Dogma nicht 

nur, sondern überhaupt von aller religiösen Autoritat 

die Moral rein auf sicli selbst zu stellen bemiiht war. 

Im Allgemeinen können wir sie als die „Moral der 

Aufklarung“ bezeichnen; der historische Name dieser 

Richtung in England ist der Deismus, der in Frank- 

reich sicli zum Naturalismus entwickelte, in Deutsch- 

land wieder mildere Formen annahm in dem vul garen 

Rationalismus. 

Hervorgegangen aus der Uebersattigung des Zeit- 

alters an unfruchtbaren scholastischen Streitigkeiten über 

transscendente Mysteriën, will die Aufklarung sicli nur 

an die Erfahrung halten und durch verstandige Be- 

trachtung derselben die für’s Leben brauchbaren Ein- 

sichten gewinnen. Gerade wie einst Sokrates vom Hum¬ 

mel die Philosophie auf die Erde herablenkte, indem er 

ihr den Menschen zum Gegenstand gab, so will jetzt die 

Aufklarung statt überirdischer Mysteriën vielmehr die 
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Natur des Menschen erkennen, um daraus die prac- 

tisclien Gesetze für das menschliche Yerhalten zu schöpfen. 

So stark aucli der unmittelbare Gegensatz dieser Richtung 

gegen das kirchliche System sein moclite, ware es docli 

selir kurzsichtig, wenn man nicht den tieferen inneren Zu- 

sammenhang derselben mit dein Prinzip des Protestantis- 

mus erkennen würde. Das Recht der Gewissensfreiheit, 

welches dieser beansprucht, macht ja ebenso sehr den 

Menschen zur entscheidenden Instanz für religiöse Wahr- 

heiten, wie es die Aufklarung tliut für sittliche Wahr- 

heiten. Aber freilich, wahrend der kirchliche Protestan- 

tismus auf das Göttliche im Menschen zurückging und 

hier das unwandelbare Jog uoi nov cftco fand, von 

dem aus er die Welt bewegte, so blieb die Aufklarung 

bei der Oberflache der Erscheinung der menscli- 

lichen Natur stehen und entnahm aus dem, was sich hier 

einer verstandesmassigen Beobachtung darbot, ihre Sitten- 

lehren, die eben darum auch wenig oder gar nicht über 

das Niveau der gemeinen Wirklichkeit zur Höhe des 

Ideals sich erhoben. Nothwendig musste ihre Sittenlehre 

hinter den ewigen Idealen des wahrhaft Guten zurück- 

bleiben, weil sie ja dieselben auch nicht aus dem idealen 

Wesen, aus der göttlichen Anlage der menschlichen Natur 

abzuleiten versuchten, sondern im unsicheren Umhertasten 

sie bald an die eine, bald an die andere Seite des Men¬ 

schen (resp. der menschlichen Gesellschaft), wie die Er- 

fahrung ihn zeigt, anknüpften. 

§ 74. 

Schon vor dem eigentlichen Deismug hatte Hobbes 

zur Begründung seines absolutistischen Staatsrechts ge- 

zeigt, dass das einzige dem Menschen natürliche und noth- 

wendige Moralgesetz das der Selbstliebe sei, kraft dessen 

er ein natürliches Recht auf Alles habe. Da er aber in 

Verfolgung desselben zum Streit mit allen Andern kame 

und dieser Krieg Aller wider Alle dem Interesse der 

Selbstliebe zuwiderliefe, so muss eine absolute Staats¬ 

macht den Eigenwillen aller Einzelnen brechen. 
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Der wissenschaftliclie Begründer dieser Bichtung war 

jedoch Locke. Entsprechend seiner empirisch-sensuali- 
stischen Erkenntnisstheorie, welche angeborne Ideen in 
jeder Beziehung leugnete und alle Allgemeinbegriffe nur 

aus der Empfindung und Beflexion über die Empfindun- 
gen herleitete, leugnete er auch jeden apriorischen Cha- 

racter des Sittengesetzes oder der practischen Ideen. Er 
berief sicb hiefür auf die Thatsache, dass das Gewissen, 
das man gewöhnlich für ein unmittelbares und angebor- 

nes sittliches Bewusstsein halte, doch bei verschiedenen 
Menschen ganz verschieden wirke und bei verschiedenen 
Vólkern und Zeitaltern vollends den verschiedenartigsten 

Inhalt gehabt habe. Er folgert daraus, dass alle Sitten- 
gesetze nur positiven Ursprungs seien; seien sie nun als 
Bechtsgesetze von einem Gesetzgeber aufgestellt, oder, 
wie die eigentlichen Moralgesetze, von der öffentlichen 

Meinung festgesetzt, jedenfalls beruhen sie auf der 
blossen Convenienz der Menschen über das Lobens- 

und Tadelnswerthe. Es ist die Gesellschaft, die durch 
stillschweigende Uebereinkunft ihr Urtheil abgibt, welche 

Handlungen für lobenswerth oder gut, welche für tadelns- 
werth oder böse geiten sollen; natürlich sind diess eben 
nur diejenigen, welche der Gresellschaft überwiegend nütz- 
lich respective schadlich sind, denn nach der Empfindung 

von Freude oder Schmerz heissen wir Dinge (Handlun¬ 

gen) gut oder böse (eigentlich: libel). — Diese materiale 
Bestimmung hangt auf’s engste mit jener formalen zu- 
sammen; denn ist das Gute nur das, was die Lust- 
empfindung hervorbringt, so wolmt ihm natürlich keine in- 
nere vernünftige Hothwendigkeit und keine an sicli gültige 
Allgemeinheit inne, sondern es kann ihm nur jene aussere 
Allgemeinheit zukommen, welche auf der zufalligen 
Uebereinstimmung der Meinungen (der subjectiven 

Empfindungen und Geschmacksurtheile) der Mehrzahl 
beruht. Damit ist aber sowohl die unbedingte Ver- 

pfiichtungskraft des Sittengesetzes als auch die unmit- 
telbare Gewissheit (das Gewissen) des sittlichen Subjects 
und damit alle Autonomie der freien Persönlichkeit gegen- 
über der Tradition und Sitte der Gesellschaft zerstört! 
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Daher richtete sich auch die Opposition gegen Locke’s 

Moralprinzipien gleichmassig gegen beide Punkte, gegen 

die materiale und formale Bestimmung des Sittlichen. 

Es waren besonders Shaftesbury und Hutcheson, 

welche gegen Locke’s Convenienz-Theorie die Ursprüng- 

lichkeit, mit welcber das Sittengesetz der menschlichen 

Natur innewohne, und eben damit die Unmittelbarkeit, 

mit welcber wir desselben inne werden, betonten. Allein 

sie waren zu sebr Kinder ihrer Zeit, als dass sie ihre 

vernünftige Opposition gegen die Unvernunft des sensua- 

listisclien Empirismus Locke’s anders als selber wieder 

in sensualistischer Form hatten zu tassen vermocht. Sie 

erklarten nehmlich für die unmittelbare und untrügliche 

Quelle aller moralischen Erkenntnisse den „moral 

sense“, einen gewissen natürlichen In stinkt o der 

Geschmack für das Gute und wider das Böse, dessen 

Dasein sie zwar mit Beclit als eine Thatsache der inne- 

ren Erfabrung vorfanden und aufzeigten, den sie aber 

weder nach dein Grund seiner unbedingten Nothwendig- 

keit und gesetzgebenden Autoritat zu begreifen, noch 

nach seinem konkreten Inhalt zu entwickeln vermochten, 

denn zu Beidem ware erforderlich gewesen, dass sie auf 

das immanente Vernunftprinzip, von welchem jener Sinn 

nur die Erscheinungsform ist, zurückgegangen waren, 

d. h. aber, dass sie überhaupt den Standpunkt der empiri- 

schen Aufklarungsmoral völlig überschritten hatten. Ebenso 

gibt, was den Inhalt des Sittengesetzes betrifft, Shaf- 

tesbury zwar eine entschiedene Yerbesserung der Lehre 

Locke’s, doch aber wieder auf eine so ausserlich empiri¬ 

sche Weise, dass er auf gleichem prinzipiellen Stand¬ 

punkt mit seinem Gegner zu stehen und nur dessen 

scharfer Consequenz zu ermangeln scheint. Er erklart 

nehmlich, das Gute bestehe sowolil in der Selbstliebe, 

welche das eigene W o hl bezwecke, als auch in dem 

Wohlwollen, welches auf das Wohl der Andern gerich¬ 

te t sei; die richtige Yerbindung beider, so dass in 

ihrem Gleichgewicht weder das eigene Wohl noch das 

der Andern verkürzt werde, sei die wahre Tugend, die 

mit der wahren Glückseligkeit unzertrennlich verknüpft 
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sei. — So löblich es nun aucli gewiss ist, dass der reinen 

Selbstsucht von Hobbes’ und Locke’s Moralprinzip bier 

ein Gegengewicht an dem „Wohlwollen“ gegeben wird, 

so wenig genügt doch dieses aussere FTebeneinander, wo- 

bei jede von beiden Richtungen die andere nur von aussen 

beschrankt, keine also zu ihrem Rechte als solche kom¬ 

men kann. Wie weit stekt diese verstandige Berechnung 

des richtigen Gleichgewiclits zwiscken dem eigenen Wohl 

und dem der Andern zurück hinter der wahren sittlichen 

Liebe, bei welcher der Einzelne seine eigene höchste 

Befriedigung eben nur in der Hingabe an die sittliche 

Gemeinschaft und nicht ausserhalb derselben sucht und 

findet. 

Eine derartige Retiexion mag Hutcheson bewogen 

kaben, als einzigen Inhalt des sittlichen Gefühls das 

Woklwollen gegen Andere zu bezeichnen. Wir em- 

pfinden, sagt er, in unserem moralisclien Sinn um so 

mehr Wohlgefallen über eine Handlung und beurtheilen 

sie demgemass um so mehr als tugendhaft, je mehr sie 

das allgemeine Wohl bezweckt, wozu freilich ausser dem 

Motiv des reinen Wohlwollens auch die kluge Erkennt- 

niss dessen, worin das wahre Wohl Aller bestehe, nöthig 

ist. Ganz ahnlich lelirte auch Hum e, dass die Bichtung 

auf das allgemeine Beste das Wesen der Tugend aus- 

mache, zu welcher wir durch den natürlichen Instinkt 

jedes wohlgeordneten Geistes verpüichtet werden. — So 

sehr wir den edlen Sinn dieser Theorien anerkennen 

müssen, so können wir doch die Frage nicht unterlassen, 

mit welchem Recht dieselben aus dem sittlichen Instinkte 

sollen abgeleitet werden können, da doch gewiss die 

Selbstliebe und der Anspruch auf persönliches Recht 

dem natürlichen Instinkt mindestens eben so nalie, um 

nicht zu sagen noch viel naher liegt, als der Trieb des 

Wohlwollens gegen Andre? Ebenso wenig lasst sich von 

hier aus bestimmen, worin eigentlich das allgemeine 

Wohl, das der Tugendhafte zu bezwecken hat, bestehey 

ob in sinnlicher Wohlfahrt, welche dem natürlichen In¬ 

stinkt jedenfalls am nachsten liegt, oder in was sonst? 
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§ 75. 

Auf alle diese Fragen suchte am entschiedensten 

und klarsten Jeremias Bentham eine Antwort zu ge- 

ben, der die sensualistische Moral nicht nur am beson- 

nensten im Detail ausführte, sondern ihr auch eine wis- 

senschaftliche Form zu geben wusste, indem er sie als 

das System der natürlichen Interessen des Men* 

schen darstellte. Nach Bentham ist das einzige richtige, 

weil naturgemasse und brauchbare Moralprinzip der 

Nut zen oder die Eigenschaft einer Sache, einer Hand- 

lung, uns vor Uebeln d. h. Unlustempfindungen zu be- 

wahren und Güter d. h. Lustempfindungen zu verschaffen. 

Tugend ist demgemass die Befahigung eines Menschen, 

möglichst viele und grosse physische Güter hervorzubrin- 

gen, unter welchen jedoch ebensowohl geistige als sinn- 

liche zu verstellen sind, da beide zur ganzen Natur des 

Menschen geboren. Hiebei kommt aber Alles darauf an, 

sagt Bentham, dass man den richtigen und vollstandigen 

Begriff vom wahrhaft Nützlichen bat; denn in Folge 

von Unwissenheit und Leidenschaft sind die Menschen 

stets den grössten Illusionen über ihren wahren Nutzen 

ausgesetzt; es handelt sich daher für die Moral nur da- 

rum, die Menschen über ihr wahres Interesse aufzuklaren, 

da aus dem rechtverstandenen Interesse auch unfehlbar 

das richtige und mithin das tugendhafte Handeln folgt. 

Da das eigene Interesse Jedem im selben Masse naher 

liegt als fremdes, in welchem er auch eigene Lust und 

Unlust starker empffndet als fremde, so ist der Egois- 

mus oder das Streben nach eigenem Nutzen der einzig 

naturgemasse Ausgangspunkt der Moral. Aber da der 

unbedingte und unbeschrankte Egoismus nur zum eige¬ 

nen Schaden des Betreffenden ausfallen würde, so muss 

er durch Klugheit gemassigt werden, welche bei allen 

Lustbestrebungen im „moralischen Budget“ genau Gewinn 

und Yeilust berechnet und nur dann der Lust sich über- 

lasst, wenn diese grösser ist als der voraussichtliche 

Schaden. Eben diese Klugheit aber ist es auch, die eine 
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empfiehlt, denn sie findet, dass das rechtverstandene per- 

sönliche Interesse vom Wohl Anderer abhangig ist und 

nicht ohne dieses befriedigt werden kann. So fülirt die 

kluge Berechnung des eigenen Interesses den Egoismus 

über sick selbst hinaus, so dass man min auch fremdes 

Wohl tbeils (negativ) achtet, theils (positiv) fördert — 

jenes Gerechtigkeit, diess Wohltkatigkeit. Die Aufgabe 

ist dabei immer die , die grösstmögliche Quantitat frem- 

den Wohlseins mit dein kleinstmögliclien Anfwand des 

eigenen Wohls zu erzielen; das eigene Wolil einfacb zu 

opfern, ware Thorheit, nur darum kann es sick kandein, 

es möglickst haushalterisch im Verhaltniss zum allgemei- 

nen Wokl zu berecknen und abzumessen. 

Diese Tkeorie ist darum selir instructiv, weil sie das 

Aeusserste leistet 7 um die Einseitigkeit des Prinzips-in 

den Consequenzen abzusckwacken und zu mildern. Man 

wird ikr zugesteken miissen, dass sie die wirklicke Moral 

der durckscknittlicken Mensckenklasse beschreibt, aber 

eine ideale Norm zurHebung undLauterung der sittlicken 

Gesinnungen kann und will sie nickt aufstellen. Sie wekrt 

nickt dem sinnlick Genusssücktigen, der seine köckste 

Befriedigung in aussckweifendem Sinnengenuss- suckt; sie 

wekrt nickt dem Selbstsücktigen, der scklau genug ist7 

seinen Vortkeil auf Kosten Anderer, durck Umgekung 

der Recktssckranken oder durck Ausbeutung Anderer 

auf dem Wege formaten Rechts zu erreichen; sie weiss 

nichts oder kann consequenter Weise nickts wissen von 

jener köcksten Höhe sittlicher Begeisterung, welcke das 

eigene Wohl ganzlick, bis auf das Leben hinaus dem 

Ganzen (z. B. dem Vaterland) zum Opfer bringt. Mag 

also die Tkeorie auch yoii Wertk sein als Klugheitslehre 

für einen Staatsmann, welche lekrt, wie die widerstreben- 

den Elemente des Gemeinwesens durck ein System des 

Gleichgewickts der Interessen zu bemeistern sind: — als 

Moral taugt sie offenbar nickt. 
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mus fand in Frankreich den üppigsten Boden, auf 

welchem er erst seine letzten Früchte zeitigen konnte. 

Nach Helvetius ist der Menscli inir empfindendes We- 

sen, auch was wir Geist nennen, nur eine Modification 

der sinnlicben Empfindung. Dalier kann aucli nur die 

Empfindung der Lust das Gesetz seines Handelns 

sein, welclies für ihn zur Triebfeder wird als Leiden- 

schaft. Die Leidenschaft oder der unwillkührliche Trieb 

nach Befriedigung des eigenen Interesses, der Selbstliebe, 

ist die bewegende Kraft alles mensclilichen Handelns; 

es kann also nie gefordert werden, sie zu unterdrücken. 

Nur aber wird die Leidenschaft die bessere sein, welclie 

das Interesse Mehrerer befriedigt, in höchster Stufe die, 

welclie auf das Interesse der Nation gerichtet ist. Poli- 

tische Tugend ist die einzige wirkliche Tugend, der 

bürgerliche Nutzen das einzige Sittengesetz. Doch ist 

auch sie nur eine erweiterte Selbstliebe und kann nie 

das Opfer des Privatnutzens, auf welchen die Leiden¬ 

schaft doch immer unmittelbarer gerichtet ist, verlangen. 

Nur um möglichst kluge Verbindung des Privat- und des 

bürgerlichen Interesses kann es sich handeln. 

Wie Helvetius seiner Theorie ungeachtet persön- 

lich achtungswerth und sogar für das Wohl der Gesell- 

schaft lebhaft interessirt war, so hat auch Rousseau 

mit dem Ernste und dem Pathos eines Sittenreformators 

Grundsatze gelehrt, deren Wirkungen nur auf Zerstörung 

der Moral hinauslaufen konnten. Der die ganze Aufkla- 

rung beherrschende Grundgedanke tritt eigentlich bei 

Rousseau am einfachsten und scharfsten hervor: Der 

Mensch ist von Natur durchaus nur gut und so ist auch 

Alles gut, was aus dem ungehemmten Naturtrieb ent- 

springt. Das Böse entsteht nur durch die Verbildung, 

welche die natürlichen Triebe verderbt, indem sie diesel- 

ben zügeln will. — Eine naturgemasse Beaction gegen 

die Unnatur seiner Zeitbildung und öffentlichen Zustande, 
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ist dieser Naturalismus gleichwolil eine starke Yerir- 

rung des mensclilichen Geistes, die um so gefahrlicher 

wirkte, da sie auf der Yerzerrung einer Wahrheit be- 

ruhte. Demi freilicli ist ja die menschliche Natur d. h. 

die Anlage seines Wesens gut, sofern sie die reale Po- 

tenz zu allem Guten in sicli tragt; nur aber tragt sie 

aucli die Mögliehkeit zu allem Bösen in sicli und gerade 

diese letztere ist es, die in dem Menschen, wie er von 

Natur ist, überwiegend zur Yerwirklichung kommt. Daber 

hat zwar allerdings die Moral die Aufgabe, die wahre 

Natur des Menschen (wie sie an sicli, seinem Begriff nach 

ist) zu verwirklichen, aber sie kann diess doch nur da- 

durcli, dass sie die unmittelbare "Wirklichkeit des Men¬ 

schen, wie er von Natur ist, auf hebt. und umwandelt. 

Wird Letzteres übersehen, wie die naturalistische Moral 

der Aufklarung tliat, so ist die nothwendige Polge, dass 

die Naturtriebe eb en in ihrer Unmittelbarkeit, d. h. aber 

in der ganzen Bohheit sinnlicher und selbstischer Be¬ 

gierden für gut erklart, der Menscli also auf die Stufe 

des Thieres depotenzirt wird. 

Diese Consequenz sehen wir auch schliesslich voll- 

kommen ungenirt und ungeschminkt von den sogenann- 

ten Encyclopedisten gezogen. Nach ihnen ist de.i 

Menscli nur ein feiner organisirtes Tliier und hat dess- 

halb auch keine wesentlich andere Triebe als dieses, nur 

etwas verfeinert und complicirt. Daher kann auch seine 

Bestimmung keine andere sein als die des Thiers: mög- 

lichst viel zu geniessen. Das e-inzige Sittengesetz ist 

das Naturgesetz und diess lautet: Geniesse das Leben, so 

viel du kannst! 

§ 77. 

Als das kirchliche Pendant zu der weltlichen Auf- 

klarungsmoral können wir hieher die Moral der Jesui- 

ten stellen. Sie haben trotz aller Yerschiedenheit des 

Ausgangspunkts und der Form doch in Prinzip und Geist 

viel Yerwandtes. Beiden ist gleich selir eigen die Leug- 



141 

nung eines unbedingten Sittengesetzes, die Herabdrückung 

des sittlichen Ideals auf das Niveau der gemeinen Wirk- 

lichkeit, die Anbequemung desselben an die erfahrungs- 

massige Menscbennatur, die Yerwecliselung endlicber 

Zwecke mit dem liöchsten sittlichen Endzweck oder Gut 

und bedingter Klugheitsregeln im Dienste des endlichen 

Z weeks mit den unbedingten Pflichtgeboten. 

In der Moral der Jesuiten spitzt sich jene. unevan- 

gelische Seite der katholisch-kirchlichen Moral, die Yer- 

götterung der aussern sichtbaren Kirclie, zu iliren aus- 

sersten praktischen Consequenzen zu. Die Ehre Gottes 

wird nicht in der Zweckerfüllung der gesammten Schö- 

pfung oder im Beich Gottes gesucht, sondern in der Yer- 

herrlichung der sichtbaren Kirclie, die doch nur 

ein Mittel für jenen Endzweck und nicht einmal das al- 

leinige, sondern ein besonderes und beschranktes neben 

andern ist. Indem so ein einzelnes sittliches Gut zum 

höchsten allumfassenden Gut, ein einzelner bedingter 

Zweck zum absoluten Endzweck erhoben und alles ein- 

zelne sittliche Handeln prinzipiell nur auf ihn bezogen 

und an ihm als allein massgebender Norm beurtheilt 

wird, ist die wahre sittliche Weltordnung voli¬ 

st and ig verrückt, Alles, was nacli ewigen Gesetzen 

an sich gut oder böse ist, wird dieses seines unbedingten 

Charakters entkleidet und zu einem an sich Indifferenten 

herabgesetzt, das seine sittliche Werthung nur erhalt 

durch seine Zweckbeziehung auf einen ihm fremdartigen 

einzelnen positiven Zweck, auf die Yerherrlichung der 

Kirche. Dem gemass werden von den Jesuiten die sitt¬ 

lichen Anforderungen an den Menschen möglichst herab- 

gesetzt, das Gesetz seiner Heiligkeit beraubt und durch 

sophistische Auslegung aller einzelnen Gebote nahezu 

illusorisch gemacht, die Schuld der Sünde durch allerlei 

Yerklausulirung des Begriffs „Sünde“ möglichst erleich- 

tert und die Yergebung an Bedingungen geknüpft, die 

ein wahrer Hohn auf den evangelischen Bussernst sind 

(z. B.: es genüge eine Keue, welche auch bloss in dem 

Yerdruss über die unangenehmen Folgen der Sünde be- 

:stehe.) 
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Damit hangt ferner die formale Eigenthümlichkeit 

der jesuitischen Moral eng zusammen. Indem das sitt- 

lich Gute seines substantiellen Inhalts beraubt und auf 

die zufallige Angemessenheit einer Handlung an einen 

besondern Zweck (wie die Yerherrlichung der Kirclie) re- 

ducirt ist, kann es aucli kein nnmittelbares und dem 

menschlichen Geiste ursprünglich innewohnendes Er- 

kenntnissprinzip des Sittlichen geben, sondern das Gute 

und Böse ist in jedem einzelnen Fall Sache verstandes- 

massiger Befiexion und Berechnung, welcbe aber in Er- 

manglung jedes objectiven absoluten Massstabes nur mit 

relativer „Wahrscheinlichkeit “ das Bechte erkennen 

kann. Das subjective Meinen und Gutdünken des end- 

lichen Yerstandes ist hier an die Stelle der allgemein 

gültigen Yernünftigkeit gesetzt, es ist wieder , wie einst 

bei den Sophisten, „der Mensch das Mass aller Dinge“ 

im schlimmsten Sinne dieses Worts. Aber freilich nicht 

jeder Einzelne erfreut sich auch in Wirklichkeit dieser 

schrankenlosen subjectiven Ereiheit; die sittliche Laxheit 

ist ja nur die eineSeite, welche zurKehrseite haf die un- 

bedingte Unterordnung aller Handlungen unter die Zwecke 

derKirche; über diese aber steht nur den Theologen und 

am meisten den Jesuiten ein richtiges Urtheil zu; also 

lolgt, dass die Laien in all ihrem Handeln an die Ge- 

wissensleitung der Jesuiten gebunden sind, da sie 

nur von diesen über das Gute eine richtige Einsicht er¬ 

langen können, welche ihnen selbst ganzlich fehlt. Die 

Jesuiten selber aber sind zwar formal gebunden an ge- 

schichtliche Autoritaten berühmter Lehrer, allein da 

diese in jeder einzelnen Erage weit auseinander gehen, 

so bleibt die Entscheidung darüber, welcher unter den 

divergirenden Autoritaten zu folgen sei, doch jedesmal 

der eigenen probablen Meinung des Gewissensrathes an- 

heimgestellt, der hiebei auch den ïïerzenswünschen sei¬ 

nes Beichtkindes je nacli Umstanden kluge und milde 

Bechnung tragen mag. — So weiss diese Moral die laxeste 

Accomodation an die menschliche Natur mit all ihren 

Schwachen und Simden aufs klugste zu vereinigen mit 

consequentester Yerfolgung ihres den allgemein mensch- 
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lichen Zwecken der sittlichen Gesellschaft stracks zu- 

widerlaufenden Endzwecks; sie weiss ferner das katho- 

lisch-kircliliche Traditionsprinzip der geschichtlichen Au- 

toritat ebenso wie jede andere göttliche und menschliche 

Autoritat illusoriscli zu maclien, indem sie dasselbe im 

Allgemeinen zwar nnd formell geiten lasst, in jedem ein- 

zelnen Eall aber die Entscheidnng den probablen Mei- 

nungen und den Umstanden des Augenblicks überlasst. 

Das Subject setzt seine Willkühr an die Stelle alles ob- 

jectiv gültigen Gesetzes, aller sittlichen Weltordnung, 

um desto ungeliemmter und energiscker der einen Idee, 

der es sich unterworfen hat, der Verherrlichung der 

Kirche, zu dienen; es ist diess — und das ist’s, was die- 

sen Standpunkt höclist instructiv macht — die vollen- 

dete Immoralitat im Gewande der kirchlichen 

Religio sitat. 

§ 78. 

3) Die neuere deutschePhilosophie. Die Moral,. 

welclie mit der religiösen Basis zugleich ihre eigene Idea- 

litat verloren batte, aus ihrem Yerfall zu erlieben und 

einer Yersöhnung mit der Religion entgegen zu führen, 

war das Werk einer Philosophie, welclie zunachst gerade 

den Riss noch grösser und die Entfremdung zwischen 

Moral und Religion zur völligen Entzweiung beider zu 

machen schien: der Kantisch-Fichtesdien Philoso¬ 

phie. Dieselbe gehort nehmlich in ihrem Anfang (bei 

Kant) noch dem Rationalismus an, ja vollendete densel- 

ben und gab ihm die feste wissenschaftliche Gestalt, un- 

ter welcher er seinen bedeutendsten Einhuss auf Theo¬ 

logie und Kirche ausübte. Aber eb en in und mit dieser 

Yollendung und Yertiefung führte Kant den Rationalis¬ 

mus, dessen Eigenthümlichkeit ja gerade im Mangel aller 

Tiefe bestand, über sich selbst hinaus und lenkte in eine 

ganz neue Bahn ein, die bei seinem Schiller und anfang- 

lichen Meinungsgenossen Fichte zu sehr wesentlich an- 

dern Resultaten, nehmlich zur innigen Yersöhnung mit 

der Religion führte. 
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Kant stand darin auf dem Boden des Rationalismus, 

dass er der Religion nur insofern und insoweit Berech- 

tigung zuerkannte, als sie sicli durcli practische Brauch- 

barkeit legitimiren könne. „Der Kirchenglaube, wenn er 

aucli vorerst die statutarisclien Satze, welche etwas über 

die reine Moralitat binausgehendes entlialten, nicht ent- 

behren kann, muss doch jedenfalls ein Prinzip enthalten, 

urn die Religion des guten Lebenswandels als das eigent- 

liche Ziel herheizuführen und jener dereinst ganz ent- 

behren zu können“. Also das Wahre an der Religion 

besteht im guten Lebenswandel; was ihr als Eigenthüm- 

liches ausser diesem noch zukommt, ist bloss die Form 

der Betrachtungsweise: dass die sittlichen Pflich- 

ten als göttliche Grebote betracht et werden. Aber 

diese Beziehung des Sittlichen auf Grott als gesetzgebende 

Autoritat ist so sehr nur eine zu der Substanz des Sitt¬ 

lichen ausserlich hinzutretende Form, stelit so wenig in 

innerlichem und wesentlichem Zusammenhang mit dem 

Wesen des Sittlichen, dass letzteres vielmehr nach Kant 

verunreinigt würde, wenn der Gredanke an den göttlichen 

Gresetzgeber als Beweggrund in den Willen aufgenommen 

würde. Denn jedes aussere, zur blossen Achtung vor 

dem Sittengesetz noch hinzukommende Motiv verunreinigt 

den sittlichen Willen, macht ihn zu einem eudamonisti- 

schen und damit bloss ausserlich legalen, innerlich aber 

unmoralischen. 

Damit sind wir auf den andern Punkt gekommen, 

in welchem Kant von dem Rationalismus der Aufkla- 

rungs- und Popularphilosophie sich wesentlich unterschei- 

det. Hatte dieser das Sittliche mit dem Kützlichen iden- 

tificirt und damit einem bald feineren bald gröberen 

Eudamonismus gehuldigt, so scheidet Kant zwischen bei¬ 

den aufs strengste. 

Die auf das Motiv der individuellen Interessen ge- 

baute Moral ist ihm ein blosses System von Klugkeits- 

regeln, die immer nur relative, bedingte Greltung haben 

können, denn sie sagen ja nur: wenn du auf diese oder 

jene Weise glücklich werden willst, so musst du nach 

diesen oder jenen Regeln handeln, wobei also immer 
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noch des Menschen Belieben anheim gestellt ist, auf 

welclie Art (sinnlich oder geistig z. B.) oder ob er über¬ 

haupt glilcklich werden wolle. Ganz anderer Natur hin- 

gegen ist das wahre Sittengesetz: es stellt seine Forde- 

rungen an den Menschen kategorisch d. b. ohne alle 

Bedingung und Einschrankung; es fragt nacb keinem 

Belieben und ruft keine Interessen als Beweggründe zu 

Hülfe, sondern es gebietet einfach und fordert vom Men¬ 

seken unbedingten Gehorsam aus reiner Achtung vor der 

Majestat des Gesetzes, ganz unbekümmert darum, ob 

diese Unterwerfung unter das Pflicbtgebot mit der indi- 

yiduellen Neigung übereinstimme oder nicht. Daraus 

folgt daim aber subjectiver Seits, dass nur derjenige wirk- 

lich sittlicb handelt, der das Sittengesetz aus reiner Ach¬ 

tung vor seiner unbedingten Forderung befolgt mit Bei- 

seitesetzung aller individuellen Neigungen und Interessen; 

wogegen derjenige, welcher zwar material das Sittengesetz 

befolgt, indem er ebenso handelt wie dieses vorschreibt, 

aber doch diess nicht urn des blossen Gesetzes willen, 

aus reiner Achtung vor der Pflickt, sondern um irgend 

welcher Nebengründe willen (aus Interesse und Neigung) 

thut, noch nicht wahrhaft moralisch, sondern nurlegal 

ist, sofern er zwar das Bechte thut, aber nicht auf die 

rechte Weise, nicht mit der rechten dem Sittengesetz 

entsprechenden Gesinnung. 

§ 79. 

Woraus erklart sich nun diese Eigenthümlichkeit des 

Kant’schen Sittengesetzes in seinem Unterschied von den 

Klugheitsregeln der Aufklarungsmoral? Der Gegensatz 

des unbedingten Sittengesetzes und der bedingten Nütz- 

lichkeitsrathschlage entspricht dem Gegensatz der beiden 

Seiten der menschlichen Natur: Vernunft und Sinn- 

lichkeit. Die letztere kennt nur Maximen zur Befrie- 

digung der Neigungen, zur Erreichung individueller Glück- 

seligkeit; aber dieser Zweck ist schon um desswillen, weil 

er von der zufalligen individuellen Constitution abhangt 
P fl e i d e r e r, Religion und Moral. 10 
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und sonacli bei Jedem wieder andrer Art sein kann, ein 

bloss bedingter ohne absoluten Ansprucli anf Befriedigung. 

Die Yernunft dagegen ist das Allgemeine, Allen Gemein- 

same und in Jedem Mitsichselbstgleichbleibende; daher 

baben ibre Ansprüche für jeden Menschen als Yernunft- 

wesen allgemeine und unbedingte Gültigkeit. Eben dess- 

wegen aber, weil sie nur das Allgemeine ist im aus- 

schliesslicben Gegensatz zu allem Besondern, so kann sie 

nichts Einzelnes und materialiter Bestimmtes fordern; 

ihr Ansprucli kann also nur darauf gehen, dass die Form 

alles Handelns ihr, der allgemeinen Yernunft, entspre- 

chend oder von der Art sei, dass alle Menschen vernünf- 

tiger Weise die gleiche Handlungsweise zu ihrer Maxime 

machen können. Dass sich jede Handlungsweise zu einem 

allgemeinen Gesetz für alle Menschen eigne, diese Form- 

bestimmung der Allgemeingültigkeit ist es also, wor- 

auf der Ansprucli der Allen gemeinsamen Yernunft an 

jeden Einzelnen ergeht, worin das Sittengesetz besteht* 

Sonach ist eigentlich das Sittengesetz nichts anderes als 

die psychologische Form, unter welcher die allgemeine 

und in Allen gleiche Yernunft sich selbst, ihre Realisi- 

rung in jedem einzelnen ihrer Trager fordert. Daher 

nun, weil also das Sittengesetz nur das eigenste "\Yesen 

der Yernunft selbst ist, kann es aucli nur in ihr seinen 

unmittelbaren Grund haben, keiner andern Begründung 

von irgend welcher Seite her weder bedürftig noch fahig. 

Diess ist die von Kant so strenge betonte „Autonomie 

der practischen Yernunftu. 

Es liegt nun zwar gewiss hierin eine hohe Wahrheit, 

die eben auch der christlichen Moral eigen ist; demi 

diese stellt ja auch dem Menschen in der Erfüllung seiner 

höchsten Aufgaben die Yerwirklichung seines eigenen 

Wesens in Aussicht und verweist ihn auf den Trieb des 

inwohnenden Geistes als auf sein höchstes Gesetz. Aber 

freilich ist jene Autonomie des Sittengesetzes im Men¬ 

schen nur die eine Seite der Sache, die wesentlich einer 

Erganzung bedarf. Hierauf kann folgende einfache 

Reflexion führen: Ist denn etwa die autonome Yernunft, 

die im Sittengesetz ihr eigen Wesen ausspricht, identisch 
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mit clem einzelnen Yernunftwesen? Nein, denn das In- 

dividuum steht ja unter ihr, indem es an das Gesetz als 

an seine gebietende Autoritat gebunden ist. Oder ist 

sie identiscli mit der Summe der Yernunftwesen, mit der 

menschlichen Gattung? Nein, denn der qualitative Un- 

terschied zwischen dem Einzelwillen als dem Gebundenen 

und dem Yernunftwillen als dem Bindenden kann auch 

durch keine noch so grosse quantitative Summirung von 

Einzelwillen je aufgehoben werden. Wenn nun aber die 

autonome Yernunft weder die des Einzelnen noch die 

der Gesammtheit von Einzelnen oder der Gattung ist, 

was ist sie denn dann? Diese Frage hatte dazu führen 

müssen, die menschheitliche Yernunft aus einem höheren 

Prinzip, aus der göttlichen Urvernunft abzuleiten und so 

die menschliche Autonomie mit der Theonomie, seine 

innere Freiheit mit seiner wesentlichen Abhangigkeit von 

Gott zu verbinden. Es hatte sich dann gezeigt, dass der 

Mensch, indem er seine sittlichen Pflichten auf Gott als 

Gesetzgeber zurückführt und durch die Liebe Gottes 

sich zur Erfüllung jener bestimmen lasst, nicht aus der 

Autonomie in die Heteronomie fremder aussersittlicher 

Motive verfallt, sondern vielmehr nur seine Autonomie 

auf ihren tiefsten Grund zurückführt. 

§ 80. 

Fragen wir nun, was wohl Kant abgehalten habe, 

diese naheliegende Wendung einzuschlagen und so jetzt 

schon die Yersöhnung der vertieften Moral mit der Beli- 

gion herbeizuführen? so werden wir vor Allem in Be¬ 

tracht zu ziehen haben seine abstract formale, inhalts- 

leere Fassung der Yernunft und — damit zusammen- 

hangend — den schroffen Dualismus von Yernunft und 

Sittlichkeit. Jene machte es ihm unmöglich, von einer 

schöpferisch-unendlichen eine geschöpflich-endliche 

Yernunft zu unterscheiden und in der Endlichkeit der 

letztern ihre Zuganglichkeit und Empfanglichkeit 

für bestimmende Einflüsse doppelter Art: sowohl 
io# 
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Yon oben als von linten, von Gott wie von der Sinnlich¬ 

keit, anzuerkennen. 

Kant setzte statt dessen die in ihrer formalen Un- 

endliclikeit sclilechthin einfache und spröde Yernunft in 

einen ganzlich unvermittelten Gegensatz zn der ihr völlig 

fremden Sinnlichkeit; natürlich wurde dadurch das that- 

sachliche Bestimmtwerden der Yernunft durch 

die Sinnlichkeit oder die Thatsaclie des Bösen zu 

einem unerklarlichen und unbegreifliclien Rathsel. Dass 

Kant dein System zum Trotz diese Thatsaclie in ilirem 

vollen Umfang anerkannte und das (wenngleich unbegreif- 

liche) Dasein des „radikalen Bösen“ oder der ursprüng- 

lichen Herrschaft der Sinnlichkeit über die unmachtige 

Yernunft in seiner Untersuchung der Religion in Rech- 

nung zog, macht nun zwar der objectiven Wahrheitsliebe 

und Unbefangenheit des Philosophen alle Ehre, aber es 

war doch ein schlimmer Biss durch die von vorneherein 

so energisch behauptete Autarkie der Yernunft. War 

nun aber einmal dieser Biss geschehen, so war es nur 

konsequent, dass dieselbe Ausnahme von der Regel auch 

nach der andern Seite hin zugegeben und auch die Möglich- 

keit göttlicher Einflüsse auf die Yernunft zugestanden 

wurde. Eine Inkonsequenz gegenüber der prinzipiell be- 

haupteten Autarkie der Yernunft war freilich offenbar 

das eine wie das andere, die Anerkennung des radikalen 

Bösen wie das Zugestandniss der Möglichkeit und Koth- 

wendigkeit göttlicher Eingriffe und Wirkungen. Aber 

da einmal die erstere Inkonsequenz durch die Thatsaclie 

der Erfahrung abgenöthigt war, so war zur Aufhebung 

dieser thatsachlichen Abnormitat und zur Herstellung 

des hiedurch gestörten Gleichgewichts zwischen Yernunft 

und Sinnlichkeit auch die andere Inkonsequenz gefordert. 

Merkwürdig ist zu sehen, wie Kant in seiner Religions- 

pkilosophie dieses folgenschwere Zugestandniss mehrmals 

in einem Atheni macht und wieder zurücknimmt. Er 

sagt, dass die Sittengebote ihren Grund nur haben in 

des Menschen eigener Katur und jede andere Begrün- 

clung, auch die durch den göttlichen Gesetzgeber, die 

Beinheit des Sittengesetzes trüben würde. Aber er gibt 

k 
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darm doch wieder zu, dass die Vernunft wegen ihrer 

Ueberwaltigung durch die Sinnlichkeit von Anfang nicht 

im Stande gewesen ware, ihre Gesetze znr Anerkennnng 

zu hringen und dass es daher zu ihrer Introduction der 

göttlichen ühernatürlichen Offenbarung bedurfte. Diese 

kam nun aber als achter deus ex machina der gefessel- 

ten Vernunft nur in der ausserlichen AVeise zu Hülfe, 

dass sie die Sittengesetze promulgirte und zur Sicherung 

ihrer Befolgung ein ethisches Gemeinwesen (positive 

Religionsgemeinde) stiftete. Und wie der Anfang, so ist 

auch das Endziel des sittlichen Prozesses nicht ohne 

göttliche Intervention zu erreichen. Denn das „höchste 

Gut“ umfasst die harmonische Einigung und gemeinsame 

Befriedigung von Vernunft und Sinnlichkeit, welche nicht 

in der Hand des Menschen liegt, sondern nur durch Ein- 

greifen des gemeinsamen Begenten beider, der Natur 

und der Menschenwelt, herzustellen ist. El)enso wird 

endlich auch für den Verlauf des sittlichen Prozesses 

der Mensch zwar durchaus auf seine eigene sittliche 

AVillenskraft und sein eigenes Tugendstreben hingewiesen,. 

ja die Erwartung göttlicher EinÜüsse geradezu für einen 

schwarmerischen Walm erklart, welcher der moralische 

Tod der Vernunft ware; aber im selben Zusammenhang 

wird dann doch wieder zugestanden, dass es göttliche 

Gnadenwirkungen nicht nur geben könne, sondern zur 

Erganzung unseres unvollkommenen Tugendstrebens so- 

gar „vielleicht“ geben müsse; jedenfalls sei zu hoffen: 

wenn nur der Mensch thue was er könne, so werde, was 

nicht in seinem Vermogen stelit, von der höchsten Weis- 

heit auf eine AVeise erganzt werden, die wir uns nicht 

anmassen dürfen wissen zu wollen. 

Diese Behauptung der Möglichkeit und Nothwendig- 

keit göttlicher Einwirkungen zur Erganzung unserer man¬ 

gelhaften Sittlichkeit, welche zur vorausgesetzten Selbst- 

genügsamkeit der practischen Vernunft sich so wenig 

reimt, können wir nun zwar gewiss als unwillkührliches 

Zugestandniss der Unhaltbarkeit und Einseitigkeit dieser 

religionslosen Sittlichkeit ansehen, aber korrigirt ist da- 

mit dieser prinzipielle Fehler doch noch nicht. Die Reli- 
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gion nimint hier die ganz unwürdige Stellung einer 

Lückenbüsserin der defecten Sittlichkeit ein und ist der 

Yernunft als soldier liöchst gleichgültig, ja unbequem; 

nur wo die Yernunft unbegreiflicher Weise der Sinnlich- 

keit gegenüber nicht Meister zu werden vermag, da greift 

sie ungern genug nach den Stützen der Eeligion. Folgt 

daraus nicht, dass die Eeligion vollends als entbehrlich 

wegfallen müsste, wenn es der Yernunft gelange, sich 

selbst als die Macht über die Sinnlichkeit zu erkennen? 

§ 81. 

Fichte war es, der diese Consequenz zog und da- 

mit die Autonomie und Autokratie der religionslosen 

Sittlichkeit auf eine Spitze trieb, wo ihre Einseitigkeit 

und innere Haltlosigkeit nothwendig zu Tage kommen 

und ihre Begründung in der Eeligion sich als unabweis- 

bares Bedürfniss fühlbar machen musste. 

Fichte fasste den Gtegensatz von Yernunft und Sinn¬ 

lichkeit nicht, wie Kant, als den kontraren Gregensatz 

koordinirter positiver Eealitaten; sondern er sah in der 

Yernunft oder dein „Ich“ das einzig Eeale und erklarte 

die Sinnlichkeit für die an diesem Positiven und durch 

dasselbe gesetzte Kegation, Endlichkeit, Schranke, kurz 

für das „Nicht-Ich“, welches das reine Ich sich selbst ent- 

gegensetzte, um durch diese Selbstbeschrankung zu einem 

bestimmten, wirklichen (individuellen) Ich zu werden. 

Da aber diese Beschrankung, obgleich unvermeidlich, 

doch zum Wesen des Ich, welches reine Freiheit und 

Thatigkeit ist, in einem Widerspruch steht, so ergibt sich 

daraus die sittliche Aufgabe für das Ich, sich von seiner 

Schranke mehr und mehr wieder zu befreien oder „nach 

unendlicher Freiheit um der Freiheit willen zu streben“. 

Diese sittliche Bestimmung des Menschen und ihre Mög- 

lichkeit in einer Welt der Sittlichkeit oder kurz die 

„moralische Weltordnung“ ist nun nach Fichte das 

einzig übersinnliche und der practische Cflaube daran im 

furchtlosen Bechtthun die einzigmögliche Frömmigkeit. 
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Aus jener moralisclien Weltordnung herauszugeken und 

mittelst eines Schlusses aus dem Begründeten auf den 

Grund noch ein besonderes Wesen als Ursache derselben 

anzunehmen, dazu bat man nach Ficbte keinen berech- 

tigten Grund, da jene Ordnung selbst das an sicb Noth- 

wendige und das Ursprüngliche sei. Sofern nun aber 

diese Ordnung nirgends anders existirt, als im sittlichen 

Bewusstsein und Handeln der Menschen, so sagt Fichte 

rundweg: „leb selbst mit meinem nothwendigen Zweck, 

meine Freibeit und deren Bestimmung ist das absolut 

Positive und Categorische, über welcbes icb nicht weiter 

zurückgeben kann.“ 

Bei dieser Paradoxie, die übrigens nur die letzte 

Consequenz von Kant’s einseitiger Autonomie der prac- 

tischen Yernunft war, konnte Ficbte selber nicht stellen, 

bleiben. Das wirkliche Icb kann ja sclion um desswillen, 

weil es mindestens andere Icbe neben sicb bat, welchen 

gegenüber es besebrankt, also endlich ist, nicht das Un- 

endliche selbst oder das letzte Positive sein; es ist viel- 

mehr ebenso gut wie das Nicht-Ich und mit diesem zu- 

sammengesetzt dureb die Selbstbeschrankung des reinen 

Icb (des ,,Ur-Ich“). Sonach muss also letzlicb alle Beali- 

tat in dieses Ur-Icb zurück verlegt werden und das end- 

liche Icb kann dann nichts weiter als die Ersckeinung 

jenes göttlichen Grundes sein. So ist nun durch 

die innere Dialektik des Systems der subjective 

Idealismus, der sicb practisch als Atbeismus erwies, 

in das Gegentbeil umgescblagen und zum idealistischen 

Akosmismus geworden; war dort das Subject Alles 

nnd Gott nichts, so ist jetzt Gott Alles und das Sub¬ 

ject niebts. 

/ 

§ 82. 

Dadurch gestaltete sicb nun aber sofort aucli das 

Yerhaltniss von Beligion und Sittlichkeit völlig 

anders. Bestand vorher der einzig wahre Glaube im 

sittlichen Bewusstsein von der eigenen freien Kraft, so 
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wird diess jetzt gerade als die wahre Unsittlichkeit und 

das grösste Hinderniss der achten Sittlichkeit angesehen,. 

da vielmehr letztere eben gerade darin bestehe, dass das 

Subject seine eigene Nichtigkeit erkenne, den göttlicben 

Genius in sich walten lasse und dessen Walten empfinde 

im religiösen Gefübl der Liebe und Seligkeit, welche 

weit über alle pflicbtmassige Moralitat erhaben ist. Weit 

entfernt also, dass das Peligiöse noch, wie in der ersten 

Phase dieser Philosophie, im Moraliscben aufginge,, er- 

klart vielmehr Fichte jetzt: „Was der Moralische Pflicbt 

nennt, welcher er-aus blindem Geborsam folgt, obne 

eigentlich zu wissen was sie an sich sei und wolle, das 

ist dein Peligiösen das Lebenselement; für ihn kommt 

das gebietende „Soll“ zu spat; ebe es gebietet, will er 

scbon und kann nicht anders wollen; wie vor der Morali¬ 

tat das aussere Gebot des Buchstabens verschwindet, so 

vor dein Peligiösen auch vollends das innere; der reli- 

giöse Wille ist lauter Liebe und Seligkeit. “ Wahrend 

hier die Peligion zwar von der unfreien und gesetzlichen 

Sittlichkeit unterschieden, aber mit der freien Sittlichkeit 

des guten Willens identificirt wird, so wird sie spater 

auch noch über diese hinaufgestellt. Die „Anweisung 

zum seligen Leben“ unterscheidet nehmlich 5 Welt- 

ansichten: 1) die gemein sinnliche, eudamonistische; 2) den 

Kant’schen Moralismus, der nur ein negatives, formal 

ordnendes Pechtsgesetz aufstellt; 3) die wahre höhere 

Sittlichkeit, welche in dem lebensvollen und sich reali- 

sirenden Prinzip des Heiligen, Guten und Schonen ein 

positives und productives Gesetz erkennen lehrt; 4) die 

Peligion, in welcher alle Hüllen, unter welchen das Gött- 

liche in den Erscheinungen der natürlichen und geistigen 

Welt sich verhüllte, verschwinden uns in dem Gottesgefühl 

und der Gottesbegeisterung des Frommen Gott ohne Hüllen, 

in seinem eigenen unmittelbaren und kraftigen Leben er- 

scheint; 5) die Wissenschaft, welche das unmittelbare reli- 

giöse Wissen vom Begründetsein alles Mannigfaltigen im 

einen göttlichen Sein und Leben zur vermittelten Erkennt- 

niss erhebt. 

In diesem mystischen Pantheismus ist nun zwar un- 
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zweifelhaft die eigenthümliche Bedeutung und selbstan- 

dige Berechtigung der Beligion als des unmittelbaren 

Lebens in Gott anerkannt. Aber es geschieht diess jetzt 

effenbar ebenso einseitig auf Kosten des andern Tlieils 

der freien persönlichen Sittlichkeit, wie vorber der 

Moralismns einseitig anf Kosten der Frömmigkeit sicb 

breit gemacht hatte. Es begegnet hier Ficlite derselbe 

Fehler, wie der mittelalterlichen Mystik, welche in Oppo- 

sition gegen den pelagianischen Werkdienst der kirch- 

lichen Moral die Vernichtung des leb dureb Yersenkung 

in Gott, das thatlose Aufgehen im Gottesgenuss nnd in 

der Gottesbetracbtung verlangt hatte. So sagt ja auch 

Ficlite in der genannten Schrift: „So lange der Mensch 

noch irgend etwas selbst zu sein begehrt, kommt Gott 

nicht zu ihm, denn kein Mensch kann Gott werden; so- 

bald er sich aber rein, ganz und bis in die Wiirzel ver- 

nichtet, bleibt allein Gott übrig und ist Alles in Allem. 

Der Mensch kann sich keinen Gott erzeugen, aber sich 

selbst als die eigentliche Kegation (Gottes) kann er ver- 

nichten und sodann versinkt er in Gott“. — Es ist leicht 

zu bemerken, dass, wo die Beligion so einseitig als reine 

Passivitat des Aufgehens in Gott gefasst wird, von ihr 

aus kein Weg zurückführen kann zur Activitat der 

Sittlichkeit, in welcher das selbstandige Ich das handelnde 

Subject und die Welt des Endlichen, insbesondere die 

Wechselwirkung freier Krafte das zu behandelnde Object 

sein sollte. Hatte Fichte vorher das sittliche Subject so 

spröde auf sich selbst gestellt, dass er dessen religiöse 

Gebundenheit an den göttlichen Lebensgrund übersah, 

so wurde ihm jetzt dieser religiöse Grund zum verschlin- 

genden Abgrund, aus dem er den Bückgang zur Entfal- 

tung und Begung der freien Krafte nicht mehr fand. 

In beiden Fallen fehlte die richtige Einsicht in den 

organischen Zusammenhang zwischen der Beligion als 

der fruchtbaren Wurzel und der Sittlichkeit als der selb- 

standigen Frucht. Und so ist diess System ebendadurch 

höchst lehrreich, dass es uns zeigt, wie jede der beiden 

Seiten die andere braucht, um nicht einseitig und damit 

selbst falsch zu werden. 
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§ 83. 

Dem unklaren Schwanken der Begriffsbestimmungen 

und Yermischen der Religion sowolil mit dem sittlichen 

Handeln als mit dem Wissen, wie uns diess auf ver- 

scliiedene Weise in diesen Systemen allen begegnete, ein 

Ende gemaclit zu haben, ist das unsterbliche Yerdienst 

Schleiermacher’s. Wahrend die Rationalisten die 

Religion in das sittliche Thun setzten, sofern es mit 

einem Wissen vom göttlichen Gesetzgeber sicli verbinde, 

ihre Gegner umgekehrt in die Erkenntniss Gottes und 

seiner geoffenbarten Religionslehren, zu welcher das sitt¬ 

liche Thun hinzukommen raüsse, beide also schliesslich 

aus der Religion ein ungeniessbares Gemiscli von Meta- 

physik und Moral machten: so erklarte Schleiermacher, 

dass sie von all’ dem nichts sei, weder Wissen noch 

Thun, noch ein Gemisch beider, sondern ein Drittes zu 

beiden: nehmlich Gefühl. Denn wahrend im Erkennen 

und Thun das Subject aus sich heraus gehe und in der 

Beziehung auf ein ausseres Object, also in der Gegen- 

satzlichkeit begriffen sei, so sei dagegen das Gefühl der 

unmittelbare Einheitspunkt des persönlichen Lebens, wo 

dieses ganz in sich sei; und nur dieser Punkt eigne sich 

zum Innewerden des Göttlichen, das ja gleichfalls eine 

ungetheilte einfache Einheit sei. Yom sittlichen Handeln 

aber insbesondere unterscheidet sich die Religion nach 

Schleiermacher dadurch, dass dieses sich immer nur als 

ein Eingreifen des Menschen in das ihm gegenüber- 

stehende Ganze zeigt,* dalier am Bewusstsein der Frei- 

heit hangt, in deren Gebiet auch alle seine Bethatigung 

hineinfallt; wogegen die Frömmigkeit auch eine leidende 

Seite hat, auch als ein Sichhingeben und Sichbewegen- 

lassen vom Ganzen erscheint, also ebenso gut wie im Ge¬ 

biet der Freiheit auch in dem der Nothwendigkeit sich 

regt, wo kein freies Handeln eines Einzelnen erscheint. 

Ja spater bestimmte Schleiermacher die Frömmigkeit noch 

genauer als „das schlechthinige Abhangigkeitsge- 

fühl“ des Menschen in seiner Beziehung auf Gott, 
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welches zwar das Freiheitsgefühl in seiner sittliclien 

Wechselwirkung mit der Welt zur Yoraussetznng habe 

und nur an diesem zur Erscheinung komme, aber doch 

zugleich ganz specifisch von ihm dadurch unterschieden 

sei, dass es jene Freiheit, welcher sich der Mensch gegen- 

über der Welt bewusst ist, aus der Beziehung auf Gott 

ganzlich ausschliesse. 

Hiemit war denn der Frömmigkeit ein eigenthüm- 

liches Gebiet, ein Heiligtlium innerhalb des Personlebens 

reservirt, welches, wie ein stilles Asyl, geschützt ist so- 

wohl gegen die Yerstandesreflexion als auch gegen die 

werktagliche Arbeit des sittliclien Handelns in der Welt. 

Aber diese grosse Errungenscliaft war noch mit einem 

unleugbaren Nachtheil behaftet. Die Beligion war hier 

zwar in ein schützendes Asyl gefiüchtet, aber sie war 

innerhalb desselben internirt, in seinen engen Grenzen 

nbgeschlossen und eingeengt. Zwar war diese Abschlies- 

sung der Beligion keineswegs als eine einseitige Aus- 

schliessung des Weltlebens gemeint, wie uns solclie 

beim spateren Fichte (§ 82) und in der vorreformatori- 

schen Mystik (§ 67) begegnet war, wornach die Gott- 

innigkeit nur durch ganzliche Entleerung des Bewusst- 

seins von allem endlichen und weltlichen* Inhalt zu er- 

kaufen sein sollte. Yielmehr sagt Schleiermacher aus- 

drücklich, dass das Weltbewusstsein nicht verdrangt und 

abgebrochen werden dürfe; ein soldier Zustand ware ihm 

ein unvollkommener, weil der nöthigen Klarheit und Be- 

grenztheit des bestimmten Denkens ermangelnder. Yiel¬ 

mehr sollen also beide Pole, Gott und Welt, in der Ein- 

heit eines Bewusstseinsmomentes zusammensein, jedes 

bestimmt vom andern gesondert aber zugleich aufs andere 

bezogen, und eben in dieser ihrer gegenseitigen Bezogen- 

heit auf einander soll der fromme Zustand bestellen. 

Allein es ist doch nicht zu leugnen, dass bei Schleier¬ 

macher die Beziehung des frommen Gefühls auf das Wis¬ 

sen und Tliun eine zu ausserliche ist; beide treten nur 

von aussen, nur veranlasst durch das Bedürfniss geselli- 

gen Austauschs, zum frommen Gefülil liinzu, aber sie 

stellen in keinem innerlichen und wesentlichen Yerhalt- 
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niss zu ihm; sie sind weder so aul die Frömmigkeit be- 

gründet, dass sie aus dieser als dem productiven Prinzip 

mit innerer Nothwendigkeit hervorgehen müssten, noch 

ancli üben sie ibrerseits einen wesentlicli bestimmenden 

Einfiiiss rückwirkend auf jene aus. Mit Recht hatte 

Schleiermacher in der Frömmigkeit eine von Wissen und 

Thun specifisch verschiedene, nicht, wie diese, auf die 

aussere Objectivitat bezügliche, sondern innerlich-geistige 

Lebensbestimmtheit erkannt; aber der Fehler war, dass 

er die Frömmigkeit als bloss passive Bestimmtheit 

ohne alle freie Selbstbestimmung, und eben damit als 

bloss subjective Bestimmtheit ohne alle Beziehung auf 

ein bestimmendes Object auffasste. Das Gefühl schlecht- 

hiniger Abhangigkeit ist allerdings die. eine und zwar 

erste Seite der Frömmigkeit, ihre feststehende Basis; 

aber als wirklicher Lebensact vollzieht sich das fromme 

Bewusstsein doch nur durch das Eingehen der Freiheit 

auf die Abhangigkeit durch das bewusste und wollende 

Sichbeziehen des Subjects auf das Object, von dem es 

sich unbedingt bestimmt fühlt, auf Gott. Eben damit 

aber, dass in der wirklichen Yollziehung des religiösen 

Wechselverhaltnisses die freie Selbstthatigkeit des Men- 

schen schon auch mitenthalten ist, ist der organische Zu- 

sammenhang der Religion mit der sittlichen, auf die Welt 

bezüglichen Thatigkeit von vorneherein gewahrt. Wo 

hingegen jenes Moment im Begriff der Frömmigkeit fehlt,, 

wie bei Schleiermacher, da ist von der ausschliesslich 

passiven Frömmigkeit zur Activitat des sittlichen Lebens 

keine natürliche Brücke. Ein solches frommes Gefühl 

ist daher auch immer etwas einseitig Subjectives; dio 

subjective Innerlichkeit, die allerdings aller wahren Fröm¬ 

migkeit zukommt, wird zur Subjectivitat, zur individuellen 

Eigenthümlichkeit, die stets bis auf einen gewissen Grad 

(nach Schleiermachers eigenen Worten) etwas „Unüber- 

tragbares‘c bleibt. Die Folge hievon ist, dass die Fröm¬ 

migkeit zur asthetischen Empfindung, am Ende zur in¬ 

dividuellen Virtuositat wird, aber für das sittliche Leben, 

dessen tiefster Grund sie sein sollte, unfruchtbar bleibt. 
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§ 34. 

So wenig auch Schleiermaclier selber das Ethische 

verkürzte, so ist doch nicht zu leugnen, dass seine Etliik 

neben seiner Beligionswissenschaft ziemlich zusammen- 

hanglos nebenher lauft. Und dieser Mangel einer reli- 

giösen Begründung macht sich in seiner Ethik sehr ent- 

schieden fühlbar in dem Mangel jedweder unbeding- 

ten sittlichen Gesetzgebung. Schleiermaclier kennt 

kein sittliches Sollen, sondern nur ein Sein, keine Pflich- 

tenlehre, sondern nur* eine Güterlehre, keinen kategori- 

schen Imperativ, sondern bloss descriptive Eorm der 

Sittenlehre. 

Audi er zwar geht aus yoii dem Kant’schen Gegen- 

.satz von Yernunft und Sinnlichkeit, den er nach Schel¬ 

ling als Gegensatz von Yernunft und Natur, Idealem 

und Realem, dinglichem (gewusstem) und geistigem (wis- 

sendem) Sein fasst. Aber statt den Gegensatz beider, 

wie Kant, als unversönlichen Zwiespalt zu fixiren und 

daher der Yernunft den steten Kampf gegen die wider- 

strebende Sinnlichkeit zur peinlichen und fruchtlosen 

Pflicht zu machen, geht Schleiermaclier vielmehr von der 

immer sclion seienden Einheit beider aus und bezeich- 

net als Aufgabe der Ethik, das fortgesetzte Werden 

ihrer Einigung mittelst des Handelns der Yernunft 

auf die Natur zu beschreiben. Die beschreibende Formei 

für die Wirksamkeit der Yernunft auf die Natur (auf die 

Masse) ist das Sittengesetz, das soriach so wenig wie 

das „Naturgesetz“ ideales Sollen vorschreibt, oder 

eine Zumuthung an die Yernunft stellt, welcher diese 

sich erst zu unterwerfen hatte, vielmehr nur das der Yer¬ 

nunft von selbst schon natürliche Thun beschreibt. Das 

Sittengesetz ist also nicht siiecitisch, sondern nur gra- 

duell vom Naturgesetz unterschieden, sofern es, wie die- 

ses, niclits anderes ist, als „der Gattungsbegriff für ein 

bestimmtes System von Funktionen in ihrer zeitlichen 

Entwicklung“; nur dass die Gattung, mit welcher es das 

Sittengesetz zu thun hat, die höchste ist, weil in ihr die 

/ 
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Wirksamkeit der Intelligenz auf die Masse am meisten 

individualisirt, eben damit am lebendigsten oder „freie- 

sten“ ist. Denn was wir Freiheit der menschlicben 

Vernimft heissen, ist nur das Maximum der Lebendigkeit 

der Yernunft überhaupt in ihrer Beziehung zur Natur, 

Fragen wir, wie es dann doch komme, dass wir im Ge- 

biet des Sittlichen von einem an die Freiheit als Anmu- 

thung gerichteten „ Sollen “ reden, so weiss Schleier- 

rnacher hierauf keine andere Antwort als die: Das Sollen, 

das auf einen gebietenden Willen hinzuweisen scheint, 

der dem menschlichen gegenüber stande, sei in die christ- 

liche Ethik hereingekommen aus der jüdischen, wo es die 

Folge gewesen von der Form der bürgerlichen Gesetz- 

gebung, welche in dem Gottesstaat alle, aucli rein sitt- 

liclie Satze angenommen haben; daher sei es auch unter 

uns noch eine gebrauchliche Redeform, obgleich ihr kein 

vernünftiger Grund mehr entspreche. 

Ist also das Sittengesetz nur das Naturgesetz der 

menschlichen Yernunft, die Ethik die Physik des mensch¬ 

lichen Handelns, wie die Physik die Ethik des natür- 

lichen Lebens ist, so bat auch der Gegensatz von gut 

und böse in der Ethik so wenig mehr einen Pauin wie 

in der Physik. Alles, was Gegenstand der Ethik ist, ist 

auch gut, sofern es ein bestimmtes sittliches Sein, ein 

Einssein von Yernunft und Natur darstellt; das Böse 

hingegen kann nur am Guten sein als dessen relative 

Schranke,-es kann nur das Moment des Nochnichteins- 

gewordenseins von Yernunft und Natur bezeichnen, wie 

es auf jedem Punkte der werdenden Einheit. sicli mit 

metaphysischer Nothwendigkeit vorfindet, immer aber so, 

dass sein Dasein zugleich sein Nichtsein, nemlich sein 

Aufgehobenwerden ist, eben daher gar nicht als ein posi- 

tiver Gegenstand der das positive Einswerden der be- 

schreibenden Ethik. 

Schleiermach er hatKant gegenüber gewiss darin 

Recht, dass man von einem blossen abstracten Ideal aus 

nie zur realen Sittlichkeit kame, ja dass ein Pflichtgebot, 

das dem Menschen in jeder Beziehung nur transcendent 

gegenüber stande, in ihm sogar nicht einmal eine Aner- 
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kennimg linden und noch weniger seinen Willen zur Be- 
folgung bestimmen könnte. Er stellt sicli daher von 
vorneherein auf den Boden des realen Geisteslebens und 
betrachtet das Sittliche als die sich selbst realisirende 
objective Vernunft, die kein Sollen kennt und der kein 
Gesetz von aussen gegeben werden kann, weil sie sich 
selbst Gesetz ist. Damit ist nun zwar der unfruchtbare 
Dualismus beseitigt und die richtige Erkenntniss gewon¬ 
nen, dass das sittlich Gute das eigene Wesen des Men- 
schen und dass dieser nur dann wahrhaft sittlich ist, 
wenn er mit seiner subjectiven Freiheit im Guten lebt 
und webt als in seinem eigensten Elemente. Allein über 
dieser Immanenz des Guten im Menschen ist das andere 
ebenso wahre Moment übersehen: der Unterschied zwi- 
schen der Wirklichkeit des Einzelmenschen und dem 
Wesen des Menschen an sich oder zwischen der subjec¬ 
tiven Freiheit des Einzelwillens und dem objectiven Ge¬ 
setz des Willens überhaupt. Indem dieser reale Unter¬ 
schied , in welchem auch die Möglichkeit der contraren 
Entgegensetzung beider d. h. des Bösen begründet istr 
von Schleiermacher übersehen und beide unter dem Be- 
griff der „Vernunft “ schlechtweg vereinerleit wurden, ent- 
stand nothwendig der Schein, dass das wirkliche Wollen 
und Thun eines jeden Einzelnen auch schon das wesent- 
lich vernünftige, mit dem Gesetz identische sei, was in 
seine Consequenzen verfolgt auf einfachen Naturalismus 
hinauskommt. Indem Schleiermacher den abstrac¬ 
te n Imperativ der Kant’schen Moral, der es nur zu 
einer gesetzlich-jüdischen Sittlichkeit kommen lasst, 
mit Hecht vermeiden will, verfallt er in das andere Ex- 
trem einer platt empirischen Naturbeschreibung 
der gemeinen Wirklichkeit des menschlichen Handelns, 
also in einen heidnischen Naturalismus, der weder ein 
sittliches Ideal der Wirklichkeit als Spiegel vorzuhaltenr 
noch vollends eine ideale Kraft ihr als Bealitat höherer 

Potenz einzupflanzen vermag. 
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§ 85. 

Einen theilweisen Anlauf zur Yerbesserung clieser 

Schleiermacher’schen Einseitigkeit bietet das HegeUsche 

System dar. Hegel hat den Kantisch - Schelling’sehen 

Gegensatz von Yernunft und Sinnliclikeit, Geist und 

Natur zum Monismus des Geistes aufgehoben, dafür aber 

den wesentlichen Unterscbied in den Geist selbst gesetzt, 

nehmlich die Selbstunterscbeidung des Geistes von sicb 

als objectivem und als subjectivem, die sicli zur böheren 

Einlieit des absoluten Geistes mit einander vermitteln. 

Damit bekommt Hegel jenen bei Schleiermacher vermiss- 

ten realen Unterschied des endlichen o der sub- 

jectiven Geistes vom unendlichen (sei es objectiven 

oder absoluten) Geiste und damit die Grundvoraus- 

setzung aller riclitigen Moral, welche ebenso sehr den 

Wesenszusammenhang des endlichen Geistes mit dem 

unendlichen, in dem er sein Gesetz hat, als zugleich den 

realen Unterschied des endlichen freien Geistes von sei- 

nem substantiellen Grund und objectiven Gesetz fordern 

muss. In diesem Eürsicksein des subjectiven Geistes im 

Unterschied vom unendlichen Geiste liegt nun aucli die 

Möglichkeit eines wirklichen Bösen, das Hegel im We¬ 

sentlichen ganz richtig als den in seiner Subjectivitat 

entgegen dem objectiven Geist sich fixirenden subjectiven 

Willen fasst. Naher zeigt Hegel trefflich, wie der Wille 

schon auf der Stufe der unmittelbaren Natürlich- 

keit böse sei, weil er hier zu seinem Inhalt die seiner 

Idee durchaus widersprechenden rein zufalligen Einzel- 

triebe hat; wie sodann durcli die eigene Dialektik dieser 

Naturtriebe ihre Unmittelbarkeit gebrochen wird, und an 

ihre Stelle der reflectirte, gebildete Wille tritt, der 

zu seinem Inhalt die relativ allgemeinen Verstandeszwecke 

der Glückseligkeit setzt, die gegenüber den rohen Trie- 

ken immerhin schon ein Allgemeineres, Geistiges ist, 

gleichwohl als particulare Glückseligkeit des einzelnen 

Individuums auch noch nicht dem wahren Yernunftzweck 

oder der Idee des freien, in sich allgemeinen Willens 



161 

entspricht; wie daher erst der vernünftige Wille, der 

die wahrhaft allgemeinen Zwecke des objectiven Geistes 

zu seinem subjectiven Inlialt macht, der seiner Idee wirk- 

lich entsprechende, ebenso wahrhaft freie als zugleich 

wahrbaft gute Wille ist; gut nehmlich ist derselbe dess- 

wegen, weil hier die Freiheit nicht mehr ausser dein Ge- 

setz steht als scblechte Freiheit der Willkühr, sondern 

mit dem Gesetz des Allgemeinen im Einklang ist; frei 

aber zugleich desswegen, weil das Gesetz nicht mehr 

ausser der Freiheit steht als hemmende Schranke dersel- 

ben, sondern von ihr subjectiv als vernünftig, somit als 

die eigene Substanz des freien Geistes anerkannt und 

bejalit ist; woraus zugleich erhellt, wie das wahre Frei- 

sein mit dem Gutsein eigentlich identisch ist. 

Die ss sind unleugbar sehr tiefe, für die ethische 

Weltbetrachtung fruchtbare Gedanken, die auch mit der 

christlichen Etliik die wesentlichstön Berührungspunkte 

haben. Aber sie wurden bei Hegel so sehr verkümmert, 

dass er selber es eigentlich zu gar keiner wirklichen 

Etliik, sondern bloss zu einer Ilechtslehre brachte und 

die Möglichkeit einer von dieser unterschiedenen Moral 

fast prinzipiell aufhob. Diess kam daher: Hegel machte 

die Unterscheidung des endlichen G eistes vom unendlichen 

Geist doch wieder dadurch illusorisch, dass er den letz- 

tern nur als Resultat, nicht als Yoraussetzung des end¬ 

lichen Weltprozesses und Geisteslebens zu tassen vermochte 

und zwar diess so, dass in jenem Resultat der Untersehied 

des endlichen Geistes vom unendlichen wieder verschwindet, 
m 

indem eben der erstere sicli selbst als den unendlichen er- 

kennt. Daraus folgte ein doppelter Uebelstand. Einerseits 

wird derMensch, indem er sicli als das mit demUnendlichen 

substantiell Identische erkennt, über alle Schranke der End- 

lichkeit und geschöpflichen Unabhangigkeit hinausgeho- 

ben, vergöttert; damit ist aber die Yoraussetzung sowohl 

der Religion wie der Etliik aufgehoben, nehmlich das 

Abhangigkeitsverhaltniss des endlichen Wesens von einem 

ihm unbedingt als Gesetz und Grund seines Daseins vor- 

ausgesetzten Unendlichen; daher die nachste Oonsequenz 

hievon ist, dass der souverane Menscli sicli in selbstischer 
P fleid erer, Religiou und Moral. 11 

t 
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Willkühr über Sitte und Gesetz als über einen überwun- 

denen Standpunkt hinwegsetzt (cf. Feuerbach, Junghege- 

lianer). Andererseits ist das der subjectiven Freiheit 

vorausgesetzte Gesetz, da es nicht eine Willensoffenba- 

rung des — erst werdenden — absoluten Geistes sein 

kann, nur das objective Gesetz der aussern geschicht- 

lichen Machte, des Rechts und der Sitte, wie es das ge- 

schichtlich gewordene und als solches guitige „Positiveu 

ist. Damit wird aber die doch immer menschlich be- 

schrankte und imyollkommene, also auch nur bedingt gül- 

tige Autoritat des geschichtlich Positiven in einer Weise 

vergöttert, dass ihm gegenüber der individuelle Geist als 

■das völlig recht- und werthlose Dasein erscheint, das nur 

in seiner unbedingten Unterwerfung unter die ausserliche 

Autoritat, nie aher dieser gegenüber oder gar wider diese 

eine vernünftige Bedeutung und Geltung anzusprechen 

hat. Und diese Consequenz ist es, die Hegel selbst in 

seiner Rechtslehre klar genug zieht. Die subjective Sitt- 

lichkeit, die sich auf das Gewissen stützt und im Anschluss 

an diese innere Gesetzgebung sich berechtigt oder beru- 

fen weiss, das positiv Geltende der Geschichtsautoritat 

zu prüfen und nöthigenfalls zu reformiren, wird von Hegel 

kurzerhand als eine vernunft- und rechtlose Subjectiviteit 

gebrandmarkt und unyerhohlen mit dem selbstischen Ei- 

genwillen zusammengestellt und als „böseu bezeichnet. 

Weil Hegel die Gottheit nur im rauschenden Strome der 

Geschichte der ganzen Menschheit zu erkennen weiss, yer- 

kennt und verleugnet er die göttliche Stimme in jeder 

Menschenseele, in welcher doch in Wahrheit die letzte 

Quelle sowohl aller sittlichen Verpflichtung, als dann 

auch wieder aller sittlich-religiösen Berechtigung des 

Individuums gegenüber der Gemeinschaft liegt. WasWun- 

der, wenn von seinen Schülern bald die erstere, bald die 

letztere geleugnet, bald die Zuchtlosigkeit einer lüder- 

liclien Genialitat, bald die blinde Unterwerfung unter 

eine politisch-kirchliche Theokratie als praktische Conse¬ 

quenz der Lehre des Meisters verkündigt wird! 



1. Abscliiiitt 

KRITIK DER MODERNEN GEGENSATZE. 

§ 86. 

Den Uebergang von der geschichtliclien Darstellung 

zum positiven Resultat dürfté am ehesten eipe kritische 

Uebersicht der die Gegenwart beherrsclienden Richtun- 

gen machen. Den Gr u n d ge ge n s atz bildet natürlich 

die einseitig sittliclie und die einseitig religiöse Riclitung. 

Die modificirenden Nuancen aber rühren lier von jener 

Wendung, welche (seit dem 2. Jahrzehnt dieses Jalir- 

hunderts) unser Zeitalter gei^oinmen bat vom Einzelnen 

zum Allgemeinen, vom Subjectiven zum Objectiven, von 

individueller Freiheit zu geschichtlicher Autoritat. Dem- 
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gemass lasst sich auf der einen Seite unterscheiden zwi- 

schen der Richtung, die das Hauptgewicht legt auf die 

Sittlichkeit des Einzelwillens, — Moralismus — und 

derjenigen, welclie die Sittlichkeit des Gemeinwillens für 

das Höchste halt und daher den Staat als die geschicht- 

liclie Organisation des sittJichen Gemeinwillens vergöttert 

— Bureaukratismus. Ebenso wird sich auf der an- 

dern Seite unterscheiden die subjective Richtung, welche 

die Religiositat des Einzelgefühls überwiegend cultivirt, 

— Pietismus — und die objective, welche den Haupt- 

nachdruck legt auf das fromme Gemeinleben in seiner 

geschichtlichen Organisation, also auf die Kirche — 

Hiërarch is mus. Da die Wahrheit nicht in der Tren- 

nung, sondern in der organischen Einigung sowohl des 

Sittlichen und Religiösen als auch des Subjectiven und 

Objectiven liegt, so lasst sich zum Voraus erwarten, dass 

jede der bezeichneten 4 Richtungen in dem Masse unwahr 

ist, als sie in ihrer Einseitigkeit sich verfestigt und gegen 

die andern isolirt. 

§ 87. 

1) Der Moralismus ist diejenige einseitige Rich¬ 

tung, welche von der Sittlichkeit des Subjects ausgehend 

dieselhe rein auf sich selbst gründen und sowohl von 

der Religion als von allen objectiv geschichtlichen Vor- 

aussetzungen emancipiren will. Wir müssen aber inner- 

halb dieser Eichtung eine doppelte Nuance unter¬ 

scheiden. Die Einen, an Kant sich anschliessend, gehen 

aus von der Ereiheit des Individuums, als der psyclio- 

logischen Urthatsache, welche das oberste Prinzip der 

Moral zu bilden allein faliig und genügend sei, da sie, 

oline selbst weiter erklart oder begründet werden zu 

können, ihrerseits so Rechte wie Pflichten der Personen, 

also die gesammte moralische Weltordnung in sich schliesse. 

In der Politik ist dieses Prinzip hauptsachlich vertreten 

von der „liberalen^ Partei, welche auch den Staat wesent- 

lich nur als Rechtsstaat oder Anstalt zum Schutz der 
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persönlichen Freiheit zu betrachten pflegt. Die Andern 

hingegen, an den vorkantschen Standpunkt der Aufkla- 

rungsmoral, den Eudamonismus und Utilitarismus, sich 

anschliessend, gehen aus vom Wohl des Individuums als 

dem obersten Zwecke, dem alles Handeln zu dienen habe 

und von dessen Gresichtspunkt aus die moralische Welt 

ausschliesslich, abgeselien von dem Interesse der Frei- 

heit der Einzelnen, geordnet werden soll. 

Die „socialistische.^ Partei bekennt sich zu die- 

sem Prinzip und verfolgt am konsequentesten also auch 

instructivsten. — Gremeinsam aber ist beiden Nuancen 

des Moralismus, dass sie vom einzelnen Subject aus- 

gelien, nicht von einem diesem voausgesetzten Allgemei- 

nen, etwa einem Gesetz oder einer höheren Ordnung, 

die das Individuum mit seinen Hechten und Interessen 

in sich schlösse und zugleich seine Pflichten ilirn zuwiese. 

Sondern der Einzelne wird für sich betrachtet und daim 

aus seiner Freiheit oder seinem rechtverstandenen Inter¬ 

esse gegenüber den Andern sein moralisches Yerhalten 

gefolgert, also aus den Einzelnen nachtraglich das All- 

gemeine der moralischen Weltordnung konstruirt; gerade 

so Avie der Atomismus in der Metaphysik aus zusammen- 

hangslosen Einzelwesen das geordnete Weltganze sich 

zusammensetzen lassen will. 

§ 88. 

Betrachten wir zunachst die erste Form des Mora¬ 

lismus, die an Kant sich anlehnende. (Eine klare Dar- 

stellung und warme Yertheidigung derselben findet man 

z. B. bei C. Coignet: „La morale indépendante, dans 

son principe et dans son objet“, Paris 1869). 

Alle moralischen Phanomene, wird hier gesagt, fliessen 

aus einer einzigen Quelle, die sich nur in der mensch- 

lichen Natur vorfindet und das eigenthümliche Merkmal 

der menschlichen Persönlichkeit im [Jnterschied von den 

Thieren bildet: aus der Freiheit. Die wahre moralische 

Freiheit aber ist diejenige, welche nicht Mittel ist für 
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einen ihr ausserlichen Zweck, nicht blosse Möglichkeit, 

sicli einer gegebenen Ordming der Dinge, sei es einer 

metaphysischen (religiösen) oder einer physischen (natura- 

listischen) zu unterwerfen, sondern welche eine active 

(spontane) Ursache ist, die ihren Zweck in sich selbst 

bat. Sie bezieht sicb nicht auf eine dem Menscben vor- 

ausgesetzte und jenseitige Ordnung, weder den Willen 

Gottes noch das Weltgesetz, sondern sie konstituirt sel- 

ber die menschliche Ordnung, unabhangig von Metapby- 

sik und Naturalismus. Frei ist der Menseb, nicht weil 

er durch Unterwerfung unter die Kircbe sicb mit Gott 

vereinigen kann, noch auch weil er seine natürlichen 

Triebe befriedigen kann, (jenes die auf Metaphysik ge- 

baute, dieses die naturalistische d. h. unmoralische Moral); 

sondern frei ist der Menseb, weil er, eingeschlossen in 

ein System von Kraften und Gesetzen, welches man Natur 

nennt, einen Zweck kennt, den ihm nicht die Natur gibt, 

den er sicb selbst gibt und den er selbst verwirklicht; 

weil er die schöpferische Ursache und der verantwortliche 

Vermittler eines ZAvecks ist, der sein eigener ist und 

dem er selbst die Elemente der Natur dienstbar macht. 

Wahrend Pflanze und Tbier nacb fremdem Plane und in 

Kraft einer unwillkührlichen Macht sicb betbatigen, so 

scböpft dagegen der Menseb, selbst Ursache, Zweck und 

wirkende Kraft, seinen Plan aus sicb selbst und erfüllt 

ibn durch seine eigene Anstrengung. Darum erhebt sicb 

in seiner Pcrson eine Beihe freier Ursacben inmitten der 

Beihe abhangiger Bedingungen, Avie ein neues System von 

Beziehungen, eine neue Ordnung des Gescbebens, die 

Welt der Freibeit. 

Diese menschliche, freie und verantwortliche, Achtung 

verdienende und zur Achtung verbundene Persönlicbkeit 

ist das Fundament der Moral. Die moralische Freibeit 

konstituirt die Unverletzlicbkeit der menschlichen Person, 

also das individuelle Be ebt, von Avelcbem die Natur 

niclits Aveiss. Nun sebliesst aber das Becbt die Pflicbt 

als andere Seite der Freibeit in sicb; da das Becht seiner 

Natur nacb unverletzlich ist, sebliesst es die Verpflichtung 

ein, diese Unverletzlicbkeit zu achten. Es gibt also eben- 
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so wenig Rechte olme Pfiichten als Pflichten ohne Rechte, 

uncl wenn wir das eine in Beziehung auf das andere vor- 

anstellen, so geschieht diess nur subjectiv in der Reflexion, 

nicht entspricht es dem objectiven Sachverhalt. Anders 

der Metaphysiker (Dogmatiker): indem er die Moral auf 

eine dem Recht vorangehende Pflicht begründen will, 

wie auf den Willen des Schöpfers, statuirt*er ein Ver- 

haltniss der Ungleichheit zwischen Höherem und Niederem. 

welches, in die menschlichen Gesellschaften übertragen, 

diese auf eine Hiërarchie der Autoritat gründet. Hin- 

gegen die untrennliche Einheit von Recht und Pflicht, 

wie sie im Bewusstsein der Freiheit ursprünglich gegeben 

ist, sofern dieses das Recht Anderer ebenso gut wie das 

unserige zum Gegenstand hat, begründet ein Verhaltniss 

der Gleichheit unter allen Menschen und damit die 

Ge re chtigkeit, welclie das sittliche Ideal, der oberste 

Zweck der Freiheit ist, die ehendesswegen, weil sie auch 

das Prinzip von Recht und Pflicht und also von der Ge- 

rechtigkeit ist, ihren Endzweck in sich selhst tragt. 

Die Gerechtigkeit bezieht sich also weder auf ein 

erstes Prinzip, noch auf ein schöpferisches Wesen, son- 

dern hat ihren Grund im M'enschen, nehmlich in seiner 

Freiheit, sofern diese die Gleichheit der Rechte und die 

Gegenseitigkcit der Verpflichtungen einschliesst. Ihr 

elementarster Ausdruck ist die Billigkeit: die Freiheit, 

welclie sich selhst und Andere unter rechtlicher Garantie 

respectirt, — ein Gebot, welclies seiner Natur nach un- 

bedingt guitig und zwangsweise fordernd ist. Trotz 

dieses Charakters der Unbedingtheit, vermöge dessen es 

die Grundlage aller Moral bildet, unterscheidet es sich 

vom metaphysischen Gebot dadurch, dass es nicht von 

aussen kornuit. Es geilt vielmehr vom Individuum aus, 

welclies es sich selhst auferlegt; ehendesswegen hat es 

nichts von knechtischem Zwang an sich, sondern enthalt 

in der Verpflichtung das Prinzip der Souveranitat. 

es reprasentirt ja nur die Menschheit, welclie sich ihr 

eigenes Gesetz macht und es durch ihre eigene Kraft 

realisirt. 
Doch nicht bloss diese erste Stute der Gerechtigkeit, 
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die juridische Rechtlichkeit, welche in der passiven Ach- 

tung fremden Rechts besteht, lasst sich aus. jenem Prin- 

zip ableiten, sondern, so wird behauptet, aiicli die höheren 

Stufen der individuellen Sittlichkeit, welche in der acti- 

tiven Liebe und selbstlosen Hingabe für fremdes Wohl 

hesteht. Denn indem die Freiheit Recht und Pflicht des 

Individuums enthalt, setzt sie die Gleichheit aller Rechte 

unter den Gliedern der menschlichen Gattung und die 

Gegenseitigkeit aller Verpflichtungen voraus. Diese Gleich¬ 

heit in Bezug auf das positive Recht zu garantiren, ist 

Saclie der juridischen, zwangsweisen Gerechtigkeit. Aber 

die Gleichheit aucli in Bezug auf die natürlichen Krafte 

und aussern Bedingungen herzustellen, geilt üher die 

bürgerliche Rechtlichkeit hinaus, ist also Sache der per- 

sönlichen Sittlichkeit. Audi hier aber ist es doch zu- 

letzt nur die Achtung vor der menschlichen Persönlich- 

keit, welche üher die bloss passive Anerkennung fremden 

Rechts zum activen Wohlwollen, ja zur Selbstaufopferung 

für Andere erhebt, indem sie die Ungleichheiten der 

menschlichen Schicksale und Lagen auszugleichen und 

so in Wahrheit mehr und mehr die Gleichheit der socia¬ 

len und natürlichen Bedingungen, also das Ideal der 

Gerechtigkeit im Kampf mit den Ungerechtigkeiten 

der geschichtlichen Gesellschaft und der Natur herzu¬ 

stellen sucht. 

In der Politik endlich folgt aus diesem Moralprinzip 

die bürgerliche und religiöse Freiheit der Individuen. 

Denn wenn die Moral 'zu ilirem Ziel hat das Recht und 

die Wiirde des Individuums, so wird der Staat unter 

ihrer Eingehung eine einfache Garantie der Freiheit, der 

Thatigkeit und der Initiative der Bürger, ein Contract 

gegenseitiger Versicherung, seiner Natur nacli wesentlich 

neutral und zum Zwang nur im Interesse des Schutzes 

der persönlichen Rechte berechtigt. Eben damit wird 

auch die Kirche Privatsache aller Einzelnen, berechtigt, 

soweit sie diess und nicht mehr sein will, von jedem 

Einfluss, aber auch von jeder Begünstigung seitens des 

Staats entledigt. 
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§ 89. 

Diess sincl die wesentliclien Züge einer Moral, welche 

sich rühmt, den freien Menschen auf sicli selbst zu stellen, 

oline doch der Unbedingtheit des Sittengesetzes nnd der 

Würde des Menschen irgend etwas zu vergeben oder den 

Naturtrieben und der egoistischen Willkühr das sittliche 

Lebeh preiszugeben. Sie ist, wie jeder sieht, wesentlich 

nichts anders als die Moral des Kant’schen Imperativ, 

welche gleichfalls ebenso selir die Unbedingtheit des Sit¬ 

tengesetzes als die Autonomie desselben betonte. 

Wir sind nun weit entfernt, diesen Standpunkt darum 

anzufechten, weil er das Gesetz der Freiheit im Men¬ 

schen selbst sucht. Im Gegentheil halten auch wir diess 

für nothwendig, und zwar nicht bloss desswegen, weil 

ein Gesetz, das dem Menschen nur von aussen kame, ihn 

zum Knecht eines fremden Willens, zum Mittel eines 

fremden Zwecks erniedrigen und also seiner persönlichen 

Freiheit und Würde nahe treten würde; sondern auch 

desshalb schon, weil ein bloss ausserliches Gesetz das 

freie Yenmnftwesen nur durch Gewalt zwingen, nicht 

aber moralisch binden, nicht innere Anerkennung und 

Achtung linden könnte, weil Yernunft nur durch Yer- 

nünftiges, also durch eine ilirem eigenen \Yesen ent- 

sprechende Bestimmung sich bestimmt fülilen kann. Allein 

wenn man auch diess zugibt, dass das Gesetz dem Men¬ 

schen nicht von aussen gegeben werde, so folgt daraus 

doch nicht, dass das Individuum selber sich sein Gesetz 

gebe und dieses nur aus der individuellen Freiheit ent- 

springe. Denn sobald man mit diesem Gedanken Ernst 

machen wollte, kame man nothwendig auf Folgerungen, 

welche den Begriff des Sittengesetzes in seinem strengen 

(auch hier anerkannten) Sinn geradezu aufheben und 

dasselbe in eine bedingte Klugheitsregel verwandeln wür- 

den. Wenn das freie Subject sich das Gesetz macht, so 

ist es auch der Herr über sein selbstgemachtes Gesetz, 

dieses also eben nicht mehr verpflichtende Macht über 

dem Subject, sondern Klugheitsmaxime, die nur dienen- 
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des Mittel ist für Erreichung der subjectiven Zwecke; 

hier also z. B. könnte das Gesetz, die Freiheit der An- 

dern zu respectiren, immerhin als eine von dem recht- 

verstandenen Interesse der eigenen Freiheitsbethatigung 

nalie gelegte Maxime der subjectiven Willkühr geiten, 

die aber ebendarum nur eine bedingte Kegel, nicht un- 

bedingtes Gesetz ware, also schon auf dem Boden des 

Utilitarismus lage, von welchem nachher mehr. Halt man 

hingegen streng daran fast, dass das Gesetz ein unbeding- 

tes ist, eine absolute Autoritat gegenüber dem freien 

Willen des Individuums, so muss man auch erkennen, 

dass es nicht von diesem selber gemacht sein kann, son- 

dern diesem vo rau sgesetzt sein muss als eine von seiner 

Willkühr völlig unabhangige Nothwendigkeit, welche er 

als eine ihm gegebene Norm immer in sich vorfindet. 

Eine dem Menschen gegebene Norm, die doch kein frem- 

des Gesetz ist, kann aber nichts anderes sein als des 

Menschen eigenes Wesen. In diesem liegt die sitt- 

liche Weltordnung praformirt, nicht als eine himmlische 

Hiërarchie, noch als physische Naturordnung, wolil aber 

als vernünftige Ordnung der einzelnen Yernunftwesen zu 

einander und zur Natur; — eine Ordnung, die aller- 

dings als ein Allgemeines und Objectives der sub¬ 

jectiven Freiheit der Einzelpersönlichkeit wesentlich und 

tactisch vorausgeht, sowolil als deren Möglichkeitsgrund, 

-— denn die Freiheit wurzelt nur in der dem menscli- 

lichen Individuum anerschaffenen Yernunftanlage, in sei- 

nem (potentiellen) menschheitlichen Wesen, das seiner 

(actuellen) menschlichen Persönlichkeit und Freiheit zu 

Grimde liegt; wie auch zugleich als deren Endzweck, ■— 

denn die subjective Freiheit ist inallwege nur das formale 

Mittel zur Yerwirklichung der Menschheit im Allgemei- 

nen, zur Bealisirung der konkreten Menschheitsidee, 

welche in dem einzelnen menschlichen Individuum immer 

nur einseitig, allseitig nur in der Gattung überhaupt dar- 

gestellt ist. Ob nun aber nicht doch zuletzt dieses im 

menschlichen Wesen praformirte und in seinem Gewissen 

sich kundgebende Gesetz seiner Freiheit von dem geisti- 

gen Grund seines Wesens sich herschreibe, also einen 
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religiösen Hintergrund habe, das wollen wir im nachsten 

Abschnitt untersuchen. 

. . § 90. 

Doch nicht nur die inangelhafte Begründung des 

Prinzips, sondern auch der mangelhafte Inhalt ist es, 

was wir an der Moral der snbjectiven Freiheit (§ 88) aus- 

zusetzen liaben. Gabe man auch zu, dass die Freiheit 

eines Jeden die Verpfiichtung zur Achtung der Freiheit 

aller Andern in sich schliesse als sittliches Grnndgesetz 

der Gerechtigkeit, so führt das doch nicht über den 

Standpunkt des Rechts liinaus zu dem der Moral. Jenes 

Grundgesetz der Gerechtigkeit ist genau besehen gar 

nichts anderes als die Schranke, welclie die Willkühr ei¬ 

nes Jeden an der aller Andern findet, und diese „ Ge¬ 

rechtigkeitu nur der „Inbegriff der Bedingungen, unter 

welchen die Freiheit eines Jeden mit derjenigen aller 

Andern zusammenbestehen kann “, wie Kant ganz richtig 

das „ Récht “ definirt hat. Allein wer sieht nicht, dass - 

diess yqn Moral himmelweit yerschieden ist? Es bleibt 

ja hiebei der Wille eines Jeden innerhalb der Schranke, 

die ihm die Rücksickt auf die Andern auferlegt, völlig 

sich selbst überlassen, kann seine sinnlich-selbstischen 

Triebe ganz ungehemmt und ungereinigt walten lassen, 

die sinnlichen im weitesten Umfang, wenn er die Mittel 

dazu hat, die selbstische Neigung aber jedenfalls insoweit, 

dass er keine Gemeinsckaft der Liebe zur gegenseitigen 

Erganzung mit Andern einzugehen sucht oder von Andern 

annimmt. Die Selbstsucht in Form der spröden Selbst- 

genügsamkeit ist mit der strengsten Rechtlichkeit, also 

mit vollkommener Achtung der Freiheit aller Andern ganz 

wohl zu vereinigen. 

Nun hat freilich der oben genannte Yertreter dieser 

Theorie (Coignet) versucht, wie wir zeigten, auch die 

höheren Stufcn der Gerechtigkeit, die wohlwollende Liebe 

und Selbstaufopferung aus seinem Prinzip abzuleiten. 

Allein es ist nicht scliwer nachzuweisen, dass er hiebei 
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Yon seinen Pramissen abspringt uncl dem Prinzip Fremd- 

artiges unterscliiebt. Er batte aus der Allgemeinbeit der 

Freibeit als des specifisch Menscliliclien die Gleichheit 

des Rechts und Gegenseitigkeit der Yerpflichtung Aller 

nachgewiesen; natürlich nur in dem Sinn: dass jede 

menscliliclie Persönlicbkeit als solche das gïeiche Recht 

aufFreiheit und auf Anerkennung derselben durch die 

Andern und ebenso jede die gleiclie Pllicht dies er An¬ 

erkennung den Andern gegenüber babe. Nur diess, das 

gleiclie Recht Aller auf Freibeit und deren gesetzliche 

Anerkennung, überhaupt also das gleiclie juridische Recht 

Aller als freier oder als Rechtspersönlichkeiten, lasst 

sicli vernünftigerweise aus der Allgemeinbeit der Freiheit 

deduciren. Was macht nun aber Coignet hieraus? Er 

sagt: „Indem die Freiheit Recht und Pflicht des Indivi- 

duums enthalt, setzt sie die Gleicbbeit aller Rechte 

unter den Gliedern der menschlichen Gattung und die 

Gegenseitigkeit aller Yerpflichtungen vorausu. 

Das gleiclie Recht Aller auf Freiheit und gesetzliche 

Anerkennung wird unter der Hand in die Gleichheit 

aller Rechte Aller verwandelt und die Gegenseitigkeit 

der Yerpflichtung zur Anerkennung des persënlichen 

Freiheitsrechts in die Gegenseitigkeit aller Yerpflich¬ 

tungen! Ein Paralogismus von furchtbarer Tragweite, an 

welchem seinerzeit die an sich schone Idee der Revolu- 

tion („die allgemeinen Menschenrechteu) zu Grunde ge- 

gangen ist und in ihr scheusslichstes Gegentheil verkehrt 

wurde! In Wahrheit ist mit dieser Wendung nicht nur 

das ursprüngliche Prinzip überschritten, sondern es ist 

geradezu damit aufgehoben. Denn, wenn Alle gleiche 

Rechte auf Alles, z. B. auf Besitz, Genuss, Macht und 

dergleichen haben, so ist eben damit das Recht jedes 

Einzelnen auf das Sefnige aufgehoben, also auch seine 

persönliche Freiheit, die ja nur in seinem ausschliess- 

lichen persönlichen Recht (auf Eigenthum, gesellschaft- 

liche Stellung u. dgl.) zur Anerkennung kommt, ver- 

nichtet. Das ist so wenig bloss eine spitzfindige Dia- 

lektik, welche diese Folgerung zieht, dass wir vielmehr 

in der neueren Geschichte überall, wo die Gleichheit des 
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juridischen Rechts Aller in dieser Weise als „Gleichheit 

aller Rechte Aller“ missverstanden wurde, sofort aucli 

die Wendung zum Socialismus, der Freiheit und Recht 

eines Jeden aufhebt, eintreten sehen. Audi Coignet streift 

in der That nalie an diesen Abweg, wenn er die natür- 

lichen und socialen Ungleichheiten der Menschen als ein 

Unrecht vom Standpunkt der höheren Gerechtigkeit aus 

bezeichnet, welches der wahrhaft Gerechte mehr und 

mehr aiifzuhehen sich angelegen sein lasse. Was lieisst 

diess im Grunde anderes, als das Prinzip des Socialismus 

zum sittlichen Ideal erheben und damit das vorausge- 

setzte Prinzip der persönlichen Freiheit, welche das ge- 

rade Gegentheil der socialistischen Gleichheit ist, auf- 

lieben ? 

Allerdings will Coignet diese Consequenz nicht ge¬ 

zogen wissen. Die socialistische Nivellirung der Gesell- 

schaft soll nach ihm nicht auf dem Wege des öffentlichen 

oder Zwangsrechts, sondern nur durch die höhere freie 

Sittlichkeit der Emzelnen, welche die höhere Idee der 

Gerechtigkeit erfasst haben, vollzogen werden; wrogegen 

er dem Staat — consequent von seinem formalen Frei- 

heitsprinzip aus — nur die Aufgabe zuweist, die persön¬ 

lichen Rechte der Einzelnen zu garantiren und durch 

Zwang gegen Rechtsverletzung zu schützen. Allein 

wenn für den Staat, die organisirte sittliche Gesell- 

schaft, keine höhere Aufgabe als diese negative, Ab- 

wehr der Rechtsverletzungen, aus dem Prinzip der 

formalen Freiheit der Einzelpersonen sich ableiten 

lasst, so fragt sich um so mehr, wie aus demselben 

Prinzip der Einzelne ein höheres sittliches Ideal gewin¬ 

nen soll und nun vollends ein solches, welches dem staat- 

lichen Rechtsbegriff so diametral entgegensteht, wie die 

Nivellirung der gesellschaftlichen Ungleichheiten. Ist um- 

gekehrt diess letztere die wahre ideale Gerechtigkeit, so 

ist nicht abzusehen, warum nicht die Socialisten Recht 

haben sollten, wenn sie aucli dem bürgerlichen Gemein- 

wesen die Realisirung jenes Ideals zur Aufgabe stellen. 

Macht man zum Prinzip die abstracte formale Frei¬ 

heit, so lasst sich aus der Coëxistenz freier Subjecte die 
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abstracte Rechtsidee ableiten, mehr aber nicht; alles 

darüber hinausgehende ist von diesem Prinzip aus er- 

schliclien. Macht man aber zum Prinzip das ganze con- 

krete Wesen des Menschen, wie es als göttliche Idee der 

Menschheit das absolute (schöpferische) Prius sowohl als 

der absolute Endzweck des wirklichen Daseins und Han- 

delns der Menscben ist, so ist darin zwar die Freiheit 

freilich auch eingeschlossen, als die wesentliche Form 

und das unerlassliche Mittel der Selbstverwirklichung 

des menschlichen Geistes, und mit der Freiheit liegt aucli 

die Rechtsidee in jenem Prinzip eingewickelt; aber beide, 

Freiheit und Recht, erschöpfen das Prinzip noch nicht, 

sondern sind uur Momente desselben , wesentliche zwar, 

aber doch nur formale Momente, die ihre Erfüllung nur 

in der ganzen Entfaltung des menschlichen Wesens in 

Natui uud Geschichte finden, die ebendesswegen auch 

nie und nirgends Selbstzweck sein dürfen, sondern stets 

nur vermittelnde und schützende Formen des unermess- 

lich reichen Inhalts gottgefalliger Menschlichkeit. 

§ 91. 

Die andere Richtung des Moralismus geilt nicht von 

der Freiheit, sondern vom Wolil des Individuums aus. 

Wie alles Lebendige nach Wohlsein strebe, so sei diess 

auch für den Menschen der höchste naturgemasse Zweck 

und sonach der oberste Gesichtspunkt für die Regelung 

des menschlichen Handelns. Da nun aber das Wohlsein 

des Einzelnen in seiner Isolirung nicht zu erreichen ware, 

so fülirt das eigene Interesse eines deden dahin, dass 

die Einzelnen sich. gesellschaftlich verbinden , um durch 

vereinte Krafte das höchstmögliche Mass des Wohlseins 

Aller zu erzielen. So ist es das Prinzip der Associa- 

tion der Einzelnen zu einer dem gemeinschaftlichen Zweck 

des Wohlseins Aller dienenden Gese 11 schaft, was hier der 

Moral zu Grunde gelegt wird. Wir können diess den 

„socialen Moralismus“ nennen im Unterschied vom vori- 

gen, dem „ liberalenu. Hatte es sich für diesen darum 
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gehandelt, class die Gesellschaft die Bedingungen fest- 

stelle und schütze, iinter welclien die freien Individuen 

coëxistiren könnten (Prinzip der Coëxistenz der Frei- 

lieit Aller im Recht — Grundlage des Rechtsstaats), wo- 

bei die Sorge für das Wohlsein Jedem als seine indivi- 

duelle Privatsache überlassen blieb, urn welche das Ganze 

sicb nichts kümmerte: so erklart der sociale Moralismus 

diese leere Freibeit der Individuen für völlig wertblos 

gegenüber dein realen Zweck einer befriedigten Existenz; 

und da er diese nur von einer zweckmassigen Ordnung 

der Gesellschaft erhofft, so tragt er kein Bedenken, die 

persönlicbe Freibeit jener zweckmassigen Gesellschafts- 

ordnung unterzuordnen. Ja es ist selir bezeiclmend, dass 

viele, vielleicht die meisten Anbanger dieser Ricbtung die 

Freibeit als Vermogen spontaner Selbstbestimmung ge- 

radezu leugnen. 

So gleicli der Anfanger der modernen Philosophie 

der Gesellschaft, der JSnglander Robert Owen, der in 

seinem „Rationalen System der Gesellschaft “ als ersten 

Hauptsatz die Unverantwortlicbkeit des Menschen auf- 

stellt. Der Cbarakter jedes Menschen, sagt er, sei das 

Produkt seiner gesammten Organisation und der aussern 

Ursacben, welche auf ihn wirken, dabei* seine Laster, 

Krankbeiten und Irrthümer, die der Heilung, nicht der 

Bestrafung bedürfen. Es bandie sicb nur darum, die ge- 

sellscbaftlicben Zustande auf ilire ursprüngliche Einfacb- 

heit zurückzufübren, wo jede Arbeit der inneren Neigung 

entsprecbe und die Gemeinschaftlicbkeit alles Gewinnes 

und Besitzes einem Jeden die billigen Ansprücbe auf 

Befriedigung seiner einfacben Bedürfnisse gewabre. 

Audi die französischen Socialisten : St. Sinion, Fou- 

rier, Cabet, Ija Mennais und Leroux baben bei 

aller Verscbiedenbeit im Einzelnen und aller Abenteuer- 

lichkeit in der Ausfübrung doch alle die Grundanscbauung 

gemein, dass der Rechtszustand, welcber, um die formale 

Freibeit der Individuen zu schützen, die materiale Knecbt- 

scbaft der Besitzlosen fixire und die Ausbeutung der 

Einen durcli die Andern ermöglicbe, das wabre Unrecbt 

sei, auf dessen Beseitigung aller Fortschritt der menseb-' 
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lichen Gesellschaft hinzuwirken liabe. An die Stelle 

dieses positiven Rechts, welches Rechte und Pflichten 

ungleich vertheile, also ungerecht sei, müsse die harmo¬ 

nische Weltordnung treten, in welcher allen natürlichen 

Trieben ihr natürliches Recht auf Befriedigung gewahr- 

leistet und keine andern Pflichten auferlegt werden, als 

diejenigen, welche den Trieben und Neigungen entspre- 

clien. Um diess herbeizuführen, müsse die Arbeit Aller 

so organisirt werden, dass auf Jeden nur dasjenige Pen¬ 

sum falie, zu welchem er in seiner Naturanlage, Neigung 

und Talent, die innere Bestimmung habe, welches er also 

genie und gut thun werde. Dadurch werde dem Einzel- 

nen die höchste Lust, die der freien, befriedigenden 

Thatigkeit gewahrleistet; die Sorge ah er um seine Exi- 

stenz , dieser Stachel der Arbeit des Armen, werde ihm 

abgenommen durch die Gemeinschaft, welche aus dem 

Ueberfluss der gemeinschaftlich erzeugten Güter die Be- 

dürfnisse eines Jeden zu befriedigen im Stande sei. Um 

einen solchen künstlichen Calcul, der den Neigungen 

Aller gerecht würde, herauszubringen, haben die Socia¬ 

listen die verschiedensten mehr oder weniger abenteuer- 

lichen Systeme ausgesonnen, die aber alle an demselben 

Grundfehler scheitern, dass sie die persönliche Freiheit 

und das bestellende Recht aufs gröbste vergewaltigen, 

also natürlich aucli die Neigungen und Interessen min- 

destens der einen Halfte der Menschheit verletzen zu 

dem Zweck, das allgemeine Wohlsein herzustellen. Die- 

sen inneren Widerspruch: um der Gerechtigkeit willen 

das Grundrecht jeder Persönlichkeit auf Selbstbestimmung 

zu zerstören und um des allgemeinen Wohlseins willen 

die persönliche Selbstbefriedigung Aller zu opfern, indem 

dieselben dem furchtbarsten Despoten, der Gesellschafts- 

maschine willenlos unterworfen werden: diesen inneren 

Widerspruch bat Proudhon seinen Yorgangern aufs 

scharfste nachgewiesen, oline aber selber irgend etwas 

besseres als die ironische Negation alles Bestellenden 

nicht nur, sondern auch aller bis jetzt gemachten Yer- 

besserungsvorschlage, also eben eigentlich den vollendeten 

Nihilismus an die Stelle zu setzen. 
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§ 92. 

Abstrahiren wir von diesen revolutioneren Extrava- 

ganzen des französischen Socialismus, die — wie soeben 

gezeigt — durch ihren inneren Widerspruch sich selber 

richten, so dürfte sich das Prinzip des „socialen Mora- 

lismus“ auf jenes „System der natürlichen Interes¬ 

se n“ reduciren, wie wir es schon in der früheren Ge- 

schichte der Moral bei englischen Moralisten, namentlich 

bei Jer. Bentham (§75) gefunden haben. Audi diesem 

liegt die Tendenz zu Grimde, das möglich grösste Wolil- 

sein Aller durch die verstandige Thatigkeit eines Jeden 

und richtige Ordnung der Gesellschaft herbeizuführen. 

Audi hier wird dem Staat, selir verschieden vom liberalen 

Begriff des blossen Rechtsstaats, als seine höchste Auf- 

gabe die Förderung des allgemeinen Wohls zugewiesen. 

Audi hier soll aus dem rechtverstandenen Interesse, also 

aus der aufgeklarten Selbstliebe das richtige sociale Yer- 

halten zu den Andern, die Nachstenliebe, („ Brüderlich- 

keit“ sagen die Socialisten) abgeleitet und so alle sociale 

Pflicht auf Neigung und Trieb basirt werden. Die ethi- 

schen Prinzipien also sind beiderseits ganz dieselben, der 

Unterschied ist uur der (freilich sehr grosse) praktische, 

dass der besonnene englische Staatsmann jene Ideen nicht 

durch Umsturz des Bestellenden und utopische Neubil- 

dungen, sondern durch vernünftige Reformen der Staats- 

verwaltung und Staatswirthschaft erreicht wissen will. 

Und hier, auf dem Gebiet des Staatslebens, liegt 

auch gewiss das gute Recht und die liohe Bedeutung 

dieser Richtung, die in der That eine nothwendige und 

heilsame Erganzung zu der Einseitigkeit des Liberalis- 

mus bildet. Gegenüber dem Eormalismus des abstracten 

Rechts, dessen starre Formen so oft die Decke für das 

schreiendste materiale Unrecht, für die gewissenloseste 

Knechtung und Ausbeutung der untern Classen durch 

die obern abgeben müssen, bildet der Realismus einer 

auf das allgemeine Wolil abzielenden Gesellschaftsmoral 

ein durchaus berechtigtes Gegengewicht, welchem Rech- 
Pfleidcrer, Religion und Moral. 12 



178 

nung zu tragen keine vernünftige Staatsregierung wircl 

umliin können. 

Aber eine ganz andere Frage ist, ob das Prinzip des 

socialen Moralismus, die aufgeklarte Selbstliebe oder das 

rechtverstandene Interesse, zum obersten Moralprinzip 

taugé? Und diess müssen wir mindestens ebenso entschie- 

den, wenn nicht noch entschiedener vernemen, als wir 

dasselbe vom Ppnzip des liberalen Moralismus, Freilieit 

und Recht, geleugnet haben. ¥o das egoistisclie Inter¬ 

esse jedes Einzelnen der höchste Zweck und das oberste 

Gesetz ist, von welcliem alle Pflichten abgeleitet werden, 

da gibt es keine Pflichten, die über dem individuellen 

Willen stünden als bindende Gesetze für seine Willkühr; 

sondern als Ausfluss seines partikularen Interesses stellen 

sie unter dem individuellen Willen und reichen eben- 

desswegen nicht weiter als dessen Belieben und Vortheil 

mit sich bringt. Wo also die Pflichten gegen das Allge- 

meine in Conflict gerathen mit dem individuellen Belieben 

und Vortheil, da ist durchaus kein zwingender logischer 

Gfrund, die letztern dem erstefn nachzusetzen, mit Ver- 

leugnung der Neigung die Pflicht zu erfüllen oder mit 

eigenen Opfern dem Ganzen zu dienen; vielmehr ist es 

in solchem Fall ein von den Pramissen aus ganz korrec- 

ter Schluss, dass der mit freier Willkühr und einzig nur 

zum Zweck des eigenen Nutzens eingegangene Gesell- 

schaftsvertrag gelost oder suspendirt werden darf, sobald 

der souverane Zweck des eigenen Nutzens ohne oder ge¬ 

gen die Gesellschaft leichter und schneller erreicht wer¬ 

den kann als mit ihr, oder gar wenn die Gesellschaft vom 

Individuum das Opfer seines persönlichen Wohls fordern 

würde. Die Gesellschaft mag dann immerhin die einsei- 

tige Lösung des wechselseitigen Assekuranzvertrags bean- 

standen — wenn sie kann — mit Gewalt hindern wollen; 

aber diess hebt das Recht des egoistischen Individuums, 

seine Interessen der Gesellschaft zum Trotz mit allen 

Mitteln der List und Gewalt zu verfolgen, nicht auf. 

Kurz: das Recht, das nur ein Ausfluss des egoistischen 

Interesses ist, reicht auf jeder Seite ganz so weit und 

nur so weit, als die Macht reicht, die eigenen Interessen 

* 
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durclizusetzen. Diess ist aber offenbar die Aufiösung 

aller moralisclien Verhaltnisse in einen latenten Kriegs- 

zustand, in, welchem sicli Alle wider Alle befinden wür- 

den; dessen Ausbruch zwar für gewöhnlich durch die iin- 

gefahre Gleichheit der Interessen der Mehrzahl verhin¬ 

dert wird, der aber jedenfalls keinerlei innere Garantie 

bietet gegen die Aufiösung aller sittlichen Bande und 

das Ueberhandnehmën allgemeiner Barbarei. 

§ 93. 

Wahrend also beim liberalen Moralismus infolge sei- 

nes abstrakten Freiheitsprinzips die ganze persönliche 

Sittlichkeit, das ganze Gebiet der activen Liebe narnent- 

lich absorbïrt wird vom bürgerlichen Recht oder von der 

bloss negativen Anerkennung der persönlichen Freiheit 

Anderer, so wird hier beim socialen Moralismus auch 

diess vollends absorbirt in ein Gleichgewicht der Inter¬ 

essen und der Macht und die dort noch allein übrig ge- 

bliebenen kümmerlichen Grundlagen der Moral in den 

Elementarformen des Rechts fallen vollends in den alles 

verschlingenden Abgrund der schrankenlosen Selbstsucht 

und rohen Macht. Wird dabei auch uur das bürgerliche 

Gemeinwesen Bestand haben können, wenn die Opfer- 

willigkeit der Einzelnen im Interesse des Ganzen, diese 

Grundlage aller Bürgertugend, vom selbstischen Calcul 

der egoistischen Interessen-Moral zerfressen wird?1) 

Hieraus erhellt nun aber, dass es überhaupt unmög- 

lich ist, von den Einzelnen aus, sei es vom Gesichtspunkt 

der iiidividuellen Freiheit oder des individuellen Wohls, 

die sittliche AVelt zu konstruiren; so unmöglich, wie die 

natürliche Welt aus ursprünglichen einheitslosen Atomen 

ohne Yoraussetzung einer höhern vorausgesetzten Einheit 

je zusammenzusetzen ist. „Sie haben die Theile in der 

Hand,, fehlt leider nur das geistigc Band!u gilt vom einen 

Die Commune in Pari* bat inzwischen auf diese Frage thatsachlich 
die Antvvort gegeben! Amu. d. Verf. 

1 O * 
X 
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wie vom andern Versuch. Das sittlich Nothwendige und 
Gute ist eben weder die Freiheit noch das Wohl der 
Einzelnen noch auch eine gedankenlose Yerbindung bei¬ 
der Gegensatze, sondern ein höheres Drittes zu beiden, 
in welchem sie als in ihrer wesentlichen Einheit vermit- 
telt sind. Und diess ist die göttliche Idee der Mensch- 
heit, welche als das schöpferische Prinzip und als abso- 
luter Endzweck sowohl über jedem Individtmm als auch 
über der Summe aller Individuen steht. In ihr ist mit 
der Freiheit der Einzelnen auch das Gesetz des All- 
gemeinen und mit diesem Gesetz auch das wesentliche 
Wohl der Gesammtheit enthalten. Dieses Gesetz aber, 
in welchem die Freiheit ihren vernünftigen Inhalt und 
das Wohl seine reelle Basis erhalt, ist göttlich nach sei- 
nem Ursprung — als Idee des schöpferischen Geistes, in 
welchem Natur und Menschheit ihren Grund hat, — und 
ebendesswegen auch religiös nach seiner ursprünglichen 
psychologischen Erscheinung — als Stimme des Gewis¬ 
se ns. Darum können wir die Kritik des abstrakten sub- 
jectiven Moralismus schliesslich daliin zusammenfassen: 
Er entbehrt sowohl eines absolut festen als eines allum- 
fassenden Prinzips, vermag also die sittliche Welt weder 
zu begründen noch zu erschöpfen, desswegen, weil er es 
verschmaht, das Prinzip des Sittlichen auf den tiefsten 
Grund zurückzuführen: auf die religiöse Urthatsache, das 
Ge wissen. 

§ 94. 

2) Der Bureaukratismus. Gegen die wissenschaft- 
liche Oberflachlichkeit und praktische Misslichkeit der 
eben geschilderten Bichtung, welche über den Individuen 
und ihrem Einzelinteresse nichts Höheres, Bindendes 
kennt, bildet ein heilsames Gegengewicht die durch He- 
gel vertretene ethische Weltanschauung, welche im Gegen- 
theil vom Allgemeinen ausgeht und in dem Gemein¬ 
willen die absolute Voraussetzung, also auch Macht und 
Autoritat gegenüber dem Einzelwillen erblickt. Dieser 
Gemeinwillc soll aber nichts Abstraktes jenseits der Be- 
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sonderheiten des wirklichen Lebens sein, sondern er hat 

sein Leben im geschichtlichen Dasein eines Yolks und 

hat sich seinen Leib geschaffen im Organismus des Staats 

und der gesellschaftlichen Institutionen. So ist also der 

Staat mit seiner geschiclitlich gewordenen Organisation, 

Yerfassung und Gesetzgebung als das wirkliche Dasein 

des Gemeinwillens (des „objectiven Geistes“) anzusehen; 

er ist eben damit die höchste Macht und Autoritat gegen- 

über den Einzelnen. Die geschichtlichen Institutionen 

sind der Selbstzweck und die Individuen sind nur das 

Material, in welchem — und die Organe, durch welche 

das geschichtliche Yolksleben sich vollzieht, wie in einem 

Leib die belebende Seele der Selbstzweck ist und Fleisch 

und Blut, Knochen und Glieder nur der Stoff sind, in 

welchem und durch welchen die Seele lebt. 

Diese Theorie des „historischen Rechts“ hat 

nicht nur eine wohlthatige Schutzwehr gebildet gegen die 

zersetzenden Fluthen eines eitlen und zuchtlosen Subjec- 

tivismus in Staat und Gesellschaft, sondern sie hat auch 

im Gegensatz zur Irreligiositat des subjectiven Moralis- 

mus wieder eingelenkt zur Yersöhnung des sittlichen 

Lebens mit der Religion, wenigstens so weit diese in den 

kirchlichen Institutionen ein ausseres Dasein hat. Deun 

da auch die Kirche eine historische Macht ist, so kommt 

das historische Recht auch ihr zu gut und schützt sie 

vor zersetzender Willkühr; ohne dass doch das absolute 

und umfassende Recht des Staats dem particularen Recht 

der Kirche im Geringsten geopfert werden dürfte. Frei- 

lich bei allem Respect vor der Kirche als historischer 

Institution fehlt oft alles Yerstandniss für das innerliche 

Prinzip der Kirche, für den religiösen, speciell christ- 

lichen Geist und für die Kothwendigkeit einer relativ 

selbstandigen Bewegung des innerkirchlichen Lebens. 

Man betrachtet von dieser Seite aus gerne auch die Kirche 

als Staatsanstalt, wie Justiz, Polizei u. a. und demgemass 

massregelt man sie auch in ihren innersten Angelegen- 

heiten mit polizeilichem Zwang, octroyirt durch Cabinets- 

ordres Bekenntnissformeln, Catechismen, Liturgieën, Ge- 

sangbücher und Agenden und tastet damit das höchste 
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Recht der Persönlichkeit, das Recht der Gewissensfreiheit, 

mit groher Gewalt an. 

Es kommt indess auf diesem Punkte nur der tiefere 

Mangel dieser ganzen Richtung, die in ihrer Einseitigkeit 

als „Bure aukratismus u zu bezeichnen ist, zur deut- 

lichsten Aeusserung. Audi dieser ethischen Theorie fehlt 

es nehmlich, wie der vorigen, an einem absoluten Prinzip 

und Gesetz des Sittlichen. Deun die historischen Machte, 

welchen hier die Autoritat für den Einzelwillen zukommt, 

enthalten zwar wohl ungleich melir Gutes und Walires 

als die egoistischen Einzelwillen, aber dennoch sind auch 

sie menschlich beschrankte Machte, zeitlich geworden und 

zeitlich sich andernd, in ihrem Werden und Wechseln 

gar mannigfach von zufalligen lokalen und temporalen 

Umstanden, auch von der individuellen Denk- und Sinnes- 

art der daran mitarbeitenden Menschen bedingt und beein- 

Husst, können also jedenfalls nicht auf absolute, sondern 

nur auf relative Geltung und Berechtigung Anspruch er- 

heben. Diese ihre bedingte Autoritat bedarf also selber 

wieder eines absoluten Grimdes, auf den sie sich 

stützen und aus dem sie ihre Kraft ziehen kann; .das 

kann nur das Gewisse n sein. Im Ge wissen, diesem 

Band des endlichen Willens an den unendlichen, wurzelt 

auch die Gebundenheit des Individuums an die historischen 

Autoritaten (den „objectiven Willen “) — cf. Röm. 13, 5. 

Ohne das Gewissen seiner Burger für sich zu haben, ist 

auch der starkste Staat schwach, wider das Gewissen sei¬ 

ner Bürger aber völlig machtlos. Doch nicht nur bedür- 

fen die historischen Machte zu ihrem Fundament der 

göttlichen Legitimation, sondern ihr relatives Recht sinkt 

sogar geradezu zum Unrecht herab, wenn es nicht sein stetes 

Regulativ und Correctiv hat an der im sittlichen Bewusst- 

sein gegebenen absoluten Norm einer nicht geschicht- 

lichen, sondern ewigen und rein idealen Wahrheit und 

Gerechtigkeit. So grossartig die Anschauung ist, welche 

in der geschichtlich gewordenen Organisation des sitt¬ 

lichen Lebens das Dasein der objectiven Vernunft, der 

sittlichen Idee erkennt und respectirt, so nalie liegt ihr 

doch die Gefalir, die Seite des Endlichen und menschlich 
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Beschrankten an der Geschichte und ihren Gestaltungen 

zu überselien oder gar gerade diese Seite für das A¥e- 

sentliche und Ideale zu nelimen, also Menscliliclies und 

Unvollkommenes zu vergöitern. Damit sinkt aucli diese 

Richtung in einen ideallosen Empirismus herab, wie die 

vorige, wenn gleicb auf ganz andere Art. Davor kann 

sie nur daim bewabrt bleiben, wenn sie den Geist der 

Gescliiclite stets ricbtet nach dein übergeschichtlichen 

ewigen Gottesgeist. 

§ 95. 

3) Der Pietismus. Das Gegenstück gegen den Mo- 

ralismus, die einseitige subjectiv-sittliclie Richtung, bildet 

der Pietismu s, die einseitige subjectiv-religiöse Rich- 

tung. Fehlt jenem die religiöse Arertiefung, so diesem 

die sittliche Erfüllung, ist dort das Sittliche oberflacklich, 

halt- und grundlos, so hier das Religiöse leer, inhalt- und 

fruchtlos; felilt dort dein sittlichen Handeln die Reinheit 

der Motive, so hier dein religiösen Eühlen die Kr aft und 

Klarheit des Handelns; dort Verkehrung des Sittlichen 

in eine Mechanik der egoistischen Interessen, hier Arer- 

kehrung des Religiösen in ein Spielen mit Gefühlen und 

Vorstellungen. Nicht, als ob der Pietismus sittlich in¬ 

different ware; aber sein sittliches Interesse ist ein rein 

negatives, ascetisches. Er gleicht darin auf protestanti- 

schem Boden ganz dem katholiscken Mönchthum, dass 

ihm die AVelt, das Natürliche und allgemein Menschliche 

ein dem Christenthum mindestens Fremdes, wenn nicht 

geradezu Feindseliges zu sein scheint, das der ernstliche 

Christ möglichst zu fliehen und zu verleugnen habe. Das 

Christliche ist ihm eine völlig andere, zweite A\^elt über 

dem Natürlich-Menschlichen; über dem Gegensatz in der 

empirischen AVirklichkeit verkennt er das andere Moment, 

dass das Christliche in seinem AVesen nichts anderes ist 

und sein will als die A^ahrheit des Menschlichen, als die 

A^ollendung der menschlichen Natur nach Gottes Eben- 

bild; über den unchristlichen -Erscheinungen der wirk- 

lichen A¥elt kann er nicht zu der Erkenntniss sich er- 
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heben, dass das eigentliche Wesen und die Bestimmung 

alles Weltlebens nach der Idee des Schöpfers keine an¬ 

dere ist als die, das Material zu bilden, das durch die 
sittliche Bearbeitung des christlichen Geistes zu einem 

Reicli Gottes erboben werden solle. 
Daher ist denn der Pietismus zuvörderst gegen die 

rein sittlicbe Thatigkeit und ibre Organisation in der 

objectiven sittlichen Welt sehr gleicbgiiltig. Staat, Kunst 

und Wissenschaft, humane Cultur sind ihm profane Dinge, 

ohne göttlich wahren Gebalt und Zweck, verganglich und 

eitel, wie der Sinnengenuss, Dinge, die, wenn man sich 

auch der Umstande wegen mit ibnen befassen muss, doch 

jedenfalls kein tieferes lebendiges Interesse verdienen. 

Yon diesem sittlichen Quietismus gilt mit Recht, was dem 

Christenthum als solchem mit grossem Unrecht scbon 
nacbgesagt wurde: er entfremdet den Menschen dem ir- 

dischen Beruf, macht ihn ungeschickt für die edelsten 

Aufgaben und nöthigsten Arbeiten des Diesseits und lullt 

ihn in einen Zustand von schlafwachem Dammerleben ein, 

bei welchem er mindestens ein unnützes Glied der Ge- 
sellscbaft ist, unter Umstanden aber auch als Werkzeug 

in der Hand schlauer Führer ein höcbst gefahrlicher Fa- 
natiker werden kann. 

Aber aucb gegen die Kirche, die objectiv geschicht- 

liclie Organisation des Christenthums, verhalt sich der 

Pietismus kühl, wenn nicht geradezu ablebnend; sie ist 
ihm als eine der sichtbaren Welt angehörige Anstalt 

scbon zu weltförmig; die mannigfachen Berührungen, in 
welche sie als Weltmacht mit dem Staat und mit dem 

ganzen sittlichen Culturleben zu treten nicht umbin kann, 

erscheinen dem Pietismus schon wie eine Art Verwelt- 

lichung des Christenthums. Daher fühlt sich der Pietis¬ 
mus in der Kirche, auch wenn er sich nicht geradezu 
separatistisch von ihr zurückzieht, doch nie ganz befrie- 

digt, sondern suclit seinem Gemeinschaftsbedürfniss lieber 
oder doch nebenher in den engsten, auf rein individueller 
Wahlverwandtschaft ruhenden Kreisen, in den Conven- 
tikeln, genug zu thun. Ueberhaupt ist ihm das Religiöse 

immer am liebsten in der ganz individuellen Form, als 
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Herzenserfahrung und Lebensgeschiclite der Einzelnen. 

Die Folge dieser Zurückziehung auf individuelle Fröm- 

migkeit ist nun zwar allerdings eine Feinheit des reli- 

giösen Empfindens und Virtuositat der religiösen Selbst- 

beobachtung und Selbstmittheilung, die man fast auch 

eine in ihrer Art hohe Meisterscliaft mensclilicher Geistes- 

cultur nennen könnte. Aber die Enge des Gesichts- 

kreises, das Verschmahen derKlarbeit und Bestimmtheit, 

Nüchternheit und Besonnenbeit des wissenschaftlichen 

Denkens und sittlicben Wirkens macht auch das fromme 

Leben krankeln: die Feinheit der religiösen Empfindung 

wird da gar leiclit zur nervösen Beizbarkeit und Hypo¬ 

chondrie, die Virtuositat der Selbstbeobachtung und Selbst- 

darstellung zur eitlen Selbstbespiegelung und unzarten 

Schaustellung des Innersten, die Beschrankung auf die 

engen Gemeinschaftskreise flihrt zur lieblosen Selbster- 

hebung über die draussen Stehenden, zum pharisaischen 

Tugendstolz und zur Scheinheiligkeit. 

Einen achtungswerthen Zug des Pietismus, den ein- 

zigen, worin er thiitig auftritt, dürfen wir schliesslich 

nicht unerwahnt lassen: seine Bemühung um Bekehrung 

der Heiden und um Bettung und Unterstützung der phy- 

sisch und geistig Verkommenen und Verwahrlosten, die 

„aussere“ und „innere Mission“. Allein so achtungswerth 

namentlich die letztere Thatigkeit ist, so ist sie doch — 

characteristisch für den Pietismus! — von vorneherein 

auf nur individuelle Erfolge gerichtet und überwiegend 

auch auf die kleinen Mittel der Einzelthatigkeit beschrankt. 

Wie klein sind nun aber doch im Grund diese Erfolge 

an einzelnen geretteten Individuen im Vergleich zu dem 

Wohl und Wehe ganzer Völker und Staaten, für welches 

der weltflüchtige Pietismus keinHerz hat und keine Hande 

rührt!1) Und wie viel mehr könnte auch in jenem Bettungs- 

x) Gerne sei zugestanden, dass diese im Sommei* 1869 geschriebenen 
Worte wahrend des deutsch-französischen Kriegs durch manche erfreu- 
liche Thatsachen widerlegt worden sind. So waren auch die Verhand- 
lungen der am 31. Mai und 1. Juni 1871 zu Stuttgart abgehaltenen Con- 
ferenz der süddeutschen Vereine für innere Mission von einem so 
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werk geschehen, wenn man es im Grossen organisiren 

und im Bunde mit den sittliclien Machten betreiben 

wollte! Es ist unleugbar, dass hier der Pietismus eine 

grosse Mission bat; aber um ihr völlig zu genügen, müsste 

er aus der Enge des Parteistandpunkts heraustreten, seine 

Abneigung gegen das rein-menschlicli Wall re und Gute 

in Erkennen und Handeln aufgeben und sich den Cultur- 

bestrebungen der Zeit anschliessen. Daim könnte er 

ohne Frage ein Salz der Erde werden; aber isolirt vom 

Sittliclien muss das Salz „dumm werden44. 

§ 96. 

4) Der Hierarchismus. Gegenüber der dem Pietis¬ 

mus eigenen einseitigen Bichtung auf individuelle Fröm- 

migkeit ist die Bichtung auf die Gemeinschaft des reli- 

giösenLebens in der objectiven geschichtlichen Institution 

oder die Kirchliclikeit entschieden im Becht. Auch 

liegt ihr die Abschliessung von der Welt und den sitt- 

lichen Thatigkeiten in derselben ferner als dem ascetischen 

Pietismus. Die Kirche ist ja selbst eine Weltraacht und 

bedarf zu ihrem ausseren Bestellen nothwendiger Weise 

der weltlichen Mittel, kann also die Berührung mit dem 

übrigen Weltleben nicht so ganz zurückweisen. Diess 

wird sie immer vor der krankhaften Innerlichkeit und 

dem unfruchtbaren Quietismus bewahren. 

Aber diese Yorzüge verbinden sich bei dieser Bich¬ 

tung, sobald sie sich von dem kirchlichen Interesse ein- 

seitig beherrschen lasst, mit so gewichtigen und für reli- 

giöses wie sittliches Leben nachtheiligen Schattenseiten, 

dass dagegen die Mangel des Pietismus als völlig harm- 

los erscheinen. Diese einseitig kirchliche Bichtung ist, 

da ihre Trager die Organe der kirchlichen Begierung zu 

sein pflegen, als „Plierarchismus 44 zu bezeichnen. Der 

tuchtigen, volksthümlich gesunden sittliclien Geist durchzogen, dass bei 

fernerer Pflege desselben die besten Folgen sowohl für das christliche 

Volksleben als auch für den Pietismus selbst zu boffen sein dürften. 

Anm. des Verf. 
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Pietismus felilt clarin, dass er die Religion d. h. die in- 

nerliclie Frömmigkeit allein, mit Ausschluss (oder doch 

auf Kosten) des Sittlicben, will geiten lassen. Dabei whr 

aber doch 1) diese innerliche Frömmigkeit etwas wahr- 

baft AVerthvolles, ja als Prinzip des geistigen Lebens das 

unersetzbar Wichtigste, und 2) war jene Exclusivitat doch 

bloss ein Ignoriren des Sittlicben, eine Weltflucht, nicht 

eine verkehrte Beeinflussiing des Sittlicben; der Pietis¬ 

mus ist nur sittlich unfruchtbar, nicht (positiv und direct) 

sittlich scbadlich. Beides ist beim Hierarchismus anders. 

Sein Idol ist die Kirche als diese ausserlicbe weltförmig 

organisirte Institution. Die Kirche ist nun aber nicht 

dieBeligion selbst, sondern nur deren ausserlicher sicht- 

barer Leib; ilire Institutionen, Aemter und Cultusfunc- 

tionen sind gar nicht, wie schon missverstandlich genug 

gesagt worden ist, das Dasein des religiösen Geistes, 

sondern sie sind einfach die Mittel, durch welche, und 

die Fornien, in welchen der religiöse Geist in der Ge- 

meinschaft zum wechselseitig verstandlichen Ausdruck 

kommt. AVenn nun diese Mittel mit dein innerlichen 

Zweck, dem sie nur dienen sollten, verwechselt und selbst 

zum Zweck, und zum höchsten, ja einzigen Zweck gemacht 

werden, so ist klar, dass damit vor Allem das eigentliche 

Wesen der Beligion gröblich geschadigt wird; sie wird 

aus einem Innerlichen in ein Aeusserliches verwandelt; 

zwischen das unmittelbare Verhaltniss von Mensch zu 

Gott schieben sicli menschliche Mittler und Mittel ein; 

die Gebundenheit des Gewissens an Gott wird gelost und 

dafür eine Gebundenheit an irrende und sündige Men- 

schen untergeschoben, was auf Abgötterei und Menschen- 

vergötterung hinauslauft. Dazu kommt, dass diese in sich 

selbst nichtige, hohleForm derReligion gegenüber dem in 

sich erfüllten, real werthvollen sittlicben Leben mit dem 

Anspruch auf unbedingten Yorzug, ja auf Beherrschung 

und Bevormundung auftritt. Die Geistlichen, statt Diener 

der Gemeinde zu sein, wollen nicht nur Herren über den 

frommen Glauben und Richter über die Gewissen sein 

(was schon vom religiösen Standpunkt aus verwerflich ge¬ 

nug ware), .sondern aucli noch Herren über Staat, Geselh 
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schaft, Schule. Für ihre sehr menschlichen Glaubens- 

satze und sehr weltlichen kirchenpolitischen Dekrete 

sprechen sie die Autoritat einer göttlichen Offenbarung 

an und verwerfen dagegen die wahren Offenbarungen des 

göttlichen Geistes in der wissenschaftlichen Erkenntniss 

und in den sittlichen Weltordnungen. So ist der Hierar- 

chismus zugleich ein Feind der lebendigen Frömmigkeit 

und der Sittlichkeit; die Opposition, die er von der letz- 

tern aus erfahrt, ist aber eben desswegen so wenig ein 

Kampf gegen die Frömmigkeit, dass vielmehr auch diese 

uur dabei gewinnen kann, wenn ihr Zerrbild, der thönerne 

Götze einer an Gottes Stelle sich setzenden Kirchen- 

herrschaft, zerstört und den wahrhaft göttlichen, weil 

sittlichen, Weltmachten, Staat, Gesellschaft, Familie und 

Schule, der an ihnen gemachte Eaub zurückerstattet 

wird. 



2. Abschnitt. 

THETISCHE ENT WICKLUNGr. 
* I 

§97. • 

Als das gesicherte iind öfters bestatigte Resultat der 

bisherigen Untersuchungen können wir diess hier voran- 

stellen: Moral und Religion geboren zusammen; 

und zwar einmal in dem Sinn, dass keines von beiden 

das andere entbehren oder ersetzen kann; und für’s an¬ 

dere insofern, als beide auch nicht gleichgültig neben 

einander hergehen, sondern mit einander in wesentlichem 

innerem Zusammenhang, in gegenseitiger Wechselwir- 

kung stehen. Kurz das Yerhaltniss beider Lebensspha- 

ren ist das der Verknüpfung Unterschiedener: Einheit 

im Unterschied und Unterschied in der Einheit. Nacli 

diesen beiden Seiten also haben wir das Yerhaltniss zu 

betrachten. 

Ausgehen wird die Untersuchung müssen von der 

Seite der Einheit; es wird nachzuweisen sein, dass die 

Sittlichkeit in der Religion ihre Wurzel, ihr 

Prinzip hat. Und zwar verstellen wir dabei Prinzip in 

doppeltem Sinn: sofern es ideales Gesetz und sofern es 

reale Kraft ausdrückt, nach diesen beiden Beziehungen 

also wird es sich zeigen lassen, dass die Sittlichkeit auf 



der Eeligion ruht: nacli jener, sofern sie ihr absolutes 

Gese14 nur aus der natürliehen Gottesoffenbarung 

im Gewissen entnehmen kann; nacli dieser, sofern ihr 

die absolute Kr aft nur zufiiesst aus der geschicht- 

lichen Gottesoffenbarung in der Erlösung. 

Ist damit die prinzipielle Yerknüpfung der Sittlich- 

keit mit der Eeligion nachgewiesen, so wird sich anderer- 

seits zeigen, dass die auf jenem Grimde erwachsene Sitt- 

licbkeit nun doch nur zur eigenthümlichen und 

selbstandigen Erscheinung in der Wirklichkeit 

des Lebens kornuit, wie der Baum aus der Wurzel 

zwar erwachsen, aber darum doch wieder ein anderes ist, 

als die Wurzel. Und zwar gehort.zu dieser Selbstandig- 

keit des Sittlichen nicht nur diess, dass es in seiner 

ausseren Gestaltung und in neren Organisation seinen 

eigenen Gesetzen folgt, die nicht aus dem religiösen 

Centrum, sondern aus dem gesammten Umkreis der 

menschlichen und aussermenschlichen Natur entnommen 

sind; sondern auch diess, dass die ganze Selbstverwirk- 

lichung des Sittlichen in der Welt als reader Selbst- 

zweck o der als ein unbe dingt es Gut zu betrachten ist, 

welches ebendamit unbedingtes Existenzrecht in Anspruch 

zu nehmen bat. Diess gilt im bestimmten ünterschied 

von, ja Gegensatz zu denjenigen Erscheinungen des aus- 

sern Lebens, welche ausschliesslich der Eeligion als 

• v solcher angehören. Deun auch diese, obgleich ihrem 

Wesen nach ein innerliches Leben in der Beziehung auf 

Gott, muss doch schon damit, dass sie Saclie der Ge- 

meinschaft wird, auch in die aussere Erscheinung heraus- 

treten, muss in einer organisirten Gesellschaft sich einen 

Leib und in den bestimmten Functionen undFormen des 

Cultus sich Mittel ihrer Selbstverwirklichung geben. Aber 

diese aussere Organisation der Eeligion unterscheidet 

sich von derjenigen der Sittlichkeit dadurch ganz wesent- 

lich, dass letztere durchgangig Selbstzweck ist, weil Eea- 

lisirung der Idee des Guten in der aussern Welt, woge- 

gen jene durchgangig nur Mittel ist für den Zweck der 

innerlichen Frömmigkeit, nur Form, die nicht in dem 

Aeussern der Erscheinung ihren Zweck hat, sondern 
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ganz nur dem Innenleben des frommen Gemüths zum 

Ausdrucks- und Anregungsmittel dient. So gewiss nun 

auch diese innerliche Frömmigkeit als solche, als centrale 

Beziehung des Menschen auf Gott, so sehr ein Selbst- 

zweck ist wie die Sittlichkeit, als Bethatigung der gott- 

gegebenen Kraft im Umkreis der Welt: so gewiss stehen 

doch die ausseren Vermittlungen der Frömmigkeit, eben 

weil nur Mittel und dienstbare Formen, den organischen 

Gestaltungen des Sittlichen, welclie s e 11 > s t reale Zweck- 

erfüllung, reale Güter sind, scblechthin an Werth, Be- 

deutung, Beclit und Ansprucb nach. Wie wichtig dieser 

Satz ist als Kanon für Beurtheilung der concretcu Fra- 

gen unserer Zeit, wird sicb spliter ergeben. 

1. Das P r i n z i p des Sittliclien liegt i u der 

B e 1 i g i o n. 

§ 98. 

Wir werden auf allgemeine Zustimmung rechnen dür- 

fen bei dem Satz, dass alles Sittliche ein Handeli] nach 

Gesetzen sei. Alle ausseren Gesetze aber werden zu 

wirklich verpflichtenden Gesetzen für den einzelnen Wil¬ 

len nur dadurch, dass sie an einem demselben innerlichen 

Gesetz ihren Anknü})fungspunkt haben, von diesem als 

verpflichtende Gesetze anerkannt und sanctionirt werden. 

Diese oberste gesetzgeberische Instanz, diess letzte Ge¬ 

wisse , an welches alle einzelnen und besondern Gesetze 

des Sittlichen anknüpfen, ist nun nach allgemeinem Sprach- 

gebrauch das Gewissen. Liesse sich nun nachweisen, 

dass das Gewissen in der That (wie auch die gewöhnliche 

Annahme ist) eine Olfenbarung des göttlichen Willens im 

Menschen sei, so ware damit der Satz bewiesen, dass alle 

sittlichen Gesetze von der göttlichen Gesetzgebung her- 

fliessen, aus dieser ilire verpflichtende Kraft entlehnen 

und also im religiösen Prinzip wurzeln. 

Allein gegen jene gewöhnliche Definition vom Ge¬ 

wissen erhebt sich mit dem Anspruch auf tiefere Wissen- 
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scliaftlichkeit die Entgegnung, dass das Gewissen ein- 

fach zur Natur des Menschen gehore und der Ausdruck 

davon sei, was seine Natur fordere, dass es somit eine 

rein „immanente, autonome Vernunftgesetzgebung“ sei. 

Was man popular „Stimme Gottes“ heisse, sei in Wahr- 

heit die sich selbst offenbar werdende menscblicbe Natur 

oder Gattung und wir seien wissenschaftlieh durcbaus 

nicht befugt, für diese psychologische Erscheinung eine 

jenseits des anthropologiscben Standpunkts liegende ge- 

setzgebende Macht als begründendes Prinzip vorauszu- 

setzen oder zu fordern. 

Diess die Ansicht der reinen Immanenzphilosophie 

oder, wie sie wohl am bezeichnendsten zu benennen ware, 

des „Anthropologismus“. Sehen wir uns dieselbe naher 

an, um sie einer Kritik zu unterziehen! Wir befinden 

uns dabei in der günstigen Lage, die Pramissen des Geg- 

ners ganz billigen zu können und doch von seiner eige¬ 

nen Definition aus zu einer andern Eolgerung über Wesen 

und Ursprung des Gewissens zu gelangen. Auch wir 

gehen nehmlich davon aus, dass das Gewissen das 

unmittelbareBewusstsein von der dem endlichen 

Geiste als Gesetz seiner Selbstbestimmung inne- 

wohnenden Bestimmtbeit seines (geistigen) We¬ 

sen s ist. Aber sehen wir genau zu, was damit gesagt ist! 

Unmittelbar springt ein doppeltes in die Augen: 1) Der 

Inbalt des Gewissensgesetzes ist kein anderer als das 

eigene Wesen des Menschen; es ist insofern allerdings 

so, wie die Gegner sagen, dass im Gewissen die eigene 

geistige Natur des Menschen zum Ausdrucke kommt, dass 

also der Mensch dabei autonom ist. Allein diess ist 

offenbar nur die eine Seite der Sache und es muss als 

unphilosophische Oberflachlichkeit bezeichnet werden, 

wenn über dieser die andere gleich wesentliche Seite 

übersehen wird. Es liegt nehmlich in jener Definition 

auch eb en so sehr: 2) im Gewissen erscheint dem Men- 

sclien sein eigenes Geisteswesen in der Form einer ge- 

gebenen Bestimmtbeit, also als ein der freien Selbstbe- 

stimmung des Ich gegenüber Nothwendiges — als Gesetz 
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über ihm und für seine Freiheit. Da nun die Wirklich- 

keit des Ich in seiner Freiheit, in den ActiOnen seiner 

Selbstbestimmung und Selbstbethatigung besteht, so ist, 

was dieser seiner freien Selbstthatigkeit als Nothwendig- 

keit, als gegebene Bestimmtheit des Wesens gegenüber- 

steht, offenbar ein Anderes gegen das wirkliche Ich; 

d. h. einmal: es ist mit ihm keineswegs identiscli, denn 

es verhalt sich ja zu ihm wie Nothwendigkeit zu Freiheit, 

wie seiende Wesensbestimmtheit zur actuellen Selbstbe¬ 

stimmung, was offenbar Gegen satze sind. Aber weiter 

noch: die Wesensbestimmtheit geht jedem Act der Selbst¬ 

bestimmung voraus, ist also nicht vom freien, wirklichen 

Ich gemacht, sondern diesem vielmehr immer schon ge- 

geben; das in sich bestimmte (nothwendige) Wesen des 

endlichen Geistes ist nicht von der sich bestimmenden 

(freien) Wirklichkeit des Ich abhangig, wohl aber diese 

von ihm, weil da, wo Wesen und Wirklichkeit aus ein- 

ander sind — was die Endlichkeit ausmacht — nothwen- 

dig das Wesen, das bestimmte Sein, das logische Prius 

ist für die Wirklichkeit, für das auf bestimmte Weise 

Thatigsein. Kurz also: Die im Gewissen als Gesetz 

gegebene Wesensbestimmtheit ist nicht nur ein anderes 

gegen das wirkliche selbstthatige Ich, sondern ist auch 

die höhere Macht über dieses; wahrend das Gesetz 

weder in seinem Dasein noch in seinem Sosein vom Ich 

abhangig ist, ruht hingegen das Ich mit seiner ganzen 

Freithatigkeit auf jenem, ist also von jenem schlechthin 

abhangig, unbedingt an jenes gebunden. So steht das 

Verhaltniss beider, wenn wir es auch nur rein begrifflich, 

in abstracto betrachten; in concreto aber erscheint das 

entwickelte Verhaltniss der Gegensatzlichkeit und Ueber- 

ordnung endlich noch geradezu als das des directen Wi- 

derspru'chs. Betrachten wir nehmlich den endlichen 

Geist in concreto, wie er als menschliche Seele erst aus 

der Natur heraus werden muss, so finden wir, dass 

keineswegs von Anfang seine Wirklichkeit, seine actuelle 

* Selbstbestimmung und Selbstbethatigung entspricht sei¬ 

nem Wesen als Geist, sondern dass er vielmehr eine 

seinem Geistwesen widersprechende Bestimmtheit, die der 
Pfleideror, Moral nnd Religion. 13 
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ungeistigen Natur, an sicli tragt und unter dem beherr- 

schenden Einfluss dieser letztern sicli selbst aucli un- 

geistig und widergeistig bestimmt, also nach seiner actuel- 

len Wirklichkeit irn Widersj)ruch stekt zum Gesetz seines 

(geistigen) Wesens, zum Gewissen. 

§ 99. 

Aus allem Diesem folgt nun mit zwingender Noth- 

wendigkeit, dass der endliche Geist oder das wirkliche 

Ich wohl der Trager, nicht aker die hervorbringende Ur¬ 

sache, nicht der zureichende Grund für die Thatsache 

des Gewissens sein kann. Und wir sind damit also zu 

der weiteren Erage gedrangt, wo im Aussermenschlichen 

die Ursache für jene Erscheinung im Menschen zu 

suchen sei? 

Das nachstliegende könnte scheinen, diese Ursache 

in der untermenschlichen Natur zu suchen, welche 

ja die Basis und den Ausgangspunkt für das Werden 

des endlichen Geistes bildet. Nun klebt zwar allerdings 

dem endlichen Geist von diesem seinem ungeistigen Aus¬ 

gangspunkt her eine anfangliche Bestimmtheit an; allein 

diese ist so wenig die geistige Bestimmtheit des Ge- 

wissensgesetzes, dass es yielmehr die diesem direct ent- 

gegengesetzte ungeistige und widergeistige Naturbe- 

stimmtheit ist, in deren Eesseln der werdende Geist an- 

fangs liegt, von der er sich aker im Prozess seiner Selbst- 

verwirklichung zum wirklichen Geist im selben Massc 

loszumachen hat, in welchem er seine geistige Anlage 

^ realisiren will. So wenig also ist das Gewissen die Wir- 

kung der Natur, dass vielmehr die Erfüllung seiner An- 

sprüche einen Brucli mit der Natur und eine energische 

Erhebung über die Natur yoraussetzt. 

Wenn also die hervorbringende Ursache für das Ge¬ 

wissen weder im Menschen, noch in der Natur zu linden 

ist, so bleibt offenbar nichts anderes übrig als sie zu * 

suchen in der gemeinsamen Voraussetzung beider: in der 

schöpferischen Macht, welche ebenso selir der Grund ist 
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für das Dasein der Natur als für das Hervorgehen des 

endlichen Geistes aus der Natur. Diese Macht muss nun 

Geist sein, sonst könnte sie nicht der Grund sein für 

das Werden des endlichen Geistes, und zwar muss sie 

absoluter Geist sein, sonst könnte sie nicht der Grund 

sein weder für das Werden des endlichen Geistes, noch 

für dessen Voraussetzung, für das Sein der Natur. Und 

wir können noch weiter gehen und aus der Art der Wir- 

kung auf die nahere Beschaffenheit der schöpferischen 

Ursache des Gewissens schliessen. Wie im endlichen 

Geist Selbstbestimmung und Wesensbestimmtheit (Ge- 

setz), Freiheit und Nothwendigkeit zusammen sind, so 

müssen sie es auch sein im unendlichen Geist, als dem 

Grund des endlichen. Aber wahrend beide Seiten: die 

freie Wirklichkeit und das nothwendige Wesen im end¬ 

lichen Geist von Anfang ausser einander sind, so müssen 

sie im unendlichen Geist von Anfang schlechthin in Ein- 

heit stelien, sonst ware dieser selber auch dem Werden 

unterworfen, könnte also nicht der schöpferische und 

Gesetze gebende Grund für das Werden und Sichbestim- 

men des endlichen Geistes sein. Nun ist aber die Ein- 

heit der Freiheit mit ilirem Gesetz nichts anderes als 

sittliche Vollkommenheit oder Heiligkeit. Sonacli be- 

stimmt sich der unendliche Geist, welcher der Schöpfer 

und Gesetzgeber des endlichen ist, noch naher als der 

heilige Wille des Guten oder als der heilige Gott. 

Und so sind wir also zu dem Resultat gelangt: 

Die hervorbringende Ursache für die psycho¬ 

logische Erscheinung des Gewissens liegt weder 

im Menschen noch in der Natur, sondern im hei¬ 

ligen Willen Gottes. Das Gewissen ist also das 

Bewusstsein der von Gott im endlichen Geist- 

wesen gesetzten eigenen (geistigen) Bestimuit¬ 

heit desselben, somit allerdings eine Offen- 

barung des heiligen Gottes willens im Mens chen. 

Dass durch diese Theonomie die von vorneherein 

zugestandene Autonomie des Gewissensgesetzes keines- 

wegs aufgehoben, sondern vielmehr nur erganzt und auf 

ihren letzten Grund zurückgeführt wird, dürfte aus der 
13* 



196 

gegebenen Deduction als selbstverstandlich einleuchten. 

Das Gesetz, an das Gott den Menschen bindet, ist ja 

kein ihm Fremdes, sondern ist nur die Bestimmung sei- 

nes eigenen menschlichen Wesens als Geist, also nach 

der Seite, welche der Menscli mit Gott gemein hat, wo- 

nach er also mit Gott wesensverwandt, Gottes Kind und 

Ebenbild ist. Das Gewissensgesetz ist weder ein bloss 

Menschlicb.es, noch ein bloss Göttliches, sondern es ist 

das eine in und mit dem andern, die Offenbarung Gottes 

im Menschen und die Ebenbildlichkeit des Menschen 

mit Gott; es ist die göttlich-menschliche Potenz, welche 

dem endlichen Geiste von Hause aus, von seinem Ur- 

sprung aus Gott anhaftet und mitgegeben ist, mit der 

Bestimmung, sich zur vollendeten Aehnlichkeit und freien 

Gemeinschaft des Lebens mit Gott zu actualisiren. 

§ 100. 

Aus dieser Zweiseitigkeit des Gewissens als einer 

göttlich - menschlichen Potenz erklaren sich zweierlei 

scheinbar widersprechende Erscheinungen an demselben. 

Weil es göttliche Potenz, eine Offenbarung des heili¬ 

gen Gotteswillens an den Menschen ist, kornuit es zum 

v Bewusstsein in der Form einer unbe dingt en, sei es 

fordernden oder richtenden Gesetzgebung und unter- 

scheidet sich eben hiedurch von allem nur endlichen 

Bewusstseinsinhalt, allen Trieben oder Em|ifindungen oder 

Vorstellungen von nur natüilichem Ursprung, deren kei- 

nem der Charakter des Unbedingten, schlechthin Gülti* 

gen zukommt. Zugleich ist aber das Gewissen aucli 

menschlich in doppeltem Sinn: einmal der Bewusst- 

seinsact selbst, in welchem der Mensch der Bezogenheit 

seiner Freiheit auf ein absolutes Gesetz und dieses Ge- 

setzes auf seine Freiheit inne wird, geilt im Menschen 

und durch seine geistige Keceptivitat vor, ist also sein 

eigener Act; sodann aber aucli das Gesetz, dessen Be- 

ziehung auf die Freiheit das Gewissen ausmacht, ist, ob~ 

gleicli seiner Form nach unbedingt, also göttliche Offen- 

v barung, doch seinem Inhalt nach nichts anderes als 
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das eigene Wesen des Menschen. Ebendesswegen 

aber kann der Inhalt des Gewissensgesetzes nur soweit 

in concreto richtig verstanden werden, als das Wesen 

des Menschen, seine ideale Anlage in concreto richtig 

realisirt ist, wenn auch nicht gerade im einzelnen Sub¬ 

ject selbst, so doch in der Gemeinschaft, unter deren er- 

ziehendem Einfiuss der Betreffende steht. Dass wir in 

uns ein Gesetz haben, welches unbedingt fordert und 

richtet, fühlt Jeder unmittelbar; aber was dieses Gesetz 

wolle, auf was alles es sich zustimmend oder verwerfend 

beziehe, die Erkenntniss dessen ist keineswegs eine un¬ 

mittelbar und ursprünglich gegebene, sondern ist nach 

ilirem Umfang und ihrer Reinheit bedingt durch den 

Umfang und die Normalitat der Entwicklung der 

menschlichen Anlagen, wie diese in der Wechselwirkung 

zwischen dem Einzelnen und der Gemeinschaft in steti- 

gem Fortschritt zu gewinnen ist. Daher hat zwar jeder 

Mensch von Natur schon ein Gewissen, aber der Inhalt 

desselben, der Umfang und die Beschaffenheit seiner 

Aussagen ist bei verschiedenen Vólkern, Zeitaltern, Bil- 

dungsstufen ein mannigfach verschie den er. Daher 

auch die Möglichkeit eines „irrenden Gewissens“, 

ein Ausdruck, der freilich nicht genau ist, sofern der 

Feliler nicht eigentlich im Gewissen selbst unmittelbar 

liegt, in dem Bewusstseinsact der Beziehung des unbe- 

dingten Gesetzes auf das eigene Verhalten, sondern in 

der theoretischen Auffassung des Inhalts des Gesetzes, 

in der sittlichen Urtheilskraft. Wo das sittliche Urtheil, 

die Erkenntniss dessen, was aus der Idee des Menschen 

für sein Verhalten in den verschiedenen Lebensbeziehun- 

gen als Norm sich ergibt, nicht oder mangelhaft oder 

falsch ausgebildet ist, da wird nothwendig in das Gesetz 

des Gewissens ein beschrankter oder ein falscher Inhalt 

hineingelegt; im erstern Fall wird das Gewissen über viele 

Dinge, die keineswegs sittlich gleichgültig sind, ganzlich 

schweigen (z. B. über geschlechtliche Beziehungen, die 

bei den meisten Heidenvölkern für an sich indifferent 

galten); im letztern aber wird es mit seiner unbedingten 

Autoritat geradezu das objectiv Böse sanctioniren (z. B. 
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Fanatismus, frommen Aberglauben, sittliclie Tragheit, 

Menschenkneclitschaft u. dgl.) 

In alk den Fallen also, wo einer nicht nur mit sub- 

jectiv gntem Gewissen, sondern sogar aus Gewissenhaf- 

tigkeit das objectiv Böse thut (ein Fall, der ja gerade 

bei einseitig religiöser Biclitung, namentlich bei kirch- 

licli-religiöser Einseitigkeit, so selir haufig ist), da liegt 

v der Feliler nicht etwa in dem religiösen Prinzip des Ge- 

wissens selbst und unmittelbar, sondern in der mangel¬ 

haften Ausbildung der Erkenntniss, also in dem Mangel 

richtiger sittlicher Entwicklung des religiösen Prinzips 

— eine Entwicklung, wie sie nur durch die emsige Arbeit 

auf den verschiedenen Gebieten der sittlichen Gemein- 

scliaft, besonders auch durch die staatliche Erziehung 

und wissenschaftliche Aufklarung zu erringen ist. Daraus 

können wir hier schon den naheliegenden Schluss zielien, 

auf den wir spater noch einmal zurückkommen werden, 

dass ebenso, wie die Sittlichkeit sich nur aus dem reli¬ 

giösen Prinzip normal entwickeln kann, ebenso auch um- 

gekehrt das religiöse Prinzip nur gesuild bleiben und 

heilsam wirken kann, wenn es durch die sittliche Arbeit 

normal entwickelt wird. — Das Gewissen ist also die 

göttlich-menschliche Potenz im Menschen, die als gött- 

liche den Menschen einer Entwicklung zur sittlichen 

Idealitat und Gottahnlichkeit faliig macht, als inensch- 

liche aber zugleich auch der Entwicklung mittelst des 

sittlichen Prozesses erst noch bedarf. 

§ 101. 

Dieser sittliche Prozess ist nun aber der weitere 

Punkt, auf welchen wir unser Augenmerk zu richten 

haben. Wie die natürliche sittliche Anlage auf der 

natürlichen Gottesoffenbarung im Gewissen ruilt, so wird 

sich zeigen, dass auch die fortgehende Actualisirung die¬ 

ser Anlage im sittlichen Prozess auf einer fortgehenden, 

also geschichtlichen Offenbarung Gottes ruht, die wir so- 

gleich naher als erlösende Offenbarung bezeichnen 
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mogen, weil sie die Krafte erscliliesst, clurch welclie der 

Mensch aus der Gebundenheit seiner widergeistigen Natur- 

bestimmtheit los und wirklicher Geist zu werden vermag. 

Aber hier treffen wir anf noch allgemeineren Wider- 

spruch als beim vorigen Punkt. Auch unter denen, 

welclie zugeben, dass das Gewiss.en eine göttliche Gesetz- 

gebung sei, lengnen doch sebr Yiele (Rationalisten), 

dass zur Erfüllnng der sittlichen Aufgabe eine geschicht- 

liclie Offenbarung Gottes, eine Erlösung, nöthig sei. 

Vielmehr, sagen sie, habe Gott den Mensclien so ge- 

schaffen, dass er von Anfang, wie das Gesetz des Guten, 

so auch die Ereiheit zum Guten geliabt habe; darum sei 

es aber auch von Anfang nur Sache des Mensclien und 

bleibe immer aiisschliesslich seine Sache, durch rechten 

Gebrauch dieser seiner natürlichen Gaben und Krafte 

aus eigenem freiem Willensentschliiss seine Aufgabe und 

Bestimmung zu erfüllen. Die religiöse Bezielning auf 

Gott ist hiemit aus dem Verlauf des sittlichen Lebens v 

hinausgedrangt und nur noch an der Schwelle desselben, 

in der abstracten Voraussetzung der göttlichen Gesetz- 

gebung stehen gelassen. Gott batte hiernach dem Men- 

schen ein für allemal zusammen mit der sittlichen Aus- 

rüstung seine Aufgabe gegeben, die er erfüllen kann und 

soll. Ob aber und wie nun der Mensch sie erfülle, das 

bliebe ausschliesslich des Mensclien Sache, um welclie 

Gott sicli nicht kümmere. 

Die metaphysische Beurtheilung dieser so weit ver- 

breiteten Ansicht gehort nicht in diesen Zusammenhang; 

wohl aber haben wir hier zu zeigen, dass dieselbe von 

durchaus falschen psychologischen Voraus- y 

setzungen ausgeht. 

Man denkt sich nehmlich den Menschen in einem 

ursprünglichen Zustand reiner Indifferenz, in der Mitte 

zwischen gut und böse, ausgerüstet mit der Wahlfreiheit? 

sich zwischen beiden für das eine oder andere zu ent- 

scheiden, zugleich mit dem göttlichen Gebot, das Gute 

zu wahlen. Diese Ereiheit ware also eine von Anfang 

an schon fertige Eahigkeit des menschlichen Geistes, aus 

seiner völligen XJnbestimmtheit und leeren Inhaltslosig- 
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keit heraus sicli für das Eine oder Andere zu bestimmen; 

sie bliebe aber aucli nacli jeder gesclielienen Entschei- 

dung immer dieselbe inhalts- und bestimmungslose Mög- 

lichkeit, die, zwiselien gut und böse mitten inne stekend, 

dem einen wie dein andern gleicli nalie und gleich fern 

stünde, nie bekame sie eine konstante Richtung, einen 

bleibenden Inhalt, einen habituellen Charakter. Aber 

wer sieht niclit, dass solcli eine Ereiheit nichts ist als 

eine leere Abstraction, die in der Wirklichkeit nicht 

existirt und nicht existiren kann? Es ist in diesem Be- 

griff eben nur die leere Form der menschlichen Selbst- 

thatigkeit fixirt; aber diese existirt nirgends so, sondern 

immer nur an und mit ihrem bestimmten Inhalt. Der 

v Mensch verkalt sicli also nie in einem Zustand der reinen 

Indifferenz zwiselien gut und böse, sondern immer und 

von Anfang an hat er das eine oder das andere zum In¬ 

halt seines Willens, der ja eken nur dadurch, dass er 

einen bestimmten Inhalt hat, ein wirklicher Wille ist. 

Welches nun aber anfanglich der Inhalt und die Ricli- 

tung des menschlichen Willens sei, das lelirt die allge- 

meine Erfahrung deutlich genug für Jeden, der sie ohne 

vorgefasste Theorie ansieht. Thatsache ist ja, dass sekon 

in den Kindern vom frühesten Alter an, lange vor dem 

Erwachen des sittlichen Bewusstseins, also aucli vor der 

Möglichkeit freier Willensbestimmungen, [schon die un- 

verkennbarsten Aeusserungen eines natürlich Bösen zu 

Tage treten, wie z. B. Eigensinn, Trotz, Neid, Schaden- 

freude u. dgl. Thatsache ist ferner, dass jeder Mensch 

ohne Ausnahme, wenn er zum sittlichen Bewusstsein und 

zu freier Selbstbestimmung gelangt, allbereits das Böse 

als eine intensive Grosse, als einen „radicalen" Hang in 

sicli vorfindet, den er dann zwar im Einzelnen wolil oft 

durch sittliche Anstrengung überwinden kann, den er 

aber aucli gar oft nicht, trotz des besseren Vorsatzes, 

überwindet; und den er jedenfalls immer erst überwin¬ 

den muss, um dem Gesetze des Guten zu entsprechen. 

Also aucli im besten Fall,- angenommen (was doch nie in 

Goncreto möglich ist), dass der Wille bei jedem Act der 

Selbstbestimmung sicli für’s Gute entschiede, so ist doch 
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sclion die Thatsache, dass erst ein Kampf und eine 

Selbstüberwindung nöthig ist, Beweis geinig dafür, dass 

der actuelle Wille von Anfang keineswegs das Gute zum 

Inhalt bat, sondern diesem vielmelir als einem Andern 

gegensatzlicli gegenübersteht, wogegen er in sicli, als die 

ibm eigene Art seiner Selbstbethatigung die böse Natur- 

bestimmtheit triigt. 

§ 102. 

Dass sicb diess aber aucli nicht anders verbatten 

kann, darauf führt jedes einigermassen gründliche Nacli- 

denken über die Natur des menschlichen Geistes. Das 

endliclie Geistwesen ist ja keineswegs, wie jene Ansicht 

voraussetzte, eine von Anfang schon fertige, ilirer selbst v' 

klar bewusste und völlig machtige geistige Wirklichkeit, 

sondern es ist zunachst nur geistige Potenz, die aus der 

Natur (dem physisch-psychischen Leben) heraus erst sicli 

entwickeln und zum wirklichen Geistsein actualisiren 

muss. Eben desswegen aber, weil es aus der Natur, als 

seiner unmittelbaren Yoraussetzung herauswachst, triigt 

das menschliche Ich aucli von Anfang die natürliche, 

nicht-sittliche Bestimmtheit unvermeidlich an sicli; sein 

Wille ist, obgleich Wille eines potentiellen Geistwesens, 

doch actuell nur erst Natur wille, stelit also zur geisti- 

gen Bestimmung (zur Idee des Menschen) noch im Ge- 

gensatz, ist also objectiv böse. Denn der Naturwille J 

will nur sicli selbst, dieses endlich-natürliche Einzel- 

wesen, ist also selbstischer Wille; sei es nun, dass 

er sich unmittelbar in seiner Selbstheit will, indem er 

eigenwillig seine individuelle Willkühr über jede allge- 

meine Ordnung und sein Einzelinteresse über die Beclite 

aller Andern hinaushebt, — die Selbstsucht im engern 

Sinn; oder aucli, dass er seine Ereiheit in die Mannig- 

faltigkeit seiner sinnlichen Triebe und Begehrungen hin- 

einlegt und sonach in der Sinnlichkeit, die nur dienen¬ 

des Mittel seiner Selbstverwirklichung als Geist sein 

sollte, seinen letzten Zweck, sein höchstes Gut sucht, — 
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das Böse als Sinnlichkeit. In beiden Arten, als sinn- 

liches und als selbstsüchtiges Böse, bat es also seinen 

Grnnd dar in, dass das leb sicli selbst, sowie es als dieses 

endliclie nnd aus der Natur heraus gewordene ein wirk- 

liches leb ist, will — und diess gegen die geistige (un- 

endlicbe) Bestimmung, die ihm als Potenz innewohnt, 

in. a. W.: gegen das Gewissensgesetz. Diese geistige 

Potenz ist min zwar keineswegs ganz regungslos; sie er- 

scheint ja vielmelir als das Gesetz des Guten im Gewis- 

sen, mit dem Ansprucli auf Geliorsam seitens des Willens. 

Allein diese Begimgen des Guten im Gewissen, so wich¬ 

tig und nothwendig sie sind als Yoraussetzungen des 

sittliclien Prozesses, so wenig können sie docli diesen 

selber lierbeiführen oder vollenden. Sie können vielmelir 

nur dazu dienen, dem Ich, das von Anfang an sicli in 

naiver Weise von den Naturtrieben bestimmen liess, diese 

seine natürliche Beschaffenheit als einen Widersprucli 

mit seiner geistigen Bestimmung, als niclitseinsollend, als 

böse und als Schuld zum Bewusstsein zu bringen. Aber 

aufgehoben wird die Gebundenheit des actuellen Willens 

in der Naturbestimmtheit keineswegs durch jene Beactio- 

nen, die von der Geistespotenz ausgehen. Schon dess- 

wegen nicht, weil die böse Bichtung des Willens beim 

Erwachen des sittliclien Bewusstseins bereits eine Ge- 

wohnheit und damit eine intensive Grosse, eine Macht 

über das Ich, ein „Gesetz in den Gliedern“ geworden 

ist; schon durch diesen der Natur der Sache nach unver- 

meidlichen Vorsprung in der Entwicklung haben die 

Naturtriebe ein bedeutendes Uebergewicht über den erst 

spater allmahlich erwachenden und erwachsenden sitt- 

lichen Trieb des Gewissens; — ein Uebergewicht, dessen 

nothwendige Folge die ist, dass der nun beginnende 

Kampf anfangs meistens ungünstig für die Seite des 

Guten ausfallt und auch spater nie ganz aufhören kann. 

Sodann ist aber auch noch diess — und zwar als die 

Hauptsache — wohl zu beachten: Der Wille, wenn er 

auch der Anforderung des Gewissens sicli im Geliorsam 

unterwirft, ist damit doch nicht in sich selbst gut, demi 

er hat das Gute noch nicht sich innerlich angeeignet, 
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nicht zu seinem eigenen Inhalt, zu seiner wirklichen 

und dauernden Natur gemaclit; sondern er hat ja das 

Gute als Gewissensgesetz noch immer ausser sich, sich 

gegenüber als ein Anderes, wahrend er in sich selbst als 

seinen eigenen Inhalt gegentheils die böse Naturbestimmt- 

lieit tragt (cf. ohen). So thut denn also der Menscli, 

auch wenn er wirklich das Gute thut, dasselbe doch nicht 

mit realer Freiheit als sein Eigenes, sondern nur unfrei 

und widerwillig als ein Fremdes; ebendaher nicht mit 

der Lust und mit der Energie der Selbstbefriedigung, 

sondern mit dem kalten und lalimen Gehorsam des Sclaven. 

§ 103. 

Diess also ist der Zustand des Menschen unter ^ 

dem Gesetz — lieisse es nun Gewissens- oder positives 

Gesetz: entweder thut er mit’Freiheit und eigener Lust 

das Böse, das er nicht thun sollte, oder aher — im 

besten Fall — thut er zwar das Gute, das er soll, aher 
\ 

nicht mit Freiheit als sein Eigenes, worin er Selbstbe¬ 

friedigung fande, sondern im unfreien Gehorsam gegen 

ein fremdes Gesetz. Und doch ist der Menscli nur dann 

seiner Idee wirklich entsprechend (vor Gott gut, „ge¬ 

recht4*), wenn er mit und aus eigener Freiheit, mit und v 

aus eigener Lust das Gute, das er soll, auch will und 

thut. Erst damit ist der Widerspruch, von dem der sitt- 

liche Prozess ausgeht, zwischen göttlicher Bestimmung 

und Selbstbestimmung, Wesensbestimmtheit und actueller 

Selbstthatigkeit, kurz zwischen Gesetz und Freiheit zur 

wahren Einheit aufgehoben und also die sittliche Auf- 

gabe gelost, der sittliche Prozess vollendet. 

Wie aber und wodurch soll nun diess geschehen? 

Dass die Aufhebung des sittliclien Wider- 

spruchs, in welchem das endliche Geistwesen 

anfangt, nicht von diesem selbst ausgehen kann, 

folgt auf’s klarste aus allem Gesagten. Das endliche 

Geistwesen ist ja eben nach seiner ganzen Wirklichkeit 

und Selbstthatigkeit das im Widerspruch befangene, kann 
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also, es mag sich wenden und dreheii wie es will, unmög- 

lich von sicli aus über denselben hinauskommen. Die 

Lösung dies es Wi d er sp ruclis innerlialb des endlichen 

Geistwesens und die Yerwirklichung der geistigen Anlage 

desselben muss dab er nothwendig von derselben 

Seite ausgehen, in welclier wir auchschon die 

Ursache für das Dasein der geistigen Anlage 

des Menschen gefunden haben, als o von Gott. 

Nur von ihrem Grund aus, der weder im endlichen Ich 

noch in der Natur, sondern in Gott liegt, kann des Men¬ 

schen geistige Potenz zur Actualitat eines Geisteslebens 

erhoben werden; es kann nur ein Act des unendlichen 

Geistes in den endlichen liinein sein, wodurch dieser 

letztere aus seiner ungeistigen Naturbestimmtheit erlöst 

und zur realen Freiheit wirklichen gottahnlichen Geistes¬ 

lebens erhoben wird. Dann werden wir auch jenen ver- 

ursachenden Act nicht anders auffassen können, denn 

als eine solclie Selbstbezeugung oder Offenbarung 

Gott es au den Menschen, in Folge welcher der 

Mensch das Geistwesen, das er mit Gott gemein hat? 

nicht mehr bloss als eine gegebene Bestimmtheit (objec- 

tives Gesetz) an sich und seiner freien Subjectivitat 

gegenüber hat, sondern als das eigene wahre AYesen 

seiner selbst in sich, in seiner subjectiven Lebendig- 

keit erfahrt, so dass er sich im Geiste und den Geist in 

sich wohnend und lebend fühlt und damit sich, dieses 

endliche Ich, zugleich mit Gott wesensverwandt und in 

Lebensgemeinschaft stehend weiss. Sofern dieser Yor- 

gang durch Gott im Menschen gewirkt ist, können wir 

V ihn als eine Mittheilung des göttlichen Geistes 

an den Menschen zu dessen eigenem actuellem Lebens- 

prinzip bezeichnen; sofern aber der Mensch ihn erfahrt 

als Erhebung seines Ich aus Gebundenheit in der Natur- 

bestimmtheit (aus der Herrschaft des Fleisches) zur realen 

Freiheit und actualen Kraft der Selbstbestimmung aus 

und nacli dem Geist (zur Herrschaft des Geistes), inso- 

fern wird er zu bezeichnen sein als Prozess der Erlö- 
_ / 

sung und prinzipiellen sittlichen Erneuerung. 

Yon Gott aus ist es eine Yollendung der O ff en- 

f 
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barung, die schon in der Schöpfung des Menschen als 

eines geistig angelegten Wesens begonnen war; vom 

Menschen aus eine Realisirung seiner Anlage, eine 

Erlösung aus dein Selbstwiderspruch zwischen seinem 

geistigen Wesen und seiner ungeistigen (fleischlichen) 

Wirklichkeit, in welchem er als endliclier Geist sich von 

Anfang befand; eben damit zugleich Yersöhnung mit 

seinem scböpferischen Grund, mit welchem er als selbsti- 

sches Ich entzweit war. Von G o 11 und M e n s c h z u - 

gleich aus betrachtet ist es reale Einigung des uil¬ 

en dl ich en mit dein endlichen Geist zum reinen und 

wirklichen Geistesleben des Menschen in der Liebes- 

gemeinschaft mit Gott. 

Die sittliche Folge dieser erlösenden Gottesoffenba- 

rung an resp. in den Menschen ist nun aber die, dass 

in dein also Erlösten die Freiheit und das Gesetz nicht 

mehr einander gegenüber und entgegen stehen, als gegen- 

seitige Schranke einander hemmend und aufhebend. 

Weder ist das Gesetz noch für den subjectiven Willen 

ein drückendes Joch, das die Freiheit knechtete, noch 

bethatigt der Wille seine Freiheit ohne und gegen das 

Gesetz in ungebundener Willkühr. Sondern das Gesetz 

ist dem actuellen Willen immanent geworden und betha¬ 

tigt sich in demselben als Trieb und Kraft des Guten, 

ohne dass es desswegen aufhörte, objective und absolute 

Norm zu sein; und der Wille, indem er das Gute zu 

seinem Zweck setzt, objectivirt damit nur. seinen eigenen 

Inhalt, bleibt also ganz bei sich selbst, bejaht und be- 

friedigt sich selbst, hort also in der Angemessenheit an 

das Gesetz nicht auf, sich aus sich zu bestimmen und 

seine eigene Bestimmtheit zu bethatigen, kurz er hort 

in der Einheit mit dem Gesetz nicht auf, frei zu sein. 

Blieken wir nun von hier aus zurück auf die ge- 

schichtliche Darstellung, so werden wir finden, dass genau 

dasselbe, was wir hier als die nothwendige Voraussetzung 

für die Möglichkeit der Realisirung der sittlichen Anlage 

begrifflich deducirt liaben, geschichtlich in die 

Menschheit hereingetreten ist in dem Stifter des Christen- 

thums, in Jesu von Nazareth; naher in dessen persön- 
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lichem „Selbstbewusstsein der Gotte ssohnschaft;“ 

und dass es sich von ihm aus als ein in der Geschichte 

stetig fortwirkendes religiös-sittlicbes Lebensprinzip fort- 

gepflanzt bat in dem „Ge ist der Gotteskindschaft“, 

welcher dem Organismus der christlichen Gemeinde als 

ihr göttliches Lebensprinzip fortwahrend innewohnt und 

in den empfanglichen Herzen. der Glieder dieser Ge¬ 

meinde zu selbstandigem persönlichem Leb en in der Lie- 

besgemeinschaft mit Gott wird. — Den Nachweis dessen 

brauchen wir bier nicbt mebr zu wiederholen, da er sicb 

oben in der gescbichtlichen Darstellung (cf. §§ 38 u. 39) 
des Naberen sclion findet. Somit baben wir jetzt den 

Beweis für den vorangestellten Satz geliefert: 

Das Prinzip des Sittlichen liegt in der Beligion, und 

zwar nicbt bloss in der natürlicben Gottesoffenbarung des 

Gewissens, sondern auch in der gescbichtlichen Offen- 

barung der Erlösung, sofern in jener zwar das absolute 

Gesetz und damit die sittliche Anlage, in dieser aber die 

absolute Kraft und damit die Realisirung der sittlichen 

Anlage begründet ist. 

§ 104. 

Eben diess ergibt sicb auch als die einfacbste Lö- 

sung jenes Gegensatzes, den wir in der moder¬ 

nen deutschen Moralphilosopbie zwischen Kant und 

• Schleie rmacher oben (§ 84) kennen gelernt haben. 

Jeder von beiden vertritt eine Halfte der ganzen Wabr- 

heit, wie sie im christlichen Moralprinzip gegeben ist: 

Kant sieht mit Recht das sittliche Prinzip in dem un- 

bedingten Gesetz eines absoluten Yernunftideals, 

das dem endlicben Vernunftwesen eben vermöge seiner 

Endlichkeit schlechthin transcendent gegenüberstehe; 

aber er weiss über diesen Dualismus nicht hinauszu- 

führen, eben daher auch bleibt sein sittliches Ideal ein 

leeres Ideal, sein Gesetz ist gegenüber dem radica¬ 

len Bösen unkraftig, der Mensch bringt es im besten 

Fall nur zu jener herben Tugend, die mit Abscheu 
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der Neigung zuwider dem starren Gebot sicli unterwirft, 

kurz er kommt nur zu der gesetzliclien Sittliclikeit, wo 

das Gute und der AVille noch ausser und wider einander 

steken, nicht zu der freien und freudigen, wo der AVille 

das Gute aus eigenem Trieb und mit eigener Befriedi- 

gung erfüllt, weil er es in sicli selbst tragt. Sclileier¬ 

in ach er andererseits sielit mit Recht das sittliche Prin- 

zip als ein dem Menschen immanentes Realprinzip 

an, das die unendliche Kraft seiner Realisirung in sicli 

selbst trage, ebendaher nicht erst auf ein befehlendes 

Gesetz warten müsse, sondern sicli selbst Gesetz und 

Kraft zumal sei; aber indem er so den Dualismus aller- 

dings vermeidet und die lierbe Tugend des kategorischen 

Imperativ in der schonen Sittliclikeit des individuellen 

Genius erweicht und gefalliger macht, weiss er seiner- 

seits den prinzipiellen Unterschied zwischen dem sittlich 

guten Geiste und dem natürlichen, sittlich-bösen (selbsti- 

schen) Geiste des Menschen nicht festzuhalten; es fliesst 

ilirn die wahre Autonomie der unendlichen realen Frei- 

heit des guten Geistes und die Heteronomie der nur for¬ 

maten Freiheit, materialen Knechtschaft des natürlich- 

bestimmten Geistes in Eins zusammen; das freie kraftige 

AVollen des Genius im Menschen ist ihm als solches aucli 

schon das Gute und die scharfe Grenzscheide zwischen 

gut und böse, die Kant so meisterlich fein gezogen, ver- 

wischt sicli unmerklich, die höliere schone Sittliclikeit 

der sicli selbst auslebenden individuellen Vernunft sinkt 

so herab zur naturalistischen Sittliclikeit der sicli frei 

auslebenden Naturtriebe, was eben gerade Unsittlich- 

keit ist. 

AVir selien, jeder dieser beiden Philosophen vertritt 

eine berechtigte und nothwendige Seite des Sittlichen, 

aber jeder auf eine einseitige und dadurch zum Irrthum 

führende AVeise. Daraus erwachst nun offenbar das 

Problem, beide Seiten zur inneren Einheit zu verbin¬ 

den, also ein solches Prinzip des Sittlichen zu finden, 

welches ebenso selir dem Menschen als endlichem 

Vernunftwesen schlechthin transcendent, unverrückbare 

Norm seiner Selbstbeuitheilung und unbedingt forderndes 
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Gesetz für seine freie Selbstbestimmung ware (nacli Kant), 

als doch auch zugleich dem Menschen als endlichem 

Ver nu nftwe sen wahrhaft immanent, sich selbst reali- 

sirende und normirende unendliche Kraft realer Freiheit 

(nacli Schleiermacher). 

Es ist unverkennbar, dass diess Problem eine voll- 

standige Antinomie in sicli scliliesst, die vom Boden 

abstracter Keflexion aus einfach nicht zu lösen ware. Wie 

ein Sittenprinzip dem Menschen als endlichem Naturwesen 

schlechthin transcendent und doch auch zugleich ihm — 

nicht etwa nur als Potenz, sondern als aktuelle Kraft 

seiner eigenen freien Selbstbestimmung und Selbstver- 

wirklichung — immanent sein sollte? das ist in der That 

a priori gar nicht zu begreifen. Beun die Auskunft, dass 

der Mensch eben selber aus seiner eigenen Endlichkeit 

heraus jene unendliche Kraft realer Freiheit zum Guten 

erzeugen solle, kann nur den bestechen, der nicht weiss, 

dass in der Ursache nicht weniger sein kann als in der 

Wirkung, dass also Endliches nie ein Unendliches, blosse 

Potenz nie eine Actualitat aus sich setbstthatig zu pro- 

duciren im Stande ist. 

Aber die Lösung jener Antinomie, welche ein ab- 

stractes aprioristisches Speculiren nicht zu linden ver¬ 

mochte , ist der concreten christlichen Speculation ganz 

einfach geschichtlich gegeben — in der Thatsache des 

Christenthums, speciell in dem in Jesu Christo erstmals 

in die Geschichte hereingetretenen specifisch christlichen 

Moralprinzip, wie wir es in dem evangelischen Prinzip 

der Gotteskin ds chaft gefunden haben. In ihm (dem 

Tivev/jict ayio v, tivev^xu vio&eaiag des Keuen Testaments) 

haben wir ein Prinzip, das eben so sehr dem natürlichen 

Menschen schlechthin transcendent gegenüber stelit, als 

objective geistige Wesensbestimmung, als forderndes und 

verurtheilendes Gesetz [vófjiog nvev^vTixóg — èyco Se guq- 

xivog Kom. 7, 14); wie es andererseits auf Grund der ge- 

schichtlichen Erlösungsoffenbarung in Christo der christ- 

licli erneuerten Menschheit, der Gemeinde Christi und 

durch ihre geschichtliche Yermittlung dem einzelnen* 

Menschen immanent wird, so dass es als lebendiger Trieb 
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uncl wirksame Kraft eigener Selbstbestimmung zum Guten 

sich selbst in ihm und durch seine formale Freiheit hin- 

durcb verwirklicht (ó vó/nog rov nvevfjiciTog rijg gojyg èv 

Xqiötg) h]Oov r/hsu&égooaé jtie dnó rov vófjiov rrjg u^agriag 

xcci rov &avcerov Rom. 8, 2. Ei TivEVfxari dyeoO'e, ovx èörè 

v7iö vójLtov Gal. 5, 18). 

So führt uns also die TJnlösbarkeit jener Antinomie, 

wie sie in dem gescbicbtlichen Gegensatz der modernen 

Antipoden Kant und Schleiermacher zu Tage tritt, auf 

dem Boden des abstracten Denkens zur Anerkennung, 

dass sie nur in dem geschichtliehen Prinzip der Erlö- 

sungsreligion ihre Lösung finden konnte und gefunden 

hat, mit andern Worten: zu der Anerkennung, dass das 

Prinzip des Sittlicben, um nicht in eine jener beiden 

entgegengesetzten Einseitigkeiten zu verfallen, nicht nur 

in der Beligion überhaupt, sondern speciell in der christ- 

lichen (aber NB.! in ihrem ursprünglichen und reinen 

Prinzip!) zu suchen sei. Und, beilauhg bemerkt, eben 

in dieser Nachweisung liegt der eigentliche Nerv aller 

wahrhaft speculativen Apologetik des Christenthums. 

§ 105. 

Wollen wir uns schliesslich nach einer Bestatigung 

dessen, was die wissenschaftliche Deduction ergeben hat, 

in der Erfahrung umsehen, so genügt es an einer kur- 

zen Hinweisung auf die bekanntesten und unleugbaren 

Thatsachen des religiös-sittlichen Lebens. 

Der alte Satz , dass die Furcht Gottes der Weis- 

heit Anfang sei, findet seine allgemeinste Bestatigung in 

der Geschichte der menschlichen Gesittung. Die ob 

auch noch so sinnliche Furcht vor dem Zürnen der holle¬ 

ren Macht, von deren unwiderstehlicher Gewalt der 

Mensch sein Dasein und Wohlsein abhangig fühlte, war 

überall der erste und wirksamste Zaum und Zügel, der 

die rohen Triebe der sinnlichen Natur bandigte; der 

Glaube an den Willen der gemeinsamen Gottheit war 

überall die erste Autoritat, welche an die Stelle der 
Pfleiderer, Moral und Religion. 14 
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rohen Gewalt, des Kriegs Aller wider Alle, einen durch 

Zwangsgesetze geordneten Gesellschaftszustand, das Recht 

als Grundlage des sittliclien Daseins setzte. Daher die 

allgemeine Erscheinung, dass die altesten staatlichen Ge- 

setzgeber der Geschichte oder vorgeschichtlichen Sage im 

Namen und Auftrag der Gottheit ihre politischen, sittliclien 

und ceremoniellen Gesetze verkündigten; sei es nun, dass 

sie sich selber als Trager einer bolleren Offenbarung, als 

Propheten ibres Gottes füblten, oder dass sie ihrem Yolke 

als solche erschienen, weil die dunkei geabnte Göttlich- 

keit des Sittengesetzes ihren Glorienscbein aucli auf 

dessen Trager und Yerkünder reflectirte, oder — was 

das wabrscheinlicbste — dass heides zusammenwirkte: 

in jedem Eall war es der gesimde Instinkt einer unver- 

dorhenen, wenn aucli rohen Natur, der das Sittengesetz 

der Menscbbeit auf die Gottheit als seinen Urbeber zu- 

rückfübrte. Und wie sehr aucb die blosse Werthschatzung 

der Religion als eines polizeilicben Zucbtmittels als un- 

würdig mit Recht in Yerruf gekommen ist, so bleibt doch 

immerhin so viel wahr, dass noch heute wie zu allen 

Zeiten das starkste und schlechthin unersetzliche Funda¬ 

ment der bürgerlichen Ordnung die Furcht .Gottes ist. 

Man nehme einem Yolk — um nur an das eine zu er- 

innern — den Glauben an die Heiligkeit des Eides und 

man sehe zu, was aus dein Pfiichtbewusstsein, der Red- 

lichkeit, der öffentlichen Sittlichkeit werde! Der Eid aber 

ist ja nur der feierliche Ausdruck dessen, dass die sitt- 

liche Yerbindlichkeit in der religiösen.Gebundenheit, das 

Pflichtgefühl in der frommen Gottesfurcht seine Wurzel 

habe. 

Nachst der Furcht Gottes, in welcher der Mensch 

seiner Bedingtheit und Machtlosigkeit gegenüber dem 

Allmachtigen inne wird, ist es Liebe und Yertrauen 

zu Gott, in welchen der positive Pol im Wechselverhalt- 

niss zwischen Gott und Mensch, die gottverwandtschaft- 

liche Seite des letztern, zur Erscheinung kommt. Und 

wie reiche und fruchtbare sittliche Impulse liegen auch 

in dieser frommen Gemüthsstimmung! Das fromme Yer¬ 

trauen auf die siegreiche Macht der guten Götter in 
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Ueberwindung der feindlichen Machte des Natur- und 

Menschenlebens ist die erste Ahnung von der Herrscliaft 

des Geistes in der Erscheinungswelt, von der vernünftigen 

Ordnung der natürlichen Welt und von der alleinigen 

Berechtigung der Yernunftzwecke in der sittliclien Welt, 

also die ahnende, phantasievolle Yorausnahme dessen, 

was dann die Wissenschaft verstandesmassig zn erkennen 

nnd das sittliche Handeln in Einzelzwecken zu realisiren 

strebt: der Ordnung des Daseins nach den Yernunftge- 

setzen des Wahren und Gut en. Und indem die dank¬ 

bare Freude an den Segnungen der Götter sich ihren 

Ausdruck gibt in der frommen Festfeier und in der epi- 

sclien Yerherrlichung der Götter und Göttersöhne, wird 

die harmonische, über Noth und Bedürfniss der gemeinen 

Wirklichkeit hinausgehobene Stimmung der Cultusfeier 

zur fruchtbaren Quelle schonen Schaffens und werden 

die Ideale der frommen Phantasie zum natürlichen Object 

der Kunst; denn nur vom frommen Glauben an die le- 

bendige Wahrheit der Ideale konnte die Menschheit dazu 

kommen, dieselben in Formen der Wirklichkeit lebenswahr 

darzustellen. Indem das Gute, Schone und Wahre in 

der Gottheit verkörpert und so als die herrschende Macht 

über die Welt angeschaut wird, ist der fromme Glaube 

die ursprünglichste und fruchtbarste Form jenes Opti- 

mismus. der Weltanschauung, ohne den weder Wis¬ 

senschaft noch Kunst noch Sittlichkeit gedeihen könnte, 

da man das Wahre und Schone und Gute nur dann mit 

Erfolg suclien und erstreben kann, wenn man an das 

Dasein und an die Erreichbarkeit derselben in der ver¬ 

nünftigen Welteinrichtung glaubt. Man denke z. B. an 

einen Socrates und Plat o, deren religiöser Glaube an 

die Weisheit und Güte der Gottheit die Quelle ihrer 

theoretischen und practischen Philosophie war; oder — 

um ein leuchtendes Beispiel aus der Neuzeit anzuführen 

— an Leibnitz, dessen religiöse Weltanschauung, wie 

sie in seiner Theodicee sich einen Ausdruck gab, die 

Quelle jenes Optimismus war, vermöge dessen er in der 

Welt eine Harmonie lebendigerKrafte und in der Geschichte 

einen unhemmbaren Fortschsitt zum Besseren erkannte. 
14* 
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§ 106. 

Ein besonders lehrreiches Beispiel des naturwüchsi- 

gen Zusammenhangs zwischen Frömmigkeit und Sittlich- 

keit ist das Gelübde. Zwar liegt ikm in seiner ursprüng- 

lichen Form die robe, ungeistige Vorstellung zu Grunde, 

dass die Gottheit durch Yersprecbung einer Leistung 

seitens des Menschen zu einer Gunstbezeugung gleichsam 

bestochen werden könne. Aber streifen wir diese Yor- 

stellungsform ab, so enthüllt sich uns die Yernunftidee, 

dass des Menschen Geschick nicht Sache blinden Zufalls 

sei, sondern von seinem eigenen sittlichen Tlinn bedingt, 

dass die natürliche Weltordnung im Dienste der morali- 

schen stehe und dass der Mensch als Glied beider Wel- 

ten ein nicht bloss leidendes, sondern auch selbstthatiges 

Wesen sei, zwischen seinem Leiden aber und seinem 

Thun eine geordnete, in Gott begründet'e Wechselwirkung 

bestehe. — Die höhere geistige Form des Gelübdes aber, 

wo der Fromme durch sein Yersprechen gegen Gott nichts 

von Gott erhandeln, sondern nur seinen eigenen Willen 

in der Einheit mit dem göttlichen fest binden will, ist 

ganz unmittelbar ein Bekenntniss dessen, dass dem schwan- 

kenden Willen des Kindes der Zeit nur aus dem Bunde 

mit dem ewigen Gott die sittliche Unwandelbarkeit, die 

Kraft des Beharrens erwachse. 

Eben daraus aber erwachst ihm, wie die unbedingte 

Gebundenheit, so auch die unbeschrankte Freiheit. Demi 

auch das Leiden selbst, diese endliche Schranke der Frei¬ 

heit, in einen Act der sittlichen Freiheit nmzuwandeln 

und damit also den Menschen über alle Naturschranken 

hinauszuheben zur vollendeten Freiheit eines reinen Geist- 

wesens, also das Ideal des Sittlichen nicht bloss im Bilde, 

sondern in lebendiger Wirklichkeit mitten in der Unvoll- 

kommenheit der Erscheinungswelt darzustellen, — dieser 

höchste Triumph des Geistes über die Natürlichkeit ist 

das Wunderwerk der Beligion. Wenn der fromme Dui¬ 

der im Gebet seine Beruhigung tindet, wenn er in der 

Erhebung zu Gott die Kraft der Ergebung unter ein 
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widriges Geschick empfangt, in clern Gefühl der seligen 

Gottesgemeinschaft solclien Trost empfindet, dass er die 

Bitterkeit des natürlichen Leidensgefühls darüber ver- 

gisst, wenn er zuletzt dahin kommt, eben in seinem Lei¬ 

den selbst das beste Mittel zur Erfüllung seiner göttlicben 

Bestimmung zu erkennen und sicb desselben als eines 

Sieges seines idealen Menschen über die Natur (cf. 2 

Cor. 4, 16 ff.) oder der guten Sache über die Welt (Job. 

12, 24) zu freuen und zu rtibmen (Böm. 5, 3): so hat er 

damit aus dem natürlichen Leiden eine sittlicbe Freiheits- v 

tliat gemacht (cf. Job. 10, 18), also die Schranke, die der 

sittliche Menseb an seiner Naturseite bat, überwunden, 

sein geistiges Wesen als die absolut unüberwindlicbe 

Macht über die Natur tactisch erwiesen. Die Kraft aber 

dazu war nicht etwa sein subjectiver sittlicberWille, der 

ja eben im Leiden seiner Endlichkeit und Unmacbt an 

den Schranken der Natur inne wurde, sondern die Kraft 

lag einzig in der Erhebung des Glaubens über alles 

Endliche, über den eigenen Willen so gut wie über die 

aussere Natur, zur Unendlicbkeit des göttlichenWillens, 

als des ewigen Grundes sowobl der Natur wie des end- 

lichen Geistes, in dessen unwandelbarer Harmonie mit 

sicb selbst die Disharmonieën der endlichen Welt objectiv 

aufgehoben sind und eben darum auch für die subjective 

Empfindung des gottinnigen Gemüths sicb tactisch aufiösen. 

So ist die Beligion das Prinzip sowohl für die ersten 

Anfange als auch für die höchste Yollendung des Sitt- , 

lichen. Aber folgt denn nun daraus nicht, dass beide 

wesentlich eins seien, dass also die Sittlichkeit so ganz 

in der Beligion aiifgehe, dass alles Sittliche seine einzige 

und vollstandige Bestimmtbeit von der Beligion erhalte? 

— Dass diess nicht der Fall ist, vielmehr die Sittlich¬ 

keit bei alk ihrem innigen prinzipiellen Zusammenhang 

mit der Beligion doch in ihrer Entfaltung zur concreten 

sittlichen Welt selbstandig ist und sich von der unmittel- 

baren Erscheinung der Beligion im kirchlichen Leben 

sehr wesentlich unterscheidet, hat das Folgende noch zu 

zeigen. Es ist diess der Punkt, den die gewöhnliche 
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theologische Apologetik zu ühersehen und daher die phi- 

losophische Polemik mit um so grösserer Einseitigkeit 

gegen alle religiöse Begründung der Moral geltend zu 

machen pflegt. Die wahre Apologetik aber hat die Ein- 

seitigkeit beider Standpunkte dadurch zu vermitteln, dass 

sie ebenso sehr den Unterschied beider Gebiete, wie 

deren Zusammenhang ans Licht stellt. Dass sie in der 

einen Halfte dieses Gescbafts bei der einen Partei an- 

stösst, in der andern bei der andern, liegt unvermeidlicb 

in der Natur der Sacbe selbst. 

2. Die Erscheinung des Sittlidien in der sitt- 

1 ichen We 11 ist selbstandig und gebt der Erscbei- 

nung der Religion in der Kirche vor. 

§ 107. 

Das Prinzip des Sittlichen, für welcbes im Obigen 

die Nothwendigkeit einer religiösen Begründung nachge- 

wiesen wurde, liegt in der Ge sin nung und bestebt ganz 

im Allgemeinen im Willen des Gut en, in der Ange- 

messenbeit des menschlichen Willens an den göttlicben 

oder darin, dass der erstere sicli die Realisirung des 

göttlicben Willens zum unbedingten und Alles bedingen¬ 

den Zweck, also zur massgebenden Norm für alle seine 

einzelnen Zwecke und Handlungen setze. 

Fragen wir nun aber, welcbes demi das Gute oder 

der zu realisirende Zweck des göttlicben Willens sei, so 

gibt uns darauf die Religion zwar wohl eine formal er- 

scböpfende Antwort, nebmlicb: dass der Menseb das 

göttliche Ebenbild in sieb vollkommen realisire und die 

Menscbbeit als ein Reicb Gottes die Fülle des göttlicben 

Lebens in unendlicber Mannigfaltigkeit darstelle. Allein 

damit ist material noch keineswegs gesagt, welcbes denn 

nun im Einzelnen die Zwecke und Handlungen seien, 

durcli welclie der göttlicbe Wille erreiebt werde. Und 

bierüber kann auch unmöglich die Religion etwas aus- 
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sagen. Denn sie hat es nur mit der Beziehung des Men¬ 

schen auf Gott und mit der Bezielmng Gottes auf den 

Menschen, nelimlicli auf das Centrum des mensclilichen 

Personlebens, auf sein Herz, zu thun. Die einzelnen 

Zwecke und Handlungen des Menschen aber liegen in 

der Welt, in der breiten Mannigfaltigkeit des endlichen, 

besondern Daseins, nalier im Verhaltniss des Menschen 

zur Naturwelt und zu seinen Mitmenschen. Auf diese 

beiden Gebiete allein kann er überhaupt handelnd ein- 

wirken, hier und nur hier concrete Zwecke realisiren. 

Sobald also das Sittliche aus dem Prinzip heraustritt in 

die Erscheinung, aus der Innerlichkeit der guten Ge- 

sinnung hervorgeht in die Th at, olme welche das Sitt¬ 

liche niclits ist, oline welche die Gesinnung eine todte, 

also nur scheinbar gute ware, ebenso bald bedarf es auch 

eines besoiidern, nicht aus der Beligion zu entnehmenden 

Materialprinzips oder einer das sittliche Handeln im 

Einzelnen leitenden Norm. Diese kann natürlich nur da 

liegen, wo die einzelnen Handlungen ihren Ort haben, 

also in der Beziehung des Menschen zur Natur und zu 

seinen Mitmenschen oder — wodurch diese Beziehung 

selber wieder bedingt ist — in der gesammten Orga- 

nisation der menschlichen Natur, ihren mannig- 

fa dien Tri eb en und Bedü-rf nissen, Kr af ten und 

Fahigkeiten. 

Hiernach bestimmt sicli also die Erscheinung des 

Sittlichen im practischen Handeln einzig und allein nacli 

der menschlichen Natur im weitesten Sinn des Worts. 

Bei oberflachlicher Betrachtung könnte man glauben, diess 

stehe im Widerspruch damit, dass oben das Prinzip des 

Sittlichen im Willen Gottes, in der Theonomie aufgezeigt 

wurde. Aber bei genauerem Zusehen wird sich dieser 

Schein sofort aufheben. 

Die menschliche Natur hat ihr Urbild an Gott und 

ihren Grund im schöpferischen Willen Gottes. Was also 

zur menschlichen Natur wesentlich und nothwendig ge¬ 

hort — die Gesammtheit ihrer Organisation — das ist 

auch in der göttlichen Idee des Menschen praformirt, ist 

also von Gott gewollt als Moment des Menschen und als 
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Mittel zur Realisirung des letzten Schöpfungszwecks, des 

gottebenbildlichen Geistlebens. Dieser göttlicbe Wille 

bezüglich des Menschen offénbart sich nun zwar in sei¬ 

ner formalen Allgemeinheit im Gesetz des Gewissens, 

aber in seiner materialen concreten Bestimmtbeit doch 

nirgends anderswo als in dem concreten Ganzen der 

menschlichen Natur. Es ist daher an sich heides gleich 

wahr und kommt materialiter ganz auf das Gleiche hinaus: 

ob wir sagen, das Prinzip des Sittlichen sei der göttlicbe 

Wille oder sei die menschliche Natur; denn der göttliche 

Wille ist in dieser Beziehung jedenfalls naher zu be- 

stimmen als: die göttliche Idee des Menschen, die Pra- 

formation des Menschen im zwecksetzenden Gedanken 

Gottes; und die menschliche Natur in ihrer Wahrheit ist 

ja eben nichts anderes als die reine Darstellung dieser 

göttlichen Menschheitsidee in der creatüriichen Welt, mit 

Abstraction von allem Zufalligen oder Ideewidrigen. 

Gleichwohl ist heides, wenn auch gleich wahr, doch nicht 

einerlei, sondern jede von beiden Betrachtungsweisen ist 

an ihrem Orte die allein berechtigte: so dass also beide 

sich gegenseitig zur Erganzung fordern. 

Einerseits nehmlich für die prinzipielle sitt- 

liclie Gesinnung ist die religiöse Betrachtungs- 

weise u nentb ehrlich (worausgesetzt natürlich, dass 

jene Gesinnung nicht eine bloss instinctive bleiben, son¬ 

dern ihrer Grimde bewusst, reflectirt sein soll, was je- 

docli keineswegs bei allen sittlich Gesinnten der Eall ist!). 

Denn nur dadurch, dass der verpflichtende Grund des 

Sittengesetzes auf den üb ermenschlichen Willen Got¬ 

tes zurückgeführt ist, wird dasselbe seine unbedingte 

Beinheit und Kraft gegenüber den Zufalligkeiten der 

wechselnden individuellen Stimmung und der sophisti- 

schen Reflexion behaupten und dem sittlichen Charakter 

einen unyerrückt festen Halt geben können. 

Ebenso gewiss aber ist andererseits für das con¬ 

crete sittliche Handeln die specifisch sittliche 

(rein menschliche) Betrachtungsweise unentbehr- 

lich; denn das einzelne sittlich Zweckmassige und Gute 

ist nicht unmittelbar aus dem allgemeinen Prinzip des Gan- 



217 

zen, aus dem göttlichen Willen in seiner abstracten Allge- 

meinheit, abzuleiten, sondern diess ist vielmehr unmittelbar 

nur bestimmt und ganz bestimmt durcli seinen Zusammen- 

hang mit allem Uebrigen, durcli seine Stelle im Gesammt- 

organismus der sittliclien Thatigkeiten, schliesslich also 

durcli seine Angemessenbeit an irgend welclies Erforder- 

niss der menschlichen Natur. 

Es ist sonach mit dem sittliclien Handeln genau so 

wie mit der wissenschaftlichen Erkenntniss: wahrènd die 

prinzipielle (philosopbische) Erkenntniss der Welt zu kei- 

nem Abscbluss kornuit und keinen Zusammenhalt findet, 

oline auf den schöpferiscben Grund der Welt in Gott 

zurückzugeben, so dart' dagegen die naturwissenschaft- 

liclie Erkenntniss des Einzelnen in der Welt keineswegs 

auf das allgemeine Weltprinzip unmittelbar zurückgehen, 

sondern sie hat jede einzelne Erscbeinung in der Welt 

nach ibrem Zusammenbang mit dem andern Einzelnen, 

zunacbst aus ibren nachsten besondern Ursacben zu er- 

’klaren, weiterbin nach ihrer Stellung im Ganzen des 

Weltorganismus zu begreifen. Ebenso also ist’s auf dem 

Gebiet des Sittliclien: das Einzelne des practischen Han- 

delns kann und darf nicht dadurcb als sittlich gut und 

pfiichtmassig motivirt werden, dass es unmittelbar auf 

de-n göttlichen Willen zurückgeführt wird; denn dieser 

in seiner Allgemeinheit kann ja niclits Einzelnes als die- 

ses Bestimmte und Besondere motiviren, sondern eben 

nur für das Ganze des sittliclien Thuns als Ganzes der 

Grund sein. Es muss also vielmehr alles Einzelne des 

sittliclien Handelns motivirt werden dadurcb, dass es als 

ein an seiner Stelle nothwendiges Glied des Gesammtor- 

ganismus der sittlichen Zweckthatigkeiten nachgewiesen J 

wird. Ein Bekurs auf den göttlichen Willen zur Begrün- 

dung einzelner bestimmter sittlicher Handlungen ware 

genau ebenso ein Deckmantel der sittlichen Grundlosig- 

keit d. h. aber: der nichtsittlichen Willkühr, wie derselbe 

Bekurs zur Erklarung einzelner Welterscheinungen ein 

„asylum ignorantiae“ ist. 



218 

§ 108. 

Aber neben dieser Sphare der reinen Sittliclikeit, 

die nur in ihrem Prinzip, nicht unmittelbar im Einzelnen 

von der Religion bestimmt wird, ebendarum aber aucli 

nirgends mit der Religion in Conflict kommen kann, be- 

stelit factiscb aucli noch eine Sittlichkeit, die unmittel¬ 

bar religiös, und eine Religiositat, die unmittelbar sitt- 

licli sein will, eine gemis elite Sphare also, die eben 

wegen dieser unreinen Mischung mit der reinen Sittlich- 

keit, theilweise aucli mit der reinen Erömmigkeit in Con- 

flicte gerath: es ist diess die Sphare des kirchlichen 

Lebens oder die Erscheinung der Religion im 

System der kirchlichen Vorstellungen und Hand- 

lungen. Es ist diess gleichsam der Leib, den der reli- 

giöse Geist sich selbst bildet, um sein eigenthümliches 

Leben unter den Naturbedingungen seiner endlichen 

Existenzweise im Individuum und in der Gemeinschaft 

dadurch zu vermitteln; und eben in dieser seiner 

Nothwendigkeit für die Religion als Organs derselben 

liegt Recht und Bedeutung des kirchlichen Systems. Erei- 

lich liegt aber auch in der Eigenthümlichkeit dieses 

Systems der Grund, warum es in Conflict mit der reinen 

Sittlichkeit gerath und zugleich der Grund dafür, dass 

das höhere Recht auf Seiten der Sittlichkeit liegt. Wir 

haben zunachst ersteres zu zeigen. 

Der religiöse Glaube ist ein Act des Herzens, des 

persönlichen Lebenscentrums in seiner ungetheilten Ein- 

heit, welches sich der bestimmenden Einwirkung Gottes 

mit Ereiheit hingibt, um von ihm die Bestimmtheit des 

eigenen Lebenszustandes zu empfangen. Diess kann 

nicht geschehen, ohne dass eine bewusste Yorstellung 

von Gott und eine bestimmte Willensbethatigung in Be- 

ziehung auf Gott sich mit dem Gefühl des Bestimmt- 

werdens durch Gott verbande. Der eigentliche Inhalt 

jener Yorstellung und Zweck jener Willensbethatigung 

ist nun zwar nur das religiöse Wechselverhaltniss zwi- 

schen Gott und Mensch, dieser rein innerliche Prozess 
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zwischen unendlichem und endlichem Geist, wie er sich 

eben im Totalact des Glaubens vollzielit und im Total- 

zustand (Stimmung) des Gemüths für die Empfindung 

des Menscben subjectiv reflectirt. Allein wie anders soll 

dieses Innerliche zum bestimmten Gegenstand der Yor- 

stellung und des Wollens gemacht werden können, als 

mittelst der Anschauungsbilder, welche der vorstellenden 

Phantasie aus der aussern Erfahrung her gegeben und 

gelaufig sind? Es ist ja nicht der abstracte Mensch, der 

sich in’s Yerhaltniss zu Gott setzt, sondern der Menscli 

in der ganzen concreten Bestimmtheit seines Selbst- und 

Weltbewusstseins; nothwendig also muss das, was den 

Inlialt seines Weltbewusstseins ausmacht, auch auf die 

Gestaltung seines Gottesbewusstseins von Einfluss sein. 

Da nun aber die Beligion lange * vor der Wissenschaft 

sich entwickelt, also das Gottesbewusstsein seine Gestalt 

erhalt, ehe noch das Weltbewusstsein ein verstandig auf- 

geldartes geworden ist, so wird unvermeidlich die Yor- 

stellung von Gott und seinem Yerhaltniss zu Mensch 

und Welt bestimmt werden durch den Einfluss einer 

nicht verstandesmassigen sondern phantasievollen Welt- 

anschauung, wird also selbst auch nicht begrifflich ge¬ 

dacht, sondern unter sinnlichem Anschauungsbild 

vorgestellt werden. Dieser sinnlichen Yorstellungs- 

weise wird dann aber ferner auch das Yerhalten des 

Willens zu Gott entsprechen; man wird dem nach Men- 

schenweise gedachten Gott auch menschliche Beweggründe 

des Handelns zuschreiben und demgemass seine Gunst 

auf ahnlichem Wege wie die eines machtigen Menschen 

zu gewinnen suclien. Hieraus entsprangen alle die zahl- 

losen religösen Handlungsweisen, welche, ohne in 

der sittlichen Natur des Menschen begründet oder einem 

sittlichen Zweck in der objectiven Welt dienstbar zu 

sein, sich direct auf Gott beziehen und nur den 

Zweck liaben, Gottes Wohlgefallen und Gunst zu 

erwerben, sei es durch ein ausserordentliches Thun 

oder durch ein ausserordentliches Leiden (Ascese), jeden- 

falls durch etwas ausser der Ordnung des an und 

für sich nöthigen sittlichen Handelns Liegen- 
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des. (Dass diese Handlungen gleichwohl auch einen 

reellen Zweck imd Erfolg haben, aber einen subjectiv 

religiösen, werden wir spater (§ 111) sehen; hier handelt 

es sich nur um ihren bewussten Zweck, der auf die an- 

gegebene phanomenologische Weise zu erklaren ist.) 

§ 109. 

Ausser diesen in der Natur des religiösen Bewusst- 

seins liegenden Gründen der Entstehung eines kirch- 

lichen Systems von Vorstellungen und Handlungsweisen 

kommt aber auch noch die Natur der religiösen Ge¬ 

in e inschaft selbst in Betracht, sofern auch sie theils 

zur Erzeugung religiöser Vorstellungen und Handlungen 

beitragt, theils die vorhandenen in gesetzlicher AVeise 

fixirt. Ersteres desswegen, weil Entstehen und Bestellen 

jeder Gemeinschaft der Beligion dadurch bedingt und 

vermittelt ist, dass die Beziehung auf Gott von den Ein- 

zelnen auf gleiche Weise vollzogen wird, dass also das 

Gottesbewusstsein sich in gleichen und Allen gemein- 

samen Vorstellungen und Handlungen ausdrückt. Und 

eben darum, weil die Gemeinsamkeit der religiösen Vor¬ 

stellungen und Handlungen das zusammenhaltende Band 

der Beligionsgemeinde ist, hat diese das Bedürfniss und 

Interesse, jene für ihre Glieder irgendwie zu fixiren, 

also aus dem, was ursprünglich unwillkürlicher Ausdruck 

der gemeinsamen Gemüthsstimmung ist, ein positives 

Statut, eine aussere Gesellschaftsordnung für die Mit- 

glieder ihrer Gemeinschaft zu machen. AVo aber eine 

Gesellschaftsordnung ist, da sind auch irgendwelche Or- 

gane ihrer Handhabung und Aufrechterhaltung unent- 

behrlich. Diese treten als Trager des religiösen Gemein- 

geistes und Leiter des religiösen Gemeinlebens den an- 

dern Gliedern gegenüber und bekommen von selbst jene 

Autoritat, wie sie überall dem Centralorgan, dem Trager 

des Gemeinbewusstseins und -willens zukommt. So ent- 

steht ein herrschender Stand, der Clerus, und damit 

zugleich das Particularinteresse einer geistlichen 

Aristokratie, das bei der Bestimmung des kirchlichen 
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Handelns als ein neuer höchst einfiussreicher Faktor 

hinzutritt. 

Yon grösster Bedeutung ist nun das Yerhaltniss 

dieser so constituirten kirclilichen Gemein- 

schaft zu der bürgerlicken. Dabei sind aber ver- 

schiedene Falie denkbar. Ist die religiöse Gemeinschaft 

mit der Yolksgemeinschaft von Haus aus eins, so werden 

die bürgerlichen Jnstitutionen und Sitten des Yolkslebens 

unmittelbar als solche, in ihrer zeitlichen und örtlichen 

Beschranktheit, als Theile des nationalen Religionssystems 

sanktionirt; und umgekehrt die Yorstellungen und Ge- 

brauche des nationalen Glaubens und Cultus werden von 

selbst zugleich bürgerliche Gesetze und ihre Yerletzung 

gilt als Staatsverbrechen. Ist nun auch noch die Leitung 

des Beligionswesens in den Handen einer wohl organi- 

sirten und abgeschlossenen, etwa an einen Geschlechts- 

verband geknüpften Priesterschaft, und gelingt es dieser, 

mit der Leitung der religiösen auch die der bürgerlichen 

Yerhaltnisse in ihre Hande zu bringen, so vermischt sicli 

die religiöse und bürgerliche Gesellschaftsordnung voll- 

standig zu jenem Gemisch von Staat und Kirche, wel- 

ches man als Gottesherrschaft, Theokratie bezeich- 

net hat. Hier verschwindet der Unterschied von Religion 

und Sittlichkeit vollstandig, keine von beiden wird durch 

die andere unterjocht, und doch kommt auch keine von 

beiden zu ihrem eigenthümlichen Recht, sie sind noch 

in ununterschiedener Einheit (Indifferenz) verschmolzen. 

Ganz anders gestaltet sich das Yerhaltniss, wenn die 

religiöse Gemeinschaft von Hause aus nicht national ist, 

sondern als rein religiöse Gemeinschaft über die natio¬ 

nalen Unterschiede der Yölker hinausgreift, als universal 

ist. Hier können vorneweg bürgerliche Institutionen und 

Sitten nicht die gleiche Bedeutung bekommen, wie die 

religiösen, denn die universelle Religionsgemeinschaft 

steht jenen, schon sofern sie immer ihren nationalen 

Charakter haben, fremd gegenüber. Dafür aber wird sie 

ihrem eigenen System von Yorstellungen und Handlun- 

gen um se mehr einen bindenden Charakter geben, als 

sie eben nur hierin (in Ermangelung aller natürlichen 

«- 
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Bindemittel) das zusammenhaltende Einigungsmittel hat. 

Ueberdiess wird hier der Stand der geistlichen Leiter um 

so liöliere und unbeschranktere Antoritat erlangen, da 

er innerhalb einer reinen Religionsgemeinschaft dieselbe 

nicht mit den rivalisirenden Tragern des bürgerlichen 

Regiments zu theilen hat. So ist hier der eigentliche 

Boden zurBildung einer Priesterherrschaft (Hiërarchie), 

die zwar zunachst nur in den religiösen Angelegenheiten 

der Gemeinschaft Geltung hat, aber von diesem Centrum 

aus unwillkührlich immer mehr das gesammte Leben ihrer 

Angehörigen zu beeinflussen bestrebt ist, daher stets 

versucht, das Regiment auch in den rein sittlichen An¬ 

gelegenheiten, wie Staat oder Schule oder Ehe, an sich 

zu reissen. Je starker nun in einer solcken ursprüng- 

lich rein religiösen Gemeinschaft das religiöse Interesse 

über das weltlich-sittliche naturgemass überwiegt, dest<? 

leichter wird es begreiflicher Weise denen, welche das 

Regiment in der höheren und centralen Sphare besitzen, 

gelingen, sich mit der Zeit auch des Regiments in dem 

niederen und peripherischen Gebiet des für profan gei¬ 

tenden Weltlebens zu bemachtigen. Damit wird dann 

aber die Hiërarchie zu einer Theokratie höherer Ord- 

nung als jene oben besprochene nationale, in welcher 

Religiöses und Sittliches unterschiedslös gemischt sind; 

hier ist nun vielmehr das abstract religiöse, resp. kirch- 

lich-hierarchische Interesse das unbeschrankt alleinherr- 

schende, dem alle Interessen des natürlich - sittlichen 

Lebens, Staat und Cultur schlechthin unterworfen, unter 

Umstanden geradezu aufgeopfert werden. Es ist diess 

die unvermeidliche Consequenz davon, dass das religiöse 

Prinzip einer Religionsgemeinde, welches allerdings das 

ganze sittliche Leben bestimmen soll (§§ 98—106), ver- 

wechselt wird mit dem System der kirchlichen Gesell- 

schaftsordnung, welches nur der aussere Leib jenes Prin- 

zips ist. 
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§ HO. 

Man sieht wohl, der Conflict, der im Kampfe der 

Hiërarchie mit der sittlichen Welt seine Spitze findet, 

geht nicht eigentlich von der Beligion selbst, sondern 

yon der Erscheinung der Beligion in der Kirche aus. 

Und dieser Punkt ist für die Benrtheilung der beider- 

seitigen Ansprüche von entscheidender Bedeutung. Denn 

sobald die Gegensatze so bestimmt werden, ergibt sich 

ja das Urtheil ganz von selbst, dass das Sittliche 

durchaus S e 1 b s t z av e c k, also al) sol ut berechtigt 

und nothwendig, das Kirchliche hingegen nur 

dienendes Mittel, Erscheinungsform der Fröm- 

m i g k e i t, also b 1 o s s r e 1 a t i v berechtigt und 1) e d in- 

gungsweise nothwendig ist. Denn alles Sittliche 

ist ja nichts anderes als die concrete Bealisirung der 

göttlichen Idee des Menschen und der Menschheit; jede 

sittliche Lebensform und Funktion hat also in sich selhst 

(ihre Normalitat, versteht sich, vorausgesetzt) unbeding- 

ten Werth, ist an und für sich ein wesenhaftes Gut. 

Bei den Erscheinungsformen des religiösen Lebens ist 

es umgekehrt: sie haben ihren Zweck nicht in sich, son- 

dern nur in dem Inneren des trommen Gemüths, zu dein 

sie sich als dienende Mittel und Formen verhalten. Wir 

zeigen diess noch naher an dem System der kirchlichen 

Yorstellungen und Handlungen. 

Die kirchliche Vorstellungswelt ist nicht ein 

den logischen Erkenntnissgesetzen entsprechendes objec- 

tives Wissen, weder von der Welt, ihren Erscheinungen, 

noch auch vom Wesen Gottes an sich; sondern sie ist 

nur eine in sinnlicher Bildersprache sich bewegende Ver- 

anschaulichung der inneren Geistesprozesse des Glaubens- 

lebens, der trommen Gemüthsbestimmtheit. So gewiss 

nun auch dieser ihr Inlialt lebendige Bealitat und wirk- 

same Kraft auch für das aussere Leben ist, so gewiss 

kommt doch der Vorstellungsform, in welcher jener In- 

halt zum aussern Ausdruck gebracht wird, durchaus keine 

andere Bedeutung zu, als die eines für die Kreise Gleich- 

♦ 
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gestimmter verstandlichen Ausdruckmittels, Zeichens, 

Sinnbilds für innerliclie Erlebnisse. Freilich wird das 

kircbliche Vorstellungssystem von der Frömmigkeit selbst, 

die eben in der Vorstellung noch unreflectirend befangen 

ist, nicht dafür angesehen; die Unterscbeidung zwischen 

Form und Inlialt ist ja erst die Sache der verstandes- 

massigen Reflexion; ehe also diese auftritt, wird begreif- 

licherweise die Form der religiösen Vorstellung mit dem 

Inhalt der Herzensfrömmigkeit unmittelbar identificirt 

und sonach um der praktischen Wahrheit der ietztern 

willen auch der ersten theoretische Wahrneit im Sinn 

eines objectiv waliren Wissens von aussern Objecten bei- 

gelegt. Diess ist nun zwar so lange ganz unverfanglich, 

als die religiösen Vorstellungen dem übrigen Weltbe- 

wusstsein wesentlich entsprechen. Sobald aber dieses 

letztere in Folge der sittlichen Erkenntnissthatigkeit sich 

wesentlich andert, zeigt sich sofort zwischen der sittlichen 

Erkenntnissthatigkeit und ihrem Produkt, der weltlichen 

Wissenschaft, einerseits und der religiösen Vorstellungs- 

weise andererseits eine Kluft, die nothwendig je langer 

desto weiter werden muss, da beide völlig heterogene 

Bewusstseinselemente (heterogen nach Ursprung, Zweck 

und Bedeutung) dennoch gleich sehr auf objective Wahr¬ 

heit Anspruch erheben. Hiebei liegt nun das Recht un- 

bedingt auf Seiten des sittlichen Erkennens, der Wissen¬ 

schaft, die es mit dem objectiven Wesen der Dinge zu 

thun bat, gegenüber der kirchlichen Vorstellungswelt, die 

uur die subjective Wahrheit eines Sinnbilds hat. Wie 

sehr nun auch der eigentliche Austrag des Conflicts durch 

Compromisse hinausgezogen werden mag: geschlichtet 

wird er doch nur dadurch, dass die kirchlichen Vorstel¬ 

lungen aufhören, mehr sein zu wollen, als was sie sind: 

dienende Mittel und sinnbildliche Formen für geistige 

Prozesse. 

§ 111. 

Ein Gleiches gilt von dem System der kirchlichen 

Handlungsweisen, seien sie nun Handlungen des Cul- 
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tus im engern Sinn, deren symbolische Bedeutung ein- 

leuchtet, oder erweiterte Cultushandlungen, wie die asce- 

tischen Uebungen und frommen Werke. Solche Cultus- 

handlungen wollen niclits in der sittliclien Welt zu Stande 

bringen, keine objectiven Zwecke realisiren, sondern sie 

sind nur religiöse Erbauungs- und Tugendmittel zur An- 

regung und Förderung der Frömmigkeit in den Einzel- 

nen und in der Gemeinschaft. Freilich sieht die reli¬ 

giöse Yorstellung sie nicht dafür an; sondern indem sie 

die psychologisch vermittelte subjective Wirkung dieser 

Handlungen objectivirt, betrachtet sie als den nachsten 

Zweck derselben eine Wirkung ausserhalb des Menschen, 

auf Gott, leitet dann die subjective Heilsamkeit dieser 

Handlungen von ihrer objectiven Gottgefalligkeit ab und 

kommt so dahin, das, was eigentlich nur subjectiv heilsam 

und unter Umstanden empfehlenswerth ist, für etwas ob- 

jectiv nothwendiges, für eine Erfüllung des göttlichen 

Willens, für eine Pflicht des Gehorsams gegen Gott zu 

halten, welche den Pflichten der sittlichen Welt nicht 

nur gleich, sondern sogar übergeordnet sei. Diess ist 

nun so lange unverfanglich, als diese Handlungsweisen 

wirklich der subjectiven Frömmigkeit dienstbar und för- 

derlich sind, und als sie namentlich mit dem sittlich 

Nothwendigen nicht in Widerspruch treten. Aber eb en 

diess wird unvermeidlich eintreten, je mehr einerseits 

das kirchliche System frommer Handlungen sich kompli- 

cirter ausbildet und andererseits die weltliche Sittlich- 

keit sich freier und reicher entwickelt; es tritt dann je 

langer je mehr zu Tage, dass beide Spharen nach 

Umfang und Art völlig divergiren. 

Nach Umfang. Deun die kirchlicher Seits für noth- 

wendig ausgegebenen Handlungen sind grössern Theils 

sittlich ganz leer und werthlos; erweisen sich also, je 

mehr sie Zeit und Kraft in Anspruch nehmen, als Hem- 

mungen des sittlich Guten (so z. B. die kirchliche Ascese.) 

Andererseits werden eine Menge von sittlich nothwendi¬ 

gen Thatigkeiten vom kirchlichen System aus theils als 

gleichgültig, nicht pflichtmassig nothwendig, sondern höch- 

stens zulassig betrachtet, theils auch geradezu mit Miss- 
Pfieiderer, Religion und Moral. 15 
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trauen verfolgt iincl befehdet, ocler docli in ihrer freien 

Entwicklung durch Bevormundung gehemmt (z. B. die 

Wissenschaft, Kunst, Politik). Audi da aber, wo beide 

Theile material zusammentreffen, wie in den Werken der 

barmherzigen Nachstenliebe, wird doch der Umfang des 

pflichtmassigen Handelns kirchlicher Seits meistens auf 

eine dem Wesen dieser sittlichen Pflicht widersprechende 

Weise beschrankt, indem es an die Gemeinschaft des 

Glaubens, die Genossenschaft des kirchlichen oder kon- 

fessionellen oder Partei-Verbandes, an die Gfleichheit des 

dogmatischen Bekenntnisses als an die bedingende Vor- 

aussetzung geknüpft wird. Diess ist nicht etwa einer 

hierarchischen Kirche eigen, sondern jede specifisch kirch- 

liclie Sittlichkeit leidet an diesem Grundgebrechen, die 

protestantisch-konfessionelle und piëtistische ganz ebenso 

wie die römisch-katholische; es liegt diess eben unver- 

meidlich in der Natur einer unmittelbar religiösen und 

zwar kirchlich-religiösen Sittlichkeit, dass sie an den 

Schranken der Beligionsgemeinschaft (inch religiösen Par- 

teigemeinschaft) auch ihrerseits endet. 

Diess hangt aber mit dem Weiteren zusammen, dass 

das kirchliche Handeln vom rein sittlichen auch der Art 

nach grundverschieden ist. Letzteres ist durchaus objec- 

tiv, das an sicli Nothwendige auf eine der Natur der 

Sache selbst entsprechende Weise anstrebend; erstere 

dagegen ist stets beeinflusst durch Bücksichten, die, wenn 

auch nicht subjectiv im rein individuellen Sinn, so doch 

nicht objectiv sind, nehmlich nicht in der Natur der sitt¬ 

lichen Sphare begründet, dieser vielmehr fremdartig und 

ausserlich, daher für das sittliche Handeln verwirrend 

und verletzend. Es sind mit einem Wort die Bücksich¬ 

ten des specifisch kirchlichen (confessionellen) Interesses, 

welche bald bewusst und absichtlich, bald unbewusst und 

unwillkührlich das kirchliche Handeln auch auf völlig 

fern liegenden rein sittlichen Gebieten (Staat, Schule, 

Familie, Volkswirthschaft, Polizei u. dgl.) beeinflussen 

und beirren. Kommt nun noch hinzu, dass in einer Kirche 

infolge ihrer aristokratischen Organisation die unbedingte 

Autoritat des geistlichen Standes über die Andern herrscht, 
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so wird dadurch nicht bloss die Richtung des sittlichen 

Handelns verwind, sondern schon die sittliche Gesinnung 

aiif’s tiefste gefahrdet. Denn alle sittliche Gesinnung 

wurzelt, wie oben gezeigt wurde, im Gewissen und in der 

Yernunft, welche die Stimme des Gewissens deutet; sie 

sind die einzig mögliche absolute Autoritat in sittlichen 

wie in religiösen Dingen. Wird ihr nun aber eine posi- 

tive menschliche Autoritat als die höhere übergeordnet, 

so wird dadurch das Gewissen, die wahre Quelle alles 

Sittlichen, theils geschwacht, theils getrübt und verwint. 

Geschwacht: denn es lernt nie sich selbstandig regen 

und bewegen; das Gangelband der aussern Autoritat lasst 

weder das Bedürfniss noch die Fahigkeit einer sitt¬ 

lichen Selbstbeurtheilung und Selbstregierung aufkommen, 

schwacht eben damit aber auch die Geltung des gesetz- 

gebenden oder richtenden Gewissensurtheils ab. Bekannt 

ist die Thatsache und sehr erklarlich, dass in den Lan- 

dern, wo die Erziehung ausschliesslich durch Priester 

und Beichtstuhl besorgt wird, die Gewissen viel laxer 

sind, als innerhalb des Protestantismus, der seine Glie- 

der von Jugend an auf ihr eigenes Gewissen verweist. 

Getrübt aber wird das Gewissen durch Menschenautori- 

tat schon desswegen, weil nie, auch beim besten Willen 

nicht, ein Anderer mir mit gleicher Sicherheit, wie mein 

eigenes Gewissen, meine concreten eben für mich indivi- 

duell aus der Lage des Augenblicks erwachsenden Plich¬ 

ten sagen kann. Das Schlimmste endlich ist, dass die 

priesterliche Autoritat auch gar nicht den reinen Willen 

hat, die Gewissen der Einzelnen bloss über sich selbst 

aufzuklaren und das an sich Gute zur Pfiicht zu maclien, 

sondern dass sie durch die treinden Nebenrücksichten 

des kirchlichen, naher hierarchischen Interesses mehr 

oder weniger bestimmt und beeintlusst ist und damit die 

Gewissen, statt aufzuklaren, vielmehr gründlich ver¬ 

wind. Es wird jener oben schon erwahnte ConÜict zwi- 

schen Hiërarchie und sittlicher Welt bis in die Gewissen 

der Einzelnen iiineingetragen, dass sie sich im peinlich- 

sten Zwiespalt linden zwischen dem, was ihr sittliches 

Bewusstsein von ihnen als Menschen, Bürgern, Tragern 
15# 
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von Cultur- unci Gesellschaftsinteressen fordert, und dem, 

was ihre kirchjiche Frömmigkeit ihnen auf Grund der 

priesterlichen Autoritat als Pflicht des Gehorsams gegen 

Gott vorhalt. 

. § 112. 

Doch eben in dem, was der tiefste Schaden einer 

kirchlich geleiteten und bevormundeten Sittlichkeit ist, 

liegt auch die Quelle der Heilung. Indem das kirch- 

liche System die Gewissen antastet und in den unseligen 

Zwiespalt zwischen der menschlich - sittlichen und der 

kirchlich-religiösen Pflicht hineinstösst, greift es nicht 

bloss der Sittlichkeit sondern auch der Frömmigkeit sel- 

ber an das Leben, unterbindet also die Adem seiner 

eigenen Kraft. Auch die Frömmigkeit selbst leidet ja 

Noth, wenn sie im Gewissen, dieser ursprünglichen Got- 

tesoffenbarung, die doch nur eine sein kann, eine Zwie- 

spaltigkeit findet, wenn die religiöse Wahrheit, deren 

Offenbarung die Kirclie yermittelt, widersprechend sein 

soll der sittlichen, deren Offenbarung Natur und Ge- 

schichte vermitteln. Diese Gewissensnoth ruft nun von 

selbst bald den Verstand auf zur Prüfung der beider- 

seitigen Ansprüche; und dabei ergibt sich dann, dass 

die den rein sittlichen Pflichten widersprechen¬ 

den kirchlich vorgeschriebenen Pflichten grund- 

los sind, dass ihnen mit dem objectiv sittlichen Gehalt, 

mit der inneren Vernünftigkeit auch jeder objective Werth, 

jedwede Verpflichtungskraft schlechthin fehlt. — 

Wird nun, was in natürlicher Ueberschreitung der 

sittlichen Nothwehr gegen kirchliche Attentate leicht ge- 

schehen kann, die Verurtheilung des kirchlich-hierarchi- 

schen Systems auch auf die Frömmigkeit selbst ausge- 

dehnt, dann ist die Folge, jener einseitige religionslose 

Moralismus, wie er oben naher geschildert und beurtheilt 

wurde, und von dem wir jetzt auch begreifen, warum er 

erfahrungsmassig sich so oft als Pückschlag gegen eine 

kirchliche Peligiositat und namentlich gegen hierarchi- 
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sclies Kirchenthum finclet. Ist hingegen die Frömmig- 

keit lebendig und kraftig genug, um die Krisis zu tiber- 

dauern, so geilt sie aus derselben unfeblbar auch ihrer- 

seits gereinigt und gelautert hervor. Sie erkennt nun 

im ganzen System des Kirchenwesens nicht melir etwas 

an sich Werthvolles und unbedingt Heiliges, das den 

sittlichen Gütern des Beiches Gottes koordinirt oder gar 

übergeordnet ware, sondern einfach das, was es in allen 

seinen Theilen und unter jeder Gestaltung und Entwick- 

lung ist und bleibt: den sichtbaren und zeitlichen Leib 

für die unsichtbare und ewige Herrlichkeit des in die 

Herzen gegossenen göttliclien Geistes. So ist die Beac- 

tion der selbstandigen sittlichen Welt gegen ihre Ver- 

gewaltigung durch die Kirche so wenig eine Gefahrdung 

der Beligion, dass sie vielmehr dieser den Anstoss gibt, 

sich auf sich selbst zu besinnen und aus sich selbst, aus 

ilirem eigensten Geisteswesen heraus zu verjüngen, ihre 

irdisch-stoffiichen Bande zu sprengen und mit der ver- 

klarten Schönheit und unbezwinglichen aber auch zwang- 

losen Herrschermacht des reinen Geistes im Beiclie Got¬ 

tes zu walten. 

Hiemit nun erst haben wir das Verhaltniss von Beli- 

gion und Sittlichkeit vollstandig nach dem Unterschied 

sowohl als nacli der Einheit im Unterschied erkannt, 

nehmlich als ein Verhaltniss gegenseitiger Wech- 

selwirkung. Die Sittlichkeit, sahen wir, wurzelt in der 

Beligion, entnimmt aus ihr die Heiligkeit des Gesetzes, 

das Ideal, und Ereudigkeit des Willens, die reale Kraft 

des Guten. Aber damit die Beligion wirklich die Quelle 

und die reine Quelle idealer Sittlichkeit sein könne, be- 

darf sie selber stets der regelnden und lauternden Ein- 

flüsse der sittlichen Welt. Nur das reine Gottesbewusst- 

sein vermag auch einen reinen und heilsamen Einfluss 

auf das Weltleben und Weltbewusstsein auszuüben; ist 

aber jenes selber weltlich getrübt, in die Endlichkeit 

herabgezogen, mit den Beschranktheiten des Menschlichen 

behaftet, dann ist nothwendig auch seine Einwirkung auf 

die sittliche Welt geschwacht oder getrübt und gefalscht. 

Diesen üblen Folgen einer unreinen, Göttliches und Welt- 
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liches irrthümlich und willkührlich vermischenclen Reli- 

gion kann nun ofFenbar bloss dadurch gesteuert werden, 

dass der falschen Mischung von Göttlicliem und Welt- 

lichem, wodurch Beides verkümmert und verzerrt wird, 

zunachst die reine Realitat der Welt in ihrer Wahrheit 

und Gesetzmassigkeit entgegengehalten wird. Diess aber 

ist eben die Sache des sittliclien Geistes, der es mit der 

Erkenntniss und Ordnung der Welt zu thun bat. Indem 

er also seine durcb die reelle Welt ihm vorgezeicbneten 

unverausserlichen Rechte und Pflicliten gegen die ver- 

meintlichen Ansprüche einer Göttlicbes und Weltliches 

falschlich vermischenden Religion geltend macht, gibt 

er dieser Anlass und Norm zur Selbstkritik, zur 

Scheidung zwischen dem, was an ihr wirklich gött- 

licb, und dem, was nur menschliche Form ist, also 

zur Reinigung ihres Wesens von den unwesentlichen 

Hüllen und Nebenwerken. Und da nun die Religion 

doch immer irgend welclie Hüllen und Yermittlungen 

für ihr ausseres Dasein braucht, also auch jederzeit 

in der Gefahr steht, diess Aeussere mit dem Inneren 

zu verwechseln und dadurch ihreii göttlichen Gehalt zu 

verunreinigen und zu entstellen: so bedarf sie um ihrer 

eigenen Gesundheit und Lebendigkeit willen fortwahrend 

des anregenden und regulirenden Einliusses von Seiten 

der sittlichen Welt. Diess der Gr und, warum eine ein- 

seitig religiöse, namentlich kirchliche Richtung nicht nur 

sittlich unfruchtbar oder schadlich ist, sondern auch zur 

Yerkümmerung und Ertödtung des religiösen Lebens 

selbst fülirt. Sind Gott und Welt die beiden Pole, 

zwischen denen des Menschen Leben wesentlich oscillirt, 

so gehort zu seiner Gesundheit, dass keine von beiden 

Beziehungen in ihm einseitig herrsche, sondern dass 

beide, also Religion und Sittlichkeit in der Einheit sei- 

nes Wesens sich zur lebendigen Wechselwirkung ver- 

schlingen. 
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§ 113. 

Zum Schluss mag das praktische Resumé dieser gan¬ 

zen Untersucliung in folgenden Satzen über das Yer- 

haltniss von Staat und Kirche zusamnlengefasst 

werden. 

1) Da das Prinzip des Sittlichen in der Frömmigkeit 

liegt, so bedarf der Staat zu seiner Selbsterhaltung der 

Religion. Aber da sein Debiet das Sittliche ist, so kann 

er nicht als Staat die Pflege der Religion auf sich neh- 

men, sondern er bedarf dazu der Kirche als der 

geordneten Pflegerin und Hüterin des religiösen Lebens. 

2) Da der Zweck der Kirche in der centralen Inner- 

lichkeit des auf Gott gerichteten Gemüths, der des Staats 

in dem Umkreis des auf die Welt gerichteten (erkennen- 

den und gestaltenden) Handelns liegt, so ist prinzip ie 11 

und also auch wirklich bei normalem Yerhalten (sofern 

sich beide in ihren Schranken halten) das Yerhaltniss 

beider das der friedlichen Erganzung. 

3) Conflicte entstehen also nur aus dem der Idee 

beider widersprechenden Ueberschreiten der eigenen 

Schranken und Eingreifen in die fremde Sphare. 

4) Der Staat überschreifet seine Schranke dann, 

wenn er in das religiöse Gemüthsleben dadurch storend 

eingreift, dass er religiöse Lehren oder Cultuselemente, 

die nur walir sind, sofern sie organisch aus dem Gemein- 

leben der Frömmigkeit hervorgewachsen sind und mit 

demselben noch lebendig zusammenhangen, von aussen 

durch mechanische Gewalt bestimmen will; sei es nun, 

dass er neue aufoctroyire, oder alte, die noch im Ge- 

meinbewusstsein wurzeln. aufhebe, oder auch alte, die 

veraltet und abgestorben sind, gewaltsam konservire und 

gegen das Zeitbewusstsein stütze. 

5) Die Kirche aber überschreitet ilire Schranken 

dann, wenn sie für ilire Lehren und Institutionen eine 

andere Bedeutung als die: subjectiv wahre und relativ 

berechtigte Mittel und Formen des religiösen Innenlebens 

zu sein, in Anspruch nimmt, wenn sie dieselben als ob- 

jectiv und absolut wahre und berechtigte Normen dem 
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aussern sittlichen Leben aufoctroyiren will. Diess ge- 

schieht a) dadurcli, class die Kirche ihre Dogmen zu 

Normen der sittlichen, auf Natur nnd Geschichte gerich- 

teten Erkenntnissthatigkeit macht — die Schule, die 

Wissenschaft und die Kunst bevormundet; und b) da- 

durch, dass sie ihre practischen Pegierungsmaximen und 

Satzungen zu Normen der sittlichen Gesellschaftsordnung 

macht — die Politik bevormundet. 

6) Da durch dieses beides die nach ihren eigenen 

Gesetzen verlaufenden sittlichen Thatigkeiten gestort 

werden, so ist es die Pflicht des Staats, als des Vertreters 

der sittlichen Interessen, derartige Uebergriffe in sein 

Gebiet kraftig zurückzuweisen. 

7) Hierin befindet sich der Staat gegenüber der 

protestantischen Kirche insofern in gunstiger Lage, 

als diese prinzipiell mit ihm darüber einverstanden ist, 

dass das Religiöse unmittelbar Sache des Herzens sei, 

also mit dein natürlichen Wissen und weltlichen Kegi- 

ment nicht unmittelbar zu schaffen habe. Ein Protest 
• 

des Staats gegen Uebergriffe der protestantischen Kirche 

wird also von dieser stets als einfache Mahnung zur 

Selbstbesinnung aufzunehmen sein. 

8) Dagegen ist das Ver halt nis s zur katholischen 

Kirche insofern immer und unvermeidlich schwierig, als 

die geschichtliche Eigenthümlichkeit dieser Kirche gerade 

darin besteht, das Aeussere mit dein Inneren, die kirch- 

liclien Organe und Institutionen mit dein religiösen Le¬ 

ben, dein sie zur Vermittlung dienen, zu verwechseln, 

damit aus dienenden Mitteln des Glaubens absolut be- 

rechtigte und allgemein giltige Gesetze des aussern Le- 

bens zu machen, welche nothwendig mit den sittlichen 

Zwecken in Collision gerathen, ja dieselben bei konse- 

quenter Durchführung des Prinzips aufheben müssen. 

Die katholische Kirche ist also nicht bloss, wie die pro- 

testantische es werden kann, zufallig und ausnahmsweise, 

sondern sie ist im Prinzip und Wesen Gegnerin des 

Staats; und diese Gegnerschaft wird um so entschiedener 

hervortreten, je mehr sich das Selbstbewusstsein dieser 

Kirche, nicht als christlicher, wohl aber als katholischer 
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Kirclie im confessionellen Gegensatz zum Protestantismus 

scharft. 

9) Gemildert kanii dieser Gegensatz dadürch werden, 

dass die katholisclie Kirche sich mit dem Staat auf den 

gem eins amen Boden des nationalen Yolksl ekens 

stellt und niclits sein will, als die religiöse Organisation 

des Yolkslebens, wie der Staat die sittliche, wobei die 

beiderseitigen Interessen öfter znsammengehen als diver- 

giren werden. 

10) So lange aber die katholisclie Kirche sich als 

Universaltheokratie über die einzelnen Staaten 

und Yölker stellt, so lang ist sie ein fremder Staat im 

Staat, also natürlicher Feind des nationalen Staatslebens. 

In diesem Conflict liegt aber so selir das ideale wie reale 

Recht auf Seiten des Staats, dass kein Zweifel am Aus- 

gang sein kann: die katholisclie Kirche scheitert am un- 

bedingten und Alles umfassenden sittlichen Recht des 

Staats Y 

*) Diese 1869 geschriebenen Satze baben inzwischen durcb den Gang 

der Eveignisse in der katholischen Kirche eine merkwürdige Bestatigung 

erhalten. Der Gegensatz der römischen Universaltheokratie gegen den Staat 

ist in Italien wie in Deutschland zur unverhüllten Erscbeinung gekommen 

und auf eine Spitze getrieben, wo eine Verraittlung nicht mehr möglich 

sein dürfte. Von dera Unfehlbarkeitsdogma, in welchem die tausendjah- * 

rigen tbeokratiscben Ansprüche des Papsttbums sich gipfelnd zusammen- 

fassen, erklaren die bedeutendsten katholischen Theologen, wie Döllin- 

ger und Schulte, einstimmig, dass es mit seinen „Ansprüchen aufUnter- 

werfung der Staaten und Monarchen und der ganzen politischen Ordnung 

unter die papstliche Gewalt und durcb die eximirte Stellung, welche es 

fiir den Clerus fordert, den Grund legt zu endloser verderblicher Zwie- 

tracht zwischen Staat und Kirche, zwischen Geistlichen und Laien, — dass 

diese Lehre, an deren Folgen das alte deutsche Heich zu Grimde gegan- 

gen ist, falls sie bei dem katholischen Theil der deutschen Nation herr- 

schend würde, sofort auch den Keim eines unheilbaren Siechthums in das 

eben erbaute neue Reich pflanzen würde/* (Döllingers Antwort an den 

Erzbischof von München, vom 28. Marz 1871.) Was aber noch bedeut- 

samer ist, diese Manner ziehen aus der Thatsache des vorhandenen un¬ 

heilbaren Contlicts schon auch dieselben praktischen Consequenzen, welche 

oben in Satz 9 und 10 angedeutet sind: dass die Universaltheokratie des 

römischen Katholicismus am höheren Recht des Staats und der sittlichen 

Cultur scheitere und dass nur durch decentralisirende Emanzipation der 
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11) Umgekehrt gelit das riclitig verstandene In¬ 

teres se des Protestantismus niit dem des Staats 

einzelnen Nationalkirchen eine Versöhnung der Kirche mit der Weltcul- 

tur, ja auch der Sonderkirchen mit einander zu erreichen sei. In dem 

„Aufruf an die Katholiken Deutschlands“ sagt Döllinger: „Wir leben 

der Hoftnung, dass der jetzt ausgebrocbene Kampf unter böberer Leitung 

ein Mittel sein wird, die langst ersehnte unabweisbar gewordene Reform 

kirchlicber Zustande sowohl in der Verfassung als im Leben der Kircbe 

anzubahnen und zu verwirklichen. — Wenn uns gegenwartig allenthalben 

in der Kirche die überwuchevnden Missbrauche begegnen , Welche durcb 

den Sieg der vaticanischen Dogmen gestarkt und unantastbar gemacbt, 

ja scbliesslich bis zur Vernichtung alles cbristlicben Lebens gesteigert 

werden würden; wenn wir trauernd das Streben nach geistlahmender 

Centralisation und mechaniscber Uniformitat wahrnehvnen; wenn wir die 

wacbsende Unfahigkeit der Hiërarchie beobachten, welcbe die grossartige 

geistige Arbeit der neuen Zeit nur mit dem Scbellengeklingel altgewohn- 

ter Redensarten und ohnmachtiger Verwünschungen zu begleiten oder zu 

unterbrechen vermag, — so ermuthigt uns doch die Erinnerung an bessere 

.Zeiten und die Zuversicht auf den göttlichen Lenker der Kirche. In 

solchcr Rückschau und Vorschau zeigt sich uns ein Bild acht kirchlicher 

Regeneration, ein Zustand, in welchem die Culturvölker katholischen Be- 

kenntnisses, ohne Beeintrachtigung ihrer Gliedschaft am Leibe der allge- 

meinen Kirche, aber frei von dem Joch unberechtigter Herrschaft, jedes 

sein Kirchenwesen entsprechend seiner Eigenart und im Einklang mit 

seiner übrigen Culturmission in eintrachtiger Arbeit von Clerus und Laien 

gestaltet und ausgebildet, und die gesammte katholische Welt sich der 

Führung cines Primats und Episkopats erfreut, der durch Wissenschaft 

und durch die thatige Theilnahme an einem gemeinsamen Leben sich die 

Einsicht und die Befahigung erworben hat, um der Kirche die ihrer einzig 

würdige Stellung an der Spitze der Weltcultur wieder zu verschaften und 

auf die Dauer zu erhalten. Auf diesem Wege, und nicht durch die vati¬ 

canischen Dekrete werden wir zugleieh uns dem höchsten Ziele christ- 

licher Entwicklung wieder nahem, der Vereinigung der jetzt getrennten 

christlichen Glaubensgenossenschaften, die von dem Stifter der Kirche 

gewollt und verheissen ist, die mit immer steigender Kraft der Sehnsucht 

von unzahligen Frommen, und nicht am wenigsten in Deutschland, be- 

gehrt und herbèigerufen wird. Das gebe Gott!“ — So Döllinger. Diesen 

zukunftsvollen Worten muss jeder Christ, der die Versöhnung der Reli- 

gion mit der sittlichen Weltcultur, freilich nicht gerade die Stellung der 

Kirche an der Spitze der Weltcultur, als dringende Nothwendigkeit er- 

kennt, gleichviel ob er Katholik oder Protestant sei, aus vollem Herzen 

zustimmen. Es ist auch nicht abzusehen, warum die hier ausgesproche- 

nen, ob auch noch so idealen Hoffnungen und Wünsche nicht sollten in 

naherer oder fernerer Zukunft realisirbar sein. Hat sich erst einmal 
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immer Hand in Hand; eine Rivalitat beider — wie in 

den modernen Streitigkeiten über Staatskirche oder kirch- 

liclie Autonomie — setzt immer abnorme, dem eigenen 

Begriff beider widersprechende Zustancle und Tendenzen 

voraus: sei es nun, dass die Kirche zu politischen Zwe- 

cken missbraucbt werde nicht sowolil vom Staat, als viel- 

mehr von einer besondern politischen Partei; oder dass 

die sittlichen Zwecke des Staats beeintrachtigt werden 

nicht sowohl von der protestantischen Kirche als soldier 

(was unmöglich ist), als vielmehr von einer theologischen 

Partei. Derartige Uebelstande sind aber hier immer nur 

zufallig und finden ihre sichere Lösung aus dem eigenen 

Prinzip des Protestantismus. 

12) Ebenso ist auch die Prage nacli der Form 

der Kirchenverfassung hier eine nur accidentelle, 

nacli localen und temporellen Interessen zu entscheidende; 

sofern bei jeder Form das Prinzip festgehalten werden 

kann: dass das rein religiöse Interesse der Kirche und 

das universell-sittliche des Staats sicli gegenseitig nicht 

aufhehen, sondern erganzen. Die unleugbare Thatsache, 

dass in den meisten protestantischen Staatskirchen derGe- 

genwart die beiden im vorigen Satz erwahnten Uebelstande 

seit Jahren'im Schwange gehen, darf, da sie aus zufalligen 

geschichtlichen Verhaltnissen zu erklaren ist, für die prin- 

zipielle Beurtheilung der Frage nicht entscheidend sein. 

auch nur ein katholisches Kulturvolk von dem „Joch unberechtigter 

Herrschaft“ einer „unfahigen Hierarehie“, von der „geistliihmenden Cen- 

tralisation und ïnechanisehen Uniformitat“ des römischen Kirchenwesens 

emanzipirt und „entsprechend seiner Eigenart und im Einklang mifc 

seiner übrigen Culturmission in eintrachtiger Arbeit von Clerus und Laien 

gestaltet“, so ist damit in der That schon der prinzipielle Gegensatz auf- 

gehoben, der bisher den Katholicismus vom modernen Staat wie vom Prote¬ 

stantismus getrennt hatte, nehmlicb eben das falsche, theokratisch und 

hierarchisch gestaltete Kirchenthum. In diesem einen Punkt wurzeln und 

gipfeln ja doch axich zuletzt alle wirklich prinzipiellen, also wirklich 

trennenden Unterschiede der dogmatischen Bekenntnisse beider Kirchen. 

Mit seiner Beseitigung ware also auch die Möglichkeit wenn nicht zu 

einer formalen Union beider Kirchen, so doch zu einem innigeren Zusam- 

mengehen derselben auf dem Boden des nationalen Culturlebens gegeben. 
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